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Botschaft  
zur Genehmigung des Protokolls zur Änderung 
des WTO-Übereinkommens  
über das öffentliche Beschaffungswesen 

vom … 

 

Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident 
Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit dieser Botschaft unterbreiten wir Ihnen, mit dem Antrag auf Zustimmung, den 
Entwurf eines Bundesbeschlusses über die Genehmigung des Protokolls zur Ände-
rung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen. 

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrter Herr 
Ständeratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hoch-
achtung. 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Die Bundespräsidentin: Doris Leuthard 
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr 
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Übersicht 

Das Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) beinhaltet 
das 1994 abgeschlossene Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswe-
sen (GPA). Dem GPA sind bislang 47 WTO-Mitglieder beigetreten, darunter die 
28 EU-Mitgliedstaaten. 2012 wurde in Genf eine Totalrevision des GPA ange-
nommen. Dem Parlament wird beantragt, das Protokoll zu dieser Revision zu 
genehmigen. Der Bundesrat wird mit der Ratifikation des Protokolls zuwarten, bis 
das revidierte Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (E-BöB) vom 
eidgenössischen Parlament und die revidierte Interkantonale Vereinbarung über 
das öffentliche Beschaffungswesen (E-IVöB) vom Interkantonalen Organ für das 
öffentliche Beschaffungswesen (InöB) verabschiedet worden sind. 

Ausgangslage 

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, das Protokoll zur Änderung des Überein-
kommens von 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA 1994) zu geneh-
migen, das die Mitglieder des GPA 1994 am 30. März 2012 angenommen haben, 
und den Bundesrat zu ermächtigen, das Protokoll zu ratifizieren. Das Protokoll 
beinhaltet den revidierten Text des GPA 1994 und die revidierten Anhänge I-IV 
(GPA 2012). Der Bundesrat beantragt dem Parlament ausserdem, die Beschlüsse 
des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu den Notifizierungen und 
den künftigen Arbeitsprogrammen zur Kenntnis zu nehmen. Das GPA 2012 wirkt 
sich auf die Beschaffungsgesetzgebungen des Bundes und der Kantone aus. Gemäss 
Artikel 55 Absatz 3 der Bundesverfassung kommt bei aussenpolitischen Entschei-
dungen, welche die Zuständigkeiten der Kantone betreffen, deren Stellungnahmen 
besonderes Gewicht zu. Vor diesem Hintergrund haben Bund und Kantone bei der 
Erarbeitung der schweizerischen Position in den Verhandlungen zusammengearbei-
tet und sich regelmässig konsultiert und informiert. Die Kantone unterstützen die 
Vorlage. Der Bundesrat wartet mit der Ratifikation zu, bis das revidierte Bundesge-
setz über das öffentliche Beschaffungswesen (E-BöB) vom eidgenössischen Parla-
ment und die revidierte Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (E-IVöB) vom Interkantonalen Organ für das öffentliche 
Beschaffungswesen (InöB) verabschiedet worden sind. Alle Vertragsparteien des 
GPA 1994 ausser der Schweiz haben ihre Ratifikationsurkunde des GPA 2012 
hinterlegt. Erst nach dem Inkrafttreten des GPA 2012 für die Schweiz können die 
Schweizer Anbieter ihr Recht auf Zugang zu den aufgrund der Revision geöffneten 
zusätzlichen Beschaffungen geltend machen. Im Gegensatz zu den Mitgliedern des 
GPA 2012 ist die Schweiz bis heute durch das GPA 1994 gebunden. 

Das GPA 2012 ist die Rechtsgrundlage im Bereich des internationalen Beschaf-
fungsrechts. Auch das bilaterale Abkommen Schweiz-EU über bestimmte Aspekte 
des öffentlichen Beschaffungswesens basiert auf den Regeln des GPA. Letzteres 
bildet auch den Referenzrahmen für die Verhandlungen über die Kapitel zum öffent-
lichen Beschaffungswesen der bilateralen und regionalen Freihandelsabkommen. 
Die von der Schweiz seit 2006 im Rahmen der EFTA abgeschlossenen Abkommen 
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mit Peru, Kolumbien, dem Kooperationsrat der Arabischen Golfstaaten (GCC), der 
Ukraine und gewissen Staaten Zentralamerikas basieren bereits auf den Regeln des 
GPA 2012. Artikel XXII GPA 2012 verlangt von jeder Vertragspartei, dass sie 
sicherstellt, dass spätestens zum Zeitpunkt, an dem das GPA 2012 für sie in Kraft 
tritt, ihre Gesetze, Verordnungen und Verfahren mit den Verpflichtungen des GPA 
2012 konform sind. In der Schweiz erfolgt die Umsetzung des GPA 2012 im Rahmen 
einer Totalrevision der Gesetzgebung des Bundes und der interkantonalen Gesetz-
gebung über das öffentliche Beschaffungswesen. Der Bundesrat und die Kantone 
haben die Gelegenheit der Revision des GPA genutzt, um nebst der Anpassung der 
schweizerischen Beschaffungsgesetzgebungen an die Verpflichtungen des GPA 2012 
eine Harmonisierung zwischen der Gesetzgebung des Bundes und der interkantona-
len Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen vorzunehmen. Diese 
Angleichung umfasst auch jene Beschaffungen, die nicht dem internationalen Be-
schaffungsrecht unterstellt sind. Das Parlament wird daher parallel mit der vorlie-
genden Botschaft und mit der Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über 
das öffentliche Beschaffungswesen (E-BöB) befasst.  

Das GPA 2012 sieht einen modernisierten, flexibilisierten, vereinfachten und klä-
renden Rechtsrahmen auf internationaler Ebene für die Gesetzgebung zum öffentli-
chen Beschaffungswesen vor. Die Lesbarkeit und die Struktur des GPA 1994 wurden 
verbessert. Wie das GPA 1994 verlangt das GPA 2012 die Einhaltung der Nichtdis-
kriminierung, der Inländerbehandlung und der Transparenz. Es soll ein effizientes 
Funktionieren des Wettbewerbs gewährleisten. Dazu fördert es den vermehrten 
Einsatz elektronischer Mittel für die öffentlichen Ausschreibungen. Das GPA 2012 
geht von der Feststellung aus, dass der Wettbewerb nicht funktionieren kann, wenn 
Interessenkonflikte und Korruption nicht ausgemerzt oder bekämpft werden. Des-
halb nimmt das GPA 2012 neu Bezug auf die internationalen Übereinkommen zur 
Bekämpfung der Korruption, die auch die Schweiz ratifiziert hat. Das GPA 2012 
verstärkt die Governance des öffentlichen Beschaffungswesens auf internationaler 
Ebene und trägt zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen der Schweizer 
Unternehmen in zahlreichen Ländern bei. 

Wie beim GPA 1994 bestimmt die Reziprozität des Marktzugangs und nicht die 
Meistbegünstigung das Niveau des Zugangs zu den öffentlichen Beschaffungen eines 
Mitgliedsstaates. Das WTO-Sekretariat hat geschätzt, dass der durch das GPA 2012 
geschaffene zusätzliche Wert des Marktzugangs zwischen 80 und 100 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr liegt. Dieses Volumen ergänzt ein aktuelles Marktzugangsvolu-
men von rund 1700 Milliarden US-Dollar, das laut Schätzungen der WTO rund 15 
Prozent des BIP der GPA-Mitglieder ausmacht. In der Schweiz wird der jährliche 
Gesamtwert der öffentlichen Beschaffungen auf rund 41 Milliarden Schweizerfran-
ken geschätzt. 2015 betrug allein der Wert der öffentlichen Beschaffungen des 
Bundes und der Kantone, die unter dem GPA 1994 vergeben und der WTO gemeldet 
wurden, 6,8 Milliarden Franken, von denen rund 3,4 Milliarden auf Aufträge des 
Bundes entfallen. Von diesen 3,4 Milliarden wurden rund 5 Prozent an ausländische 
Anbieter vergeben, vorwiegend aus der EU und den USA. 2015 wurden 95 Prozent 
der dem GPA 1994 unterstellten und vom Bund vergebenen Aufträge an Unterneh-
men mit Sitz in der Schweiz vergeben.  
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Das GPA 2012 enthält einen Verhandlungsauftrag mit dem Ziel, die Regeln und das 
Niveau des Marktzugangs in den Bereichen zu verbessern, in denen noch kein Kon-
sens besteht. Diese Bereiche werden durch Arbeitsprogramme abgedeckt, deren 
Umsetzung mit dem Inkrafttreten des GPA 2012 begonnen hat. Die Programme 
betreffen den Marktzugang der KMU, die nachhaltige Entwicklung, die Sicherheits-
normen im internationalen Beschaffungswesen, die Beschränkungen und Ausschlüs-
se sowie die Statistiken. Die Mitglieder haben sich weiter verpflichtet, sich mit der 
Nutzung öffentlich-privater Partnerschaften, den Auswirkungen einer gemeinsamen 
Nomenklatur für Waren und Dienstleistungen und den Vor- und Nachteilen der 
Anwendung standardisierter Anzeigen bei den Ausschreibungen auseinanderzuset-
zen. 
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Botschaft 

1 Grundzüge des Übereinkommens 

1.1 Einleitung 

Das Abkommen vom 15. April 19941 zur Errichtung der Welthandelsorganisation 
(WTO) sieht unter seinen in Anhang 4 aufgezählten plurilateralen Handelsabkom-
men das am 15. April 1994 in Marrakesch abgeschlossene Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA)2 vor, das am 1. Januar 1996 in Kraft getreten 
ist (GPA 1994). Das GPA ist ein plurilaterales Übereinkommen, denn im Unter-
schied zu den multilateralen Übereinkommen der WTO sind nicht alle WTO-
Mitglieder auch automatisch Partei dieses Übereinkommens. Das GPA zählt heute 
19 Vertragsparteien, die 47 WTO-Mitglieder umfassen, darunter 28 EU-
Mitgliedstaaten, die gemeinsam eine Vertragspartei bilden.3 Die Mitglieder des GPA 
sind die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Japan, Kanada, Südkorea, 
Singapur, Hong Kong, Norwegen, Liechtenstein, Island, Israel, Chinesisch Taipei, 
das Königreich der Niederlande für Aruba, Armenien, Montenegro, Neuseeland, 
Moldavien, die Ukraine und die Schweiz. Diese beschränkte geografische Abde-
ckung widerspiegelt die Tatsache, dass die Öffnung der öffentlichen Beschaffungen 
für den Wettbewerb ein relativ junges Anliegen der internationalen Wirtschaftszu-
sammenarbeit ist. Das GPA verfolgt den Zweck, den internationalen Wettbewerb 
zwischen den Anbietern zu ermöglichen, damit die staatlichen Behörden das Ziel 
eines optimalen Einsatzes der öffentlichen Gelder bei der Beschaffung von Waren, 
Dienstleistungen und Bauleistungen erreichen können. Das revidierte GPA stützt 
sich weiterhin auf die Grundregeln des multilateralen Handelssystems, nämlich 
Transparenz, Nichtdiskriminierung und Inländerbehandlung. 

Gemäss dem im GPA 1994 enthaltenen Mandat haben die Vertragsparteien 1997 
Verhandlungen zur Revision des GPA 1994 aufgenommen. Diese Verhandlungen 
endeten mit der Annahme des Protokolls zur Änderung des GPA 1994 am 15. De-
zember 2011 anlässlich der Ministerkonferenz der WTO. Dieses Protokoll wurde 
formell am 30. März 2012 durch den Ausschuss für das öffentliche Beschaffungs-
wesen verabschiedet. Das Protokoll beinhaltet den revidierten Text des GPA 1994 
und die revidierten Anhänge I-IV (GPA 2012). Das GPA 2012 ist am 6. April 2014 
in Kraft getreten, nachdem zwei Drittel der Vertragsparteien ihre Ratifikationsur-
kunden beim Generaldirektor der WTO hinterlegt hatten. Inzwischen haben alle 
Vertragsparteien des GPA 1994 ausser der Schweiz ihre Ratifikationsurkunden des 
GPA 2012 hinterlegt. Hierzu ist zu bedenken, dass die Schweiz nicht nur das GPA 
2012 umsetzt, sondern gleichzeitig eine Totalrevision der Beschaffungsgesetzge-
bungen auf den Ebenen des Bundes und der Kantone vorgenommen hat.  

Der Bundesrat beantragt der Bundesversammlung heute, das Protokoll zu genehmi-
gen und den Bundesrat zu ermächtigen, es zu ratifizieren. Der Bundesrat beantragt 

  

1  SR 0.632.20  
2  SR 0.632.231.422 
3  www.wto.org/ > trade topics > other topics > government procurement    
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der Bundesversammlung ausserdem, von allen Aspekten des Beschlusses der GPA-
Mitgliedstaaten vom 30. März 2012 zu den Ergebnissen der Verhandlungen nach 
Artikel XXIV Absatz 7 des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswe-
sen Kenntnis zu nehmen. Der gesamte Beschluss ist dieser Botschaft als Anhang 
angefügt. Dieser Beschluss enthält einen Anhang 1 und einen Anhang 2.  

Anhang 1 enthält den Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungs-
wesen zur Verabschiedung des Protokolls zur Änderung des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen (Protokoll). Das Protokoll enthält einen Annex, 
der den revidierten Text des GPA 1994 sowie vier Anhänge I–IV beinhaltet. Mit der 
Annahme dieses Protokolls werden die Präambel, die Artikel I–XXIV und die 
Anhänge des GPA 1994 aufgehoben und durch die Bestimmungen des Annexes zum 
Protokoll ersetzt. Das GPA 2012 setzt sich somit aus einem revidierten Text und den 
vier Anhängen I–IV zusammen. In Anhang I sind die revidierten Verpflichtungen 
der Vertragsparteien hinsichtlich des Marktzugangs zusammengefasst. Die Anhänge 
II–IV enthalten Informationen zur Transparenz und zur Veröffentlichung der Anzei-
gen und der nationalen Gesetzgebungen.  

Anhang 2 des Beschlusses der Mitglieder des GPA 1994 vom 30. März 2012 enthält 
mehrere Beschlüsse des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu den 
Notifikationen und zu thematischen Arbeitsprogrammen zur Erleichterung der 
künftigen Arbeiten und der nächsten Revision. Die in Anhang 2 enthaltenen Be-
schlüsse der Mitglieder sind am 6. April 2014 für die Mitglieder, die das GPA 2012 
ratifiziert haben, ebenfalls in Kraft getreten und bilden integralen Bestandteil des 
Ergebnisses der Revisionsverhandlung. Sie sind nicht Gegenstand des dem Parla-
ment beantragten Genehmigungsbeschlusses; sie finden sich deshalb nur im Anhang 
zu dieser Botschaft, nicht aber im Anhang zum hier beantragten Bundesbeschluss. 

Alle Vertragsparteien des GPA 1994 ausser der Schweiz haben ihre Ratifikationsur-
kunden des GPA 2012 hinterlegt. Erst nach dem Inkrafttreten des GPA 2012 für die 
Schweiz verfügen die Schweizer Anbieter über Zugang zu den durch das GPA 2012 
ausgedehnten Märkten, die von der WTO auf rund 80 bis 100 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr geschätzt werden.4 Im Gegensatz zu den Mitgliedern des GPA 2012 ist die 
Schweiz bis heute durch das GPA 1994 gebunden. 

Mit der Genehmigung durch das Parlament wird der Bundesrat ermächtigt, das 
Protokoll zu ratifizieren. Der Bundesrat wartet mit der Ratifikation zu, bis das revi-
dierte Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (E-BöB) vom eidge-
nössischen Parlament und die revidierte Interkantonale Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen (E-IVöB) vom Interkantonalen Organ für das öffent-
liche Beschaffungswesen (InöB) verabschiedet worden sind. Das GPA 2012 tritt, 30 
Tage nachdem die Schweiz ihre Ratifikationsurkunde beim Generaldirektor der 
WTO in Genf hinterlegt hat, in Kraft. 

  

4  The WTO Regime on Government Procurement : Challenge and Reform, edited by Sue 
Arrowsmith and Robert D. Anderson, WTO, Cambridge University Press, 2011 
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1.2 Verhandlungsauftrag 

Das in Artikel XXIV:7(b) und (c) GPA 1994 enthaltene Mandat hatte die Vertrags-
parteien aufgefordert, drei Jahre nach dem Inkrafttreten des GPA 1994 Verhandlun-
gen mit den folgenden drei Zielen aufzunehmen: 

– den Text zu verbessern und ihn an die Fortschritte der Informationstechno-
logien anzupassen, 

– den Umfang des Marktzugangs zwischen den Vertragsparteien zu erweitern 
und  

– die von den Vertragsparteien aufrechterhaltenen diskriminierenden Mass-
nahmen zu verringern oder zu beseitigen. 

Diese Verhandlungen begannen ein Jahr nach dem Inkrafttreten des GPA 1994. Sie 
endeten am 30. März 2012 mit dem Beschluss der GPA-Mitgliedstaaten zu den 
Ergebnissen der Verhandlungen nach Artikel XXIV:7 des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen. Die Ziele der Verbesserung des Textes und 
dessen Anpassung an die Fortschritte der Informationstechnologien sowie die Aus-
weitung des Marktzugangs gemäss Verhandlungsmandat wurden realisiert. Das Ziel 
einer Verringerung oder der Beseitigung von diskriminierenden Massnahmen ein-
zelner Mitgliedstaaten konnte nach Auffassung der schweizerischen Verhandlungs-
leitung nicht zufriedenstellend erreicht werden. Damit das Ziel, die noch bestehen-
den diskriminierenden Massnahmen zu reduzieren bzw. zu beseitigen, erreicht 
werden kann, haben sich die Mitglieder des GPA verpflichtet, thematische Arbeits-
programme aufzunehmen (Anhang 2 des Beschlusses vom 30. März 2012). 

1.3 Position der Schweiz und Revisionsphasen des 
GPA 1994 

1.3.1 Überblick 

Die Verpflichtungen des GPA betreffen die Zuständigkeiten des Bundes und der 
Kantone. Gemäss Artikel 55 Absatz 3 der Bundesverfassung5 (BV) kommt bei 
aussenpolitischen Entscheidungen, welche die Zuständigkeiten der Kantone betref-
fen, deren Stellungnahmen besonderes Gewicht zu. Vor diesem Hintergrund war es 
wichtig, dass die Mitwirkung der Kantone bei der Festlegung der schweizerischen 
Position in den Revisionsverhandlungen sichergestellt wird. Die Position der 
Schweiz in den Revisionsverhandlungen wurde ab 2005 im Rahmen einer departe-
mentsübergreifenden Verhandlungsgruppe erarbeitet, die sich aus Vertreterinnen 
und Vertretern des Bundes und der Kantone zusammensetzte. Für die Berücksichti-
gung der Interessen und Positionen der Kantone konnte sich die Verhandlungsgrup-
pe auf die Kompetenzen der Geschäftsstellen der Schweizerischen Bau-, Planungs- 
und Umweltschutzdirektorenkonferenz (BPUK) und der Konferenz der Kantonsre-
gierungen (KdK) stützen. Diese Verhandlungsgruppe wurde vom Leiter des Leis-
tungsbereichs Welthandel des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) geleitet, der 

  

5  SR 101 



BBl 2016 

 10

gleichzeitig mit der Revision des GPA 1994 und dem Vorsitz der Kommission für 
das Beschaffungswesen von Bund und Kantonen (KBBK) beauftragt war. Die 
Kernaufgabe der 1996 ins Leben gerufenen und paritätisch aus Vertreterinnen und 
Vertretern des Bundes und der Kantone zusammengesetzten KBBK besteht in der 
Überwachung der Umsetzung der internationalen Verpflichtungen im öffentlichen 
Beschaffungswesen auf den Ebenen des Bundes und der Kantone. Die KBBK hat 
den Bundesrat im Rahmen ihrer Jahresberichte informiert. Für heikle Themen, wie 
beispielsweise die Höhe der Schwellenwerte oder die Position der Schweiz zu Be-
schaffungen, die in Form von Baukonzessionen vergeben werden, hat die Verhand-
lungsleitung die direkt betroffenen Dachverbände der Wirtschaft wie economiesuis-
se, den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), Bauenschweiz und SWISSMEM 
konsultiert.  

Die Bundesämter und die Kantone wurden bei der Erarbeitung der Anträge bezüg-
lich der schweizerischen Position an den Bundesrat konsultiert. Der Bundesrat 
wurde seit 2006 viermal mit dem GPA befasst, am 1. März 2006 im Hinblick auf die 
Einreichung der ursprünglichen Offerte der Schweiz, am 29. Oktober 2008 im 
Hinblick auf die Einreichung der revidierten Offerte der Schweiz, am 17. November 
2011 für die Annahme des GPA 2012 am 15. Dezember 2011 auf politischer Ebene 
und am 13. März 2012 im Hinblick auf die formelle Annahme des GPA 2012 am 30. 
März 2012 in Genf. Das GPA 2012 war auch ein Referenzdokument für den Bun-
desrat bei den Vernehmlassungen zu den Revisionen des Bundesgesetzes vom 16. 
Dezember 19946 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) in den Jahren 
20087 und 20158 und bei der Vernehmlassung zur Revision der Verordnung vom 11. 
Dezember 19959 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) im Jahr 2010. Der 
Text des GPA 2012 wurde nämlich am 6. Dezember 2006 auf Expertenstufe ange-
nommen und von den Vertragsparteien bis zum erfolgreichen Abschluss der Ver-
handlungen über den Marktzugang am 15. Dezember 2011 eingefroren. Dies erklärt, 
weshalb das GPA 2012 bereits seit 2006 als Rechtsgrundlage bei den Verhandlun-
gen der Freihandelsabkommen durch die Schweiz, insbesondere im Rahmen der 
EFTA, dienen konnte. Manche dieser Abkommen sind schon seit mehreren Jahren in 
Kraft. 

Der Verhandlungsauftrag des GPA 1994 wurde in fünf Phasen umgesetzt, welche 
die Herausforderungen und die Interessen der Vertragsparteien widerspiegeln und 
ein Abbild der Motivation der Mitglieder sind, die Verhandlungsziele in einem sich 
laufend wandelnden politischen und taktischen Umfeld zu realisieren. 

  

6  SR 172.056.1 
7  www.bundesrecht.admin.ch > Vernehmlassungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen 

> 2008 > EFD 
8  www.bundesrecht.admin.ch > Vernehmlassungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen 

> 2015 > EFD 
9  SR 172.056.11 
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1.3.2 Vorbereitungsphase der Verhandlungen (1997–2005) 

Die Verhandlungen wurden 1997 mit der Analyse des Textes des GPA 1994 aufge-
nommen. Dabei wurde insbesondere geprüft, ob das GPA 1994 den Entwicklungen 
bei den Informationstechnologien und den effektiven Bedürfnissen der Steuerpflich-
tigen, der Anbieter und der Auftraggeber entspricht. Zunächst wurden Vorschläge 
für die Anpassung des Textes des GPA erarbeitet. Die Verhandlungen zum Markt-
zugang wurden erst später gemäss den im Juli 2004 verabschiedeten Verhandlungs-
modalitäten lanciert. Die Vertragsparteien haben beschlossen, dass jedes Mitglied 
des GPA 1994 seine Anträge hinsichtlich der Natur und des Ausmasses des von den 
anderen Vertragsparteien anzubietenden zusätzlichen Marktzugangs formulieren 
soll. Im Juli 2005 haben die Vertragsparteien entschieden, ihre individuellen ur-
sprünglichen Offerten bis Ende 2005, d. h. im Hinblick auf die Ministerkonferenz 
der WTO in Hong Kong einzureichen. Die Position der Schweiz hinsichtlich des 
Inhalts der an alle Mitglieder des GPA 1994 sowie an jedes Mitglied einzeln zu 
richtenden Anträge war Gegenstand einer Konsultation des SECO. Diese Konsulta-
tion umfasste nebst den in Ziffer 1.3.1 aufgeführten Akteuren auch das Bundesge-
richt, das Bundesstrafgericht, die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die Swiss 
International Airports Association (SIAA), den Schweizerischen Verein des Gas- 
und Wasserfaches (SVGW), den Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen 
(VSE) und Swisselectric. 

1.3.3 Verhandlung des Textes des GPA 2012 (2006) 

Unter dem Vorsitz von Südkorea haben sich die Verhandlungen zum Text des GPA 
2012 im Jahr 2006 konkretisiert und intensiviert, parallel zu jenen zum Marktzu-
gang. Die Verhandlungen zum Text machten substanzielle Fortschritte, während die 
ursprünglichen Offerten zum Marktzugang nach und nach durch die Mitglieder des 
GPA beim WTO-Sekretariat eingereicht wurden. Diese Offerten entsprachen nicht 
den Erwartungen aller Parteien. Aufgrund der Differenzen der Mitglieder hinsicht-
lich des anzustrebenden Marktzugangs drohte die gleichzeitige Durchführung der 
Verhandlungen zum Marktzugang den Ablauf der Verhandlungen zum Text des 
GPA 2012 ernsthaft zu gefährden. Um ein solches Szenario zu verhindern, haben die 
Vertragsparteien 2006 vereinbart, sich ausschliesslich auf das Mandat zur Revision 
des Textes des GPA 1994 zu konzentrieren und die Verhandlungen zum Marktzu-
gang später zu führen. Dieses taktische Vorgehen war erfolgreich. Die Vertragspar-
teien haben am 6. Dezember 2006 die Artikel I–XXI des GPA 2012 angenommen 
und liessen Artikel XXII mit den Schlussbestimmungen offen. Dieser Text vom 6. 
Dezember 2006 wurde von den Mitgliedern des GPA 1994 unter Vorbehalt eines 
späteren Konsenses zum Marktzugang angenommen. Der Vorsitz Koreas endete mit 
der Annahme des provisorischen Textes des GPA im Dezember 2006. Die Vertrags-
parteien haben die Schweiz mit dem Vorsitz des Ausschusses für das öffentliche 
Beschaffungswesen betraut. 
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1.3.4 Phase der Blockade und Lösung der Blockade  
(2007–2009) 

Die Verhandlungen zum Marktzugang wurden 2007 unter dem Vorsitz der Schweiz 
wieder aufgenommen. Die unterschiedlichen Erwartungen bei der Ausweitung des 
Marktzugangs bremsten in einer ersten Phase das Erreichen einer positiven Ver-
handlungsdynamik. Einige Vertragsparteien, darunter die EU, Südkorea, Israel und 
die EFTA-Staaten, strebten einen substanziell erweiterten Zugang gegenüber dem 
GPA 1994 an. Andere Vertragsparteien wie die USA, Japan und, in einer ersten 
Phase, Kanada bevorzugten den Konsens von 2006 zum Text. Diese Länder waren 
nicht bereit, den Umfang des Marktzugangs gemäss den Erwartungen in den Anträ-
gen von 2005 auszuweiten. Sie schlugen vor, dass die Mitglieder die Verhandlungen 
beenden und sich auf den Beitritt neuer Mitglieder konzentrieren sollten, insbeson-
dere jenen Chinas, das am 27. Dezember 2007 sein Beitrittsgesuch zum GPA ein-
reichte. 2008 verhärteten sich die Positionen weiter, als neben der Einreichung 
einiger revidierter Offerten, die als wenig ambitiös betrachtet wurden, die Vereinig-
ten Staaten beschlossen, den Buy America Act (BAA) wieder in Kraft zu setzen. 
Dies veranlasste die Mitglieder des GPA zu Bedenken hinsichtlich restriktiver 
Auswirkungen beim Zugang zu den öffentlichen Ausschreibungen in den Vereinig-
ten Staaten. Anstatt sich gemäss dem Mandat des GPA 1994 auf die Ausweitung des 
Marktzugangs zu konzentrieren, stand nun die Verteidigung der Errungenschaften 
des GPA 1994 im Zentrum der Diskussionen. Ein Mitglied reichte 2008 eine revi-
dierte Offerte mit Reziprozitätsklauseln ein, die das Niveau des Marktzugangs des 
GPA 1994 eingeschränkt hätten. Die Mitglieder setzten sich in erster Linie dafür ein, 
dass die Regeln des BAA das durch das GPA garantierte Zugangsniveau nicht 
beeinträchtigen. Die Vereinigten Staaten versicherten, der BAA enthalte eine Be-
stimmung, laut der die Auftraggeber und die Beschaffungen von Waren und Dienst-
leistungen, die von den Verpflichtungen der USA unter dem GPA abgedeckt sind, 
von den restriktiven Massnahmen des BAA nicht betroffen werden. 2009 bestätigten 
die Vereinigten Staaten, dass der Marktzugang der GPA-Mitglieder zu den unter das 
GPA fallenden Beschaffungen nicht beeinträchtigt wird, insbesondere auch zu den 
Beschaffungen in den 37 von 50 Bundesstaaten, die 1994 ihre Beschaffungen den 
Regeln des GPA 1994 unterstellt hatten.10 Die Schweiz schlug vor, dass die Verei-
nigten Staaten die notwendigen Massnahmen treffen, damit die den Regeln des GPA 
unterstellten Auftraggeber transparent informiert werden. Bei der Prüfung der Han-
delspolitik der Vereinigten Staaten im Jahr 2009 erhielten die Mitglieder die Ge-
wissheit, dass die vom GPA abgedeckten Beschaffungen von den Massnahmen des 
BAA nicht betroffen werden.11 Danach beruhigte sich die Lage. Die bei den Diskus-
sionen über den BAA aufgetretenen Spannungen und die anhaltenden Differenzen 
bei den Erwartungen verdüsterten die Aussichten, im Rahmen des Mandats von 
Artikel XXIV:7(b) und (c) GPA 1994 zur Beseitigung der diskriminierenden Mass-
nahmen zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen. Dieses Mandat konnte 
immer noch nicht angegangen werden, was zu Zweifeln hinsichtlich der Lösungen 
Anlass gab, die für die Mitglieder bei der Verbesserung des Marktzugangs der KMU 

  

10 American Recovery and Reinvestment Act of 2009, sections 604(k) und 1605(d) 
11 WT/Let/672 vom 19. März 2010 
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– die über 80 Prozent der industriellen Betriebe der Schweiz ausmachen – in Frage 
kamen. 

1.3.5 Verhandlung über den Marktzugang und die 
Diskriminierungen (2009–2011) 

Die Schweiz hat am 7. November 2008 eine revidierte Offerte unterbreitet. Diese 
Offerte entsprach den Erwartungen der meisten Mitglieder. Die Schweiz nutzte die 
Gelegenheit der positiven Aufnahme ihrer Offerte durch die Mitglieder, um 2009 ein 
Vorgehen für die Verhandlungen zum Abschluss der Revision des GPA in vier 
Etappen vorzuschlagen, das die Vertragsparteien in der Folge übernahmen:  

– Die erste Etappe betraf den Text des GPA 2012 und war bereits realisiert 
worden. Hier konnte man sich über den Konsens der Vertragsparteien von 
2006 über den Text des GPA 2012 freuen, der am 6. Dezember 2006 bis 
zum erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über den Marktzugang 
eingefroren worden war.  

– In der zweiten Etappe sollte eine Bestandsaufnahme des Marktzugangs vor-
genommen werden («mid term review»). Dabei sollte mit der analytischen 
Unterstützung des WTO-Sekretariats der Mehrwert der von den Vertragspar-
teien eingereichten ursprünglichen und revidierten Offerten hinsichtlich des 
Marktzugangs bestimmt werden.  

– In der dritten Etappe wurden die Vertragsparteien ermutigt, substanzielle 
Anstrengungen zu unternehmen, um den beim «mid term review» identifi-
zierten zusätzlichen Marktzugang zu verbessern, damit dieser eher den Er-
wartungen der Anträge von 2005 entspricht. 

– Mit der vierten Etappe sollte ein Weg vorgeschlagen werden, um das Man-
dat von Artikel XXIV:7c GPA 1994 zu realisieren, das die Vertragsparteien 
aufforderte, ihre noch vorhandenen diskriminierenden Massnahmen zu redu-
zieren oder zu beseitigen. Angesichts der bei der Prüfung des BAA deutlich 
gewordenen Spannungen schlug die Schweiz vor, dass die Mitglieder thema-
tische Arbeitsprogramme aufnehmen. Diese Lösung ist in Artikel XXII:6–8 
GPA 2012 enthalten. Zum Beispiel hat die Schweiz 2009 ein Arbeitspro-
gramm zum Zugang der KMU zu den öffentlichen Beschaffungen unterbrei-
tet, der in den Vereinigten Staaten, in Korea, in Japan und in Kanada weiter-
hin durch restriktive Massnahmen beeinträchtigt ist.  

Der Präsident des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen erarbeitete 
eine Roadmap, damit die Verhandlungen im Rahmen eines Zeitplans vorangehen. 
Die positive Dynamik beschleunigte sich zusätzlich, als die Vereinigten Staaten ein 
bilaterales Abkommen mit Kanada abschlossen, dessen Anbieter durch die Restrik-
tionen des BAA auf der Ebene der Bundesstaaten stark betroffen waren. Diese 
Staaten waren nicht den Regeln des GPA 1994 unterstellt, da Kanada seine Provin-
zen auch nicht unterstellte und so kein gegenseitiger Marktzugang zwischen den 
Vereinigten Staaten und Kanada bestand. Um diese Gegenseitigkeit herzustellen, 
offerierte Kanada den Vereinigten Staaten seine Provinzen. 2010 offerierte Kanada 
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seine Provinzen auch den anderen Vertragsparteien des GPA. Dieser wesentliche 
Durchbruch beim Marktzugang hatte eine positive Signalwirkung für den erfolgrei-
chen Abschluss der Revision. Die anderen Vertragsparteien wurden dadurch ange-
regt, ihrerseits den Marktzugang durch ambitiösere revidierte Offerten auszuweiten. 
Sie wurden auch motiviert, Arbeitsprogramme vorzuschlagen, um ungelöste Aspek-
te des Zugangs zum öffentlichen Beschaffungswesen zu behandeln und auf ein 
ausgewogenes Resultat hinzuwirken. Das GPA 2012 wurde auf politischer Ebene 
am 15. Dezember 2011 anlässlich der WTO-Ministerkonferenz in Genf angenom-
men. 

1.3.6 Formelle Annahme des GPA 2012 

An der formellen Sitzung des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
vom 30. März 2012 unter dem Vorsitz der Schweiz haben die Vertragsparteien das 
GPA 2012 formell angenommen. 

1.4 Übersicht über den Inhalt des GPA 2012 

Gemäss dem Mandat von Artikel XXIV:7(b) und (c) GPA 1994 erfüllt das GPA 
2012 die ersten beiden Anforderungen, nämlich die Verbesserung des Textes und 
die Ausweitung des Marktzugangs. Für die dritte Anforderung, die Reduktion oder 
gar Beseitigung der diskriminierenden Massnahmen, sieht das GPA 2012 themen-
spezifische Arbeitsprogramme vor. 

1.4.1 Übersicht über den Text des GPA 2012 

Wie das GPA 1994 ist auch das GPA 2012 ein plurilaterales Übereinkommen, d. h. 
ein Übereinkommen, das nur jene WTO-Vertragsparteien verpflichtet, welche ihm 
formell beitreten. Das GPA 2012 bildet einen modernisierten, flexibilisierten, ver-
einfachten und klärenden Rechtsrahmen. Die Lesbarkeit und die Struktur des Über-
einkommens wurden verbessert. Der Text definiert die Begriffe und die Grundsätze 
und grenzt den Geltungsbereich und die Ausnahmen ab. Er behandelt anschliessend 
die Verfahren, die Fristen, die Rechtsmittel und die institutionellen Aspekte.  

Die Verhandlung des Textes wurde durch die Entwicklung des Beschaffungsrechts 
der EU beeinflusst, insbesondere durch den Inhalt zweier Richtlinien. Diese Richtli-
nien wurden 2004 verabschiedet, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Verhandlungen 
zum Text des GPA 2012 in eine entscheidende Phase eintraten. Diese Richtlinien 
wurden am 26. Februar 2014 durch im Lichte des GPA 2012 revidierte Richtlinien 
ersetzt und durch eine neue Richtlinie über die Konzessionsvergabe ergänzt.12 Die 

  

12 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, ABl. 
L 94, 28.3.2014, S. 65 
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Konzessionsvergabe fiel nicht unter den Geltungsbereich des GPA 1994. Sie wird 
auch weiterhin nicht vom Geltungsbereich des Textes des GPA 2012 erfasst. Einzig 
die Erteilung von Baukonzessionen wird in den Verpflichtungslisten einzelner 
Mitgliedstaaten ausdrücklich unterstellt (vgl. Ziff. 2.4). Diese Richtlinien traten am 
16. April 2014 in Kraft. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sie bis 16. April 2016 in ihr 
nationales Recht umzusetzen. Für die Umsetzung der elektronischen Abwicklung 
der öffentlichen Ausschreibungen haben sie Zeit bis September 2018. 

Der rote Faden des Textes des GPA 2012 und seine wichtigsten Unterschiede ge-
genüber dem GPA 1994 sind die Folgenden: 

Wie das GPA 1994 verlangt auch das GPA 2012 die Einhaltung der Nichtdiskrimi-
nierung, der Transparenz und der Inländerbehandlung. Das GPA 2012 konkretisiert 
die Verpflichtung der Vertragsparteien und ihrer Auftraggeber, das effiziente Funk-
tionieren der Wettbewerbsbedingungen im öffentlichen Beschaffungswesen zu 
gewährleisten. Es präzisiert die Natur der dafür zu garantierenden Wettbewerbsbe-
dingungen. Das GPA 2012 hält in der Präambel fest, dass ohne Integrität und Vor-
hersehbarkeit der nationalen Beschaffungswesen die angestrebte wirtschaftliche 
Verwendung der öffentlichen Mittel nicht erreicht werden kann. Mit Blick auf die 
wirtschaftliche Verwendung der öffentlichen Gelder wird davon ausgegangen, dass 
eine vermehrte und systematische Verwendung der elektronischen Mittel die Trans-
parenz stärkt und daraus ein stärkerer Wettbewerb zwischen den Anbietern hervor-
geht. Das GPA 2012 stellt fest, dass die Verbesserung der Transparenz nicht aus-
reicht, wenn die Wettbewerbsbedingungen durch Interessenkonflikte und 
missbräuchliche Praktiken wie Korruption oder Absprachen zwischen den Anbietern 
verfälscht werden. Aus diesem Grund hat das GPA 2012 eine Rechtsgrundlage zur 
Vorbeugung und Bekämpfung solcher Praktiken geschaffen und damit die Gover-
nance verstärkt. Das GPA 2012 nimmt ausdrücklich Bezug auf die internationalen 
Übereinkommen zur Bekämpfung der Korruption. Die Schweiz hat diese Überein-
kommen ratifiziert.13 Sie wird in der Lage sein, auch ihre Beschaffungsgesetzge-
bung auf Bundesebene und auf interkantonaler Ebene anzupassen.  

Zu den Zielen des GPA 2012 gehört neu das Bestreben der Vertragsparteien, einen 
internationalen Rahmen mit ausreichend flexiblen Verpflichtungen hinsichtlich der 
Verfahren bereitzustellen, damit jede Vertragspartei ihrer spezifischen Situation 
Rechnung tragen kann. Im Gegensatz zum GPA 1994 sieht das GPA 2012 die Mög-
lichkeit vor, andere Verfahren als das offene, das selektive und das freihändige 
Verfahren anzuwenden. Das GPA 2012 hat auch die Bedingung des GPA 1994 

  

  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- 
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/17/EG, ABl. L 94, 28.3.2014, S. 243. 

  Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Konzessionsvergabe, ABl. L 94, 28.3.2014, S. 1 

13  Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 31. Okt. 2003 gegen Korruption 
(SR 0.311.56) 

  OECD-Übereinkommen vom 17. Dez. 1997 über die Bekämpfung der Bestechung aus-
ländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr (SR 0.311.21)   

  Strafrechtsübereinkommen des Europarates vom 27. Jan. 1999 über Korruption 
(SR 0.311.55) 
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aufgehoben, nach der die Verhandlungen (sofern die internen Gesetzgebungen den 
Auftraggebern überhaupt die Führung von Verhandlungen erlauben) sich auf die 
Bestimmung der Stärken und Schwächen der Angebote der Anbieter beschränken 
müssen. Diese Aufhebung erlaubt dem nationalen Gesetzgeber, spezifische Vorge-
hensweisen vorzusehen, wie zum Beispiel einen Dialog zwischen einem Auftragge-
ber und verschiedenen Anbietern.  

Das GPA 2012 fördert die elektronische Abwicklung der öffentlichen Ausschrei-
bungen und unterstützt diese durch eine Flexibilisierung der Regeln zu den Fristen, 
die je nach dem Niveau der elektronischen Abwicklung angepasst werden. Das GPA 
2012 sieht für die Auftraggeber ausserdem die Möglichkeit vor, elektronische Auk-
tionen durchzuführen. Das GPA 1994 konnte noch keine Rechtsgrundlage für die 
Verwendung dieses Instruments zur Beurteilung der Angebote vorsehen. 

Weiter führt das GPA 2012 in zwei Bestimmungen die Möglichkeit ein, Umweltzie-
le zu verfolgen, unter der Bedingung, dass die Vertragsparteien und Auftraggeber 
dabei die Nichtdiskriminierung und die Verpflichtung zum Verzicht auf protektio-
nistische Massnahmen einhalten. Hierbei handelt es sich wie bei der Korruptionsbe-
kämpfung um einen Beitrag zur Stärkung der Governance, die ein wesentliches 
Merkmal der Revision des GPA 1994 ist.  

Im Vergleich zum GPA 1994 enthält das GPA 2012 neue Rechtsgrundlagen, um den 
Beitritt von neuen Mitgliedern, insbesondere von Entwicklungsländern, zu erleich-
tern. So sieht das GPA 2012 Übergangssysteme und schrittweise Vorgehen vor, die 
einem neuen Mitglied erlauben, während einer gewissen Periode Systeme beizube-
halten, die unter dem GPA 1994 und dem GPA 2012 verboten sind, wie zum Bei-
spiel Kompensationsgeschäfte (Offsets). 

Das GPA 2012 sieht ein überarbeitetes und geklärtes Verfahren vor, das zur Anwen-
dung kommt, wenn eine Vertragspartei eine Änderung des Geltungsbereichs der 
unterstellten Beschaffungen notifizieren will. Dieses System soll die Behandlung der 
Notifizierungen von Vertragsparteien vereinfachen, die in den Sektoren tätige öf-
fentliche Unternehmen vom Geltungsbereich ausnehmen wollen. 

1.4.2 Marktzugang 

Die Verpflichtungen des GPA 2012 werden rechtskräftig, wenn der Wert einer 
Beschaffung die im GPA 2012 festgelegten Schwellenwerte erreicht. In dieser 
Hinsicht gibt es keine Änderung gegenüber dem GPA 1994. Bei Beschaffungen, 
deren Wert unterhalb dieser Schwellenwerte liegt, bestimmen die nationalen Ge-
setzgebungen zum Beschaffungswesen über das anwendbare Rechtssystem. Das 
GPA sieht hier keinen Vorbehalt vor, wie dies etwa im bilateralen Abkommen vom 
21. Juni 199914 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäi-
schen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens 
(bilaterales Abkommen Schweiz-EU) der Fall ist. Letzteres verlangt in Artikel 6 
Absatz 3 von den Vertragsparteien, ihre Auftraggeber aufzufordern, bei Beschaffun-
gen, deren Auftragswert unter dem Schwellenwert liegt, die Anbieter der anderen 

  

14  SR 0.172.052.68 
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Vertragspartei nicht zu benachteiligen. Bei der Revision gelang es nicht, die auf die 
Vertragsparteien anwendbaren Schwellenwerte zu harmonisieren, da in diesem 
Punkt bis heute kein Konsens zwischen den Mitgliedern besteht. Unter diesen Be-
dingungen sieht das GPA 2012 wie das GPA 1994 unterschiedliche Schwellenwerte 
je nach Vertragspartei vor. Im Verlauf der Revision wurde kein Schwellenwert 
erhöht. Im Gegenteil haben vier Länder gewisse Schwellenwerte, teilweise unter das 
Niveau des GPA-Standards reduziert (Ziff. 2.5). Unter diesen Ländern befindet sich 
Japan, das allerdings wie auch Korea bei den Baudienstleistungen weiterhin ver-
gleichsweise hohe Schwellenwerte anwenden wird. Für die Schweiz sieht das GPA 
2012 im Vergleich zum GPA 1994 keine neuen Schwellenwerte vor.  

Wie beim GPA 1994 bestimmt beim Marktzugang die Reziprozität und nicht die 
Meistbegünstigung den Umfang des Geltungsbereichs des GPA 2012. Neben den 
Schwellenwerten wird der Umfang des Marktzugangs einer Vertragspartei bestimmt 
durch die Zahl der unterstellten Auftraggeber und die Bedeutung der durch diese 
Auftraggeber getätigten Beschaffungen sowie durch das Volumen und die Art der 
Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen, die in den in Anhang I der Vertragspar-
teien zusammengefassten Verpflichtungslisten angeboten werden. Das WTO-
Sekretariat hat geschätzt, dass der durch das GPA 2012 geschaffene zusätzliche 
Wert des Marktzugangs zwischen 80 und 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr liegt.15 
Dieses Volumen ergänzt ein aktuelles Marktzugangsvolumen von rund 1700 Milli-
arden US-Dollar, das laut Schätzungen der WTO rund 15 Prozent des BIP der GPA-
Mitglieder ausmacht.16 In der Schweiz wird der jährliche Gesamtwert der öffent-
lichen Beschaffungen auf rund 41 Milliarden Schweizerfranken geschätzt.17 Darin 
enthalten sind die Beschaffungen aller föderalen Ebenen im Staatsvertrags- und 
Nichtstaatvertragsbereich (Bund rund 20 %; Kantone und Gemeinden rund 80 %). 
2015 betrug allein der Wert der öffentlichen Beschaffungen des Bundes und der 
Kantone, die unter dem GPA 1994 vergeben und der WTO gemeldet wurden, 6,8 
Milliarden Franken. Von diesem Betrag entfallen rund 3,4 Milliarden auf Aufträge 
des Bundes. Von diesen 3,4 Milliarden wurden rund 5 Prozent an ausländische 
Anbieter vergeben, vorwiegend aus der EU und den USA. 2015 wurden 95 Prozent 
der dem GPA 1994 unterstellten und vom Bund vergebenen Aufträge an Unterneh-
men mit Sitz in der Schweiz vergeben. 

Diese Schätzungen sind mit den wirtschaftlichen Interessen der Schweizer Unter-
nehmen an einem nichtdiskriminierenden Zugang zu den weltweiten Beschaffungs-
märkten in Beziehung zu setzen. Diese Aktivitäten generieren in der Schweiz Ar-
beitsplätze und Wirtschaftswachstum. Sie betreffen eine grosse Vielfalt von 
Unternehmen und Anbietern, die unter anderem in den folgenden Bereichen tätig 
sind: Produktion von Eisenbahnmaterial und von Material für die städtischen Trans-
porte, Erbringen von Architektur- und Ingenieursdienstleistungen, Bau von Brücken, 
Liften, Rolltreppen in Flughäfen, Herstellung von Reinigungs- und Desinfektions-
maschinen für Strassen, Forschung und Innovation, Herstellung von Arzneimitteln 

  

15 The WTO Regime on Government Procurement : Challenge and Reform, edited by Sue 
Arrowsmith and Robert D. Anderson, WTO, Cambridge University Press, 2011 

16 www.wto.org/ > trade topics > other topics > government procurement    
17 Vgl. Stöckli Hubert / Beyeler Martin, Das Vergaberecht der Schweiz, 9. Auflage, Zürich 

2014. Beitrag Professor Dr. Hubert Stöckli «Die Rechtsquellen im Wandel», Fussnote 3, 
Seite 3.  
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zur Deckung des Bedarfs der Auftraggeber des öffentlichen Gesundheitswesens und 
viele mehr. 

Ein erweiterter Marktzugang infolge der Revision des GPA 1994 besteht insbeson-
dere in den folgenden Bereichen: 

– In vier Ländern wurden die Schwellenwerte für gewisse Beschaffungen re-
duziert, was die Zahl der dem GPA 2012 unterstellten Beschaffungen erhöht 
(Japan, Südkorea, Israel, Aruba).  

– Rund 100 neue Auftraggeber wurden unterstellt. 

– Alle Vertragsparteien haben die Bauleistungen dem Übereinkommen 
unterstellt. 

– Einige Parteien haben die Baukonzessionen unterstellt (EU, Südkorea). 

– Die Beschaffungen der Provinzen Kanadas sind dem GPA 2012 unterstellt. 

– Die Beschaffungen von fünf japanischen Grossstädten (mit insgesamt rund 
5,7 Mio. Einwohnern) wurden unterstellt. 

– 50 neue Dienstleistungen, darunter die Fernmeldedienstleistungen von 9 
Vertragsparteien, wurden unterstellt. 

– Der Eisenbahnsektor der EU wurde unterstellt. 

– Die Beschaffungen der städtischen Transporte in Südkorea und Israel wur-
den unterstellt. 

– Israel hat sich verpflichtet schrittweise sein Regime der Gegengeschäfte 
(Offsets) auslaufen lassen. 

1.4.3 Übersicht über die Arbeitsprogramme 

Das Mandat von Artikel XXIV:7(b) und (c) GPA 1994, das die Vertragsparteien 
auffordert, die in den Verpflichtungslisten mehrerer Vertragsparteien verstreuten 
diskriminierenden Massnahmen zu reduzieren und wenn möglich zu beseitigen, 
wurde nicht zufriedenstellend umgesetzt. Ein Kompromiss der Mitglieder wurde 
erreicht, thematische Arbeitsprogramme aufzunehmen, die in Anhang 2 des Be-
schlusses der Mitglieder des GPA 1994 vom 30. März 2012 aufgeführt sind (vgl. 
den Anhang zu dieser Botschaft; vgl. dazu Ziff. 2.7). Der Daseinszweck der themati-
schen Arbeitsprogramme von Artikel XXII:8 GPA 2012 besteht nämlich darin, das 
im GPA 1994 enthaltene Mandat mit klärenden Zielvorgaben  und ohne Zeitdruck 
wahrnehmen zu können. Diese Arbeitsprogramme sind im Rahmen der Stillhalte-
Verpflichtung gemäss Artikel XXII:6 zu realisieren. Ihre Durchführung erfolgt im 
Hinblick auf die Realisierung des in Artikel XXII:7 vorgesehenen Mandats zur 
Revision des GPA 2012. 

Das von der Schweiz vorgeschlagene Arbeitsprogramm zu den KMU soll zeigen, 
wie das Verhandlungsmandat von Artikel XXIV:7(b) und (c) GPA 1994 realisiert 
werden kann, wenn die politischen Voraussetzungen für die Aufhebung einer Mass-
nahme nicht erfüllt sind. Die Vertragsparteien haben weitere Arbeitsprogramme 
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erarbeitet und vorgeschlagen, die in Artikel XXII:8(a) GPA 2012 aufgeführt sind. 
Diese Programme betreffen die von den Vertragsparteien aufrechterhaltenen Aus-
schlüsse und Beschränkungen, die Sicherheitsnormen, insbesondere jene, welche 
den Zugang zu den öffentlichen Beschaffungen von Transportinfrastrukturen ein-
schränken, die Erhebung statistischer Daten sowie die Tragweite des Konzepts 
«nachhaltige Beschaffungen». In Artikel XXII:8(b) haben sich die Mitglieder ver-
pflichtet, sich mit den öffentlich-privaten Partnerschaften (public private part-
nership, PPP), den Auswirkungen einer gemeinsamen Nomenklatur für die Waren 
und Dienstleistungen sowie den Vor- und Nachteilen der Ausarbeitung standardi-
sierter Anzeigen auseinanderzusetzen. 

Die zur Erleichterung der Revision des GPA 2012 konzipierten thematischen Ar-
beitsprogramme müssen zu Ergebnissen in zwei Bereichen führen. Zunächst geht es 
darum, die Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Mandat des GPA 1994 in jenen 
Sektoren zu erleichtern, in denen Vertragsparteien nationale Gesetzgebungen an-
wenden, welche den Marktzugang der Anbieter anderer Vertragsparteien einschrän-
ken. Dann soll die Revision des GPA 2012 in den Bereichen vorbereitet werden, bei 
denen noch kein Konsens zwischen den Mitgliedern des GPA gefunden werden 
konnte oder bei denen zusätzlicher Klärungsbedarf besteht. Dies ist etwa bei der 
konkreten Berücksichtigung von Umweltaspekten sowie bei den sozialen Aspekten 
der nachhaltigen Entwicklung der Fall. Die Umsetzung der Arbeitsprogramme kann 
zu einem späteren Zeitpunkt zur Verabschiedung rechtsverbindlicher internationaler 
Normen führen. Es könnten aber auch Empfehlungen erarbeitet werden, die zum 
Beispiel von guten Praktiken der Vertragsparteien inspiriert sind. 

1.5 Würdigung 

Alle Vertragsparteien haben Anstrengungen unternommen, um den Text des GPA 
1994 zu verbessern und dabei die internationale Governance des öffentlichen Be-
schaffungswesens zu verstärken, den Marktzugang auszuweiten und die Reduktion 
oder Beseitigung der verbleibenden Diskriminierungen in Angriff zu nehmen. Diese 
Anstrengungen haben insbesondere folgende allgemeinen Auswirkungen auf die 
Steuerpflichtigen, die Anbieter und die Auftraggeber:  

– Mit der verstärkten Bekämpfung missbräuchlicher Praktiken, insbesondere 
der Korruption sowie von Interessenkonflikten und mit der gesteigerten 
Transparenz, die aus der Berücksichtigung der Entwicklung der Informati-
onstechnologien hervorgeht, wird der Wettbewerb angeregt. Die Verbesse-
rung der öffentlichen Beschaffungssysteme trägt somit zur Realisierung des 
wirtschaftlichen Ziels einer sparsamen Verwendung der öffentlichen Mittel 
bei. 

– Die Klärung, die Modernisierung, die Stärkung und die Flexibilisierung des 
Textes sorgen für eine höhere Rechtssicherheit im internationalen Beschaf-
fungsrecht. Die nationalen Gesetzgeber können sich auf einen geklärten und 
den Bedürfnissen des öffentlichen Beschaffungswesens angepassten interna-
tionalen Rechtsrahmen stützen, um die nationalen Gesetzgebungen zu ver-
stärken, anzupassen und zu ergänzen. Ein Ziel des GPA 2012 ist, dass die 
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Verpflichtungen hinsichtlich der Verfahren flexibel sind, damit der spezifi-
schen Situation jeder Vertragspartei Rechnung getragen werden kann. 

– Das GPA 2012 richtet sich teilweise an die Vertragsparteien, teilweise direkt 
an die Auftraggeber und teilweise an die Vertragsparteien und die Auftrag-
geber zusammen. Es enthält rechtsverbindliche Regeln, welche die Ver-
tragsparteien zwingend in ihr nationales Recht umsetzen müssen. Das GPA 
2012 trägt hier de facto zu einer Angleichung der innerstaatlichen Beschaf-
fungsgesetzgebungen im GPA-Raum bei. Es enthält auch fakultative Regeln, 
welche die Vertragsparteien umsetzen können, wenn sie dies für nützlich er-
achten. Die Umsetzung der nicht rechtsverbindlichen Regeln im Rahmen der 
parallelen Gesamtrevision führt im schweizerischen Binnenbereich zu einer 
weitergehenden Harmonisierung der Beschaffungsgesetzgebungen des Bun-
des und der Kantone. Die somit verstärkte Transparenz und Rechtssicherheit 
auf internationaler und nationaler Ebene werden die Bedingungen für den 
Zugang der Schweizer Firmen zu diesen Beschaffungsmärkten verbessern. 

– Die Ausweitung des Marktzugangs bietet den Schweizer Unternehmen ein 
zusätzliches Zugangspotenzial, sobald das GPA 2012 für die Schweiz in 
Kraft treten wird. Sie wird anhand ihrer Auswirkung auf die Schaffung zu-
sätzlicher Wirtschaftstätigkeiten und Arbeitsplätze zu beurteilen sein. 

– Die Tragweite des GPA 2012 geht über die Grenzen der heutigen 45 Mit-
glieder hinaus. So bildet es den Referenzrahmen für die Verhandlungen über 
die Kapitel zum öffentlichen Beschaffungswesen, welche die Schweiz im 
Rahmen der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) oder bilateral mit 
Partnern führt, die nicht Vertragsparteien des GPA sind. Das Parlament hat 
mehrere Freihandelsabkommen verabschiedet, die bereits Kapitel zum öf-
fentlichen Beschaffungswesen enthalten, welche sich auf die Normen des 
GPA 2012 stützen. Dies ist etwa bei den Abkommen mit Peru und Kolumbi-
en, mit dem Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfs (GCC), mit 
der Ukraine und mit den Ländern Zentralamerikas (Panama, Costa Rica, 
Guatemala) der Fall.18 Die Regeln des GPA 2012 wurden ausserdem in das 
Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) integriert, was die zukünftige 
Verhandlung von Abkommen über den Marktzugang, die auf dem GPA 
2012 basieren, weiter vereinfachen sollte. Damit werden die Aussichten der 
Schweizer Anbieter auf den Zugang zu und auf Tätigkeiten auf den Märkten 
von Staaten, die nicht Mitglieder des GPA sind, verbessert. Die Rechts-
sicherheit wird über die Grenzen der Länder des GPA 2012 hinaus verstärkt.  

– Mit dem GPA 2012 können zukünftige Beitrittsverhandlungen mit flexible-
ren Übergangsmechanismen angegangen werden. Dies wird die Integration 
neuer Mitglieder und die geografische Erweiterung des GPA ermöglichen. 
Damit wird das zukünftige Marktzugangspotenzial der schweizerischen An-
bieter im Ausland verbessert. 

– Schliesslich werden die bereits fortgeschrittenen Arbeiten im Rahmen der 
themenspezifischen Arbeitsprogramme den weiteren Abbau von verbleiben-

  

18 Kolumbien (SR 0.632.311.911), Peru (SR 632.316.411), GCC (SR 0.632.311.491); 
Ukraine (SR 0.632.316.891.1), Zentralamerika (SR 0.632.312.851) 
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den Marktzugangshürden erleichtern und zu einer Klärung und Stärkung des 
internationalen Beschaffungsrechts in verschiedenen Bereichen wie zum 
Beispiel Nachhaltigkeit oder Marktzugang der KMU beitragen. 

1.6 Vernehmlassungsverfahren 

Das Bundesgesetz vom 18. März 200519 über das Vernehmlassungsverfahren (VIG) 
sieht in Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe b vor, dass auf ein Vernehmlassungsverfah-
ren verzichtet werden kann, wenn keine neuen Erkenntnisse zu erwarten sind, weil 
die Positionen der interessierten Kreise bekannt sind, insbesondere weil über den 
Gegenstand des Vorhabens bereits eine Vernehmlassung durchgeführt worden ist. 
Im vorliegenden Fall geht es um die Annahme der revidierten Fassung des Überein-
kommens über das öffentliche Beschaffungswesen der WTO durch die Schweiz, bei 
dem die Schweiz seit 1994 Vertragspartei ist. Das GPA 2012 und die eingegangenen 
Verpflichtungen hinsichtlich des Marktzugangs waren Bestandteil der vom Eidge-
nössischen Finanzdepartement (EFD) eingeleiteten Vernehmlassung im Zusammen-
hang mit der Totalrevision des Beschaffungsrechts des Bundes. Das Vernehmlas-
sungsverfahren zur Revision des Beschaffungsrechts des Bundes dauerte vom 1. 
April bis 1. Juli 2015. Es gingen 109 Stellungnahmen sowie 48 ausgefüllte Fragebo-
gen ein.20 Bei den Kantonen fand die Vernehmlassung vom 22. September bis 19. 
Dezember 2014 statt.21 Es haben sich dabei alle Kantone sowie 58 Organisationen 
und Einzelpersonen beteiligt. Im Rahmen der beiden Vernehmlassungen stiess das 
GPA 2012 auf einhellige Zustimmung. 

2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln des 
Übereinkommens 

In diesem Kapitel werden die Bestimmungen des GPA 2012 präsentiert, welche den 
Text, den Marktzugang und die künftigen Arbeitsprogramme betreffen. 

2.1 Text des GPA 2012 

Das GPA 2012 soll insbesondere für einen gut funktionierenden Wettbewerb zwi-
schen den Anbietern sorgen, um das Ziel einer sparsamen Verwendung der öffentli-
chen Gelder zu erreichen. Die Instrumente des GPA 1994 – Nichtdiskriminierung, 
Inländerbehandlung und Transparenz – sind weiterhin anwendbar. Diese Instrumen-
te werden durch Regeln ergänzt, welche die elektronische Abwicklung der Beschaf-
fungen fördern, sowie durch solche, welche die Governance verstärken. Diese Re-

  

19 SR 172.061 
20  Die Vernehmlassungsunterlagen sowie der Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlas-

sung sind abrufbar unter: www.bundesrecht.admin.ch > Vernehmlassungen > Abge-
schlossene Vernehmlassungen > 2015 > EFD. 

21  Die Vernehmlassungsunterlagen sowie der Bericht über die Ergebnisse der Vernehmlas-
sung sind abrufbar unter: www.bpuk.ch > Konkordate_> IVöB > E-IVöB. 
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geln betreffen die Bekämpfung von Interessenkonflikten und missbräuchlichen 
Praktiken (Korruption, Absprachen zwischen Anbietern usw.).  

Das GPA 2012 enthält rechtlich zwingende Regeln, die dem nationalen Gesetzgeber 
keinen Auslegungsspielraum lassen (vgl. Ziff. 2.2, Tabelle I). Das GPA 2012 sieht 
auch Regeln mit einer gewissen Flexibilität vor, die dem nationalen Gesetzgeber 
einen gewissen Ermessensspielraum bei der Umsetzung lassen (System der elektro-
nischen Auktionen, Grundsatz und Tragweite der Verhandlungen, Natur der Verfah-
ren des öffentlichen Beschaffungswesens, Ausschlüsse, Wahl der Zuschlagskrite-
rien, Fristen usw.). 

Präambel  

Die Präambel wurde durch wirtschaftliche Ziele und Governance-Ziele ergänzt, die 
für ein optimales Funktionieren des Wettbewerbs und für Unparteilichkeit im öffent-
lichen Beschaffungswesen sorgen sollen: 

– Die Vertragsparteien anerkennen, dass eine sparsame Verwendung der öf-
fentlichen Mittel voraussetzt, dass die öffentlichen Beschaffungssysteme 
kohärent und vorhersehbar sind. 

– Die Verfahren werden flexibilisiert, damit die besonderen Gegebenheiten 
der einzelnen Vertragsparteien berücksichtigt werden können.  

– Es ist nötig, Beschaffungen transparent und unparteiisch durchzuführen, In-
teressenkonflikte und korrupte Praktiken im Sinne der einschlägigen interna-
tionalen Urkunden wie des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
31. Oktober 200322 gegen Korruption zu vermeiden, das von der Schweiz 
am 24. September 2009 ratifiziert wurde.  

– Die Verwendung der elektronischen Hilfsmittel für die Beschaffungen wird 
gefördert. 

Die Schweiz hat vorgeschlagen, einen Bezug zwischen dem GPA 2012 und dem 
OECD-Übereinkommen vom 17. Dezember 199723 über die Bekämpfung der Beste-
chung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr herzustellen. 
Da nicht alle Vertragsparteien des GPA auch OECD-Mitglieder sind, konnte die 
Präambel des GPA 2012 das Übereinkommen der OECD nicht explizit erwähnen. 
Das GPA 2012 bezieht sich jedoch implizit auf das OECD-Übereinkommen. Dieser 
Bezug kommt in der Formulierung «einschlägigen internationalen Urkunden wie des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption» zum Ausdruck.  

Art. I Begriffsbestimmungen 

Dieser neue Artikel zählt die wichtigsten Schlüsselbegriffe der Gesetzgebungen zum 
öffentlichen Beschaffungswesen auf und definiert ihre Tragweite. Im GPA 1994 
werden die Begriffe nicht systematisch definiert, und die vorhandenen Definitionen 
sind in den verschiedenen Artikeln verstreut, manchmal auch wiederholt, zum 
Beispiel der Begriff «Massnahme».  

  

22  SR 0.311.56  
23  SR 0.311.21 
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Art. II  Geltungsbereich  

Dieser Artikel legt den Geltungsbereich des GPA 2012 fest. Der Umfang des Gel-
tungsbereichs wird durch den neuen Begriff «unterstellte Beschaffungen» bestimmt. 
Die «unterstellten Beschaffungen» beinhalten zugleich die Auftraggeber, d. h. den 
subjektiven Geltungsbereich, und den Erwerb von dem GPA 2012 unterstellten 
Waren und Dienstleistungen, d. h. den objektiven Geltungsbereich. Der Umfang der 
«unterstellten Beschaffungen» für ein einzelnes Mitglied wird somit durch das 
Ausmass der Bereitschaft dieser Partei bestimmt, Auftraggeber, Waren und Dienst-
leistungen den Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens zu unterstellen. Die 
«unterstellten Beschaffungen» einer Vertragspartei resultieren aus dem Inhalt ihrer 
Verpflichtungsliste, der in den sieben Annexen von Anhang I des GPA 2012 aufge-
führt ist. Daraus lässt sich ableiten, dass alles, was nicht ausdrücklich im Anhang I 
einer Vertragspartei aufgeführt ist, keine «unterstellte Beschaffung» im Sinne des 
GPA 2012 ist.  

Artikel II:2(a)(ii) präzisiert zudem, dass das GPA 2012 für öffentliche Beschaffun-
gen gilt und dass der Begriff «unterstellte Beschaffungen» die Beschaffung von 
Waren oder Dienstleistungen, darunter auch die Baudienstleistungen, betrifft, die 
nicht für den gewerblichen Verkauf oder Wiederverkauf bestimmt sind. Damit soll 
klargestellt werden, dass die Beschaffungen von Waren und Dienstleistungen für 
den Wiederverkauf nicht dem GPA 2012 unterstellt sind, sondern durch das Allge-
meine Zoll- und Handelsabkommen vom 30. Oktober 194724 (GATT-Abkommen; 
Art. III:8(a)), bzw. durch das Allgemeine Abkommen vom 15. April 201425 über 
den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services (GATS)) 
der WTO (Art. XIII:1) geregelt werden. Artikel II:2(a)(ii) des GPA 2012 stellt somit 
die Verbindung mit den Ausschlüssen der Beschaffungen gemäss Artikel III:8(a) des 
GATT-Abkommens26 und gemäss Artikel XIII:1 des GATS27 her. In Anhang 2 des 
GPA 1994 ist eine analoge Klärung für die dem GPA unterstellten Beschaffungen 
der Beschaffungsstellen auf der Kantonsebene zu finden. Es besteht jedoch im Text 
des GPA 1994 keine Kodifizierung, die alle Vertragsparteien des GPA abgedeckt 
hätte. Diese Lücke wurde nun im GPA 2012 geschlossen. 

Das GPA 2012 zählt in Artikel II:3 die nicht unterstellten Aktivitäten auf. Unter dem 
GPA 1994 beschränkte sich Artikel I darauf, in Form einer Fussnote den spezifi-
schen Ausschluss im Zusammenhang mit der gebundenen Hilfe vorzusehen. Die 
nicht dem GPA 1994 unterstellten Beschaffungen waren vor allem in den Verpflich-
tungslisten der einzelnen Vertragsparteien verstreut. Im GPA 2012 fasst Artikel II:3 

  

24  SR 0.632.21 
25  SR 0.632.20 (Anhang II.1B) 
26  Laut Artikel III:8(a) des GATT-Abkommens finden die Bestimmungen des Abkommens 

«keine Anwendung auf Gesetzesbestimmungen, Verwaltungsanordnungen und Vorschrif-
ten, die den Erwerb von Erzeugnissen durch Regierungsorgane regeln, welche für die Be-
dürfnisse der öffentlichen Hand, nicht aber zum Wiederverkauf im Handel oder zur Er-
zeugung von Waren, die zum Verkauf im Handel bestimmt sind, gekauft werden». 

27 Laut Artikel XIII:1 des GATS finden «die Artikel II, XVI und XVII keine Anwendung 
auf Gesetzesbestimmungen, Verwaltungsanordnungen und Vorschriften, die den Erwerb 
von Dienstleistungen durch Regierungsorgane regeln, welche für die Bedürfnisse der öf-
fentlichen Hand, nicht aber zum Wiederverkauf im Handel oder zur Erbringung von 
Dienstleistungen, die zum Verkauf im Handel bestimmt sind, gekauft werden». 
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diese Ausschlüsse, die nun für alle Vertragsparteien gelten, zusammen und verall-
gemeinert sie. Dies verbessert die Transparenz des Geltungsbereichs, führt jedoch 
auch zu einer gewissen Verallgemeinerung von Ausschlüssen, die bisher nur für 
einzelne Vertragsparteien galten. Um zu verhindern, dass die Liste der Ausnahmen 
unter Artikel II:3 in Stein gemeisselt bleibt, hat die Schweiz vorgeschlagen, die 
Vertragsparteien sollten weiterhin die Möglichkeit erhalten, ausgenommene Aktivi-
täten zu unterstellen, wenn sie es als nützlich erachten, bestimmte Beschaffungen 
auf Gegenseitigkeitsbasis zu öffnen. Die Schweiz dachte dabei etwa an die Entwick-
lungszusammenarbeit, die aufgrund von Artikel II:3(e) vom Geltungsbereich ausge-
nommen ist. Damit sollte Schweizer Anbietern ermöglicht werden, sich im Rahmen 
von Entwicklungsprojekten einer anderen Vertragspartei zu bewerben. Die Bedin-
gung dafür ist natürlich, dass die Schweiz und die andere Vertragspartei untereinan-
der eine Vereinbarung finden, um den gegenseitigen Zugang auf Reziprozitätsbasis 
zu gewährleisten. Die Vertragsparteien haben diesen Vorschlag gutgeheissen, was in 
der Formulierung «Sofern in den Annexen einer Vertragspartei unter Anhang I 
nichts anderes vereinbart worden ist, gilt dieses Übereinkommen nicht für...» von 
Artikel II:3 zum Ausdruck kommt. So wird das GPA 2012 nicht zu einem Hindernis 
für den Abschluss allfälliger bilateraler Abkommen, welche die Teilnahme von 
Schweizer Anbietern an im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit vergebenen 
Aufträgen ermöglichen sollen. 

Wie schon Artikel I:2 GPA 1994 unterstellt Artikel II:2(b) GPA 2012 Beschaffun-
gen durch vertragliche Mittel einschliesslich Kauf, Leasing, Miete oder Mietkauf. 
Das GPA 2012 gilt nicht für nichtvertragliche Vereinbarungen im Sinne der Aus-
nahmen von Artikel II:3(b), die jede Form von Unterstützung, die eine Vertragspar-
tei bietet, einschliesslich Kooperationsvereinbarungen, Zuschüsse, Darlehen, Kapi-
talbeihilfen, Bürgschaften und Steueranreize, umfassen. 

Ebenfalls ausgeschlossen sind gemäss Artikel II:3(d) die «Verträge für die Anstel-
lung von Personal». Unter dem GPA 1994 hatte die Schweiz diese Beschaffungen in 
ihrer Verpflichtungsliste der Dienstleistungen (Anhang 1, Annex 4 Anmerkung 4 
GPA 1994) ausgeschlossen. Die USA hatten zunächst die Formulierung «Anstellung 
von Regierungsangestellten» vorgeschlagen. Die Vertragsparteien waren der An-
sicht, dass der Begriff «Regierungs-» die Betonung zu sehr auf die zentrale Regie-
rungsebene legt. Mit «Verträge für die Anstellung von Personal» wurde eine Kom-
promissformulierung gefunden, die besagt, dass die Anstellung von Personal durch 
die unterstellten Auftraggeber vom Geltungsbereich des GPA 2012 ausgenommen 
ist. 

Um zu ermitteln, ob eine Beschaffung unter das GPA 2012 fällt, schätzt der Auf-
traggeber den Auftragswert ein. In dieser Hinsicht übernimmt das GPA 2012 in 
seinem Artikel II:6 die Regel für die Auftragsbewertung von Artikel II:1 GPA 1994. 
Aufgrund dieser zwingenden Bestimmungen ist es dem Auftraggeber untersagt, die 
Beschaffung in mehrere Beschaffungen aufzuteilen oder eine Bewertungsmethode 
so auszuwählen und einzusetzen, dass die Beschaffung ganz oder teilweise vom 
Anwendungsbereich des GPA 2012 ausgeschlossen wird. Der Auftraggeber muss 
auch alle Vergütungen berücksichtigen. Dabei handelt es sich um eine grundlegende 
Errungenschaft des internationalen Beschaffungsrechts, die direkt mit dem Zugang 
zu den Weltmärkten zusammenhängt. 
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Das GPA 2012 anerkennt in Artikel II:6(b)(ii) die Rechtmässigkeit der Verwendung 
von Verträgen mit Optionen, die einem Auftraggeber erlauben, nach seinem ersten 
Kauf unter gewissen Bedingungen weitere Käufe zu späteren Zeitpunkten zu tätigen. 
Diese Möglichkeit war auch in Artikel II:6 GPA 1994 vorgesehen. Bei der Schät-
zung des Auftragswerts muss der Auftraggeber den Gesamtwert der vorgesehenen 
Optionen einberechnen. Diese Bestimmung kann im Zusammenhang mit Artikel 
IV:4 GPA 2012 als Rechtsgrundlage für die auf das Instrument der Rahmenverträge 
anwendbaren Regeln dienen, das im GPA 1994 und im GPA 2012 nicht eigens 
definiert wurde.  

Wie schon das GPA 1994 anerkennt auch das GPA 2012 in Artikel II:7 die Recht-
mässigkeit, Leistungen in Form von «wiederkehrenden Leistungen» in Anspruch zu 
nehmen. Plant ein Auftraggeber, einen Auftrag in Form von «wiederkehrenden 
Leistungen» zu vergeben, muss er aufgrund der Anforderung von Artikel II:6 GPA 
2012 den Gesamtwert der wiederkehrenden Beschaffungen erfassen und die Berech-
nungsmethode gemäss Artikel II:7(a) und (b) anwenden. Diese Methode war auch in 
Artikel II:4 GPA 1994 enthalten. Für die in Artikel II:8 GPA 2012 definierten Be-
schaffungen ohne Angabe eines Gesamtpreises muss der Auftraggeber die Bewer-
tungsmethode von Artikel II:8(a) auf die Beschaffung anwenden, falls diese eine 
bestimmte Laufzeit aufweist. Im Falle von Aufträgen mit unbeschränkter Zeitdauer, 
muss der Auftraggeber die Bewertungsmethode von Artikel II:8(b) anwenden. Diese 
Bewertungsmethoden waren bereits in Artikel II:5 GPA 1994 enthalten. 

Art. III Sicherheit und allgemeine Ausnahmen  

Artikel III GPA 2012 enthält die Ausnahmen aufgrund der Sicherheit sowie die 
allgemeinen Ausnahmen, die einer Vertragspartei erlauben, die Regeln des GPA 
2012 nicht anzuwenden. Diese Ausnahmen entsprechen jenen von Artikel XXIII 
GPA 1994, denn die Vertragsparteien waren nicht gewillt, das System der Ausnah-
men von 1994 zu erweitern oder einzuschränken. Artikel III:1 betrifft die Beschaf-
fungen für die Landesverteidigung. Eine Vertragspartei kann zum Schutz ihrer 
wesentlichen Sicherheitsinteressen in Bezug auf die Beschaffung von Waffen, 
Munition und Kriegsmaterial oder in Bezug auf für die nationale Sicherheit oder die 
Landesverteidigung unerlässliche Beschaffungen Massnahmen treffen oder Aus-
künfte verweigern, soweit sie dies für erforderlich erachtet. Artikel III:2 betrifft die 
allgemeinen Ausnahmen. Unter der Bedingung, dass daraus keine willkürliche oder 
ungerechtfertigte Diskriminierung von Anbietern hervorgeht, kann eine Vertragspar-
tei Massnahmen zum Schutze der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, 
zum Schutze des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, 
zum Schutze des geistigen Eigentums oder in Bezug auf von Behinderten, Wohltä-
tigkeitseinrichtungen oder Strafgefangenen hergestellte Waren oder erbrachte 
Dienstleistungen beschliessen oder durchsetzen.  

Der Begriff «wesentliche Sicherheitsinteressen» soll vermeiden, dass eine Partei das 
Ausnahmesystem des GPA missbräuchlich anwendet. Die Vertragsparteien verfügen 
bei der Anwendung dieser Bestimmung jedoch über eine angemessene Flexibilität. 
Bisher wurde bei der WTO noch kein Panel eingesetzt, um die Anwendung des 
Ausnahmesystems des GPA durch eine einzelne Vertragspartei in Frage zu stellen. 
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Art. IV  Allgemeine Grundsätze  

Artikel IV GPA 2012 fasst einige zentrale Grundsätze und Instrumente für das 
öffentliche Beschaffungswesen zusammen. Im GPA 1994 wurden diese Aspekte in 
einzelnen Artikeln behandelt. 

Wie in Artikel III GPA 1994 vorgesehen, bilden die Grundsätze der Nichtdiskrimi-
nierung und der Inländerbehandlung von Artikel IV:1–2 das systemische Rückgrat 
des GPA 2012.  

Artikel IV:3 GPA 2012 sieht neue Regeln zur elektronischen Abwicklung von 
Beschaffungen vor. Diese betreffen die Authentifizierung, die Verschlüsselung und 
die Kompatibilität der IT-Systeme.   

Das GPA 2012 enthält in Artikel IV:4 eine Bestimmung, die von den Auftraggebern 
eine transparente und unparteiische Durchführung der Beschaffungen verlangt. Die 
Bekämpfung von Interessenkonflikten und missbräuchlichen Praktiken wie der 
Korruption ist eine grundsätzliche Anforderung des GPA 2012. Solche Anforderun-
gen, welche im GPA 1994 nicht enthalten sind, tragen massgeblich zur Stärkung der 
Governance des GPA und des multilateralen Handelssystems der WTO bei. Diese 
Regel nimmt auch Bezug auf die Präambel, welche die Bekämpfung von Interessen-
konflikten und Korruption explizit erwähnt. 

Artikel IV:4 enthält eine Flexibilisierung gegenüber dem GPA 1994 in dem Sinne, 
dass eine Beschaffung anhand eines der drei Verfahren des GPA 1994 (offenes, 
selektives oder freihändiges Verfahren) erfolgen und mit einer zusätzlichen Vorge-
hensweise ergänzt werden kann. Diese Flexibilisierung wurde in Artikel IV:4 durch 
die Formulierung «Methoden wie» eingeführt. So erlaubt das GPA 2012 Beschaf-
fungsverfahren, die nicht der engen Definition der Verfahren des GPA 1994 ent-
sprechen, vorausgesetzt, dass diese transparent und unparteiisch sind. Die Parteien 
verfügen über eine internationale Rechtsgrundlage, um ihre Beschaffungsverfahren 
zu flexibilisieren. Eine Vertragspartei kann in ihrer Gesetzgebung entsprechend die 
Möglichkeit vorsehen, dass ihre Auftraggeber bei komplexen Aufträgen sowie bei 
der Beschaffung innovativer Leistungen im Rahmen eines offenen oder selektiven 
Verfahrens einen Dialog durchführen, mit dem Ziel, den Leistungsgegenstand zu 
konkretisieren sowie Lösungswege oder Vorgehensweisen festzuglegen. Diese 
zusätzliche Flexibilisierung wurde dadurch erweitert, dass auch die Anforderungen 
von Artikel XII GPA 2012 gegenüber jenen des GPA 1994 gelockert wurden. 

Die Regeln von Artikel XVI GPA 1994, die Kompensationsgeschäfte (Offsets) 
verbieten, sowie jene von Artikel IV GPA 1994, die eine einheitliche Anwendung 
der Ursprungsregeln verlangen, sind in Artikel IV:5 und Artikel IV:6 GPA 2012 
zusammengefasst. Sie bleiben somit gültig. Wie dies unter dem System des GPA 
1994 bisher der Fall war, wurden die im Zusammenhang mit der Beschaffung von 
Waffen, Munition und Kriegsmaterial angewandten Offsets bei der Revision des 
GPA 1994 und im Text des GPA 2012 nicht thematisiert oder in Frage gestellt.  

Art. V Entwicklungsländer 

Artikel V GPA 2012 ist wesentlich für die Klärung der Bedingungen für eine geo-
grafische Erweiterung des GPA. Im Vergleich zu Artikel V GPA 1994 klärt Artikel 
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V GPA 2012 die Bedingungen für den Beitritt zukünftiger Mitglieder, bei denen es 
sich um Entwicklungsländer (EL) handelt und verstärkt massgeblich den Bereich der 
Beziehungen mit den zukünftigen Mitgliedern. Artikel V:3 GPA 2012 anerkennt die 
Rechtmässigkeit für die EL, aufgrund ihrer Entwicklungsbedürfnisse während einer 
Übergangszeit und gemäss einem Zeitplan Massnahmen wie Preispräferenzpro-
gramme, höhere Schwellenwerte, Kompensationsgeschäfte oder die gestaffelte 
Hinzufügung der unterstellten Auftraggeber zu treffen oder aufrechtzuerhalten. Das 
GPA 2012 fordert Transparenz hinsichtlich des Zeitplans für die Aufhebung dieser 
Übergangsmassnahmen. Der Zeitplan und die aufzuhebenden Massnahmen müssen 
in den entsprechenden Annexen zu Anhang I enthalten sein (Art. V:3). Artikel V:4 
legt den Zeithorizont für die zeitlich versetzte Anwendung der Bestimmungen des 
GPA 2012 durch dem GPA 2012 beitretende EL fest. Diese Flexibilität ist für die 
am wenigsten entwickelten Länder auf fünf Jahre und für die anderen EL auf drei 
Jahre beschränkt. Das GPA 1994 enthält keinen Zeithorizont. Auf Ersuchen eines 
EL kann der Ausschuss eine ausgehandelte Übergangszeit oder Umsetzungsperiode 
verlängern (Art. V:6). Diese Bedingungen sind allerdings zwingender und transpa-
renter als jene von Artikel V:5 GPA 1994.  

Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass das klarere System von Artikel V die 
geografische Erweiterung des GPA 2012 erleichtern wird. Artikel V wirkt sich auch 
auf die Schweiz aus. Der damit erleichterte Beitritt erweitert die Perspektiven für 
den Marktzugang für die Schweizer Anbieter. Dieser Artikel V bildet auch einen 
Bezugsrahmen für die Verhandlung gewisser Freihandelsabkommen zwischen der 
EFTA und Drittstaaten. Er wurde vor Kurzem in den Verhandlungen des TPPA 
angewandt und hat zweifellos den Beitritt einiger asiatischer Länder, die nicht 
Mitglieder des GPA sind, zum TPPA vereinfacht. Die effektive Tragweite von 
Artikel V geht somit über die Grenzen der Vertragsparteien des GPA hinaus. 

Art. VI Information über das Beschaffungswesen 

Artikel VI GPA 2012 definiert den Umfang der Informationen über das Beschaf-
fungswesen, die eine Vertragspartei zu liefern hat. Er legt die Regeln fest, welche 
die Auftraggeber anwenden müssen, um die Transparenz bei der Veröffentlichung 
der Informationen über das Beschaffungswesen, bei der Erhebung von Statistiken 
und bei Notifikationen zu gewährleisten. Im Vergleich zu Artikel XIX GPA 1994, 
der bereits ein Informationssystem über das Beschaffungswesen vorsah, integriert 
Artikel VI:1 GPA 2012 die Verwendung elektronischer Mittel für die Informations-
verbreitung, lässt jedoch den Vertragsparteien die Wahl, zur Gewährleistung der 
Veröffentlichung und der Transparenz die Papierform zu verwenden. Während 
Artikel XIX GPA 1994 kein spezifisches Transparenzinstrument je nach Art der 
Information vorsieht, bezeichnet Artikel VI:2 GPA 2012 die Anhänge II, III und IV 
und zählt wie folgt die Art der von einer Vertragspartei zu liefernden Informationen 
auf: 

– Anhang II enthält die Informationen für den Zugang zu den Gesetzgebun-
gen, Gerichtsentscheidungen usw. Unter dem GPA 1994 wurden diese In-
formationen in Anhang IV veröffentlicht. 
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– Anhang III fasst die Medien zusammen, die eine Vertragspartei für die Ver-
öffentlichung der Ausschreibungen nach Artikel VII, der Informationen zu 
den Verzeichnissen nach Artikel IX:7 und der gemäss den Anforderungen 
von Artikel XVI:2 GPA 2012 veröffentlichten Informationen zur Zu-
schlagserteilung verwendet. Unter dem GPA 1994 sind diese Informationen 
in den Anhängen II und III verstreut. 

– In Anhang IV werden die Links zu den gemäss den Anforderungen von Ar-
tikel XVI:5 GPA 2012 veröffentlichten Statistiken erfasst, sowie die Links 
zu den vergebenen Aufträgen, wenn die Bedingungen von Artikel XVI:6 er-
füllt sind. Das GPA 1994 konnte noch keine solchen Vereinfachungen zur 
Gewährleistung der Transparenz vorsehen. Das GPA 2012 konnte den Fort-
schritten der Informationstechnologien Rechnung tragen. 

Art. VII Anzeigen  

Artikel VII GPA 2012 führt präzisere Regeln als Artikel IX GPA 1994 zum Inhalt 
und der Art der Anzeigen von Beschaffungen ein. Er definiert mit höherer Präzision 
den Status, die Funktion und den Inhalt der von den Auftraggebern veröffentlichten 
Anzeigen von Beschaffungen. Damit sollen Rechtssicherheit und Transparenz 
gesteigert und die Beschaffungsverfahren den Möglichkeiten der modernen Kom-
munikationstechnologien angepasst werden. Er ist in Verbindung mit Artikel XI 
GPA 2012 zu beurteilen, der unterschiedliche Fristen je nach Informatisierungsgrad 
des Beschaffungsverfahrens vorschreibt. Artikel VII GPA 2012 unterscheidet drei 
Arten von Anzeigen, nämlich die «Ausschreibung», die «Zusammenfassung» und 
die «Vorankündigung»: 

– Die «Ausschreibung» ist das Instrument, mit dem ein Auftraggeber das Be-
schaffungsverfahren aufnimmt. Diese «Ausschreibung» ersetzt die Begriffe 
«Einladung zur Teilnahme» und «Bekanntmachung der beabsichtigten Be-
schaffung» von Artikel IX GPA 1994. Die Auftraggeber auf zentraler Regie-
rungsebene sind verpflichtet, diese Ausschreibungen über einen einzigen 
Zugangspunkt kostenlos elektronisch zugänglich zu machen (Art. VII:1a). 
Die Auftraggeber auf subzentraler Regierungsebene (z. B. Kantone, Ge-
meinden usw.) und die in spezifischen Sektoren tätigen staatlichen Behörden 
und öffentlichen Unternehmen werden aufgefordert, die Ausschreibungen 
elektronisch zu veröffentlichen. Wenn diese Auftraggeber die elektronische 
Veröffentlichung nutzen, können sie kürzere Fristen anwenden. Damit soll 
die Verwendung der Informationstechnologien gefördert werden. Das Aus-
mass der Reduktion der Fristen wird in Artikel XI GPA 2012 geregelt.  

– Die «Ausschreibung» muss zwingend bestimmte Angaben enthalten (Art. 
VII:2). Das gewählte Verfahren muss klar sein (Art. VII:2(f)). Insbesondere 
ist anzugeben, ob der Auftraggeber Optionen für zusätzliche Bestellungen 
vorsieht, da dieser Aspekt einen Einfluss auf die Kosten des Anbieters und 
den Inhalt seiner Offerte haben kann. Die Anforderungen zum Verfahren er-
geben sich aus den vom GPA 2012 vorgesehenen Flexibilisierungen bei der 
Wahl der Verfahren nach Artikel IV und XII GPA 2012. Unter dem System 
des GPA 1994 hatte der Auftraggeber nur anzugeben, ob das Verfahren of-
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fen oder selektiv war und ob Verhandlungen stattfinden konnten oder nicht. 
Unter dem GPA 2012 muss der Auftraggeber zusätzlich angeben, ob eine 
elektronische Auktion stattfinden wird. Infolge der Klärung des selektiven 
Verfahrens in den Artikeln IX:4 und 5 GPA 2012 muss der Auftraggeber die 
Kriterien veröffentlichen, die für die Auswahl der Anbieter verwendet wer-
den. Die Ausschreibung muss auch darüber informieren, ob der Auftragge-
ber eine beschränkte Anzahl qualifizierter Anbieter auswählen will, die ein-
geladen werden, ein Angebot einzureichen (Art. VII:2(k)). 

– Der Auftraggeber muss eine «Zusammenfassung» der «Ausschreibung» in 
einer Amtssprache der WTO, d. h. Französisch, Englisch oder Spanisch, 
veröffentlichen. Diese Anforderung besteht bereits gemäss Artikel IX:8 
GPA 1994, doch Artikel VII:3 GPA 2012 präzisiert, dass die «Zusammen-
fassung» gleichzeitig wie die «Ausschreibung» zugänglich sein muss. Die 
«Zusammenfassung» muss Auskunft geben über den Gegenstand der Be-
schaffung und die Frist für das Einreichen der Angebote oder der Anträge 
auf Teilnahme an der Ausschreibung oder auf Aufnahme in ein Verzeichnis. 
Diese letzte Anforderung war im GPA 1994 noch nicht enthalten. Eine 
gleichzeitig mit der «Ausschreibung» veröffentlichte «Zusammenfassung» 
wird die Arbeit der Anbieter vereinfachen. Diese sind nämlich zurückhal-
tend, sich zu melden, wenn sie mit Sprachbarrieren konfrontiert sind. 

– «Die Vorankündigung» gemäss Artikel VII:4 GPA 2012 ist eine «im Voraus 
angekündigte Ausschreibung». Sie erlaubt dem Auftraggeber, seine zukünf-
tigen Beschaffungsabsichten zu veröffentlichen. Dies geschieht in der Regel 
am Anfang der Budgetperiode, sobald die verfügbaren Mittel bekannt sind. 
Die «Vorankündigung» muss über den Gegenstand der Beschaffung und das 
geschätzte Datum informieren, an dem die Veröffentlichung der «Aus-
schreibung» geplant ist (Art. VII:4–5 GPA 2012). Die Auftraggeber auf sub-
zentraler Regierungsebene sowie die in den Sektoren tätigen staatlichen Be-
hörden und öffentlichen Unternehmen können eine «Vorankündigung» als 
«Ausschreibung» verwenden, sofern die «Vorankündigung» möglichst viele 
der von Artikel VII:2 verlangten Angaben enthält. Der Auftraggeber hat die 
interessierten Anbieter aufzufordern, ihr Interesse an der zukünftigen Be-
schaffung zu melden. Gemäss den neuen Bestimmungen von Artikel XI:4 
GPA 2012 kann der Auftraggeber die Frist zur Angebotsabgabe auf mindes-
tens 10 Tage kürzen, sofern eine «Vorankündigung» veröffentlicht wurde.  

Art. VIII Teilnahmebedingungen  

Artikel VIII GPA 2012 behandelt die Bedingungen für die Teilnahme und den 
Ausschluss eines Anbieters, während die Qualifikation der Anbieter in Artikel IX 
geregelt wird. Das GPA 2012 behandelt im Gegensatz zum GPA 1994 die Teilnah-
mebedingungen und die Qualifikation der Anbieter getrennt. Mit Artikel VIII soll 
eine transparente, unparteiische und nicht diskriminierende Behandlung der Anbieter 
gewährleistet werden. So können die Vertragsparteien vermeiden, dass die Teilnah-
mebedingungen zu einem Instrument für Missbräuche und Protektionismus werden. 
In Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Unparteilichkeit soll vermieden wer-
den, dass langfristige Beziehungen zwischen gewissen Anbietern und einem Auf-
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traggeber gefestigt werden, und stattdessen dafür gesorgt werden, dass auch neue 
Anbieter an öffentlichen Beschaffungen teilnehmen können. 

Artikel VIII:1 verlangt, dass die Auftraggeber die Bedingungen für die Teilnahme 
an einer Ausschreibung auf diejenigen beschränken, die wirklich notwendig sind, 
um sicherzustellen, dass ein Anbieter die Kapazitäten und Fähigkeiten hat, die 
betreffende Beschaffung durchzuführen. Das GPA 2012 will damit in erster Linie 
vermeiden, dass die Gesetzgebung einer Vertragspartei Anforderungen und Bedin-
gungen stellt, die nicht mit dem Beschaffungsgegenstand zusammenhängen. In 
dieser Hinsicht übernimmt Artikel VIII:1 GPA 2012 die Bestimmung von Artikel 
VIII(b) GPA 1994: «Die Bedingungen für die Teilnahme am Vergabeverfahren sind 
auf diejenigen zu beschränken, welche wesentlich sind, um sicherzustellen, dass das 
Unternehmen den betreffenden Auftrag erfüllen kann.» Das GPA 2012 präzisiert 
sodann, dass der Begriff «Kapazität» sich auf die «rechtlichen Voraussetzungen und 
finanziellen Kapazitäten» bezieht, überlässt es jedoch den Gesetzgebern der einzel-
nen Vertragsparteien, die effektive Tragweite dieser Begriffe zu präzisieren. Der 
Begriff «Fähigkeit» bezieht sich auf die nötige «wirtschaftliche und technische 
Leistungsfähigkeit», um einen erteilten Auftrag durchführen zu können. Es obliegt 
ebenfalls dem Gesetzgeber der jeweiligen Vertragspartei, Regeln vorzusehen, mit 
denen die Ziele der Anwendung dieser Begriffe erreicht werden können. Allerdings 
wird in Artikel VIII:3 präzisiert, dass die «Kapazitäten» und die «Fähigkeiten» 
anhand der gesammelten Erfahrungen im In- und Ausland beurteilt werden können. 
Das GPA 1994 sah in Artikel VIII(b) zudem relativ unscharfe Bedingungen vor, 
denn er verlangte, dass «die rechtlichen Beziehungen zwischen den Lieferorganisa-
tionen gebührend berücksichtigt werden». 

Artikel VIII:2 präzisiert, was der Auftraggeber nicht tun darf und was er unter 
gewissen Bedingungen tun darf. Artikel VIII:2(a) verlangt, dass der Auftraggeber 
nicht zur Bedingung macht, dass der Anbieter bereits einen oder mehrere Aufträge 
von einem Auftraggeber einer Vertragspartei des GPA 2012 erhalten hat. Artikel 
VIII:2(b) erlaubt dem Auftraggeber, vom Anbieter relevante Erfahrung zu verlan-
gen, soweit diese wesentlich ist, um die Anforderungen der Beschaffung zu erfüllen. 
Diese beiden Präzisierungen sind im GPA 1994 nicht enthalten. Sie schützen den 
Anbieter vor Missbräuchen.  

Artikel VIII:3 GPA 2012 verlangt, dass der Auftraggeber seine Beurteilung auf die 
Bedingungen stützt, die vorab in den Anzeigen oder Ausschreibungsunterlagen 
aufgeführt waren. Mit dieser Präzisierung wird die weniger transparente Anforde-
rung von Artikel VIII(b) GPA 1994 verbessert. Die Rechtssicherheit wird verstärkt 
und die Interessen der Anbieter werden effizienter geschützt. 

Artikel VIII:4 widerspiegelt den Willen der Vertragsparteien, gegenüber dem GPA 
1994 eine verstärkte Governance sicherzustellen und in bestimmten Fällen einen 
Anbieter durch einen Ausschluss zu sanktionieren. Artikel VIII:4 enthält keine 
umfassende Liste der Ausschlussgründe. Er besagt, dass, sofern Beweise dafür 
vorliegen, eine Vertragspartei und ihre Auftraggeber einen Anbieter ausser aus den 
in Artikel VIII(h) GPA 1994 ausdrücklich genannten Gründen Konkurs und unwah-
re Erklärung auch aus anderen Gründen ausschliessen können, wie: 
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– erhebliche oder anhaltende Mängel bei der Erfüllung einer wesentlichen An-
forderung oder Verpflichtung im Rahmen von früheren Aufträgen; 

– rechtskräftige Urteile betreffend schwere Verbrechen oder sonstige schwere 
Delikte; 

– berufliches Fehlverhalten, Handlungen oder Unterlassungen, die die berufli-
che Ehre und Integrität des Anbieters beeinträchtigen oder 

– Nichtbezahlung von Steuern. 

Die Ausschlussbestimmungen der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG zum 
öffentlichen Beschaffungswesen haben zweifellos diese Erweiterung der Aus-
schlussgründe erleichtert, die 2006 bei der Endphase der Revision des GPA 2012 
eingeführt wurde. Die Vertragsparteien haben sich nicht darauf beschränkt, in Arti-
kel VIII:4 die Liste der Ausschlussgründe um vier zusätzliche Gründe gegenüber 
dem GPA 1994 zu ergänzen. Die Formulierung «unter anderem» erlaubt dem Ge-
setzgeber der einzelnen Vertragsparteien, seine Ausschlussliste zu ergänzen, unter 
Vorbehalt der Einhaltung der Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung gemäss Arti-
kel IV:1 GPA 2012. Der Konsens zwischen den Vertragsparteien wurde unter der 
Bedingung eines angemessenen Schutzes der Interessen der Anbieter erreicht. Der 
Konsens wurde möglich, nachdem in Artikel VIII:4 die Anforderung ergänzt wurde, 
dass ein Ausschluss nur vorgenommen werden kann, wenn Beweise vorliegen, die 
einen solchen Ausschluss rechtfertigen. Der Wortlaut «where there is supporting 
evidence» der englischen Fassung des GPA 2012 drückt die Natur des erreichten 
Konsenses deutlicher aus.  

Art. IX Qualifikation der Anbieter 

Artikel IX GPA 2012 fasst die Regeln zusammen, die hauptsächlich in den Artikeln 
VIII, IX, X und XVIII GPA 1994 verstreut waren. Sein Ziel ist es, die Qualifikation 
der Anbieter durch die Lockerung der administrativen Verfahren zu vereinfachen 
und damit auch die administrativen Kosten für die Anbieter zu reduzieren. Artikel 
IX enthält auch neue Regeln zur Registrierung der Anbieter. Diese bestehen neben 
den Regeln zu den «Verzeichnissen», wobei Letztere eine Aktualisierung der «stän-
digen Listen qualifizierter Anbieter» gemäss den Artikeln VIII und IX GPA 1994 
sind. Gegenüber dem GPA 1994 bieten diese «Verzeichnisse» zusätzliche Flexibili-
tät bei der Verwaltung, von der die Auftraggeber auf subzentraler Regierungsebene 
sowie die in den Sektoren tätigen staatlichen Behörden und öffentlichen Unterneh-
men profitieren. Da die Registrierung eines Anbieters und die Listen qualifizierter 
Anbieter einem Auftraggeber ermöglichen, zumindest während einer gewissen Zeit 
auf die Überprüfung des Rechtsstatus eines Unternehmens sowie der Eignung eines 
Anbieters zur Erfüllung der Qualifikationsbedingungen zu verzichten, fördern die 
Registrierung und die Verzeichnisse die Effizienz der Ausschreibungen. Zugleich 
weisen die Registrierung und das Führen von Verzeichnissen immer auch ein Risiko 
der Diskriminierung unter den Anbietern auf. Die Umsetzung wird den Vertragspar-
teien ermöglichen, die Gesetzgebungen zu schaffen, mit denen diese Risiken be-
herrscht werden können.  
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Artikel IX ist komplex, denn aufgrund der Zusammenfassung zahlreicher Bestim-
mungen des GPA 1994 muss er diverse Aspekte der Qualifikation der Anbieter 
behandeln: 

Artikel IX:1 sieht neu die Möglichkeit vor, dass ein Auftraggeber ein System zur 
Registrierung der Anbieter führen kann. Damit geht das GPA 2012 auf einen Vor-
schlag Südkoreas ein. Es erlässt keine Vorschriften zur Definition der Registrierung, 
zu ihrem Inhalt oder zur Tragweite dieses Begriffs. In Artikel IX:2 und IX:3 wird 
der grundlegende Rechtsrahmen für ein Registrierungssystem und ein System zur 
Qualifikation der Anbieter definiert. Allerdings wird die Beziehung zwischen dem 
Registrierungssystem und der Funktion und Verwendung der Verzeichnisse im GPA 
2012 nicht vollständig geklärt. 

Artikel IX:2 GPA 2012 verlangt, dass die Vertragsparteien die Unterschiede bei 
ihren Qualifikationsverfahren und bei ihren Registrierungssystemen auf ein Mini-
mum verringern. Das GPA 1994 sah in Artikel VIII(g) eine entsprechende Anforde-
rung für die Qualifikationsverfahren vor. Mit Artikel IX:2 GPA 2012 gilt diese nun 
auch für Registrierungssysteme.   

Mit Artikel IX:3 soll das Risiko des Protektionismus bei der Einführung und An-
wendung von Massnahmen im Zusammenhang mit der Registrierung und der Quali-
fikation der Anbieter eingedämmt werden. Dieser Artikel nimmt einen Vorschlag 
der Schweiz auf und bezweckt den Schutz des Zugangs der Schweizer Anbieter zu 
den weltweiten Beschaffungen. Nach dem Modell von Artikel VI:1 GPA 1994 und 
Artikel X:1 GPA 2012, welche das Risiko des Protektionismus im Bereich der 
technischen Spezifikationen eindämmen wollen, dehnt Artikel IX:3 die Lösung für 
die technischen Spezifikationen auf die Registrierungssysteme und die Qualifikati-
onsverfahren der Anbieter aus. 

Artikel IX:4–6 betrifft das selektive Verfahren, im Rahmen dessen die Auftraggeber 
in einer ersten Phase die Anbieter bestimmen, die in einer zweiten Phase berechtigt 
sind, ein Angebot abzugeben. Artikel IX:4 definiert die Informationen, die der 
Auftraggeber in seiner «Ausschreibung» nach Artikel VII zwingend anzugeben hat 
(Art. IX:4(a)). Er führt zudem die Informationen auf, welche der Auftraggeber den 
qualifizierten Anbietern zwingend anzugeben hat, damit diese ihre Angebote einrei-
chen können (Art. IX:4(b)). Die weniger ausführlichen Anforderungen von Artikel 
VIII GPA 1994 werden somit geklärt und verstärkt. Artikel IX:5 zum selektiven 
Verfahren sieht für den Auftraggeber die Möglichkeit vor, die Anzahl der zur Abga-
be eines Angebots zugelassenen Anbieter anhand von Auswahlkriterien, die in der 
«Ausschreibung» nach Artikel VII veröffentlicht werden müssen, zu beschränken. 
Artikel X GPA 1994 erlaubte den Auftraggebern, die Anzahl Anbieter, welche die 
Teilnahmebedingungen erfüllten, zu begrenzen. Diese Möglichkeit war jedoch noch 
von keinen Transparenzanforderungen betreffend Veröffentlichung und Auswahlkri-
terien begleitet. Das GPA 2012 erlaubt die Begrenzung der Anzahl qualifizierter 
Anbieter und fasst in dieser Hinsicht die Artikel VIII(c), X:1 und X:3 GPA 1994 
zusammen. Artikel IX:6 GPA 2012 präzisiert, dass der Auftraggeber dafür sorgen 
muss, dass die für die Einreichung eines Angebots benötigten Unterlagen allen 
qualifizierten und ausgewählten Anbietern gleichzeitig zur Verfügung gestellt wer-
den. Diese Regel vereinfacht und klärt die Anforderungen von Artikel IX:5 GPA 
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1994. Unter diesen Bedingungen sollte das selektive Verfahren insgesamt transpa-
renter und seine Anwendung sicherer und klarer werden. 

Artikel IX:7–15 sieht Regeln für die Anwendung der in Artikel I GPA 2012 defi-
nierten «Verzeichnisse» vor, welche das System der «ständigen Listen qualifizierter 
Anbieter» des GPA 1994 ersetzen. Artikel IX:7 anerkennt den Grundsatz der Ver-
wendung von Verzeichnissen. Er verlangt, dass eine Anzeige, in der interessierte 
Anbieter aufgefordert werden, die Aufnahme in dieses Verzeichnis zu beantragen, 
jährlich veröffentlicht wird, und dass diese Anzeige bei einer elektronischen Veröf-
fentlichung ständig zugänglich gemacht wird. Das GPA 2012 übernimmt die im 
GPA 1994 vorgesehene Ausnahme für Verzeichnisse, deren Gültigkeitsdauer nicht 
mehr als drei Jahre beträgt (vgl. Art. IX:9). Zusätzlich zu den Anforderungen von 
Artikel VIII und IX GPA 1994 an die Führung von «ständigen Listen qualifizierter 
Anbieter» verlangt Artikel IX:8 GPA 2012 noch, dass die Anzeige den Namen und 
die Adresse des Auftraggebers enthält, sowie sonstige Angaben, die erforderlich 
sind, um den Auftraggeber zu kontaktieren, um die Unterlagen betreffend das Ver-
zeichnis zu beziehen. Die Anzeige muss auch die Möglichkeiten für die Erneuerung 
oder die Beendigung der Nutzung des Verzeichnisses präzisieren und die Methode 
angeben, mit der die Beendigung der Nutzung des Verzeichnisses bekannt gegeben 
wird, sofern keine Gültigkeitsdauer angegeben ist. Artikel IX:9 präzisiert, dass die 
Auftraggeber die Möglichkeit haben, die in Artikel IX:7 vorgesehene Anzeige nur 
einmal, am Anfang der Gültigkeitsdauer des Verzeichnisses, zu veröffentlichen, 
wenn diese Dauer nicht mehr als drei Jahre beträgt. Wenn der Auftraggeber diese 
Flexibilität nutzt, muss er in der Anzeige die Gültigkeitsdauer erwähnen und darauf 
hinweisen, dass keine weiteren Anzeigen veröffentlicht werden. Eine neue Bedin-
gung gegenüber dem GPA 1994 ist die Anforderung, dass die Anzeige elektronisch 
veröffentlicht wird und während der Gültigkeitsdauer des Verzeichnisses ständig 
bereitgestellt wird. Artikel IX:10 verlangt von den Auftraggebern, dass sie den 
Anbietern erlauben, jederzeit eine Aufnahme in das Verzeichnis zu beantragen und 
dass sie alle qualifizierten Anbieter innerhalb einer angemessen kurzen Frist in 
dieses Verzeichnis aufnehmen. Der Inhalt von Artikel VIII(d) GPA 1994 wird in 
einer sprachlich leicht verstärkten Form übernommen. Eine Verstärkung von Artikel 
VIII(c) GPA 1994 wurde in Artikel IX:11 GPA 2012 vorgenommen. Artikel IX:11 
fordert weiterhin, dass ein Auftraggeber einen Antrag auf Teilnahme eines Anbie-
ters, der nicht in einem Verzeichnis steht, prüft, sofern er die Bedingungen hinsicht-
lich der Frist und der Unterlagen erfüllt. Neu gegenüber dem GPA 1994 ist, dass der 
Auftraggeber einen Anbieter nicht mehr mit der Begründung von der Prüfung aus-
schliessen darf, dass er nicht genügend Zeit zur Prüfung des Antrags hat. 

Artikel IX:12 GPA 2012 übernimmt die Flexibilitäten, die Artikel IX:3, 5 und 9 
GPA 1994 den Auftraggebern auf subzentraler Regierungsebene sowie den in den 
Sektoren tätigen staatlichen Behörden und öffentlichen Unternehmen gewährt. Diese 
Auftraggeber können auch unter dem GPA 2012 die Anzeige zu den «Verzeichnis-
sen» als «Ausschreibung» verwenden, wenn gewisse geklärte und verstärkte Bedin-
gungen erfüllt sind.  

Artikel IX:13–15 sehen in dieser Hinsicht die Regeln vor, welche die Auftraggeber 
anwenden müssen, wenn ein Anbieter einen Teilnahmeantrag einreicht (Art. IX:13), 
wenn die Auftraggeber einen Entscheid zum Teilnahmeantrag oder zu den Qualifi-
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kationen gefällt haben (Art. IX:14) und wenn ein Auftraggeber einen Antrag auf 
Teilnahme an einer Ausschreibung oder Aufnahme in ein Verzeichnis ablehnt oder 
einen in einem Verzeichnis eingetragenen Anbieter nicht länger als qualifiziert 
erachtet (Art. IX:15). Der Auftraggeber ist verpflichtet, die qualifizierten Anbieter 
und die potenziellen Anbieter, die einen Antrag auf Aufnahme in ein Verzeichnis 
gestellt haben, «umgehend» zu informieren. Bei negativen Entscheiden ist gemäss 
Artikel IX:15 der Entscheid schriftlich zu begründen, falls ein aus dem Verzeichnis 
gestrichener Lieferant oder einer, der nicht in ein Verzeichnis qualifizierter Lieferan-
ten aufgenommen wurde, den entsprechenden Antrag stellt.  

Gegenüber dem GPA 1994 erreicht die Revision so eine Stärkung der Transparenz-
regeln und der Klarheit. Die konkreten Auswirkungen des gleichzeitigen Bestehens 
der Registrierungssysteme und der «Verzeichnisse» auf das wirksame Funktionieren 
des Systems der «Ausschreibungen» werden bei der Anwendung des GPA 2012 zu 
prüfen sein. Anhand der zukünftigen Erfahrungen wird entschieden werden können, 
ob die diesbezüglichen Modalitäten weiteren Klärungsbedarf aufweisen. Dieses 
Thema wird bei der im Frühjahr 2017 vorgesehenen Revision des GPA 2012 zu 
prüfen sein.   

Art. X Technische Spezifikationen und Ausschreibungsunterlagen  

Artikel X GPA 2012 behandelt die technischen Spezifikationen und die Ausschrei-
bungsunterlagen. Im Unterschied zum GPA 1994 enthält er in Artikel X:6 und 
Artikel X:9 Rechtsgrundlagen, welche die Berücksichtigung der ökologischen 
Dimension der nachhaltigen Entwicklung bei den öffentlichen Ausschreibungen 
ermöglichen. Diese Berücksichtigung von Umweltfragen hat bei gleichzeitigem 
Respekt der Grundsätze und Instrumente der Nichtdiskriminierung des GPA zu 
erfolgen und darf keine protektionistischen Hindernisse hervorrufen. Das GPA 2012 
trägt hier zur Stärkung der Governance bei.  

Der Begriff der technischen Spezifikationen wird in Artikel I des GPA 2012 defi-
niert. Wie bereits unter dem GPA 1994 erstreckt sich die Tragweite dieses Begriffs 
auf die Produktionsprozesse und -verfahren. In Artikel X:1 fordert das GPA 2012, 
dass die Auftraggeber weder technische Spezifikationen ausarbeiten, annehmen oder 
anwenden noch Verfahren für die Konformitätsbescheinigung vorschreiben, in der 
Absicht oder mit der Folge, unnötige Hemmnisse für den internationalen Handel zu 
schaffen. Diese Regel ist der Eckpfeiler bei der Behandlung von technischen Spezi-
fikationen und Konformitätsbescheinigungen, da das Ziel darin besteht, protektionis-
tischen Massnahmen der Vertragsparteien vorzubeugen. Sie schützt die Interessen 
der Anbieter hinsichtlich ihres Rechts auf Marktzugang und unterstützt die Realisie-
rung des wirtschaftlichen Ziels einer sparsamen Verwendung der öffentlichen Gel-
der, was auch ein grundlegender Bestandteil der wirtschaftlichen Dimension der 
nachhaltigen Entwicklung ist. Die Regel trägt zur Klärung der Anwendung der 
Artikel X:6 und X:9 und der Umsetzung der Verpflichtungen unter Artikel IV:1 und 
XXII:6-8 GPA 2012 bei. 

Der Anwendungsbereich von Artikel X:2 erstreckt sich mit Präzision auf die Waren 
und Dienstleistungen. Gemäss Artikel X:2 definiert der Auftraggeber die techni-
schen Spezifikationen eher bezüglich Leistung und Funktionsanforderung als bezüg-
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lich Konzeption oder beschreibender Eigenschaften. Er stützt sich dabei soweit 
vorhanden auf internationale Normen, ansonsten auf nationale technische Vorschrif-
ten, anerkannte nationale Normen oder Bauvorschriften. Die Tragweite von Artikel 
VI:2 GPA 1994 wird durch die neue Anforderung von Artikel X:3 verstärkt, der die 
Freiheit eines Auftraggebers, die Konzeption oder bestimmte beschreibende Eigen-
schaften einer Ware oder Dienstleistung zu verwenden, einschränkt. Wenn ein 
Auftraggeber auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung Bezug nimmt, verlangt 
Artikel X:3, dass er durch Worte wie «oder gleichwertig» in den Ausschreibungsun-
terlagen angibt, dass er Angebote gleichwertiger Waren oder Dienstleistungen, die 
die Beschaffungsanforderungen nachweislich erfüllen, berücksichtigt. Mit dieser 
Präzisierung kann vermieden werden, dass manche Anbieter auf mit der Anforde-
rung der Nichtdiskriminierung unvereinbare Weise ausgeschlossen werden. Gemäss 
Artikel X:4 GPA 2012 und Artikel VI:3 GPA 1994 dürfen die Auftraggeber keine 
technischen Spezifikationen vorschreiben, bei denen eine bestimmte Handelsmarke, 
ein Muster, ein Urheberrecht, ein Patent, ein Design oder ein Typ eine Anforderung 
darstellen oder erwähnt werden oder die einen bestimmten Lieferanten oder eine 
bestimmte Herkunft erfordern. In Ausnahmefällen, die in Artikel X:4 definiert 
werden, muss der Auftraggeber Worte wie «oder gleichwertig» verwenden. Wie 
bereits Artikel VI:4 GPA 1994 fordert Artikel X:5 GPA 2012, dass der Auftraggeber 
nicht von einer Person, die ein geschäftliches Interesse an der Beschaffung haben 
könnte, Ratschläge einholt oder annimmt, die bei der Ausarbeitung oder Annahme 
technischer Spezifikationen verwendet werden können. Der Begriff der Annahme 
war im GPA 1994 nicht enthalten, und die Forderung von Artikel VI:4 war auf eine 
«Firma» beschränkt, während aufgrund der Definition der Person in Artikel I GPA 
2012 der Begriff «Person» im Sinne des GPA 2012 natürliche und juristische Perso-
nen umfasst. Mit der Revision wird in diesem Punkt eine Verbesserung der Wettbe-
werbsbedingungen im Interesse aller Anbieter eingeführt. Artikel X:6 präzisiert, 
dass ein Auftraggeber, unter Vorbehalt der Einhaltung seiner Verpflichtungen be-
treffend Nichtdiskriminierung und Transparenz, technische Spezifikationen zur 
Förderung der Erhaltung der natürlichen Ressourcen oder des Umweltschutzes 
ausarbeiten, annehmen oder anwenden kann.  

Artikel X:6 bezieht sich ausdrücklich auf sämtliche Absätze von Artikel X. Damit 
soll insbesondere sichergestellt werden, dass die Auftraggeber verpflichtet bleiben, 
weder technische Spezifikationen auszuarbeiten, anzunehmen oder anzuwenden 
noch Verfahren für die Konformitätsbeschreibung vorzuschreiben, in der Absicht 
oder mit der Folge, unnötige Hemmnisse für den internationalen Handel zu schaffen. 
Artikel X:6 ist in engem Bezug zu Artikel IV:1 und Artikel X:9 zu beurteilen, sowie 
zum Arbeitsprogramm zu nachhaltigen Beschaffungen gemäss Artikel XXII:8 im 
Zusammenhang mit den Standstill-Verpflichtungen (Art. XXIII:6) und der zukünfti-
gen Revision des GPA (Art. XXII:7).  

In Bezug auf die Ausschreibungsunterlagen definiert das GPA 2012 abschliessend 
die Verantwortlichkeiten des Auftraggebers, was unter dem System von Artikel 
XII:2 GPA 1994 nicht mit der gleichen Präzision der Fall war. Die Absätze 7, 8, 10 
und 11 von Artikel X fassen die geltenden Regeln betreffend Transparenz, Inhalt 
und Änderungen der Unterlagen zusammen. Wie Artikel VII:2 zur Ausschreibung 
zählt auch Artikel X:7 die Informationen auf, die ein Auftraggeber zwingend bis 
spätestens zum Zeitpunkt der Verbreitung der Ausschreibungsunterlagen veröffent-
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lichen muss. Diese Informationen umfassen neu die Modalitäten für die elektroni-
schen Angebote, wie die Anforderungen an die Authentifizierung und Verschlüsse-
lung, die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an elektronischen Auktio-
nen und den Umfang der Möglichkeit, den elektronischen Weg zu verwenden usw. 
Artikel X:11 sieht ausserdem die Pflicht vor, dass der Auftraggeber Änderungen in 
der Ausschreibung und in den Ausschreibungsunterlagen schriftlich allen Anbietern 
übermittelt. Die Pflicht zur schriftlichen Übermittlung bestand im GPA 1994 noch 
nicht.  

Das GPA 2012 enthält in Artikel X:9 eine Regel, die im GPA 1994 noch nicht 
vorgesehen war und anhand derer die Tragweite der Zuschlagskriterien geklärt 
werden soll, die ein Auftraggeber im Rahmen seiner Verpflichtung zu Nichtdiskri-
minierung und Transparenz gemäss Artikel IV, X:1 und XXII:6–8 verwenden kann.  

Artikel X:9 sieht vor, dass die in der Ausschreibung oder den Ausschreibungsunter-
lagen aufgestellten Zuschlagskriterien insbesondere den Preis und andere Kostenfak-
toren, die Qualität, technische Argumente, Umweltmerkmale und Lieferbedingun-
gen umfassen können.  

Artikel X:9 ist in Bezug auf Artikel X:6 und vor allem auf das Arbeitsprogramm zu 
nachhaltigen Beschaffungen zu beurteilen, das in Artikel XXII:8 erwähnt wird und 
sich ebenfalls ausdrücklich auf die Verpflichtungen des GPA zur Nichtdiskriminie-
rung stützt. Dieses Arbeitsprogramm ist in Annex E von Anhang 2 GPA 2012 ent-
halten (vgl. Ziff. 2.7).  

Art. XI Fristen  

Im Vergleich zu Artikel XI GPA 1994 integriert Artikel XI GPA 2012 die durch die 
Entwicklung der Informationstechnologien hervorgerufenen Änderungen. Der seit 
1994 erfolgte Übergang zu elektronischen Beschaffungen ermöglicht einem Auf-
traggeber, die Fristen je nach Informatisierungsgrad der Behandlung der elektroni-
schen Angebote zu reduzieren. Die Reduktionen können kumuliert werden, wenn 
die elektronische Abwicklung über mehrere Phasen der Beschaffungsverfahren 
sichergestellt ist. Artikel XI:1 enthält eine präzisierte allgemeine Regel, welche die 
allgemeinen Prinzipien für die Fristen festlegt. Dabei wird zwischen der Einreichung 
von Teilnahmeanträgen und der Abgabe von Angeboten durch die Anbieter unter-
schieden. 

Die Frist für die Einreichung eines Teilnahmeantrags beim selektiven Verfahren 
bleibt unverändert. Gemäss Artikel XI:2 GPA 2012 und Artikel XI:2 GPA 1994 
beträgt die Frist für die Einreichung des Teilnahmeantrags grundsätzlich mindestens 
25 Tage ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung. Neu gegenüber 
dem GPA 1994 ist die Möglichkeit für den Auftraggeber, diese Frist von 25 auf 
mindestens 10 Tage zu reduzieren, wenn eine gebührend belegte Dringlichkeit 
besteht (Art. XI:2 GPA 2012 in fine). 

Bei der Frist für die Einreichung von Angeboten unterscheidet das GPA 2012 drei 
Situationen, je nachdem, ob diese Frist 1) für traditionelle Beschaffungen, 2) für 
elektronische Beschaffungen und 3) für elektronische Beschaffungen von gewerbli-
chen Waren und Dienstleistungen gilt. Im Vergleich zum GPA 1994 wurden zusätz-
liche Flexibilitäten für wiederkehrende Leistungen (Art. XI:4(b)), für die Verwen-
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dung elektronischer Mittel (Art. XI:5 und XI:6) sowie für die Beschaffung gewerbli-
cher Waren und Dienstleistungen (Art. XI:7) vorgesehen: 

1. Bei den offenen und selektiven Beschaffungen bleibt die Frist von 40 Ta-
gen – gerechnet vom Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung 
beim offenen Verfahren oder ab dem Datum, an dem der Auftraggeber einen 
Lieferanten zur Einreichung eines Angebots im Rahmen eines selektiven 
Verfahrens einlädt – die Regel (Art. XI:3). Wie Artikel XI:3 GPA 1994 sieht 
das GPA 2012 in Artikel XI:4(a) und (c) die Möglichkeit vor, diese Frist von 
40 auf 10 Tage zu kürzen, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind. Neu ge-
genüber dem GPA 1994 ist, dass die reduzierte Frist von 10 Tagen auch auf 
wiederkehrende Leistungen angewandt werden kann (Art. XI:4(b)).  

2. Bei elektronischen Beschaffungen kann die Frist von 40 Tagen neu unter 
drei bestimmten Umständen um je fünf Tage gekürzt werden: 1) die Aus-
schreibung wird elektronisch veröffentlicht, 2) sämtliche Ausschreibungsun-
terlagen werden elektronisch bereitgestellt und 3) der Auftraggeber akzep-
tiert Angebote auf elektronischem Weg. Da die Kumulierung möglich ist, 
kann ein Auftraggeber, wenn alle drei genannten Bedingungen zugleich er-
füllt sind, die ursprüngliche Frist von 40 Tagen auf 25 Tage reduzieren (40 
Tage minus 15 Tage). Diese neue Bestimmung von Artikel XI:5 GPA 2012 
wurde durch die Regel von Artikel XI:6 ergänzt, die besagt, dass die Kumu-
lierung der Bedingungen von Artikel XI:4 und Artikel XI:5 dem Auftragge-
ber keine Reduktion der Frist für die Angebotsabgabe auf unter 10 Tage er-
laubt.  

3. Bei elektronischen Beschaffungen von gewerblichen Waren und Dienstleis-
tungen sieht Artikel XI:7 GPA 2012 vor, dass die Frist zur Einreichung von 
Angeboten auf 13 Tage reduziert werden kann, sofern der Auftraggeber die 
Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen gleichzeitig elektronisch 
veröffentlicht. Nimmt der Auftraggeber auch die Angebote elektronisch ent-
gegen, kann diese Frist um drei zusätzliche Tage und somit auf nicht weni-
ger als zehn Tage verkürzt werden. Diese Regel besteht noch nicht unter 
dem GPA 1994. 

Die Flexibilität von Artikel XI:3(d) GPA 1994, die den Auftraggebern auf subzent-
raler Regierungsebene sowie den in den Sektoren tätigen staatlichen Behörden und 
öffentlichen Unternehmen erlaubt, mit den ausgewählten Anbietern kürzere Fristen 
zu vereinbaren, wurde in Artikel XI:8 GPA 2012 übernommen. Sind die ausgewähl-
ten Anbieter mit dieser Reduktion nicht einverstanden, muss der Auftraggeber die 
Frist von nicht weniger als zehn Tagen – die auch im GPA 1994 festgelegt war – 
einhalten. 

Art. XII Verhandlungen  

Die Bedingung von Artikel XIV:2 GPA 1994, nach der die Verhandlungen haupt-
sächlich dazu dienen sollen, Stärken und Schwächen der Angebote zu erkennen, 
wurde in Artikel XII GPA 2012 nicht übernommen. Somit wurden die Regeln von 
Artikel XIV GPA 1994, die einem Auftraggeber erlaubten, unter gewissen Bedin-
gungen Verhandlungen mit Anbietern zu führen, flexibilisiert. Wie bereits unter dem 
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GPA 1994 muss der Auftraggeber seine Absicht, Verhandlungen zu führen, in der 
Ausschreibung nach Artikel VII:2 GPA 2012 ankündigen. Weiterhin hat er auch die 
Möglichkeit, Verhandlungen zu führen, wenn bei der Bewertung der Angebote das 
günstigste Angebot nach den spezifischen Zuschlagskriterien in der Ausschreibung 
oder den Ausschreibungsunterlagen nicht eindeutig bestimmt werden kann. Die in 
Artikel XII:2(a) GPA 2012 festgelegten Bedingungen für die Führung von Verhand-
lungen präzisieren die entsprechenden Anforderungen von Artikel XIV:4(a) GPA 
1994. Das GPA 2012 verlangt in Artikel XII:2(a) präziser, dass der Auftraggeber 
sich an die spezifischen Zuschlagskriterien in der Ausschreibung oder den Aus-
schreibungsunterlagen halten muss. Das GPA 1994 bezieht sich in Artikel XIV:4(b) 
auf die «Kriterien» der Ausschreibung oder der Ausschreibungsunterlagen. 

Dank der Flexibilisierung von Artikel XII können die Vertragsparteien in ihren 
Gesetzgebungen Beschaffungsverfahren vorsehen, die nicht mehr ausschliesslich auf 
dem Bedürfnis, die Stärken und Schwächen der Angebote zu erkennen, basieren. 
Diese Lockerung ist in Verbindung mit der neu vorgesehenen Flexibilisierung in 
Artikel IV:4 GPA 2012 zur Auswahl der Beschaffungsverfahren zu beurteilen. 
Aufgrund dieser Komplementarität zwischen den Artikeln XII und IV:4 GPA 2012 
können die Regeln dieser beiden Artikel als eine geeignete Rechtsgrundlage betrach-
tet werden, die einem Gesetzgeber ermöglichen, Verfahren vorzusehen, im Rahmen 
derer ein Dialog erfolgt. Dieser Ansatz ist mit dem in der Präambel aufgeführten 
neuen Ziel des GPA 2012 vereinbar, Verfahren vorzusehen, die den Vertragspartei-
en erlauben, ihre besonderen Gegebenheiten zu berücksichtigen.  

Art. XIII Freihändiges Verfahren  

Die Vertragsparteien waren nicht gewillt, den Anwendungsbereich der Regeln von 
Artikel XV GPA 1994 zum freihändigen Verfahren zu erweitern. Der Grund dafür 
war, dass eine Erosion der Regeln und des Anwendungsbereichs des offenen und des 
selektiven Verfahrens, welche für Wettbewerb zwischen den Anbietern sorgen, 
vermieden werden sollte. Das freihändige Verfahren erlaubt einem Auftraggeber, 
kein Auswahlverfahren für die Anbieter durchzuführen, sondern einen Anbieter 
nach eigener Wahl zu berücksichtigen, sofern die strikten Bedingungen des GPA 
dafür erfüllt sind. Die Vertragsparteien haben sich darauf beschränkt, den Text des 
GPA 1994 zu präzisieren. Artikel XIII:1(a) GPA 2012 widerspiegelt eine in Artikel 
XV:1(a) GPA 1994 enthaltene Regel, die einem Auftraggeber erlaubt, ein freihändi-
ges Verfahren anzuwenden, wenn er feststellt, dass die Angebote aufeinander abge-
stimmt sind («bid rigging»). Das GPA 1994 und das GPA 2012 sehen keine spezifi-
schen Regeln bei Abstimmung der Angebote vor, die offensichtlich die Wett-
bewerbsbedingungen verfälschen. Die Bestimmung von Artikel XIII:1(a) GPA 2012 
bietet dem Gesetzgeber jedoch eine Rechtsgrundlage, um Bestimmungen vorzuse-
hen, dank denen das Risiko der Einreichung von abgestimmten Angeboten reduziert 
oder gar beseitigt werden kann.  

Auf der Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags der Vereinigten Staaten und der 
EU von Oktober 2006 haben die Vertragsparteien den Konsens erreicht, in Artikel 
XIII:1(c) GPA 2012 die Behandlung zusätzlicher Lieferungen von Waren oder 
Dienstleistungen mit jener der Baudienstleistungen zusammenzufassen. Im GPA 
1994 wurden die zusätzlichen Lieferungen von Waren und Dienstleistungen in 
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Artikel XV:1(d) und die zusätzlichen Baudienstleistungen in Artikel XV:1(f) behan-
delt. Aufgrund dieser Zusammenfassung wurde die 50-Prozent-Klausel von Artikel 
XV:1(f) GPA 1994 aufgegeben, die besagte: «Der Gesamtwert des Zuschlags für 
zusätzliche Baudienstleistungen darf jedoch nicht über 50 Prozent der Summe des 
Hauptzuschlags ausmachen». Neben dieser Aufgabe haben die Vertragsparteien 
einer gemeinsamen Lösung der Vereinigten Staaten und der EU zugestimmt, die 
eine Kumulierung der Bedingungen, welche die Anwendung der Regeln zu den 
zusätzlichen Lieferungen von Waren und Dienstleistungen erlauben, vorsieht. Ge-
mäss dem Vorschlag der Vereinigten Staaten und der EU, der in Artikel XIII:1(c) 
übernommen wurde, reicht die Erfordernis der Austauschbarkeit oder Kompatibilität 
mit Material, Software oder Anlagen aus der ursprünglichen Beschaffung nicht mehr 
aus, um die Bestellung zusätzlicher Lieferungen in einem freihändigen Verfahren 
bei einem Anbieter zu rechtfertigen. Aufgrund von Artikel XIII:1(c) muss der Auf-
traggeber auch prüfen, ob der Wechsel des Anbieters erhebliche Schwierigkeiten 
oder substanzielle Mehrkosten mit sich bringen würde. Die EU hat diese Bestim-
mung von Artikel XIII:1(c) mittels Artikel 32:3(b) der Richtlinie 2014/24/EU28 
umgesetzt.  

Die EU hat Artikel XIII:1(c) GPA 2012 zudem mittels Artikel 50(e) der Richtlinie 
2014/25/EU29 umgesetzt, mit einer kleinen Nuance gegenüber der Umsetzung in der 
Richtlinie 2014/24/EU, da die autonome Beschränkung auf drei Jahre nicht für die in 
den Sektoren tätigen Auftraggeber gilt.  

Art. XIV Elektronische Auktionen  

Das GPA 1994 sah keine Regeln für elektronische Auktionen vor. Artikel XIV GPA 
2012 schafft erstmalig eine internationale Rechtsgrundlage für das Instrument der 
elektronischen Auktionen. Die elektronische Auktion ist kein Beschaffungsverfah-
ren, sondern eine Methode zur elektronischen Evaluation der Angebote von qualifi-
zierten und autorisierten Anbietern. Die elektronischen Auktionen werden in Artikel 
I GPA 2012 definiert. Damit dieses Verfahren in Übereinstimmung mit den Anfor-
derungen der Nichtdiskriminierung und der Transparenz des GPA durchgeführt 
werden kann, müssen die Auftraggeber präzise Informationen zur Absicht, elektro-
nische Auktionen durchzuführen und zum Inhalt der Zuschlagskriterien sowie zu 
ihrer Gewichtung mitteilen. Artikel XIV GPA 2012 beschreibt das Vorgehen und 
bestimmt, dass der Entscheid, ob eine elektronische Auktion durchgeführt werden 
soll oder nicht, in der Zuständigkeit des Auftraggebers liegt. Damit die Auftraggeber 
des Bundes und der Kantone beschliessen können, gegebenenfalls elektronische 
Auktionen gemäss Artikel XIV durchzuführen, müssen die zukünftigen Gesetzge-
bungen des Bundes und der Kantone zum öffentlichen Beschaffungswesen entspre-
chende Regeln enthalten. Solche Regeln erleichtern die Verhandlung von Freihan-

  

28  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, ABl. 
L 94, 28.3.2014, S. 65 

29  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- 
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/17/EG, ABl. L 94, 28.3.2014, S. 243. 



BBl 2016 

 40

delsabkommen, denn mehrere Länder, wie zum Beispiel Russland oder Georgien, 
die heute nicht oder noch nicht Mitglieder des GPA sind, verwenden das Instrument 
der elektronischen Auktionen und möchten über Regeln zu diesem Thema in den 
zurzeit in Verhandlung stehenden Abkommen mit den EFTA-Ländern verfügen.  

Art. XV Behandlung der Angebote und Zuschlagserteilung  

Artikel XV GPA 2012 klärt und vereinfacht die Bestimmungen von Artikel XIII 
GPA 1994, welche die Behandlung der Angebote regeln. Artikel XV:1 beschränkt 
sich darauf, zu verlangen, dass die Entgegennahme, Öffnung und Behandlung der 
Angebote durch den Auftraggeber nach Verfahren erfolgen muss, die einen fairen 
und unparteiischen Beschaffungsprozess sowie die Vertraulichkeit der Angebote 
gewährleisten. Das GPA 2012 erlässt keine neuen Regeln oder Kriterien für die 
Zuschlagserteilung. Es präzisiert bestimmte praktische Aspekte wie die Pflicht, 
Angebote schriftlich einzureichen. Wie bereits Artikel XIII GPA 1994 verlangt 
Artikel XV GPA 2012, dass der Zuschlag dem Anbieter erteilt wird, von dem der 
Auftraggeber festgestellt hat, dass er in der Lage ist, die in den Anzeigen (Art. VII) 
und in den Ausschreibungsunterlagen (Art. X) festgelegten Zuschlagskriterien zu 
erfüllen, und der  

– das günstigste Angebot eingereicht hat oder 

– wenn der Preis das einzige Kriterium ist, den tiefsten Preis geboten hat. 

In Übereinstimmung mit der Vorlage von Artikel XIII:5 GPA 1994 fordert Artikel 
XV:7 GPA 2012 weiterhin von den Auftraggebern, dass sie Optionen nicht einset-
zen, um die ursprünglichen Wettbewerbsbedingungen zu verändern. Im Vergleich 
zum GPA 1994 neu und von wesentlicher Tragweite ist hingegen, dass Artikel XV:7 
GPA 2012 von den Auftraggebern verlangt, Beschaffungen nicht abzusagen und 
erteilte Aufträge nicht zu ändern, um die Verpflichtungen nach GPA 2012 zu umge-
hen. Diese Erweiterung des Anwendungsbereichs der Verpflichtung zur Nichtdis-
kriminierung gegenüber jenem des GPA 1994 soll dafür sorgen, dass der Wettbe-
werb zwischen den Anbietern sowohl in der Phase der Bewertung der Angebote, als 
auch nach der Zuschlagserteilung funktioniert. Diese neue Regel ist zudem als Wille 
der Vertragsparteien zu verstehen, die Korruption nach der Vergabephase zu verhin-
dern. Das GPA 1994 behandelte die Verfahren bis zur Zuschlagserteilung, aber nicht 
weiter. Artikel XV:7 GPA 2012 trägt somit zur Stärkung der Unparteilichkeit und 
der Governance des öffentlichen Beschaffungsrechts bei.  

Art. XVI Transparenz von Beschaffungsinformationen  

Artikel XVI GPA 2012 fasst zwei Anforderungen an Informationen zusammen, die 
ein Auftraggeber nach der Zuschlagserteilung liefern können muss. Zunächst geht es 
um Informationen zur Zuschlagserteilung sowie um die Aufbewahrung, den Zugang 
und die Rückverfolgbarkeit der Abläufe und Entscheide. Diese Aspekte wurden 
durch Artikel XVIII, Artikel XV:2 und Artikel XX:4 GPA 1994 abgedeckt. Das 
GPA 2012 übernimmt diese Regeln, verbessert ihre Aussagekraft und passt sie an 
die Entwicklung der Informationstechnologien an. Danach geht es um Anforderun-
gen zur Erstellung und Übermittlung von Statistiken gemäss Artikel XVI:4–6, die 
jedoch in Artikel XIX:5 GPA 1994 umfassender geregelt waren. Die zusätzlichen 
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Flexibilitäten des GPA 2012 haben einen Preis, denn sie führen zu einem weniger 
hohen Transparenzniveau bei den Statistiken. 

Gemäss Artikel XVI:1 GPA 2012 und wie bereits von Artikel XVIII:3 GPA 1994 
verlangt, müssen die Auftraggeber die teilnehmenden Anbieter unverzüglich über 
ihre Entscheide bei der Zuschlagserteilung informieren. Auf Ersuchen eines Anbie-
ters hat die Information schriftlich zu erfolgen. Auf Ersuchen eines erfolglosen 
Anbieters hat der Auftraggeber ihm die Gründe zu erklären, aus denen sein Angebot 
nicht berücksichtigt wurde, und ihm die relativen Vorteile des Angebots des erfolg-
reichen Anbieters mitzuteilen. Artikel XVI:2 GPA 2012 verlangt wie bereits Artikel 
XVIII:1 GPA 1994, dass die Auftraggeber spätestens 72 Tage nach erfolgtem Zu-
schlag die Ergebnisse der Zuschlagserteilung veröffentlichen. Das GPA 2012 präzi-
siert, dass diese Informationen während einer angemessenen Zeitdauer einfach 
zugänglich bleiben müssen, sofern ein Auftraggeber die Anzeige der Zuschlagsertei-
lung ausschliesslich in elektronischer Form veröffentlicht. Artikel XVI:2 zählt die 
Angaben auf, welche die Anzeige der Zuschlagserteilung mindestens enthalten 
muss. Diese Anforderungen entsprechen weitgehend jenen von Artikel XVIII:1 
GPA 1994. Im Verhältnis zu Artikel XVIII:1(f) und (g) GPA 1994 präzisiert Artikel 
XVI:2(f) GPA 2012 die Verpflichtung des Auftraggebers, die Angabe der Umstän-
de, welche eine freihändige Vergabe rechtfertigen, zu publizieren. Laut Artikel 
XVI:3 GPA 2012, der die Artikel XV und XX GPA 1994 zusammenfasst, müssen 
die Veröffentlichungen in elektronischer Form und jene in Papierform während 
mindestens drei Jahren aufbewahrt werden, was der in Artikel XX:4 GPA 1994 
festgelegten Aufbewahrungsfrist entspricht. Das GPA 2012 sieht jedoch zusätzlich 
Regeln zur Aufbewahrung, zur Zugänglichkeit und zur Rückverfolgbarkeit der 
elektronischen Veröffentlichungen vor (Art. XVI:1–3). Solche Regeln bestanden 
unter dem GPA 1994 noch nicht. Da die elektronische Abwicklung der Beschaffun-
gen gefördert werden soll, sind diese notwendig. 

In Übereinstimmung mit ihren Pflichten nach Artikel XIV:5 GPA 1994 haben sich 
die Vertragsparteien in Artikel XVI:4–6 GPA 2012 verpflichtet, jährliche Statistiken 
zu liefern. Artikel XVI:4 zählt die Angaben auf, welche die Vertragsparteien zu den 
erteilten Aufträgen der unterstellten Auftraggeber nach Annex 1, 2 und 3 übermit-
teln müssen. Eine Flexibilität, die im GPA 1994 noch nicht bestand, wird neu durch 
Artikel XVI:4(c) GPA 2012 den Auftraggebern auf subzentraler Regierungsebene 
sowie den in den Sektoren tätigen staatlichen Behörden und öffentlichen Unterneh-
men gewährt, d. h. den unterstellten Auftraggebern nach den Annexen 2 und 3 GPA. 
Diese Auftraggeber sind künftig ermächtigt, Schätzungen einzureichen, wenn es 
ihnen nicht möglich ist, exakte Zahlen vorzulegen. Falls Schätzungen eingereicht 
werden, müssen diese durch Erläuterungen zur eingesetzten Schätzungsmethode 
ergänzt werden. Werden die erforderlichen Statistiken auf einer offiziellen Website 
veröffentlicht, kann die Vertragspartei anstelle der schriftlichen Übermittlung der 
statistischen Daten dem Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen die Ad-
resse dieser Website oder der zentralen Datenbank bekannt geben, wo diese Statisti-
ken verfügbar sind. Die Mitteilung muss zudem Anweisungen zur Nutzung der 
Website enthalten. Diese Flexibilität von Artikel XVI:5–6 war im GPA 1994 noch 
nicht vorgesehen.  
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Art. XVII  Weitergabe von Informationen  

Artikel XVII GPA 2012 bietet gegenüber dem GPA 1994 eine vereinfachte Struktur 
und einen klareren Text zur Art der Informationen, welche die Vertragsparteien und 
die Auftraggeber weitergeben dürfen oder die nicht enthüllt werden dürfen. Artikel 
XVII GPA 2012 fasst die Anforderungen zusammen, die im GPA 1994 in den 
Artikeln VII, XIV, XVIII und XIX verstreut waren. Mit diesen Regeln soll gewähr-
leistet werden, dass die Ziele der Transparenz und der Kommunikation der Ver-
tragsparteien und Auftraggeber erfüllt werden und dass die Vertragsparteien und 
Auftraggeber keine Informationen zu einer bestimmten Beschaffung weitergeben, 
wenn dies den fairen Wettbewerb beeinträchtigen könnte, den Schutz des geistigen 
Eigentums beeinträchtigen würde oder die berechtigten Wirtschaftsinteressen be-
stimmter Personen schädigen würde. 

Art. XVIII Interne Überprüfungsverfahren  

Drei Änderungen kennzeichnen den Übergang vom GPA 1994 zum GPA 2012: 

– Artikel XVIII:1 GPA 2012 fordert, dass die Vertragsparteien Überprüfungs-
verfahren auf Verwaltungs- oder Gerichtsebene festlegen, damit die Anbie-
ter Beschwerde gegen eine Verletzung des GPA 2012 oder gegen die Nicht-
einhaltung der von einer Vertragspartei getroffenen Massnahmen zur 
Umsetzung des GPA 2012 erheben können. Artikel XX:2 GPA 1994 er-
streckt sich nicht auf Beschwerden im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des GPA. Die Beschwerdeverfahren beschränken sich darauf, den Anbietern 
zu erlauben, gegen vermutete Verletzungen des GPA 1994 im Zusammen-
hang mit Beschaffungen, an welchen die Anbieter ein Interesse haben, Be-
schwerde zu erheben. Artikel XVIII:1(b) GPA 2012 besagt, dass, wenn die 
Gesetzgebung einer Vertragspartei dem Anbieter nicht ermöglicht, direkt 
gegen eine vermutete Verletzung des GPA 2012 Beschwerde zu erheben, die 
Gesetzgebung die Möglichkeit vorsehen muss, gegen die Tatsache Be-
schwerde zu erheben, dass eine Vertragspartei die Umsetzung der Verpflich-
tungen des GPA 2012 in der nationalen Gesetzgebung nicht eingehalten hat. 
Diese Präzisierung wurde von den Vereinigten Staaten und von Kanada ge-
wünscht, die kein monistisches Rechtssystem aufweisen.  

– Artikel XVIII:4 GPA 2012 verlangt, dass die Vertragsparteien eine unpartei-
liche und von ihren Auftraggebern unabhängige Verwaltungs- oder Ge-
richtsbehörde gründen oder bezeichnen, welche die Beschwerde eines An-
bieters entgegennimmt und überprüft. Eine solche Anforderung war auch in 
Artikel XX:6 GPA 1994 enthalten, der ein Gericht oder ein unparteiliches 
und unabhängiges Überprüfungsorgan als zuständige Organe für die Entge-
gennahme der Beschwerden bezeichnete. Artikel XVIII:5 GPA 2012 gibt 
hingegen den Vertragsparteien neu die Möglichkeit, für eine erstinstanzliche 
Prüfung ein anderes Organ als die in Artikel XVIII:4 GPA 2012 vorgesehe-
ne Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde einzusetzen. Die damit gebotene Fle-
xibilität gründet im Bestreben der Parteien, das GPA 2012 besser mit den 
Justizorganen der neuen Mitglieder vereinbar zu machen und die Beitritte zu 
vereinfachen. 
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– Artikel XVIII:7(a) GPA 2012 verlangt, dass die Vertragsparteien Verfahren 
verabschieden oder weiterhin verwenden, die rasch greifende vorsorgliche 
Massnahmen vorsehen, um das Recht des Anbieters auf Teilnahme an einer 
Ausschreibung zu wahren. Artikel XX:7(a) GPA 1994 sah Übergangsmass-
nahmen vor, um Verletzungen des GPA zu beheben und wirtschaftliche 
Chancen zu wahren. Artikel XVIII:7(a) GPA 2012 hält präziser fest, dass 
mit der Anwendung vorsorglicher Massnahmen das Recht eines bestimmten 
Anbieters auf dessen Teilnahme an der Ausschreibung gewahrt werden soll. 
Artikel XVIII:7(b) GPA 2012 besagt, dass die Vertragsparteien bei einer 
Verletzung des GPA Korrekturmassnahmen oder Prozeduren betreffend die 
Kompensation für erlittene Verluste oder Schäden des Anbieters vorzusehen 
haben. Wie bereits in Artikel XX:7(c) GPA 1994 vorgesehen, haben die 
Vertragsparteien die Möglichkeit, den Schadenersatz auf die Kosten der 
Vorbereitung des Angebotes oder auf die Kosten der Beschwerde zu be-
schränken. Das GPA 2012 präzisiert, dass der Schadenersatz sowohl die 
Kosten der Vorbereitung des Angebotes als auch jene der Beschwerde um-
fassen kann. Diese Präzisierung war im GPA(1994) nicht enthalten.  

Art. XIX Änderungen und Berichtigungen des Geltungsbereichs  

Die Bestimmungen von Artikel XIX GPA 2012 unterscheiden zwischen Notifizie-
rungen von beabsichtigten Berichtigungen, die den von den Vertragsparteien des 
GPA 2012 gemeinsam vereinbarten Geltungsbereich nicht verändern und sonstigen 
Arten von beabsichtigten Änderungen der Annexe zu Anhang I gemäss Artikel II:2 
GPA 2012. Wie in Artikel XXIV:6 GPA 1994 vorgesehen, verpflichtet Artikel 
XIX:1 GPA 2012 die Vertragsparteien, beabsichtigte Änderungen oder Berichtigun-
gen zu notifizieren. Gemäss Artikel XXII:5 GPA 2012, der die Verpflichtungen von 
Artikel XXIV:5 GPA 1994 aufnimmt, müssen die Vertragsparteien auch alle Ände-
rungen ihrer Gesetze und Verordnungen zum öffentlichen Beschaffungswesen 
notifizieren.  

Um den Vertragsparteien und Auftraggebern den Vollzug dieser verschiedenen 
Notifizierungspflichten zu vereinfachen, fördert das GPA 2012 die Verwendung der 
elektronischen Kommunikationsmittel. Aus diesem Grund enthält das GPA 2012 in 
seinem Anhang II einen Annex A mit dem Titel «Beschluss des Ausschusses für das 
öffentliche Beschaffungswesen zu den Vorschriften für die Notifizierung gemäss 
Artikel XIX und XXII des Übereinkommens». Dieser Beschluss sieht vereinfachte 
und präzisierte Regeln vor, indem er die jährliche Notifizierung der Änderungen in 
Gesetzen und Verordnungen und die Notifizierung von Berichtigungen der Annexe 
von Anhang I alle zwei Jahre erlaubt. Das System ist wie folgt aufgebaut: 

A)  Berichtigungen ohne Änderung des Geltungsbereichs 

Der Beschluss betrachtet als Berichtigungen gemäss Artikel XIX GPA 2012 ohne 
Änderung des zwischen den Vertragsparteien gemeinsam vereinbarten Geltungsbe-
reichs die Änderung des Namens eines Auftraggebers, die Fusion von zwei oder 
mehreren in einem Annex aufgeführten Auftraggebern sowie die Aufteilung eines in 
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einem Annex aufgeführten Auftraggebers in zwei oder mehrere Auftraggeber, die 
alle zu den im selben Annex aufgeführten Auftraggebern ergänzt werden.  

B)  Änderungen mit Änderung des Geltungsbereichs 

Das GPA 2012 führt ein überarbeitetes Verfahren ein, wenn eine Vertragspartei 
beabsichtigt, eine Änderung oder eine Berichtigung des mit den anderen Vertrags-
parteien gemeinsam vereinbarten Geltungsbereichs des GPA 2012 vorzunehmen. 
Das Bestreben, das überholte System des GPA 1994 zu präzisieren und effizienter 
zu gestalten, resultiert insbesondere aus dem Ausmass der Privatisierungen der 
sektoriellen Aktivitäten, die zuvor von öffentlichen Unternehmen oder Behörden 
wahrgenommen wurden. Die Regeln des GPA 1994 hatten sich als ineffizient erwie-
sen, um die von den betroffenen Vertragsparteien unterbreiteten Anträge auf Aus-
nahmen und Änderungen zu behandeln (Privatisierung der Eisenbahnen usw.). Unter 
dem GPA 2012 wird das Verfahren zur Änderung des Geltungsbereichs transparen-
ter und den heutigen Anforderungen angemessener ausgestaltet, insbesondere auch 
durch die Einführung eines Schiedsverfahrens. Das GPA 2012 definiert und verein-
facht Begriffe wie die «Änderungen vornehmende Vertragspartei», die «Einwände 
erhebende Vertragspartei», sowie die Fristen und die Verfahren für Konsultationen, 
Schiedsverfahren und die Verfahren zur Umsetzung der getroffenen Entscheidun-
gen.   

Mit dem Schiedsverfahren soll die Ausräumung von Einwänden erleichtert werden, 
wenn eine Vertragspartei mit der von einer anderen Vertragspartei beabsichtigten 
Änderung des Geltungsbereichs des GPA 2012 nicht einverstanden ist. Im GPA 
1994 bestand kein solcher Mechanismus. Das Funktionieren dieses Mechanismus 
wird durch die Regeln für das Schiedsverfahren sichergestellt, die der Ausschuss für 
das öffentliche Beschaffungswesen gemäss dem Verhandlungsmandat von Artikel 
XIX:8(a) erarbeitet und am 22. Juni 2016 verabschiedet hat. Bei diesen Arbeiten hat 
sich die Schweiz vor allem für den Schutz der Interessen und Rechte von Drittpar-
teien in einem Schiedsverfahren eingesetzt. Des Weiteren sieht das GPA 2012 in 
Artikel XIX:8(b) die Erarbeitung von indikativen Kriterien vor, anhand derer über-
prüft werden kann, ob die Kontrolle einer Regierung über einen Auftraggeber tat-
sächlich aufgehoben wurde. Die Erarbeitung dieser Kriterien ist im Gang. Artikel 
XIX:8(c) sieht die Erarbeitung von Kriterien vor, anhand derer das Ausmass der 
durch eine «Änderungen vornehmende Vertragspartei» zu gewährenden ausglei-
chenden Anpassungen bestimmt werden kann, wenn die Änderung nicht die Aufhe-
bung der Kontrolle durch die Regierung betrifft. Diese Arbeiten laufen. 

Wie in Artikel XXIV:6 GPA 1994 vorgesehen, verlangt Artikel XIX:1 GPA 2012, 
dass eine Vertragspartei, d. h. die «Änderungen vornehmende Vertragspartei» dem 
Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen jede beabsichtigte Berichtigung, 
Verschiebung eines Auftraggebers von einer Verpflichtungsliste in eine andere, 
Streichung eines Auftraggebers oder andere Änderung notifiziert. Artikel XIX:1 
unterscheidet ebenfalls die beiden Situationen von Artikel XXIV:6(a) und (b) GPA 
1994, d. h. die Notifizierungen,   
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1) die eine Streichung betreffen, weil die Kontrolle oder der Einfluss der Re-
gierung aufgehoben wurde, und die den Beweis der Aufhebung dieser Kon-
trolle enthalten müssen (Art. XIX:1(a)), und 

2) die sonstige Änderungen betreffen, und die Informationen zu den Auswir-
kungen auf den gemeinsam zwischen den Vertragsparteien vereinbarten Gel-
tungsbereich enthalten müssen (Art. XIX:1(b)).  

Während Artikel XXIV:6 GPA 1994 eine Frist von 30 Tagen für das Erheben eines 
Einwandes vorsah, erlaubt Artikel XIX:2 GPA 2012 einer «Einwände erhebenden 
Vertragspartei» innerhalb einer Frist von 45 Tagen einen begründeten Einwand zu 
erheben. Artikel XIX:3 GPA 2012 fordert die «Änderungen vornehmende Vertrags-
partei» und die «Einwände erhebende Vertragspartei» auf, Konsultationen abzuhal-
ten und eine Lösung zu finden, indem sie sich auf die indikativen Kriterien von 
Artikel XIX:8(b) stützen, wenn es sich um eine Notifizierung gemäss Artikel 
XIX:1(a) handelt. Handelt es sich um eine Notifizierung gemäss Artikel XIX:1(b), 
sind die Vertragsparteien aufgefordert, sich auf die Kriterien für die ausgleichenden 
Anpassungen gemäss Artikel XIX:8(c) zu stützen. Artikel XIX:3(b) präzisiert, dass 
ausgleichende Anpassungen gewährt werden, wenn eine Notifizierung nicht die 
Streichung eines Auftraggebers aufgrund der Aufhebung der Kontrolle oder des 
Einflusses der Regierung betrifft. Artikel XIX:4-6 GPA 2012 definieren die Bedin-
gungen und Modalitäten für die Konsultationen und die Umsetzung des Antrags der 
«Änderungen vornehmenden Vertragspartei». Falls die Vertragsparteien zu keiner 
Einigung gelangen, wird ein Schiedsverfahren gemäss Artikel XIX:7 durchgeführt. 
Das Schiedsverfahren soll die Ausräumung von Einwänden erleichtern. Es kann 
sowohl von der «Änderungen vornehmenden Vertragspartei» als auch von der 
«Einwände erhebenden Vertragspartei» innerhalb von 120 Tagen nach dem Versand 
der Notifizierung der beabsichtigten Änderung eingeleitet werden. Artikel XIX:7 
GPA 2012 enthält die Modalitäten für die Anwendung des Schiedsverfahrens. 

Art. XX Konsultationen und Streitbeilegung  

Artikel XX GPA 2012 klärt und verstärkt Artikel XXII GPA 1994. Artikel XX:1 
verlangt, dass die Vertragsparteien ausreichende Gelegenheit zu Konsultationen 
geben, was im GPA 1994 nicht ausdrücklich vorgesehen war. Artikel XX:2 enthält 
eine präzisere Definition der Streitfälle, bei denen eine Vertragspartei sich auf die 
Bestimmungen der Vereinbarung über Regeln und Verfahren für die Streitbeilegung 
der WTO («Streitbeilegungsvereinbarung») berufen kann. Die Konsultationen und 
die Streitbeilegung können aktiviert werden, wenn eine Vertragspartei der Auffas-
sung ist, dass Vorteile des GPA 2012 zunichte gemacht oder geschmälert werden 
oder dass das Erreichen eines Ziels des GPA 2012 behindert wird, weil eine oder 
mehrere andere Vertragsparteien ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder 
Massnahmen anwenden, die den Bestimmungen des GPA 2012 zuwiderlaufen. 
Artikel XXII:10 GPA 2012 sieht vor, dass die Vertragsparteien vor Ende 2019 die 
Anwendbarkeit von Artikel XX:2(b) prüfen, der besagt, dass die Streitbeilegung 
erfolgen kann, um zu prüfen, ob eine von einer Vertragspartei angewandte Mass-
nahme dem GPA 2012 zuwiderläuft oder nicht. Das GPA 2012 hat Artikel XXII:3 
des GPA 1994 nicht übernommen, welcher die Kompetenzen des Streitbeilegungs-
organs (DSB) der WTO betrifft. Artikel XX:3 GPA 2012 fasst die Bestimmungen 
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von Artikel XXII:1, 3 und 7 GPA 1994 zusammen und besagt, dass die Streitbeile-
gungsvereinbarung auf die Konsultationen und Streitbeilegungen im Rahmen des 
GPA 2012 anwendbar ist, es sei denn, dass Vorteile unter anderen WTO-Abkommen 
als dem GPA 2012 in Frage gestellt werden. 

Art. XXI Institutionen  

Artikel XXI:1 GPA 2012 übernimmt Artikel XXI:1 GPA 1994 zur Einsetzung des 
Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen, der aus Vertretern der Ver-
tragsparteien des GPA besteht. Im Vergleich zum GPA 1994 werden die Funktionen 
des Ausschusses hinsichtlich der Verwaltung der Beitritte neuer Mitglieder präzi-
siert. Wesentlich im Vergleich zum GPA 1994 ist, dass die Funktionen des Aus-
schusses im GPA 2012 durch die Delegation neuer Aufgaben erweitert werden. 
Diese stehen zunächst im Zusammenhang mit der Umsetzung von Artikel XIX GPA 
2012 und betreffen die Erarbeitung und Verabschiedung der Schiedsverfahren, der 
indikativen Kriterien und der Kriterien zur Bestimmung der Anpassungen beim 
Ausgleich der Zugeständnisse. Ausserdem sind sie nötig für die Umsetzung der in 
Artikel XXII:8 GPA 2012 neu eingeführten Arbeitsprogramme. Das GPA 2012 klärt 
auch die Regeln für die Teilnahme von Beobachtern an den Tagungen des Aus-
schusses (Art. XXI:4). Alle WTO-Mitglieder haben das Recht, als Beobachter 
teilzunehmen. Ein WTO-Mitglied, das als Beobachter teilnehmen will, braucht dazu 
nur einen schriftlichen Antrag an den Ausschuss zu stellen. Das GPA 2012 präzi-
siert, dass der Ausschuss den Beobachterstatus verleihen kann. 

Art. XXII Schlussbestimmungen  

Artikel XXII GPA 2012 betrifft das Funktionieren und die weitere Entwicklung des 
Übereinkommens. Er behandelt das Inkrafttreten des GPA 2012, den Beitritt weite-
rer WTO-Mitglieder, das Verbot, Vorbehalte gegen Bestimmungen des GPA 2012 
anzubringen, die Anforderungen an nationale Rechtsvorschriften, die Verpflichtung, 
keine einschränkenden und diskriminierenden Massnahmen zu ergreifen (Standstill), 
das Mandat für künftige Verhandlungen, die Folgearbeiten im Rahmen der Arbeits-
programme, die Regeln für Änderungen des GPA 2012, den Rücktritt einer Ver-
tragspartei, die Nichtanwendung zwischen bestimmten Vertragsparteien, den Gel-
tungsbereich, das Sekretariat, die Hinterlegung und die Registrierung des GPA 2012. 

Artikel XXII:4 GPA 2012 verlangt, dass jede Vertragspartei sicherstellt, dass spätes-
tens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des GPA 2012 ihre Gesetze, Verordnungen 
und Verwaltungsverfahren sowie die Vorschriften, Verfahren und Praktiken, die von 
ihren Auftraggebern angewendet werden, mit dem GPA 2012 übereinstimmen. Die 
Einhaltung dieser Anforderung durch die Schweiz bedeutet, dass die Schweizer 
Gesetzgebung zum Beschaffungswesen an die Verpflichtungen unter dem GPA 
2012 anzupassen ist. Die Schweiz ist in der Lage, ihre Ratifikationsurkunde zu 
hinterlegen, sobald die Vereinbarkeit ihrer Gesetzgebung mit dem GPA 2012 herge-
stellt ist. Dies setzt den Abschluss der parallelen Revisionsarbeiten voraus, d. h. die 
Verabschiedung des E-BöB durch das eidgenössische Parlament und die Verab-
schiedung der Musterbotschaft zur E-IVöB durch das Interkantonale Organ für das 
öffentliche Beschaffungswesen (InöB). 
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Unter dem Titel «Künftige Verhandlungen und künftige Arbeitsprogramme» sind 
drei Aspekte aufgeführt, die eng miteinander verbunden sind und die im Zusam-
menhang mit der Erfüllung des Verhandlungsauftrages von Artikel XXIV:7(c) GPA 
1994 zu beurteilen sind. Gemäss Artikel XXII:6 GPA 2012 muss jede Vertragspartei 
bestrebt sein, die Einführung oder Aufrechterhaltung von diskriminierenden Mass-
nahmen, welche offene Beschaffungsverfahren verzerren, zu vermeiden. Diese 
Verpflichtung ist eine «Standstill»-Verpflichtung, welche die Interessen der Schwei-
zer Anbieter im Bereich des Marktzugangs begünstigt. Artikel XXII:7 enthält den 
Auftrag zur Weiterentwicklung des GPA 2012. Gemäss dem Modell von Artikel 
XXIV:7 GPA 1994 haben die Vertragsparteien beschlossen, spätestens nach Ablauf 
von drei Jahren nach Inkrafttreten des Protokolls zur Änderung des GPA, d. h. ab 
dem 7. April 2017, weitere Verhandlungen zu führen, mit dem Ziel, den Text des 
GPA 2012 weiter zu verbessern, diskriminierende Massnahmen schrittweise zu 
reduzieren und zu beseitigen und den Geltungsbereich unter allen Vertragsparteien 
auf der Basis gegenseitiger Reziprozität so weit wie möglich auszudehnen. Artikel 
XXII:8 ist das Instrument zur Unterstützung der Revisionsverhandlungen. Es bildet 
die Rechtsgrundlage für die Durchführung künftiger Arbeitsprogramme, um die 
Umsetzung des GPA 2012 sowie künftige Verhandlungen zu Aspekten, die vom 
GPA 2012 nicht abgedeckt werden konnten, zu fördern. Artikel XXII:8(a) definiert 
die fünf prioritären Programme, deren Inhalt in den Annexen C bis G von Anhang 2 
GPA 2012 ausgeführt wird. Die Schweiz hat gewünscht, dass ein anderer wesentli-
cher Aspekt des öffentlichen Beschaffungswesens, die Abdeckung der öffentlich-
privaten Partnerschaften durch das GPA, im Rahmen von Artikel XXII:8(a) prioritär 
berücksichtigt würde. Dieser Vorschlag wurde in der Folge angenommen. Artikel 
XXII wurde somit durch einen Artikel XXII:8(b) ergänzt, der drei zusätzliche Ar-
beitsprogramme definiert, die unter dem Titel «Beschluss des Ausschusses für das 
öffentliche Beschaffungswesen zur Verabschiedung von Arbeitsprogrammen» in 
Annex B von Anhang 2 GPA 2012 aufgeführt sind. Dabei handelt es sich um die 
Prüfung der Nutzung, der Transparenz und der Rechtsrahmen von öffentlich-
privaten Partnerschaften und deren Beziehung zu unterstellten Beschaffungen (1), 
die Vor- und Nachteile der Entwicklung einer gemeinsamen Nomenklatur für Waren 
und Dienstleistungen (2) und die Vor- und Nachteile der Entwicklung von standardi-
sierten Anzeigen (3).  

Artikel XXII:12 GPA 2012 übernimmt die Regeln von Artikel XXIV:10(a) GPA 
1994 zum Rücktritt einer Vertragspartei. Ein Rücktritt ist möglich und wird nach 
Ablauf von 60 Tagen nach Eingang der schriftlichen Rücktrittsanzeige beim Gene-
raldirektor der WTO wirksam.   

Artikel XXII:15 GPA 2012 verbessert die Lesbarkeit von Artikel XXIV:12 GPA 
1994. Er besagt, dass die Anhänge des GPA 2012 integraler Bestandteil des Über-
einkommens sind. 
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2.2 Erforderliche Anpassungen des nationalen Rechts 
infolge der Annahme des GPA 2012  

Das GPA 2012 enthält einige rechtlich verbindliche Regeln, die zwingend in natio-
nales Recht umzusetzen sind. Es handelt sich um die Bestimmungen, die eine Ver-
pflichtung enthalten (Ausdruck «shall» im Englischen). Andere Regelungen des 
GPA 2012 lassen den Vertragsparteien die Möglichkeit offen, ihre Gesetzgebung 
den nationalen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Das sind Bestimmungen 
fakultativer, bzw. beispielhafter Natur welche den Vertragsparteien in der Regel 
einen Spielraum für die innerstaatliche Umsetzung zur Verfügung stellen (Ausdrü-
cke wie zum Beispiel «such as» oder «may» im Englischen). In der Schweiz wird 
die Umsetzung des GPA 2012 in den Bereichen, in denen es zwingende Regeln 
festlegt, zu einer Harmonisierung der Bundesgesetzgebung und der kantonalen 
Gesetzgebung beitragen. Und auch in Bereichen, die durch Bestimmungen fakultati-
ver Natur des GPA 2012 geregelt sind, ist eine weitergehende Harmonisierung 
möglich, sofern die Entscheidungsträger auf Bundes- und Kantonsebene zu ähnli-
chen Ansichten und Ansätzen für die Umsetzung dieser Bestimmungen gelangen.  

Tabelle 1 fast die hauptsächlichen zwingenden Bestimmungen des GPA 2012 zu-
sammen, die in nationales Recht der Vertragsparteien umzusetzen sind. 

Tabelle 1 
Liste der hauptsächlichen zwingenden Bestimmungen des GPA 2012 

Artikel  Zwingende Bestimmungen Adressaten  

Art. I Begriffsbestimmungen Vertragsparteien 
und Auftragge-
ber 

Art. II Geltungsbereich (Auftraggeber: siehe insbesondere 
Abs. 4–8)  

Auftraggeber 
und Vertragspar-
teien 

Art. III Sicherheit und allgemeine Ausnahmen (siehe insbe-
sondere Abs. 2). 

Vertragsparteien 

Art. IV  Allgemeine Grundsätze (Abs. 1–7). Vertragsparteien 
und Auftragge-
ber 

Art. V Entwicklungsländer (betrifft die Beitrittsbedingungen 
für neue Vertragsparteien). 

Vertragsparteien, 
Auftraggeber 
und Ausschuss  

Art. VI Information über das Beschaffungswesen (siehe Abs. 
1–3). 

Vertragsparteien 
und Ausschuss  

Art. VII Anzeige (siehe Abs. 1–3). Auftraggeber 

Art. VIII Teilnahmebedingungen (siehe Abs. 1–3).  Auftraggeber 
und Vertragspar-
teien 
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Artikel  Zwingende Bestimmungen Adressaten  

Art. IX Qualifikation der Anbieter (siehe Abs. 2–6 und Abs. 
8, 10, 11, 14 und 15). 

 

Auftraggeber 
und Vertragspar-
teien 

Art. X Technische Spezifikationen und Ausschreibungsun-
terlagen (siehe Abs. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 und 11). 

 

Auftraggeber 

Art. XI Fristen (siehe Abs. 1–3, 6 und 8). Auftraggeber 

Art. XII Verhandlungen (siehe Abs. 2). Vertragsparteien 
und Auftragge-
ber 

Art. XIII Freihändige Vergabe (siehe Voraussetzungen für die 
Anwendung des freihändigen Verfahrens nach Abs. 1 
und Transparenzvorschrift nach Abs. 2). 

Auftraggeber 

Art. XIV Elektronische Auktionen (entscheidet sich ein 
Auftraggeber für die elektronische Ausschreibungs-
methode, kommen zwingend die Bestimmungen von 
Art. XIV zur Anwendung). 

Auftraggeber 

Art. XV Behandlung der Angebote und Zuschlagserteilung 
(siehe Abs. 1–5 sowie Abs. 7). 

 

Auftraggeber 

Art. XVI Transparenz von Beschaffungsinformationen (siehe 
Abs. 1–4). 

Auftraggeber 
und Vertragspar-
teien/Ausschuss  

Art. XVII Weitergabe von Informationen (siehe Abs. 1–3). Vertragsparteien 
und Auftragge-
ber 

Art. XVIII Interne Überprüfungsverfahren (siehe Abs. 1–7). Vertragsparteien 
und Auftragge-
ber 

Art. XIX Änderungen und Berichtigungen des Geltungsbe-
reichs (siehe Abs. 1–8). 

Vertragsparteien 
und Ausschuss 

Art. XX Konsultationen und Streitbeilegung (siehe Abs. 1 und 
3). 

Vertragsparteien 

Art. XXI  Institutionen (siehe Abs. 1 und 3 betreffend Überprü-
fung und Nachverfolgung der Umsetzung des GPA 
2012 sowie Abs. 4 betreffend Beobachter). 

Ausschuss 

Art. XXII Schlussbestimmungen (siehe Abs. 1 und 2 sowie 
Abs. 4–18). 

 

Vertragsparteien 
und Ausschuss 



BBl 2016 

 50

2.3 Geltungsbereich des GPA 2012  

Wie das GPA 1994 gilt das GPA 2012 erst ab gewissen Auftragswerten, die durch in 
Sonderziehungsrechten (SZR) des Internationalen Währungsfonds (IWF) ausge-
drückte Schwellenwerte festgelegt werden. Gemäss Artikel II:2 und 4 GPA 2012 
legen die Vertragsparteien in Anhang I das Zugangsniveau zu ihren Beschaffungen 
fest, das als «unterstellte Beschaffung» bezeichnet wird. Wie beim GPA 1994 be-
steht Anhang I GPA 2012 zunächst aus einem personellen Geltungsbereich. Dieser 
umfasst die unterstellten Auftraggeber einer Vertragspartei auf zentraler Regie-
rungsebene (Annex 1), auf subzentraler Regierungsebene (Annex 2) und auf der 
Ebene der öffentlichen Unternehmen (Annex 3). Anhang I besteht sodann aus einem 
materiellen Geltungsbereich, der die unterstellten Waren (Annex 4), Dienstleistun-
gen (Annex 5) und Bauleistungen (Annex 6) einer Vertragspartei enthält. Schliess-
lich enthält Anhang I die «Allgemeinen Anmerkungen» (Annex 7), in denen jede 
Vertragspartei den Umfang des Geltungsbereichs präzisieren oder Ausnahmen 
vorsehen kann. Annex 4, der ausdrücklich präzisiert, dass alle Waren unterstellt 
sind, besteht nicht im GPA 1994.  

Dieses Kapitel behandelt den von der Schweiz offerierten Marktzugang sowie den 
von den anderen Vertragsparteien des GPA der Schweiz offerierten Marktzugang. 

2.4 Von der Schweiz unter dem GPA 2012 offerierter 
Marktzugang 

Die Erarbeitung der Position der Schweiz ist in Ziffer 1.3.1 dargestellt. 

Schwellenwerte 

Die Revision hat zu keiner Erhöhung der Schwellenwerte geführt. Vier Vertragspar-
teien – Japan, Südkorea, Israel und Aruba – haben ihre Schwellenwerte für gewisse 
Beschaffungen reduziert. Damit setzen diese Länder die von den Reduktionen be-
troffenen Märkte vermehrt dem internationalen Wettbewerb aus. 

Die Schweiz hatte 2006 beabsichtigt, die Schwellenwerte für die Beschaffung von 
Dienstleistungen durch die Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene von 130 000 
auf 200 000 SZR anzuheben. Sie hatte ihre Position mit Erwägungen hinsichtlich der 
Effizienz und der Verfahrenskosten gerechtfertigt. Diese Erhöhung war von unseren 
Partnern als Einschränkung des Marktzugangs betrachtet und als unvereinbar mit 
dem Verhandlungsmandat des GPA 1994 beurteilt worden. Sie haben sie daher nicht 
akzeptiert. Ihrer Meinung nach sollte die Durchführung elektronischer Ausschrei-
bungen eine Reduktion der Kosten der Ausschreibungen und die Schaffung effizien-
ter Systeme zur Behandlung der Ausschreibungen ermöglichen. Diese Vertragspar-
teien wollten ausserdem vermeiden, dass andere Vertragsparteien oder WTO-
Mitglieder, deren Beitrittsverfahren läuft, den erreichten Konsens zugunsten der 
Schwellenwerte des GPA 1994 in Frage stellen. Gewisse Partner hätten Vergel-
tungsmassnahmen ergreifen können, um das Gleichgewicht der Zugeständnisse 
wiederherzustellen. Diese Entwicklung hätte die Verhandlungsposition der Schweiz 
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geschwächt. Nach Konsultation der am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren, 
ist die Schweiz 2008 auf die Schwellenwerte von 130 000 SZR für die Dienstleis-
tungen der Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene zurückgekommen. Für die 
Kantone stand die Höhe der Schwellenwerte nicht zur Diskussion und diese sind im 
Verhältnis zum GPA 1994 auch unverändert geblieben. 

Die Schwellenwerte des GPA 2012 werden in Sonderziehungsrechten (SZR) ausge-
drückt und nicht in der Nationalwährung der Vertragsparteien. Gemäss den Regeln 
der WTO, die gegenüber dem GPA 1994 unverändert blieben, müssen die Schwel-
lenwerte gemäss den Vorgaben der WTO30 in die Nationalwährungen umgewandelt 
werden. Gemäss Artikel 3, Absatz 4 des bilateralen Abkommens vom 21. Juni 
199931 zwischen der Schweiz und der EU über bestimmte Aspekte des öffentlichen 
Beschaffungswesens gilt die Regelung der WTO ebenfalls für die Umwandlung der 
Schwellenwerte des bilateralen Abkommens, welche in SZR und in EUR festgesetzt 
sind. Die gleiche Regelung gilt für die von der Schweiz abgeschlossenen Freihan-
delsabkommen. Somit können die Schwellenwerte der Vertragsparteien in der 
Nationalwährung variieren, denn die Umwandlung, was die Schweiz anbelangt 
handelt es sich um die Kurse CHF/SZR und CHF/EUR, basiert auf den im Verlauf 
der zwei Jahre vor dem Inkrafttreten der Schwellenwerte beobachteten Kurse. Dies 
bedeutet für die Schweiz, dass sie die Schwellenwerte der internationalen Beschaf-
fungsabkommen alle zwei Jahre gemäss den Vorgaben der WTO überprüfen und 
erforderlichenfalls anpassen muss.  

Annex 1: Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene 

Die Schweiz hat den Ansatz einer dynamischen Unterstellung gewählt und diese 
mittels einer indikativen Liste ergänzt. Das Ziel besteht darin, den Umfang der 
Unterstellung der Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene abzugrenzen, zu 
klären und fortlaufend der Entwicklung der Organisation der Regierung und der 
Bundesverwaltung anzupassen. Das GPA gilt für alle Behörden oder Verwaltungs-
einheiten der zentralen und der dezentralen Bundesverwaltung im Sinne des öffent-
lichen Rechts der Schweiz, gemäss dem Regierungs- und Verwaltungsorganisati-
onsgesetz vom 21. März 199732 (RVOG) und der Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 199833 (RVOV). Auftrag-
geber, die unter dem Einfluss oder der Kontrolle des Bundes tätig sind, jedoch nicht 
durch die RVOV abgedeckt sind, sind keine Auftraggeber im Sinne von Anhang I 
Annex 1 GPA 2012. Einige Vertragsparteien des GPA wie die Vereinigten Staaten 
oder Kanada führen fixe Listen der Auftraggeber. Dies bedeutet, dass ein Auftrag-
geber, der nicht auf der Verpflichtungsliste dieser Vertragsparteien aufgeführt ist, 
kein unterstellter Auftraggeber ist. Die eidgenössischen Gerichte sind heute den 
Regeln des GPA nicht unterstellt. Die Schweiz hat in ihrer ursprünglichen Offerte 
vom 13. März 2006 vorgeschlagen, das Bundesgericht, das Bundesstrafgericht, das 
Bundesverwaltungsgericht, das Bundespatentgericht und die Bundesanwaltschaft 
den Regeln des GPA 2012 zu unterstellen, wie die Auftraggeber auf Bundesebene 

  

30 Beschluss des WTO-Ausschusses über das öffentliche Beschaffungswesen vom 5. März 
1996 (GPA/I, Anhang 3) 

31 SR 0.172.052.68 
32  SR 172.010 
33  SR 172.010.1 
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und die kantonalen Gerichtsbehörden, die bereits dem GPA 1994 unterstellt sind. 
Die meisten Vertragsparteien führen diese Auftraggeber in Annex 1 auf. Für die 
Schweiz handelt es sich um einen Beitrag zu den Bestrebungen zur Harmonisierung 
des Geltungsbereichs auf Bundes- und Kantonsebene. Die Unterstellung der eidge-
nössischen Gerichte unter die Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens wird die 
Einrichtung eines geeigneten Beschwerdeverfahrens für die Behandlung von Be-
schwerden gegen Entscheide, welche die eidgenössischen Gerichtsbehörden im 
Zusammenhang mit ihren eigenen öffentlichen Ausschreibungen treffen, nötig 
machen. Gemäss Artikel XVIII:4 GPA 2012 muss die Verwaltungs- oder Gerichts-
behörde, die eine Beschwerde beurteilt, unabhängig vom Auftraggeber sein. 

Die Post ist neu in Annex 3 aufgeführt, wobei nur die reservierten Dienste im Sinne 
des Postgesetzes vom 17. Dezember 201034  den Regeln zum öffentlichen Beschaf-
fungswesen des GPA 2012 unterstellt sind. Die wettbewerblichen Tätigkeiten sind 
keine unterstellte Beschaffungen. Mit dieser Verschiebung wird die Post neu ab 
einem Schwellenwert von 400 000 SZR unterstellt sein, während unter dem GPA 
1994 dieser Schwellenwert bei 130 000 SZR lag, da die Post in Annex 1 aufgeführt 
war.  

Die Anmerkung zu Annex 1 über den Ausschluss der Tätigkeiten in den Bereichen 
Trinkwasser, Energie, Verkehr und Telekommunikation wurde durch eine Anmer-
kung ersetzt, die einen funktionalen Ansatz wählt. Diese ist in Annex 7 von Anhang 
I enthalten (siehe unten).  

Annex 2: Auftraggeber der Kantone 

Die Schweiz hat die Anmerkung gestrichen, die den Ausschluss der kommerziellen 
und industriellen Tätigkeiten gewährleistet. Dieses Anliegen wird durch Artikel II:2 
GPA 2012 abgedeckt, der den Status quo garantiert und für alle dem GPA 2012 
unterstellten Auftraggeber gilt.  

Die Anmerkung zu Annex 2 über den Ausschluss der Tätigkeiten in den Bereichen 
Trinkwasser, Energie, Verkehr und Telekommunikation wurde durch eine Anmer-
kung ersetzt, die einen funktionalen Ansatz wählt. Diese ist in Annex 7 von Anhang 
I enthalten (siehe unten). 

Die Schweiz hat Kanada die Beschaffungen der Kantone geöffnet und im Gegenzug 
den Zugang zu den Ausschreibungen der Provinzen Kanadas erhalten (vgl. Ziff. 
2.5). 

Der Umfang des Zugangs zu den Gemeinden wird weiterhin durch die Anmerkung 
in Annex 7 festgelegt. Im Hinblick auf neue Beitritte hat die Schweiz eine neue 
Formulierung dieser Anmerkung präsentiert, damit nicht jedes neue Mitglied des 
GPA 2012 automatisch Zugang zu den Ausschreibungen der Schweizer Gemeinden 
erhält. Mit der Formulierung des GPA 1994 wäre der Zugang zu den Gemeinden de 
facto jeder neuen Vertragspartei gegeben worden. Mit der Formulierung im GPA 
2012 werden die Beschaffungen der Schweizer Gemeinden und Bezirke nur offe-
riert, wenn ein annehmbares Gleichgewicht der Verpflichtungen beim Marktzugang 
besteht und wenn der Name des neuen Mitglieds ausdrücklich in der entsprechenden 

  

34 SR 783.0 
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Anmerkung von Annex 7 der Schweiz aufgeführt ist. Mit dem GPA 2012 wird der 
Zugang zu den Beschaffungen der Schweizer Gemeinden und Bezirken auf Gegen-
seitigkeitsbasis der EU, den Mitgliedern der EFTA sowie Armenien offeriert. Wäh-
rend die EU- und die EFTA-Länder aufgrund des bilateralen Abkommens Schweiz-
EU zum öffentlichen Beschaffungswesen (1999) und des Übereinkommens vom 4. 
Januar 196035 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-
Übereinkommen), das 2001 in Vaduz in dieser Hinsicht angepasst wurde, bereits 
über den Zugang zu den Gemeinden und Bezirken der Schweiz verfügen, rechtfer-
tigt sich der Armenien offerierte Zugang dadurch, dass Armenien bei seinem Beitritt 
zum GPA 1994 im Jahr 2010 seine Gemeinden angeboten hat. Die Schweiz hatte 
zum Zeitpunkt des Beitritts Armeniens zum GPA 1994 keinen reziproken Zugang 
gewährt. Wenn die Schweiz das GPA 2012 ratifiziert hat, wird sie den Zugang zu 
den Bezirken und Gemeinden anpassen müssen, um den Mitgliedern des GPA, 
welche den Schweizer Anbietern Zugang zu ihren Bezirken und Gemeinden bieten, 
den Zugang zu gewähren. Dies wird für Montenegro und die Ukraine der Fall sein, 
die inzwischen Mitglieder des GPA 2012 geworden sind und die der Schweiz Zu-
gang zu den Ausschreibungen ihrer Bezirke und Gemeinden bieten. 

Annex 3: Tätigkeiten der unterstellten Sektoren 

Annex 3 GPA 2012 behandelt die Tätigkeiten der staatlichen Behörden und der 
öffentlichen Unternehmen in bestimmten Sektoren in Übereinstimmung mit dem 
durch die entsprechende Gesetzgebung zu den Tätigkeiten von öffentlichem Interes-
se festgelegten Mandat (Trinkwasser, elektrische Energie, Verkehr per Stadtbahn, 
automatische Systeme, Strassenbahn, Trolleybus, Bus oder Kabel sowie Flughäfen 
und Binnenhäfen). Im Gegensatz zur EU hat die Schweiz den Bahntransport den 
Regeln des GPA 2012 nicht unterstellt. Dieser Sektor wird weiterhin vom Abkom-
men zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Ge-
meinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens geregelt. 

Die Schweiz hat die Möglichkeit einer funktionalen Definition geprüft, um den 
Bereich der durch die Begriffe «staatliche Behörden» und «öffentliche Unterneh-
men» abgedeckten Tätigkeiten zu ersetzen. Diese Begriffe werden in Annex 3 
definiert. Sie kam 2011 zum Schluss, dass eine funktionale Definition zur Unterstel-
lung, ohne Gegenleistung, der im bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und 
der EU zum öffentlichen Beschaffungswesen offerierten Auftraggeber und Tätigkei-
ten führen würde, da Bezug auf private Akteure mit ausschliesslichen Rechten, die 
ihnen eine Monopolstellung einräumen, genommen wurde. Der vom bilateralen 
Abkommen Schweiz-EU über das öffentliche Beschaffungswesen abgedeckte Per-
sonenverkehr per Bahn wäre zum Beispiel neu auch dem GPA 2012 unterstellt 
gewesen. Angesichts dieses Risikos hat die Schweiz entschieden, auf die von ihr 
2008 vorgeschlagene funktionale Definition zu verzichten. Sie hat sich für die 
Beibehaltung der 1994 angenommenen Definitionen entschieden, ohne diese zu 
ändern. Damit sollte unseren Handelspartnern signalisiert werden, dass der Umfang 
des Geltungsbereichs von Annex 3 gegenüber dem GPA 1994 nicht geändert wurde.  

Die Schweiz hat ausserdem zwei Änderungen in Annex 3 vorgesehen:  

  

35  SR 0.632.31 
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Die Unterstellung der reservierten Postdienste im Sinne des Postgesetzes ist neu in 
Annex 3 aufgeführt. Die Tätigkeiten der Post, die im Wettbewerb mit anderen 
Marktakteuren erfolgen, sind dem GPA 2012 nicht unterstellt, so wie dies bereits 
unter dem GPA 1994 der Fall war (Anhang 1, Fussnote 2). Der relevante Schwel-
lenwert für die unterstellten Beschaffungen der Schweizerischen Post beträgt somit 
neu 400 000 SZR.  

Der Annex 3 der Schweiz enthält eine Ausnahmeklausel, die besagt, dass Aufträge, 
die von den Beschaffungsstellen bei der Durchführung einer in Annex 3 aufgezähl-
ten Tätigkeit vergeben werden, keine unterstellte Beschaffungen im Sinne von 
Artikel II GPA 2012 sind, wenn diese Tätigkeit dem uneingeschränkten Wettbewerb 
des Marktes ausgesetzt ist. Die EU und die EFTA-Staaten haben ebenfalls solche 
Anmerkungen in ihren Verpflichtungen unter Annex 3 von Anhang I GPA 2012 
vorgesehen. Diese Klausel gibt es nicht im GPA 1994. Sie orientiert sich an der 
Ausnahmeklausel von Artikel 3 Absatz 5 des bilateralen Abkommens Schweiz-EU 
über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens. Die Beurteilung der 
Frage, ob eine Tätigkeit in einem wettbewerblichen Umfeld ausgeübt wird, ob also 
ein bestimmter Sektor liberalisiert worden ist und ob in ihm Wettbewerb herrscht, 
fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich einer einzelnen Beschaffungsstelle. Darüber 
entscheidet nach geltendem Recht das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK). Vor seinem Entscheid lädt das UVEK die Wettbe-
werbskommission (WEKO) ein, eine Analyse durchzuführen. Die Freistellung eines 
liberalisierten und von Wettbewerb beherrschten Sektors nach Note 2 Annex 3 
Anhang I GPA 2012 ist im Übrigen nicht mit der Geltendmachung von Art. 
II:2(a)(ii) GPA 2012 zu verwechseln: Im ersten Fall geht es um die Befreiung ganzer 
Sektoren bzw. um die Aussetzung der Geltung des Abkommens für alle in diesen 
Sektoren tätigen Auftraggeber, im zweiten Fall geht es um Wettbewerbstätigkeiten 
von unterstellten Auftraggeber. In diesem Fall obliegt die Beurteilung, ob eine 
Auftragsvergabe einer Wettbewerbstätigkeit dient oder nicht, der Vergabestelle, 
wobei diese Beurteilung durch die Beschwerdeinstanzen überprüft werden kann. 

Annex 4: Unterstellte Waren 

Annex 4 deckt ausdrücklich alle Waren ab. Dieser neue Annex für die Waren wurde 
ursprünglich von den Vereinigten Staaten vorgeschlagen. Die Schweiz hat den 
Ansatz unterstützt, der die Transparenz hinsichtlich des objektiven Geltungsbereichs 
des GPA 2012 verbessert. Im GPA 1994 wurden alle Waren als unterstellt betrach-
tet. Dieser Ansatz war jedoch nicht kohärent mit jenem von Anhang I GPA 1994, 
der verwendet wurde, um die Auftraggeber, Dienstleistungen und allgemeinen 
Anmerkungen abzudecken.    

Annex 4 GPA 2012 enthält für die Schweiz neu die Liste der Waren, für deren 
Beschaffung das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport und andere mit der Verteidigung und der Sicherheit beauftragte Stellen, 
wie die Eidgenössische Zollverwaltung, insofern das Grenzwachtkorps und das 
Zollpersonal betroffen sind, öffentliche Ausschreibungen durchführen müssen. Im 
GPA 1994 war diese Liste in Annex 1 enthalten. Die positiven Listen des GPA 1994 
und des GPA 2012 stimmen nicht überein. Gegenüber dem GPA 1994 hat die 
Schweiz den Geltungsbereich in den Bereichen chemische Erzeugnisse, Waren aus 
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Kautschuk, Häute und Lederwaren, Textilien und Schuhe erweitert. Auf der anderen 
Seite hat sie ihre Verpflichtungen zur öffentlichen Ausschreibung insbesondere im 
Bereich elektrische Maschinen und Apparate und andere elektrotechnische Waren 
eingeschränkt.   

Annex 5: Unterstellte Dienstleistungen 

Die Schweiz hat die Liste der unter das GPA 1994 fallenden Dienstleistungen auf 
Grundlage strikter Gegenseitigkeit erweitert. Annex 5 der Schweiz präzisiert näm-
lich, dass der Zugang einem Anbieter nur gewährt wird, wenn Annex 5 der Ver-
tragspartei dieses Anbieters die entsprechende Dienstleistung auch enthält. Diese 
Anmerkung ist durch die Tatsache motiviert, dass die Schweiz und andere Akteure 
wie die EU und die EFTA-Länder ökonomisch relevante Dienstleistungen aus Sicht 
der Beschaffungen offerieren. Um ein Gleichgewicht der Zugeständnisse zu gewähr-
leisten wünscht die Schweiz, dass ihre Partner dieselbe Art von Zugang im Bereich 
der Dienstleistungen bieten und nicht nur Dienstleistungen, die aus Sicht der effekti-
ven Zugangsmöglichkeiten der Schweizer Firmen auf den Weltmärkten irrelevant 
sind. Die von der Schweiz offerierten Erweiterungen betreffen 11 Dienstleistungs-
positionen. Die Schweiz hat ausserdem auf Gegenseitigkeitsbasis die Ausnahmen 
aufgehoben, welche den Zugang zum Markt der Fernmeldedienstleistungen (Sprach-
telefonie, Telex, Funktelefonie, Funknachrichten und Telekommunikation über 
Satelliten) beschränken. Die EU und die EFTA-Staaten haben dieselben Aufhebun-
gen vorgenommen.  

Die dem bilateralen Abkommen Schweiz-EU über bestimmte Aspekte des öffentli-
chen Beschaffungswesens unterstellten Auftraggeber unterliegen hingegen gemäss 
Annex VI dieses Abkommens weiterhin den Marktzugangsverpflichtungen des GPA 
1994. Unter diesen Bedingungen stellt sich nun die Frage, ob die Schweiz, die EU 
und die EFTA-Partner der Schweiz, d. h. Norwegen, Liechtenstein und Island, alle 
Beschaffungen von Fernmeldedienstleistungen auf die dem bilateralen Abkommen 
Schweiz-EU zum öffentlichen Beschaffungswesen und dem EFTA-Übereinkommen 
unterstellten Auftraggeber ausweiten wollen. Gemäss dem Vaduzer Abkommen vom 
21. Juni 2001 gilt die Stockholmer Konvention für die Auftraggeber, welche die 
Schweiz im Rahmen des bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz und der EU 
unterstellt und welche unsere EFTA-Partner den Regeln des öffentlichen Beschaf-
fungswesens im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unterstellen. 
Diese Frage hat die Schweiz bereits im gemischten Ausschuss des bilateralen Ab-
kommens zwischen der Schweiz und der EU gestellt. 

Folgende Dienstleistungen sind neu in der GPA-Verpflichtungsliste der Schweiz 
enthalten (Klassifikation der Dienstleistungen gemäss der von der Schweiz im 
Rahmen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen36 
eingegangenen Erstverpflichtungen): 

  

36 SR 0.632.20 (Anhang II.1B; Dokument MTN.GNS/W/12036) 
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Neu unterstellte Dienstleistungen Klassifikation 

CPC (Central 
Product Classifica-
tion) der Vereinten 
Nationen 

Hotellerie und ähnliche Beherbergungsdienstleistungen 641 
Restauration und Verkauf von an Ort zu konsumierenden Getränken 642, 643 
Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseorganisatoren 7471 
Fernmeldewesen 752 
Dienstleistungen von Immobilienmaklern auf Honorar- oder  
Vertragsbasis 

822 

Miet- oder Leasingdienstleistungen von Maschinen und   
Ausrüstungen, ohne Führer 

83106-83109

Miet- oder Leasingdienstleistungen von Gebrauchsgütern Teil von 832
Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Rechts des   
Herkunftslandes und des Völkerrechts 

Teil von 861 

Steuerberatung 863 
Verpackungsdienstleistungen 876 
Beratung im Bereich Forstwirtschaft Teil von 8814
  

Die teilweise Ausweitung auf die Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet des 
Rechts des Herkunftslandes und des Völkerrechts der Position CPC 861 wurde 
realisiert, um einer Forderung Kanadas nachzukommen. Der Ausdruck «Teil von» 
widerspiegelt die Tatsache, dass die Ausweitung nur zum Teil erfolgt. Wie dies auch 
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bei Kanada der Fall ist, sind Rechtsberatungsdienstleistungen zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Verteidigung von Interessen des Bundes in einem Verfahren 
oder Rechtsberatung betreffend die mögliche Eröffnung eines Gerichtsverfahrens 
keine unterstellten Beschaffungen im Sinne des GPA 2012. 

Annex 5 behält auch den in Annex 4 GPA 1994 vorgesehenen Ausschluss bei, 
gemäss dem die Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, 
Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie 
die Dienstleistungen der Zentralbanken keine dem GPA 2012 unterstellte Beschaf-
fungen sind. Annex 5 der EU enthält einen ähnlichen Ausschluss, der durch Artikel 
10 Bst. e der Richtlinie 2014/24/EU umgesetzt wurde. 

Annex 6: Unterstellte Bauleistungen 

Die Schweiz unterstellt alle Bauleistungen unter Ziffer 51 der zentralen Produkte-
klassifikation (CPC) gemäss Dokument MTN.GNS/W/12037 und dies ebenfalls auf 
der Grundlage strikter Gegenseitigkeit. Annex 6 der Schweiz präzisiert nämlich, 
dass der Zugang einem Anbieter nur gewährt wird, wenn Annex 6 der Vertragspartei 
dieses Anbieters dieselbe Position der Bauleistungen, die Gegenstand der Beschaf-
fung ist, abdeckt. In ihren Verpflichtungen unter dem GPA 2012 hat die EU die 
Bauaufträge in öffentliche Aufträge, die als «Bauleistungen» betrachtet werden, und 
in Aufträge, die in Form von «Baukonzessionen» erteilt werden, unterteilt. Die 
Schweiz zählt zu den Ländern, die Zugang zu diesen Baukonzessionen haben. Sie 
hat im Rahmen der Revisionsverhandlungen erklärt, dass ihr Rechtssystem keine 
Regelung für Baukonzessionen im Sinne der EU-Richtlinien beinhaltet. Die schwei-
zerischen Beschaffungsgesetzgebungen sehen aber auch kein Verbot für die Vergabe 
einer Baukonzession vor. Trotz möglicher Einzelfälle hat die Schweiz zu verstehen 
gegeben, dass es ihr im Lichte der geltenden Rechtsgrundlagen nicht möglich ist, die 
Gegenseitigkeit bei der Vergabe von Baukonzessionen vorzuschlagen, da die Aus-
schreibungen in der Schweiz in der Regel in Form von «Bauleistungen» im Sinne 
des GPA erfolgen. Der Zugang zu den Baukonzessionen wird der Schweiz in Annex 
6 der EU ausdrücklich erteilt. Die EU hat ihr grundsätzliches Einverständnis zu 
einem Briefwechsel zwischen der Europäischen Kommission und dem Vorsteher des 
Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) 
erklärt, der gewährleistet, dass die Schweiz die Baukonzessionen ab dem Zeitpunkt 
unterstellen wird, an dem die Schweizer Gesetzgebung ein solches System einge-
führt hat.  

Annex 7: Allgemeine Anmerkungen 

Die Schweiz hat die allgemeinen Anmerkungen zur Gegenseitigkeit des von anderen 
Vertragsparteien offerierten Zugangs angepasst. Dies gilt insbesondere für Kanada, 
das die Provinzen und gewisse Erzeugnisse anbietet, sowie für Südkorea und Israel, 
die den Zugang zu den städtischen Transporten anbieten. 

Die Schweiz hat auch die Anmerkung zum Zugang zu den Beschaffungen der Ge-
meinden so formuliert, dass die neuen Mitglieder des GPA nicht automatisch Zu-

  

37 www.seco.admin.ch/seco/de/home/ >Aussenwirtschaft &Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
> Wirtschaftsbeziehungen > internationaler Handel mit Dienstleistungen 
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gang zu diesen Beschaffungen erhalten, wie dies mit der Formulierung unter dem 
GPA 1994 der Fall war. 

Annex 7 des GPA 2012 schliesst Leistungen, die innerhalb eines oder zwischen 
verschiedenen, rechtlich selbständigen Auftraggebern erbracht werden («Inhouse»-
Leistungen) vom Geltungsbereich des Übereinkommens aus. Der Schweizer Gesetz-
geber hat die Möglichkeit, Regelungen vorzusehen, die sicherstellen, dass Beschaf-
fungen zwischen den Regeln des GPA unterstellten Auftraggebern nicht dem GPA 
2012 unterstellte Beschaffungen in der Schweiz sind. Bei der Umsetzung ins natio-
nale Recht wird die Schweiz darauf achten müssen, dass diese autonome Anmer-
kung der Schweiz zu Gunsten der sogenannten «Inhouse-» oder «Instate-
»Leistungen die Ausnahmen abdecken, die im Rahmen der Revision des GPA 
aufgehoben wurden, um die Klarheit von Anhang I der Schweiz zu steigern und ihn 
zu erleichtern. Insbesondere wird dabei auf frühere Ausnahmen der Schweiz in 
Annex 3 und Annex 4 von Anhang I GPA 1994 Bezug genommen. 

Annex 7 enthält einen funktionalen Ansatz, um zu gewährleisten, dass Beschaffun-
gen bei Einrichtungen mit einem ausschliesslichen Recht für die Lieferung von 
Waren und die Erbringung von Dienstleistungen – wie beispielsweise Trinkwasser 
oder Strom – keine dem GPA 2012 unterstellte Beschaffungen sind.  

Annex 7 sieht auch eine Bestimmung vor, die präzisiert, dass die Anlage der Mittel 
der Versicherten durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts wie öffentliche Versi-
cherungen und Pensionskassen nicht unter das GPA 2012 fällt. Gemäss der Fussnote 
in Annex 5 sind Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, 
Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren bereits vom Geltungsbereich des GPA 
2012 ausgenommen. Hier handelt es sich einzig um eine zusätzliche Klarstellung, 
welche in keiner Weise den Geltungsbereich der Fussnote von Annex 5 einschränkt. 

2.5 Von den anderen Vertragsparteien des GPA 2012 
offerierter Marktzugang 

Die EU hat eine funktionale Definition für die Unterstellung der Auftraggeber 
gewählt. Sie hat ausserdem die Vorbehalte aufgehoben, welche den Zugang zu 
gewissen öffentlichen Beschaffungen mit dem Ziel des Erwerbs von Fernmelde-
dienstleistungen beschränkten. So unterstellt die EU künftig alle Beschaffungen von 
Dienstleistungen des Fernmeldewesens (CPC 752) den Regeln des öffentlichen 
Beschaffungswesens. Die EU hat somit auf Gegenseitigkeitsbasis die Ausnahmen 
aufgehoben, welche bis anhin den Zugang zum Markt der Fernmeldedienstleistun-
gen (Sprachtelefonie, Telex, Funktelefonie, Funknachrichten und Telekommunikati-
on über Satelliten) beschränkten (vgl. Ziff. 2.4). Die EU unterstellt neu auch den 
Eisenbahnsektor auf der Grundlage von Gegenseitigkeit. Die Schweiz ist von dieser 
Ausweitung nicht direkt betroffen, da die Schweizer Anbieter bereits aufgrund des 
bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz und der EU über das öffentliche 
Beschaffungswesen Zugang zu den Eisenbahnmärkten der EU haben. Allerdings 
wird der Wettbewerb für die Schweizer Anbieter zunehmen, obwohl diese mit dem 
Schwellenwert von 400 000 Euro des bilateralen Abkommens über einen etwas 
günstigeren Zugang verfügen. Die EU hat ausserdem den Geltungsbereich von 
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Annex 6 zu den Bauleistungen angepasst, indem sie neu zwischen «Bauleistungen» 
und «Baukonzessionen» unterscheidet.  

Die Vereinigten Staaten haben die Zahl der Auftraggeber auf zentraler Regierungs-
ebene erhöht. Zu den neu unterstellten Auftraggebern zählen die «Social Security 
Administration» und die «Transportation Security Administration». Letztere ist mit 
der Gewährleistung der Sicherheitskontrollen, namentlich in den Flughäfen, beauf-
tragt. Diese Kontrolltätigkeiten waren privatisiert worden, doch im Nachgang zu den 
Ereignissen vom 11. September 2001 liegen sie wieder in der Zuständigkeit der 
Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten. Die Ausgaben 2010 der Social Securi-
ty Administration beliefen sich auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar und jene der 
Transportation Security Administration auf 2 Milliarden US-Dollar. Auf subzentra-
ler Regierungsebene bleibt die Zahl der unterstellten Bundesstaaten im GPA 2012 
unverändert bei 37. Die Vereinigten Staaten zählen 50 Bundesstaaten, d. h. 13 von 
ihnen sind noch nicht den WTO-Regeln zum öffentlichen Beschaffungswesen unter-
stellt.  

Kanada unterstellt alle seine Provinzen den Regeln des öffentlichen Beschaffungs-
wesens. Dank diesem Schritt wird die Tragweite des GPA 2012 massgeblich verbes-
sert. Wie die Vereinigten Staaten wendet auch Kanada einen Schwellenwert von 
355 000 SZR für den Zugang zu den Beschaffungen der Provinzen an. Dieser Wert 
ist deutlich höher als der von den EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und der Schweiz 
angewandte Schwellenwert von 200 000 SZR. Als Ausgleich für die höheren 
Schwellenwerte der kanadischen Provinzen gegenüber den auf die Beschaffungen 
der Schweizer Kantone anwendbaren Schwellenwerten hat Kanada der Schweiz den 
Zugang zu den öffentlichen Aufträgen des städtischen Verkehrs offeriert. Diese 
Beschaffungen werden durch Rail Canada Inc. durchgeführt, die in Annex 3 des 
Anhangs I von Kanada aufgeführt ist. Kanada hat ausserdem die Dienstleistungen in 
den Bereichen Buchführung, -haltung und -prüfung sowie Gebäudereinigung und 
Hausverwaltung den Regeln des GPA 2012 unterstellt.  

Japan hat die Schwellenwerte der Ausschreibungen von Waren und Dienstleistungen 
der Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene von 130 000 auf 100 000 SZR 
gesenkt. Ausserdem hat Japan die Schwellenwerte der Bauleistungen für die Be-
schaffungen gewisser Auftraggeber, zum Beispiel für Bauaufträge von Japan Post, 
von 15 Millionen auf 4,5 Millionen SZR reduziert. Japan hat den Geltungsbereich 
auf subzentraler Regierungsebene ausgedehnt und fünf städtische Agglomerationen 
ergänzt, die insgesamt 5,7 Mio. Personen umfassen und deren Beschaffungen sich 
auf rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr belaufen. Japan und Südkorea behalten 
allerdings für die meisten Bauleistungen den drei Mal höheren Schwellenwert als die 
anderen Vertragsparteien des GPA 2012 bei.   

Südkorea hat die Unterstellung gewisser Auftraggeber auf zentraler Regierungsebe-
ne erweitert. Auf subzentraler Regierungsebene unterstellt Südkorea neu insbeson-
dere Ulsan Metropolitan City mit Schwellenwerten von 400 000 SZR für Waren und 
Dienstleistungen. Südkorea hat seine Schwellenwerte für den Zugang zu den Be-
schaffungen der Auftraggeber der gemäss Annex 3 unterstellten Sektoren von 
450 000 auf 400 000 SZR reduziert. Ausserdem hat Südkorea die Zahl der unter-
stellten Dienstleistungen erhöht. Alle Bauaufträge sind unterstellt. Allerdings ist 
Südkorea nicht bereit, die Schwellenwerte für die Bauaufträge zu reduzieren, die 15 
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Millionen SZR betragen. Südkorea hat die Eisenbahnen angeboten, hat jedoch 
namentlich Norwegen und die Schweiz ausgeschlossen, da diese Länder nicht bereit 
waren, den Zugang zu den Eisenbahnen im Rahmen des GPA 2012 zu gewähren. 
Hingegen haben Südkorea und die Schweiz ihre Beschaffungen der städtischen 
Transporte gegenseitig geöffnet. Die Schweiz wird somit neu Zugang zu den Aus-
schreibungen zu den städtischen Transporten der koreanischen Auftraggeber haben. 
Diese Ausschreibungen werden durch die folgenden Auftraggeber durchgeführt: 
Seoul Metro, Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation, Incheon Metro, Busan 
Transportation Corporation, Daegu Metropolitan Transit Corporation, Daejon Met-
ropolitan Express Transit Corporation and Gwangju Metropolitan Rapid Transit 
Corporation. 

Chinesisch-Taipei ist Vertragspartei des GPA 1994 geworden, als die Verhandlun-
gen zum GPA 2012 bereits weit fortgeschritten waren. Taipei hat dennoch die Un-
terstellung auf subzentraler Regierungsebene erweitert. Trotz mehrerer Interventio-
nen, auch in der Hauptstadt Taipei und in Zusammenarbeit mit der EU und unseren 
Partnern der EFTA, war Chinesisch-Taipei nicht in der Lage, im GPA 2012 gewisse 
Einschränkungen aufzuheben, welche den Zugang zu den öffentlichen Beschaffun-
gen von elektrischen Transformatoren betreffen.  

Israel hat den Zugang zu den städtischen Transporten für die Schweizer Anbieter 
geöffnet. Es hat auch die Liste der unterstellten Beschaffungen von Dienstleistungen 
erweitert und insbesondere die Fernmeldedienste, die Finanzdienstleistungen und die 
technischen Leistungen aufgenommen. Ausserdem hat sich Israel verpflichtet, das 
System der Kompensationsgeschäfte («Offsets») im nichtmilitärischen Bereich 
schrittweise aufzuheben. Aufgrund dieser Kompensationsgeschäfte, die vom GPA 
1994 und vom GPA 2012 verboten werden, wobei Israel die einzige von den Ver-
tragsparteien akzeptierte Ausnahme zu dieser Regel ist, wird die Erteilung eines 
Auftrags von der Verpflichtung eines Anbieters abhängig gemacht, Erzeugnisse des 
Landes, das den Auftrag erteilt, zu kaufen. Des Weiteren hat sich Israel verpflichtet 
sechs Jahre nach Inkrafttreten des GPA 2012 die Schwellenwerte der Ausschreibun-
gen von Baudienstleistungen der Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene von 
8,5 Millionen SZR auf 5 Millionen SZR zu reduzieren. 

Norwegen hat einen allgemeinen Vorbehalt aufgehoben, der ihm erlaubt hatte, das 
GPA 1994 aufgrund von internen Sicherheitserwägungen nicht anzuwenden. Diese 
Aufhebung erhöht die Rechtssicherheit in Bezug auf die Verpflichtungen Norwe-
gens. Die Massnahme wird auch die Beitrittsverhandlungen neuer Mitglieder zum 
GPA 2012 sowie die Verhandlungen zwischen der EFTA und ihren Freihandelspart-
nern vereinfachen. Manche Freihandelspartner bestanden darauf, ähnliche Vorbehal-
te wie Norwegen in ihre eigenen Verpflichtungslisten aufnehmen zu dürfen. Norwe-
gen, Liechtenstein und Island haben wie die EU und die Schweiz auf 
Gegenseitigkeitsbasis die Ausnahmen aufgehoben, welche bis anhin den Zugang 
zum Markt der Fernmeldedienstleistungen (Sprachtelefonie, Telex, Funktelefonie, 
Funknachrichten und Telekommunikation über Satelliten) beschränkten (vgl. Ziff. 
2.4). 

Aruba hat die Schwellenwerte der Ausschreibungen von Waren und Dienstleistun-
gen der Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene von 130 000 auf 100 000 SZR 
gesenkt. Bei den Ausschreibungen von Baudienstleistungen hat Aruba bei den 
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Auftraggebern seiner zentralen Regierungsebene eine Reduzierung von 5 Millionen 
SZR auf 4 Millionen SZR vorgenommen. 

2.6 Erforderliche Anpassungen der Gesetzgebungen 
aufgrund der Zugeständnisse der Schweiz 

Je nach Art der Verpflichtung der Schweiz hinsichtlich des Marktzugangs erfordert 
die Umsetzung der Verpflichtungen des GPA 2012 hinsichtlich des Marktzugangs 
entweder eine Anpassung der Gesetzgebungen auf Bundes- und Kantonsebene oder 
nur eine Anpassung der Bundesgesetzgebung oder nur eine Anpassung der kantona-
len Gesetzgebungen. Die Höhe der Schwellenwerte ändert sich mit dem GPA 2012 
nicht. 

Die Tabelle 2 fasst die erforderlichen Anpassungen infolge der gewährten Zuge-
ständnisse und der in den sieben Annexen zu Anhang I GPA 2012 enthaltenen 
Flexibilitäten zusammen. 

Tabelle 2 
Anpassungen der Gesetzgebung des Bundes  
und der interkantonalen Gesetzgebung infolge der vorgesehenen Flexibilitäten 
und der durch die Schweiz gewährten Zugeständnisse gemäss den sieben Anne-
xen von Anhang I GPA 2012 

Annex  Anpassung Bund  Anpassung Kantone / Gemeinden 
 

Schwellenwerte Die Schwellenwerte des GPA 
2012 werden in SZR ausge-
drückt und nicht in der Natio-
nalwährung. Gemäss den Regeln 
der WTO, die gegenüber dem 
GPA 1994 unverändert blieben, 
müssen die Schwellenwerte in 
die Nationalwährungen umge-
wandelt werden (vgl. Ziff. 2.4). 
Dies bedeutet, dass die Schwel-
lenwerte alle zwei Jahre über-
prüft und erforderlichenfalls 
angepasst werden müssen. Die 
Schwellenwerte in der Natio-
nalwährung variieren, denn die 
Umwandlung CHF/SZR und 
CHF/EUR basiert auf den im 
Verlauf der zwei Jahre vor dem 
Inkrafttreten der Schwellenwerte 
beobachteten Kurse. 

 Die Schwellenwerte des GPA 2012 
werden in SZR ausgedrückt und nicht 
in der Nationalwährung. Gemäss den 
Regeln der WTO, die gegenüber dem 
GPA 1994 unverändert blieben, 
müssen die Schwellenwerte in die 
Nationalwährungen umgewandelt 
werden (vgl. Ziff. 2.4). Dies bedeutet, 
dass die Schwellenwerte alle zwei 
Jahre überprüft und erforderlichenfalls 
angepasst werden müssen. Die Schwel-
lenwerte in der Nationalwährung 
variieren, denn die Umwandlung 
CHF/SZR und CHF/EUR basiert auf 
den im Verlauf der zwei Jahre vor dem 
Inkrafttreten der Schwellenwerte 
beobachteten Kurse. 

1 (zentrale Regie-
rungsebene) 

Die Unterstellung der eidgenös-
sischen Gerichte erfordert auch 
Regeln für den Fall, dass ein 
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Anbieter eine Beschwerde gegen 
Entscheide der eidgenössischen 
Gerichte zu ihren Ausschreibun-
gen einreicht. Dies ist insbeson-
dere bei allfälligen Beschwerden 
gegen Ausschreibungen des 
Bundesgerichts der Fall. 

2 (subzentrale 
Regierungsebene) 

  Öffnung der kantonalen öffentlichen 
Beschaffungen für die Anbieter Kana-
das;  
Öffnung der öffentlichen Beschaffun-
gen der Gemeinden für die Anbieter 
Armeniens;  

Die Anbieter Kanadas, Südkoreas 
und Israels erhalten Zugang zu den 
Beschaffungen des städtischen Ver-
kehrs in der Schweiz. 

3 (Sektoren) Die öffentlichen Ausschreibun-
gen der Post sind auf die reser-
vierten Dienste beschränkt und 
der geltende Schwellenwert 
beträgt neu 400 000 SZR, da die 
Post neu in Annex 3 von An-
hang I GPA 2012 enthalten ist. 

  

4 (Waren) Anpassung der Liste der Armee-
produkte, die sich zwischen dem 
GPA 1994 und dem GPA 2012 
unterscheidet 

  

5 (Dienstleistungen) Erweiterung der Liste der 
unterstellten Dienstleistungen 
für gewisse Mitglieder des GPA 
2012. Die Schweiz hat den 
Anbietern jener Mitglieder 
Zugang zu gewähren, welche die 
entsprechende Dienstleistung, 
die Gegenstand der Beschaffung 
ist, auch in ihren Verpflichtungs-
listen aufführen. 

 Erweiterung der Liste der unterstellten 
Dienstleistungen für gewisse Mitglie-
der des GPA 2012. Die Schweiz hat 
den Anbietern jener Mitglieder Zugang 
zu gewähren, welche die entsprechen-
de Dienstleistung, die Gegenstand der 
Beschaffung ist, auch in ihren Ver-
pflichtungslisten aufführen. 

6 (Bauleistungen) Keine Anpassungen. Falls die 
Schweizer Gesetzgebung künftig 
die Anwendung von Baukonzes-
sionen (works concessions) 
ermöglicht, müsste die Schweiz 
den Anbietern der EU und der 
EFTA-Staaten sowie gewisser 
Freihandelspartner den Zugang 
dazu gewähren. Die Schweizer 
Anbieter haben nämlich bereits 
Zugang zu diesen Aufträgen. 

 Keine Anpassungen. Falls die Schwei-
zer Gesetzgebung künftig die Anwen-
dung von Baukonzessionen (works 
concessions) ermöglicht, müsste die 
Schweiz den Anbietern der EU und der 
EFTA-Staaten sowie gewisser Frei-
handelspartner den Zugang dazu 
gewähren. Die Schweizer Anbieter 
haben nämlich bereits Zugang zu 
diesen Aufträgen. 

7 (Allgemeine 
Anmerkungen) 

Möglichkeit, Regeln zum 
Ausschluss von Beschaffungen 
vorzusehen, die zwischen 
gemäss den Annexen 1, 2 und 3 
den Regeln des GPA 2012 
unterstellten Auftraggebern 

 Möglichkeit, Regeln zum Ausschluss 
von Beschaffungen vorzusehen, die 
zwischen gemäss den Annexen 1, 2 
und 3 den Regeln des GPA 2012 
unterstellten Auftraggebern erfolgen 
(inhouse). Berücksichtigung gewisser 
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erfolgen (inhouse). Berücksich-
tigung gewisser Ausnahmen der 
Annexe 3 und 4 der Schweiz, die 
gegenüber dem GPA 1994 
aufgehoben wurden. 

Anforderung, die Waren und 
Dienstleistungen der Sektoren 
den Regeln des öffentlichen 
Beschaffungswesens zu unter-
stellen, wenn die Tätigkeiten 
dieser Sektoren nicht mehr 
Gegenstand eines Monopols sind 
und wenn die Auftraggeber 
dieser Sektoren nicht mehr den 
Regeln des öffentlichen Be-
schaffungswesens unterstehen. 

Ausnahmen der Annexe 3 und 4 der 
Schweiz, die gegenüber dem GPA 
1994 aufgehoben wurden. 
Anforderung, die Waren und Dienst-
leistungen der Sektoren den Regeln des 
öffentlichen Beschaffungswesens zu 
unterstellen, wenn die Tätigkeiten 
dieser Sektoren nicht mehr Gegenstand 
eines Monopols sind und wenn die 
Auftraggeber dieser Sektoren nicht 
mehr den Regeln des öffentlichen 
Beschaffungswesens unterstehen. 

 

2.7 Arbeitsprogramme 

Die thematischen Arbeitsprogramme sind die Instrumente, mit denen die Vertrags-
parteien sich verpflichtet haben, unter dem System des GPA 2012 den Teil des 
Mandats von Artikel XXIV:7 GPA 1994 zu realisieren, der die Reduktion bzw. 
Beseitigung der diskriminierenden Massnahmen, die noch in den spezifischen An-
merkungen von Anhang I GPA 1994 von verschiedenen Vertragsparteien verstreut 
sind, betrifft. Im Rahmen ihres Beschlusses vom 30. März 2012 zum Anhang 2 
haben die Vertragsparteien fünf Beschlüsse zu fünf thematischen Arbeitsprogram-
men gemäss Artikel XXII:8(a) GPA 2012 verabschiedet. Gemäss Artikel 
XXII:8(b)(i) GPA 2012 haben sie zudem einen Beschluss verabschiedet, der Ar-
beitsprogramme zu weiteren Themen betrifft. Die sechs Beschlüsse sind in den 
Annexen B bis G von Anhang II GPA 2012 aufgeführt und bilden integraler Be-
standteil des Übereinkommens; sie sind jedoch nicht Gegenstand des dem Parlament 
beantragten Genehmigungsbeschlusses und finden sich nur im Anhang zu dieser 
Botschaft. Alle Arbeitsprogramme erfolgen im Einklang mit der in Artikel XXII:6 
verankerten Standstill-Verpflichtung sowie im Hinblick auf die Realisierung des in 
Artikel XXII:7 festgehaltenen Mandats zur Revision des GPA 2012. 

1)  Annex B ist der Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswe-
sen vom 30. März 2012 zur Verabschiedung von Arbeitsprogrammen zu zusätzli-
chen Themen neben jenen von Artikel XXII:8(a), wobei diese neuen Themen später 
in Angriff genommen werden. Diese betreffen die Nutzung, die Transparenz und die 
Rechtsrahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften, die Vor- und Nachteile der 
Entwicklung einer gemeinsamen Nomenklatur für Waren und Dienstleistungen und 
die Vor- und Nachteile der Entwicklung von standardisierten Anzeigen. 

2)  Annex C betrifft das von der Schweiz angeregte Arbeitsprogramm zu den kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU). Es soll für Transparenz bei den Massnahmen 
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sorgen, welche den Zugang der KMU betreffen, und bezweckt, die Zugangsbedin-
gungen der KMU zu den öffentlichen Beschaffungen zu verbessern. Die Verpflich-
tungen gewisser Mitglieder – wie den Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan und 
Kanada – sehen Vorbehalte vor, welche diesen Ländern das Recht geben, Vorzugs-
massnahmen zugunsten der nationalen KMU anzuwenden. Das Arbeitsprogramm zu 
den KMU definiert die Methode, anhand derer die Gründe und die Auswirkungen 
dieser Massnahmen analysiert werden können. Das ursprünglich von der Schweiz 
festgelegte Ziel ist die Anwendung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung des 
GPA 2012 auf den Zugang der KMU zu den Weltmärkten. Die KMU machen näm-
lich mindestens 80 % der Wirtschaftsstruktur der Schweiz aus. Es ist nicht zulässig, 
dass die KMU beim Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen benachteiligt 
werden. Aus diesem Grund bezieht sich das Arbeitsprogramm ausdrücklich auf die 
Standstill-Verpflichtung von Artikel XXII:6 GPA 2012 und diese ist auch ausdrück-
lich im Punkt 2 des Beschlusses C von Anhang II GPA 2012 enthalten. Diese neuen 
Regeln sollten den Schweizer Behörden helfen, im Fall von Zugangsschwierigkeiten 
der Schweizer KMU auf den Weltmärkten einzugreifen.  

3)  Annex D ist der Beschluss vom 30. März 2012 zu einem Arbeitsprogramm zur 
Erhebung und Kommunikation statistischer Daten. Dieser gründet in der Absicht, 
ein einvernehmliches Vorgehen für die Erhebung von Statistiken einzuführen. Das 
Arbeitsprogramm soll zu Transparenz hinsichtlich der von den Vertragsparteien 
verwendeten Methoden und zur Harmonisierung der Statistiken beitragen.   

4)  Annex E ist der Beschluss vom 30. März 2012 zu einem Arbeitsprogramm zu 
nachhaltigen Beschaffungen. Mit dem Arbeitsprogramm soll die Tragweite des 
Begriffs «nachhaltige Beschaffungen» in der Perspektive von Artikel IV:1 GPA 
2012 geklärt werden. Dieser Begriff umfasst wirtschaftliche, ökologische und 
soziale Aspekte. Das GPA 2012 spricht in Artikel X:6 und Artikel X:9 Umweltas-
pekte unter dem Gesichtspunkt der Nichtdiskriminierungsverpflichtung an. Der 
Anwendungsbereich dieser Verpflichtungen des GPA 2012 muss besser geklärt 
werden, zum Beispiel hinsichtlich der Rolle der Herstellungsverfahren, der Wech-
selbeziehungen mit den Ausnahmebedingungen von Artikel III:2 usw. Über die 
Rolle der sozialen Aspekte bei den öffentlichen Beschaffungen herrscht heute noch 
kein Konsens unter den GPA-Mitgliedern. Daher ist dieses ursprünglich von der EU 
vorgeschlagene Arbeitsprogramm umso relevanter. Die Schweiz hat sich dahinge-
hend geäussert, dass ein eventueller Konsens der Mitglieder auf der Grundlage der 
ausdrücklichen Berücksichtigung der acht Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) realisiert werden könnte, von der alle Vertragsparteien 
des GPA Mitglieder sind. Die Schweiz hat darauf hingewiesen, dass sie seit 2010 die 
Kernarbeitsnormen der ILO autonom als Referenzrahmen verwendet, um im Aus-
land erbrachte Leistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Beschaffungen zu 
beurteilen.  

5)  Annex F ist der Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswe-
sen vom 30. März 2012 zu einem Arbeitsprogramm zu Ausschlüssen und Restrikti-
onen. Gemäss Artikel XXII:6 GPA 2012 muss jede Vertragspartei bestrebt sein, die 
Einführung oder Aufrechterhaltung von diskriminierenden Massnahmen, welche 
Verzerrungen bei den Bedingungen für den Marktzugang hervorrufen, zu vermei-
den. Ein Ziel besteht darin, zur Erweiterung des Marktzugangs beizutragen, wo dies 
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vor Anfang der Verhandlungen zur Revision des GPA 2012 möglich ist. Gemäss 
Artikel XXII:7 GPA 2012 werden diese Verhandlungen 2017 beginnen und die 
Beseitigung der diskriminierenden Massnahmen betreffen. Das zweite Ziel dieses 
Arbeitsprogramms zu den Ausschlüssen und Restriktionen ist die Vorbereitung und 
Erleichterung der künftigen Realisierung des Verhandlungsmandats von Artikel 
XXII:7 GPA 2012.  

6)  Annex G betrifft das Arbeitsprogramm zu Sicherheitsnormen im internationalen 
Beschaffungswesen. Dieses Programm wird sich mit der Art und Weise befassen, in 
der die Bestimmungen von Artikel X GPA 2012 zu den technischen Spezifikationen 
den Zielen der öffentlichen Sicherheit, insbesondere im Verkehrssektor entsprechen. 
Dieses ursprünglich von der EU vorgeschlagene Arbeitsprogramm soll die Bedin-
gungen für den Zugang zu den Beschaffungen von Infrastrukturen des städtischen 
Verkehrs, insbesondere in gewissen asiatischen Ländern, verbessern. 

3 Umsetzung auf eidgenössischer und kantonaler 
Ebene 

Als völkerrechtliches Übereinkommen bildet das GPA den Rahmen für das Schwei-
zer Recht im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. Auf Bundesebene 
waren für seine Umsetzung 1994 die Verabschiedung des Bundesgesetzes vom 16. 
Dezember 199438 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) sowie die Erarbei-
tung der Verordnung vom 11. Dezember 199539 über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (VöB) erforderlich. Auf interkantonaler Ebene wurde das GPA mittels der 
Interkantonalen Vereinbarung vom 25. November 1994 über das öffentliche Be-
schaffungswesen (IVöB) und der als Empfehlungen für die Kantone erarbeiteten 
Vergaberichtlinien umgesetzt. Die IVöB wurde am 15. März 200140 revidiert. Zur 
Umsetzung der rechtlich verbindlichen Bestimmungen in den verschiedenen durch 
das GPA 2012 geregelten Bereichen müssen das BöB und die IVöB angepasst 
werden. Diese Anpassungen der Schweizer Gesetzgebung, insbesondere betreffend 
die Verstärkung der Governance und die Einführung neuer Flexibilitäten, entspre-
chen den Bedürfnissen des Bundes und der Kantone. Nach der Annahme des GPA 
2012 haben der Bundesrat und das Interkantonale Organ für das öffentliche Beschaf-
fungswesen (InöB) die Gelegenheit genutzt, im Rahmen der Umsetzung der Anfor-
derungen des GPA 2012 auch eine parallele Harmonisierung ihrer Beschaffungsord-
nungen in Angriff zu nehmen. Diese Anpassung betrifft daher auch die 
Beschaffungen, deren Auftragswert unter den Schwellenwerten liegt, ab denen die 
Bestimmungen des GPA 2012 anwendbar sind.  Die Totalrevision des BöB (E-BöB) 
ist Gegenstand einer separaten Botschaft des Bundesrates, die dem Parlament paral-
lel zur vorliegenden Botschaft zur Genehmigung unterbreitet wird. Gemäss Artikel 

  

38  SR 172.056.1 
39  SR 172.056.11 
40 www.bpuk.ch/bpuk/ > Konkordate > IVöB 
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XXII:4 GPA 2012 kann das Übereinkommen nur ratifiziert werden, wenn die Ver-
tragsparteien ihre nationalen Rechtsvorschriften an die Verpflichtungen des GPA 
2012 angepasst haben. Die Realisierung des Ziels, die eidgenössische und die kanto-
nale Gesetzgebung zum öffentlichen Beschaffungswesen parallel zu harmonisieren, 
verzögert zwar aufgrund der zu beachtenden Zuständigkeiten zwischen Bund und 
Kantonen das Verfahren der Ratifizierung, wird aber durch eine insgesamt ausge-
wogene Gesamtlösung einen wichtigen Beitrag zur schweizweit einheitlichen Praxis 
der öffentlichen Beschaffungen leisten.  

Die Umsetzung des GPA 2012 im internen Recht trägt zu einer Annäherung des 
öffentlichen Beschaffungswesens auf Bundes- und auf interkantonaler Ebene bei. 
Mit dieser Umsetzung verfügt die Schweiz zudem über ein öffentliches Beschaf-
fungswesen, das nicht nur den Anforderungen des GPA 2012 entspricht, sondern 
auch denjenigen des bilateralen Abkommens Schweiz-EU über das öffentliche 
Beschaffungswesen und der Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und 
Drittstaaten, die nicht Vertragsparteien des GPA sind. Das GPA 2012 generiert des 
Weiteren Perspektiven für die Teilnahme an neuen Märkten. Schliesslich eröffnen 
die neuen Regeln für die Zusammenarbeit die Möglichkeit eines erleichterten Bei-
tritts für neue Mitglieder, was den Schweizer Anbietern neue Möglichkeiten für den 
Zugang und die Schaffung von Tätigkeiten bieten wird. 

4 Auswirkungen des Übereinkommens und des 
Umsetzungserlasses 

4.1 Auswirkungen auf das bilaterale Abkommen 
Schweiz-EU zum öffentlichen Beschaffungswesen  

Das bilaterale Abkommen vom 21. Juni 199941 zwischen der Schweiz und der EU 
über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens bezieht sich explizit 
auf das GPA 1994, das durch das GPA 2012 abgelöst wird und nach der Ratifizie-
rung durch die Schweiz für beide Vertragsparteien gültig ist. Verweise im bilatera-
len Abkommen auf das GPA(1994) sind danach als Verweise auf das GPA(2012) zu 
verstehen. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird vorgeschlagen, dass die Schweiz 
im Rahmen des Gemischten Ausschusses zum bilateralen Abkommen die Verab-
schiedung einer gemeinsamen interpretativen Erklärung anregt, die dies festhält. Das 
GPA 2012 hat keine Auswirkung auf die Höhe der Schwellenwerte oder auf den 
Geltungsbereich des bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz und der EU über 
bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, mit einem Vorbehalt. Im 
GPA 2012 haben die EU und die EFTA-Staaten die Ausnahmen aufgehoben, die 
unter dem GPA 1994 den vollständigen Zugang zu den öffentlichen Ausschreibun-
gen von Fernmeldediensten (CPC 752) einschränkten (vgl. Ziff. 2.4 und 2.5). Dem 
GPA 2012 sind neu auch die Fernmeldedienste über Satelliten unterstellt. Wird das 
GPA 2012 ratifiziert, sieht der Bundesrat im Rahmen des Gemischten Ausschusses 
den Vorschlag einer Anpassung des Geltungsbereichs des bilateralen Abkommens 
Schweiz-EU über das öffentliche Beschaffungswesen vor, um auch die Fernmelde-

  

41 SR 0.172.052.68 
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dienste über Satelliten dem Abkommen zu unterstellen. Der Bundesrat schlägt vor, 
dass auch diese Anpassung mittels der Verabschiedung einer gemeinsamen interpre-
tativen Erklärung des Gemischten Ausschusses sichergestellt wird. Ohne eine solche 
Anpassung wären die Auftraggeber, die dem bilateralen Abkommen unterstellt sind, 
nicht jedoch dem GPA 2012, nämlich nicht verpflichtet, die Fernmeldedienste über 
Satelliten öffentlich auszuschreiben. Ausser dem Verzerrungseffekt gegenüber den 
dem GPA 2012 unterstellten Auftraggebern, würden so die Schweizer Anbieter nicht 
vom Recht auf die Teilnahme an Beschaffungen von Fernmeldediensten profitieren, 
die in der EU von Auftraggebern ausgeschrieben werden die nicht dem GPA 2012 
unterstellt sind. 

4.2 Auswirkungen auf die Freihandelsabkommen der 
EFTA und der Schweiz 

Die sogenannten Freihandelsabkommen der ersten Generation enthalten im Bereich 
des öffentlichen Beschaffungswesens minimale Regeln zur Transparenz und zu 
zukünftigen Verhandlungen, welche den Marktzugang nicht behandeln. Diese Ab-
kommen sind von der Annahme des GPA 2012 nicht betroffen. Seit 2006 enthalten 
gewisse von der Schweiz abgeschlossene Freihandelsabkommen Verpflichtungen, 
die auf dem Text des GPA 2012 basieren. Der Marktzugang basiert hingegen wei-
terhin auf dem GPA 1994. Diese sogenannten Abkommen der zweiten Generation 
sind die in Ziffer 1.5 erwähnten Abkommen mit Kolumbien, Peru, dem Golf-
Kooperationsrat, der Ukraine und den Ländern Zentralamerikas (Panama, Costa 
Rica und Guatemala)42. Für diese Staaten werden zu gegebener Zeit die als Folge 
der Genehmigung des GPA 2012 resultierenden Marktzugangsverpflichtungen zu 
notifizieren sein, da diese Abkommen die schweizerischen Verpflichtungslisten des 
GPA 1994 enthalten. Zuvor werden allerdings die Auswirkungen auf das Gleichge-
wicht der Verpflichtungen im Vergleich zum Status quo zu prüfen sein. Weitere 
Abkommen werden zurzeit auf der Grundlage des GPA(2012) verhandelt 
(RUBEKA [Russische Föderation, Belarus, Kasachstan], Georgien, Malaysia, usw.). 
Zwei vor 2006 im Rahmen der EFTA abgeschlossene Freihandelsabkommen mit 
Chile und Mexiko enthalten ein Kapitel zum Zugang zum öffentlichen Beschaf-
fungswesen, das auf den Regeln des GPA 1994 basiert. Diese Abkommen müssen 
sowohl hinsichtlich der Regeln als auch hinsichtlich des Umfangs des Marktzugangs 
angepasst werden, wenn unsere Partner einverstanden sind, uns einen reziproken 
erweiterten Zugang zu gewähren, wo das GPA 2012 eine Ausweitung des Marktzu-
gangs vorsieht. 

  

42 Kolumbien (SR 0.632.311.911), Peru (SR 632.316.411), GCC (SR 0.632.311.491); 
Ukraine (SR 0.632.316.891.1), Zentralamerika (SR 0.632.312.851) 
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4.3 Auswirkungen auf den Bund 

4.3.1 Finanzielle Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen des GPA 2012 beschränken sich auf die erforderli-
chen zusätzlichen Kosten für die Ausbildung der Akteure, welche für die Anwen-
dung oder für die Beurteilung der Anwendung der neuen Regeln zuständig sind. Die 
finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Harmonisierung des internen 
Rechts werden in der Botschaft zur Totalrevision des BöB (E-BöB) evaluiert. Die 
finanziellen Auswirkungen sind beschränkt. Ausserdem sind sie mit den positiven 
makroökonomischen Auswirkungen in Beziehung zu setzen, die sich für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz durch den verbesserten Zugang  für die Schweizer Anbieter 
und Exporteure von Infrastrukturen, Waren und Dienstleistungen zu den öffentli-
chen Beschaffungsmärkten ergeben. 

4.3.2 Personelle Auswirkungen 

Das GPA 2012 wird Folgetätigkeiten auf der Ebene der WTO auslösen, insbesonde-
re durch die Realisierung der thematischen Arbeitsprogramme (Annexe C–G von 
Anhang 2 des Beschlusses der Mitglieder des GPA 1994 vom 30. März 2012) und 
der zusätzlichen Programme (Annex B von Anhang 2 des Beschlusses der Mitglie-
der des GPA 1994 vom 30. März 2012). Die Ratifizierung des GPA 2012 bahnt auch 
den Weg für die Anpassung der Verpflichtungen der Freihandelsabkommen, und 
dies auf zwei Ebenen. Die erste betrifft die Anpassung der Marktzugangslisten der 
Abkommen der zweiten Generation, die auf den Verpflichtungen des GPA 1994 
basieren. Die zweite betrifft die Anpassung der Kapitel der Freihandelsabkommen 
der ersten Generation, die auf den Verpflichtungen der Schweiz unter dem GPA 
1994 basieren. In dieser Hinsicht wird eine Revision der Kapitel zum öffentlichen 
Beschaffungswesen der Freihandelsabkommen mit Chile und Mexiko erforderlich, 
die auf den veralteten Regeln des GPA 1994 basieren. Die in Ziffer 4.1 erwähnte 
Anpassung der Verpflichtungsliste zu den Dienstleistungen des bilateralen Abkom-
men Schweiz-EU zum öffentlichen Beschaffungswesen und die gegebenenfalls 
erforderlichen Folgearbeiten in der Schweiz aufgrund der Revision der Richtlinien 
der EU zum öffentlichen Beschaffungswesen sowie der schrittweisen Digitalisierung 
der Abwicklung der Beschaffungen werden personelle Ressourcen erfordern. Zurzeit 
ist geplant, dass diese Arbeiten mit den bestehenden Ressourcen durchgeführt wer-
den. Dasselbe gilt für die Ausbildungs- und Informationstätigkeiten im Zusammen-
hang mit dem GPA 2012. 

4.4 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden 

Die parallelen Revisionsarbeiten im Rahmen der Umsetzung der Anforderungen des 
GPA 2012 werden zu einer zusätzlichen Harmonisierung des kantonalen und kom-
munalen Beschaffungsrechts beitragen, wobei auch die Gemeinden schon bisher 
anstelle eigener beschaffungsrechtlicher Bestimmungen die IVöB integral angewen-
det haben. Daraus ergibt sich eine Steigerung der Transparenz, der Sichtbarkeit der 
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Gesetzgebungen und der Rechtssicherheit. Diese Auswirkungen stehen mit den 
Zielen des Binnenmarktgesetzes vom 6. Oktober 199543 (BGBM) in Einklang. Die 
Umsetzung des GPA 2012 dürfte angesichts des gestiegenen Ausbildungs- und 
Anpassungsbedarfs, zumindest in der Phase des Übergangs zur neuen Gesetzgebung, 
finanzielle und personelle Auswirkungen auch auf die Kantone und die Gemeinden 
haben. Die in Ziffer 4.5 erwähnten Auswirkungen auf die Volkswirtschaft betreffen 
die ganze Schweiz, einschliesslich der Regionen, der Städte und der Agglomeratio-
nen. 

4.5 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 

Der Wert der öffentlichen Beschaffungen in der Schweiz wird auf rund 41 Milliar-
den Franken pro Jahr geschätzt44. Diese Schätzung umfasst alle Beschaffungen, d. h. 
jene, die unter das GPA 1994 fallen, sowie jene, die nicht davon abgedeckt sind, wie 
etwa Beschaffungen, deren Wert unter den Schwellenwerten des GPA 1994 liegt, 
Beschaffungen, die nur unter das bilaterale Abkommen Schweiz-EU über bestimmte 
Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens fallen, und Beschaffungen, die durch 
keine internationalen Abkommen abgedeckt sind. 20 Prozent aller öffentlichen 
Beschaffungen erfolgen durch den Bund, während rund 80 Prozent der öffentlichen 
Beschaffungen durch die Kantone und die Gemeinden vergeben werden; der Anteil 
der Gemeinden liegt bei rund 43 Prozent.45 2015 betrug der Wert der öffentlichen 
Beschaffungen der Schweiz, die gemäss den Verpflichtungen unter dem GPA 1994 
vergeben und der WTO gemeldet wurden 6,8 Milliarden Franken, von denen rund 
3,4 Milliarden auf Aufträge des Bundes entfallen. Von diesen 3,4 Milliarden Fran-
ken wurden 5 Prozent an ausländische Anbieter vergeben, vorwiegend aus der EU 
und den USA. 95 Prozent der dem GPA 1994 unterstellten Aufträge des Bundes 
wurden 2015 also an Akteure mit Sitz in der Schweiz vergeben. Dabei ist zu präzi-
sieren, dass der Wert der innerhalb eines Zeitraums vergebenen Aufträge nicht 
unbedingt dem Wert der in diesem Zeitraum bezahlten Aufträge entspricht. Die in 
den WTO-Statistiken erfassten vergebenen Aufträge beinhalten nämlich auch die 
Optionen, die nicht automatisch im Verlauf des Vergabezeitraums bezahlt werden. 
Das öffentliche Beschaffungswesen weist ein starkes Wachstum auf und macht in 
der Schweiz einen wesentlichen Anteil am BIP aus, das der IWF auf rund 600 Milli-
arden Franken pro Jahr schätzt. Damit machen die öffentlichen Beschaffungen in der 
Schweiz rund 7 Prozent des BIP aus. Laut den Schätzungen der WTO machen die 
öffentlichen Beschaffungen rund 15 Prozent des BIP der Mitglieder des GPA aus.46 
Dies bedeutet, dass jede Massnahme im Zusammenhang mit dem öffentlichen Be-
schaffungswesen wesentliche Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit, das 
Wachstum und die Beschäftigung haben kann. 

  

43 SR 943.02 
44 Vgl. Stöckli Hubert/Beyeler Martin, Das Vergaberecht der Schweiz, 9. Auflage, Zürich 

2014. Beitrag Professor Dr. Hubert Stöckli «Die Rechtsquellen im Wandel», Fussnote 3, 
Seite 3  

45 Etudes économiques de l’OCDE Suisse, OECD, November 2015 (Seite 127, nur franzö-
sisch und englisch) 

46 www.wto.org/ > trade topics > other topics > government procurement    
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Da das GPA 2012 den reziproken Zugang zu den Waren- und Dienstleistungsmärk-
ten fördert und die Regeln, die Rechtssicherheit, die Transparenz, die Unparteilich-
keit und die Bekämpfung von Interessenkonflikten und missbräuchlichen Praktiken, 
insbesondere Korruption, verbessert, verstärkt es in vielen Ländern die Wettbe-
werbsbedingungen. Der Zugang der Schweizer Anbieter auf den Beschaffungsmärk-
ten dieser Länder wird deutlich erweitert und die Zugangsbedingungen verbessert. 
Gemeinsam mit der Harmonisierung der Beschaffungsgesetzgebungen auf Bundes- 
und Kantonsebene trägt das GPA 2012 auch in der Schweiz zur Reduktion der 
Komplexität und der Zahl der Hindernisse bei den Verfahren bei, die verschiedene 
Vorstösse des Parlaments und der Wirtschaftsakteure ausgelöst haben. Die Harmo-
nisierung, die verstärkte Governance und die höhere Transparenz zu denen das GPA 
beiträgt, dürften den Anbietern helfen, die Kosten zu senken. Die regulatorischen 
Auswirkungen der Harmonisierung des Schweizer Beschaffungssystems wurden im 
Rahmen der Regulierungsfolgenabschätzung untersucht, die in der Botschaft zur 
Totalrevision des BöB (E-BöB) präsentiert wird. Das GPA 2012 verstärkt den 
Wirtschaftsstandort Schweiz. Es steigert seine Kapazität zur Wertschöpfung und zur 
Schaffung oder zum Erhalt von Arbeitsplätzen. 

4.6 Auswirkungen auf die Umwelt und die sozialen 
Aspekte der nachhaltigen Entwicklung 

Da das GPA 2012 ausdrücklich die Möglichkeit vorsieht, Umweltziele zu verfolgen, 
unter der Bedingung, dass die Vertragsparteien und Auftraggeber dabei den Grund-
satz der Nichtdiskriminierung und die Verpflichtung zum Verzicht auf protektionis-
tische Massnahmen einhalten, kann der Gesetzgeber öffentliche Beschaffungen 
fördern, die mit dem Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit vereinbar sind. Die För-
derung von umweltverträglichen Beschaffungen dürfte positive Auswirkungen auf 
die Innovation im Bereich der umweltschonenden Technologien haben und dazu 
beitragen, das Einsparpotenzial für die öffentliche Hand weiter auszuschöpfen. Die 
Folgearbeiten im Rahmen des Arbeitsprogramms über die nachhaltige Entwicklung 
werden die Vereinbarkeit der Berücksichtigung sozialer Aspekte mit den Verpflich-
tungen des GPA weiter klären (vgl. Ziff. 1.4.3 und 2.7). 

5 Verhältnis zur Legislaturplanung und zu nationalen 
Strategien des Bundesrates 

5.1 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Die Verabschiedung der Botschaft zur Genehmigung des Protokolls zur Änderung 
des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen ist in der 
Botschaft vom 27. Januar 2016 2015–201947 zur Legislaturplanung nicht explizit 
erwähnt. Vorgesehen ist die Verabschiedung der Botschaft zur Änderung des Bun-
desgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen. Die Kenntnisnahme des Bun-

  

47 BBl 2016 1105   
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desrates vom Vernehmlassungsbericht und die Verabschiedung der Botschaft zur 
innerstaatlichen Umsetzung des GPA sind unter Ziel 2 der Jahresziele 2016 des 
Bundesrates erwähnt. 

5.2 Verhältnis zu nationalen Strategien des Bundesrates 

Das GPA 2012 trägt dazu bei, das Ziel eines ausgeglichenen Budgets zu erreichen, 
effiziente staatliche Dienstleistungen zu gewährleisten und im Inneren des Landes 
ein optimales Wirtschaftsumfeld zu schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und den wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern. Vor 
diesem Hintergrund war die Verabschiedung und Umsetzung des GPA 2012 bereits 
Bestandteil des Wachstumsberichtes 2008–2011 des Bundesrates. Somit wird mit 
der Verabschiedung der Botschaft zur Genehmigung des Protokolls zur Änderung 
des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zusammen mit 
der Verabschiedung der Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das 
öffentliche Beschaffungswesen eine hängige Massnahme der Wachstumspolitik des 
Bundesrates umgesetzt.  

Die Verabschiedung der Botschaft zur Genehmigung des Protokolls zur Änderung 
des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen steht zudem in 
Einklang mit der Strategie nachhaltige Entwicklung des Bundesrates 2016–2019 und 
ist mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung der Agenda 2030 vereinbar. 

6 Rechtliche Aspekte 

6.1 Verfassungsmässigkeit 

Die Vorlage stützt sich auf Artikel 54 Absatz 1 BV48, wonach der Bund für die 
auswärtigen Angelegenheiten zuständig ist. In Einklang mit Artikel 55 Absatz 3 BV 
haben Bund und Kantone bei der Erarbeitung der schweizerischen Position in den 
Verhandlungen zusammengearbeitet und sich regelmässig konsultiert und infor-
miert. Damit wurde das Mitwirkungsrecht der Kantone gewahrt. Artikel 184 Absatz 
2 BV ermächtigt den Bundesrat, völkerrechtliche Verträge zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren. Die Bundesversammlung ist nach Artikel 166 Absatz 2 BV für die 
Genehmigung völkerrechtlicher Verträge zuständig, sofern für deren Abschluss 
nicht aufgrund von Gesetz oder völkerrechtlichem Vertrag der Bundesrat zuständig 
ist (Art. 7a Abs. 1 RVOG49). 

  

48 SR 101 
49 SR 172.010 
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6.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen 
der Schweiz 

Das GPA 2012 ersetzt das GPA 1994, erweitert dessen Geltungsbereich im Bereich 
des Marktzugangs und definiert die Arbeitsprogramme für die künftigen Arbeiten. 
Das GPA 2012 ist mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz vereinbar, 
so auch mit dem bilaterale Abkommen Schweiz-EU vom 21. Juni 1999 über be-
stimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, das auf der Grundlage der 
Regeln des GPA Anwendung findet (vgl. Ziff. 4.1). Es ist daneben insbesondere 
auch mit den Freihandelsabkommen der Schweiz vereinbar. Die Kapitel zum öffent-
lichen Beschaffungswesen in neueren Freihandelsabkommen stützen sich bereits 
heute auf die Regeln des GPA 2012. Ältere Freihandelsabkommen enthalten ihrer-
seits bloss minimale Regeln, die vorwiegend auf den Grundsätzen der Transparenz 
des GPA 1994 basieren und mit dem GPA 2012 ebenfalls im Einklang stehen. Diese 
Abkommen sehen häufig Klauseln für zukünftige Verhandlungen vor, welche die 
EFTA-Länder auf der Grundlage des GPA 2012 führen möchten (vgl. Ziff. 4.2). 

6.3 Erlassform 

Nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffern 1–3 BV unterliegen völkerrechtliche 
Verträge dem fakultativen Referendum, wenn sie unbefristet und unkündbar sind, 
wenn sie den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen oder wenn sie 
wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder wenn deren Umsetzung den 
Erlass von Bundesgesetzen erfordert.  

Die Umsetzung des GPA 2012 erfordert eine Anpassung des BöB sowie anderer 
Bundesgesetze. Ausserdem ist eine Revision der IVöB erforderlich.  

Unter diesen Bedingungen unterliegt der Bundesbeschluss über das Protokoll zur 
Änderung des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen dem 
in Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 BV vorgesehenen fakultativen Refe-
rendum. 

6.4 Sprachfassungen und Veröffentlichung des 
GPA 2012 

Die offiziellen Fassungen des GPA 2012 sind die französische, englische und spani-
sche Fassung, welche die drei Amtssprachen der WTO sind. Die Verhandlungen 
zum GPA 2012 erfolgten in Englisch. Die Schweiz hat ihre Verpflichtungslisten in 
Französisch unterbreitet und zuhanden der Mitglieder des GPA eine inoffizielle 
Übersetzung ins Englische geliefert. Die Verpflichtungslisten der Mitglieder, insbe-
sondere der englischsprachigen Mitglieder, wurden nicht vollständig ins Französi-
sche oder Spanische übersetzt, denn dies hätte angesichts des Umfangs der Ver-
pflichtungslisten unverhältnismässige Mittel erfordert.  

Im Auftrag der Kommission für das Beschaffungswesen von Bund und Kantonen 
(KBBK) und im Einvernehmen mit dem WBF wurde der Beschluss der GPA-
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Mitgliedstaaten vom 30. März 2012 zu den Ergebnissen der Revisionsverhandlun-
gen samt den Anhängen 1 und 2 mit einer Einschränkung ins Deutsche und Italieni-
sche übersetzt. Bei der Einschränkung handelt es sich um die Verpflichtungslisten 
der anderen GPA-Mitgliedstaaten als die Schweiz. Die offiziellen Fassungen des 
GPA 2012 in den drei Amtssprachen der WTO und die Verpflichtungslisten der 
Mitglieder des GPA sind auf der Website der WTO50 zugänglich. Die Überset-
zungsarbeiten fanden in enger Zusammenarbeit mit der mit der Revision der schwei-
zerischen Beschaffungsgesetzgebungen beauftragten paritätischen Arbeitsgruppe 
statt. Die sprachlichen Entsprechungen wurden in den drei Amtssprachen erarbeitet, 
um die Transparenz zwischen dem GPA 2012, der revidierten IVöB und dem revi-
dierten BöB zu gewährleisten.  

Die französische Fassung und die deutsche und italienische Übersetzung des Be-
schlusses der GPA-Mitgliedstaaten vom 30. März 2012 mit seinen Anhängen 1 und 
2 werden den entsprechenden Sprachfassungen dieser Botschaft angehängt. Das 
Protokoll zur Änderung des GPA 1994 wird gemäss Publikationsgesetz vom 
18. Juni 200451 und Publikationsverordnung vom 7. Oktober 201552 veröffentlicht. 
Die Publikation der Verpflichtungslisten der anderen Mitgliedstaaten als die 
Schweiz erfolgt mittels elektronischem Verweis auf die WTO-Homepage. 

6.5 Inkrafttreten 

Mit Beschluss des Bundesrates vom 21. März 2012 wurde die Schweizer Delegation 
ermächtigt, das Protokoll über die Änderung des Übereinkommens vom 15. April 
1994 über das öffentliche Beschaffungswesen und seine Annexe unter Vorbehalt der 
Genehmigung durch das Parlament anzunehmen. Gemäss Absatz 3 dieses Protokolls 
und in Übereinstimmung mit Artikel XXIV Absatz 9 GPA 1994 ist das Protokoll am 
6. April 2014 für die zwei Drittel der Vertragsparteien des Abkommens von 1994 in 
Kraft getreten, die zu diesem Zeitpunkt ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt hatten. 
Für die Schweiz tritt das Protokoll am dreissigsten Tag nach der Hinterlegung ihrer 
Ratifikationsurkunde beim Generaldirektor der WTO in Genf in Kraft. Das GPA 
1994 wird zu diesem Zeitpunkt durch das GPA 2012 ersetzt, da die Schweiz das 
einzige Land ist, welches das GPA 2012 noch nicht ratifiziert hat. Der Bundesrat 
wartet mit der Ratifikation zu, bis das revidierte Bundesgesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen (E-BöB) vom eidgenössischen Parlament und die revidierte 
Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (E-IVöB) vom 
Interkantonalen Organ für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB) verabschiedet 
worden sind (vgl. Ziff. 1.1). 

  

50 www.wto.org/ > trade topics > other topics > government procurement > 
51 SR 170.512 
52 SR 170.512.1 
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Anhang 

Übersetzung53 

Beschluss zu den Ergebnissen der Verhandlungen 
nach Artikel XXIV Absatz 7 des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen 

Beschluss vom 30. März 2012 

 

1.  Wir, die Parteien des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (im Folgenden «das Übereinkommen»), versammelt auf Botschafterebene in 
Genf, nach Abschluss der letzten Verifizierung und rechtlichen Überprüfung der 
Ergebnisse der Verhandlungen nach Artikel XIV Absatz 7 des Übereinkommens, 
freuen uns, die Elemente der Ergebnisse der Verhandlungen nach Artikel XXIV 
Absatz 7 des Übereinkommens zu verabschieden, die in den zwei Anhängen zu 
diesem Beschluss enthalten sind: 

a) Anhang 1 enthält den Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Be-
schaffungswesen zur Verabschiedung des «Protokolls zur Änderung des 
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (im Folgenden 
«das Protokoll»), das den revidierten Text des Übereinkommens und seine 
Anhänge umfasst, und 

b) Anhang 2 enthält die folgenden Beschlüsse des Ausschusses: 
i) Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu 

den Vorschriften für die Notifizierung gemäss Artikel XIX und XXII 
des Übereinkommens (Annex A), 

ii) Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zur 
Verabschiedung von Arbeitsprogrammen (Annex B), 

iii) Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu 
einem Arbeitsprogramm zu den KMU (Annex C), 

iv) Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu 
einem Arbeitsprogramm zur Erhebung und Kommunikation statisti-
scher Daten (Annex D), 

v) Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu 
einem Arbeitsprogramm zu nachhaltigen Beschaffungen (Annex E), 

vi) Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu 
einem Arbeitsprogramm zu Ausschlüssen und Restriktionen in den An-
nexen der Vertragsparteien (Annex F), und 

vii) Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen zu 
einem Arbeitsprogramm zu Sicherheitsnormen im internationalen 
Beschaffungswesen (Annex G). 

  

53 Übersetzung des französischen Originaltextes. 
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2.  Wir vereinbaren, dass die Beschlüsse in Absatz 1b) gleichzeitig mit dem Proto-
koll Wirksamkeit erlangen. An seiner ersten Sitzung nach dem Inkrafttreten des 
Protokolls bestätigt der Ausschuss in einer Erklärung, dass die Beschlüsse verab-
schiedet wurden und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls Wirksamkeit 
erlangten. 

3.  Wir bekräftigen ausserdem das Engagement unserer jeweiligen Minister im 
GPA/112 für eine rasche Annahme und Umsetzung des Protokolls in unseren jewei-
ligen Gerichtsbarkeiten. 
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Anhang 1 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zur Verabschiedung des Textes des «Protokolls zur Änderung 
des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen» 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

unter Berücksichtigung von Artikel XXIV Absatz 9 des am 15. April 1994 in 
Marrakesch abgeschlossenen WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (im Folgenden «das Übereinkommen von 1994»), 

nach weiteren Verhandlungen gemäss Artikel XXIV Absatz 7 Buchstaben b) und c) 
des Übereinkommens von 1994 und nach Erzielen einer Einigung zu den Änderun-
gen für die Verbesserung des Übereinkommens von 1994, 

unter Feststellung des Konsenses unter den Parteien des Übereinkommens von 1994, 
die alle an diesem Beschluss teilhaben, den Text des Protokolls zur Änderung des 
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (im Folgenden «das 
Protokoll») im Anhang zu diesem Beschluss anzunehmen und das Protokoll ihren 
jeweiligen Regierungen in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen internen Verfah-
ren zur Annahme zu unterbreiten, 

in Anbetracht dessen, dass möglicherweise nicht alle Parteien des Übereinkommens 
von 1994 in der Lage sind, ihre nationalen Verfahren zur Annahme des Protokolls 
bis zu dem Zeitpunkt abzuschliessen, zu dem das Protokoll in Kraft tritt, und dass 
daher während eines gewissen Zeitraums möglicherweise nicht alle Parteien des 
Übereinkommens von 1994 auch Parteien dieses Protokolls sind, 

beschliesst Folgendes: 

1.  Der Text des Protokolls zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen im Anhang zu diesem Beschluss ist hiermit verabschiedet und 
liegt für alle Mitglieder des Übereinkommens von 1994 zur Annahme auf. 

2.  Gemäss Absatz 3 des Protokolls und in Übereinstimmung mit Artikel XXIV 
Absatz 9 des Übereinkommens von 1994 tritt das Protokoll für diejenigen Parteien 
des Übereinkommens von 1994, die ihre Annahmeurkunde für dieses Protokoll 
hinterlegt haben, 30 Tage nach der Hinterlegung der Annahmeurkunde durch zwei 
Drittel der Parteien des Übereinkommens von 1994 in Kraft. Anschliessend tritt das 
Protokoll für jede Partei des Übereinkommens von 1994, die ihre Annahmeurkunde 
für dieses Protokoll hinterlegt hat, 30 Tage nach der entsprechenden Hinterlegung in 
Kraft. 
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3.  Bei Inkrafttreten des Protokolls, 

a) ist zwischen einer Partei des Übereinkommens von 1994, die auch Partei 
dieses Protokolls ist, und einer Partei des Übereinkommens von 1994, die 
noch nicht Partei dieses Protokolls ist, das Übereinkommen von 1994 an-
wendbar, einschliesslich Anhang I des Übereinkommens von 1994, und 

b) ist eine Partei, die das Protokoll angenommen hat, nur gegenüber anderen 
Vertragsparteien, die das Protokoll angenommen haben, verpflichtet, den 
Zugang zu den in Anhang I zum Protokoll aufgeführten Beschaffungen zu 
gewähren. 

4.  Allfällige nach dem Zeitpunkt dieses Beschlusses gemäss Artikel XXIV Absatz 2 
des Übereinkommens von 1994 vereinbarte Bedingungen für den Beitritt zum Über-
einkommen von 1994 bestimmen, dass bei Inkrafttreten des Protokolls dieses auch 
für das beitretende WTO-Mitglied bindende Wirkung hat 
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Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen 

 
Die Parteien des am 15. April 1994 in Marrakesch abgeschlossenen 
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen  
(im Folgenden «das Übereinkommen von 1994») 

sind nach weiteren Verhandlungen gemäss Artikel XXIV Absatz 7 Buchstabe b und 
c des Übereinkommens von 1994 wie folgt übereingekommen: 

1. Die Präambel, die Artikel I–XXIV und die Anhänge des Übereinkommens 
von 1994 werden gestrichen und durch die Bestimmungen des Annexes zu 
diesem Protokoll ersetzt. 

2. Dieses Protokoll liegt für alle Mitglieder des Übereinkommens von 1994 zur 
Annahme auf. 

3. Dieses Protokoll tritt für diejenigen Parteien des Übereinkommens von 
1994, die ihre Annahmeurkunde für dieses Protokoll hinterlegt haben, 
30 Tage nach der Hinterlegung der Annahmeurkunde durch zwei Drittel der 
Parteien des Übereinkommens von 1994 in Kraft. Anschliessend tritt das 
Protokoll für jede Partei des Übereinkommens von 1994, die ihre Annah-
meurkunde für dieses Protokoll hinterlegt hat, 30 Tage nach der entspre-
chenden Hinterlegung in Kraft. 

4. Dieses Protokoll wird beim Generaldirektor der WTO hinterlegt, der jeder 
Partei des Übereinkommens von 1994 innerhalb kürzester Frist eine beglau-
bigte Abschrift dieses Protokolls sowie eine Notifizierung jeder Annahme 
des Protokolls übermittelt. 

5. Dieses Protokoll wird gemäss den Bestimmungen von Artikel 102 der Char-
ta der Vereinten Nationen registriert. 

Geschehen zu Genf am dreissigsten März zweitausendundzwölf in einer einzigen 
Ausfertigung in englischer, französischer und spanischer Sprache, wobei jeder 
Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, sofern betreffend die Anhänge zu diesem 
Übereinkommen keine anderslautende Bestimmung vorliegt. 
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 Annex zum Protokoll zur Änderung des Übereinkommens  
über das öffentliche Beschaffungswesen 

Präambel 

Die Parteien dieses Übereinkommens  
(im Folgenden «die Vertragsparteien»), 

in Anerkennung der Notwendigkeit, einen effizienten multilateralen Rahmen für das 
öffentliche Beschaffungswesen festzulegen, um eine grössere Liberalisierung und 
Ausweitung des Welthandels zu erreichen und den internationalen Rahmen für die 
Abwicklung des Welthandels zu verbessern, 

in Anerkennung dessen, dass Massnahmen auf dem Gebiet des öffentlichen Beschaf-
fungswesens weder ausgearbeitet, angenommen noch angewendet werden sollten, 
um inländische Anbieter, Waren oder Dienstleistungen zu schützen oder um auslän-
dische Anbieter, Waren oder Dienstleistungen zu diskriminieren, 

in Anerkennung dessen, dass ein integres und vorhersehbares öffentliches Beschaf-
fungswesen eine unabdingbare Voraussetzung für die effiziente und zweckgerechte 
Verwaltung öffentlicher Ressourcen, die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften 
der Vertragsparteien und die Funktionsfähigkeit des multilateralen Handelssystems 
bildet, 

in Anerkennung dessen, dass die in diesem Übereinkommen vereinbarten Verfahren 
flexibel genug sein sollten, um die besonderen Gegebenheiten jeder Vertragspartei 
zu berücksichtigen, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Entwicklungs-, Finanz- und Handelsbedürf-
nisse der Entwicklungsländer und insbesondere der am wenigsten entwickelten 
Länder unter ihnen zu berücksichtigen, 

in Anerkennung der Bedeutung, transparente Massnahmen betreffend das öffentliche 
Beschaffungswesen zu treffen, Beschaffungen transparent und unparteiisch durchzu-
führen, Interessenkonflikte und korrupte Praktiken im Sinne der einschlägigen 
internationalen Urkunden wie des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen 
Korruption zu vermeiden, 

in Anerkennung der Bedeutung, elektronische Hilfsmittel für die unterstellten Be-
schaffungen einzusetzen und deren Verwendung zu fördern, 

in dem Wunsch, Regierungen von Nichtvertragsparteien zu ermutigen, dieses Über-
einkommen anzunehmen und ihm beizutreten, 

kommen wie folgt überein: 

Art. I Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens gilt: 

a) Gewerbliche Waren oder Dienstleistungen sind Waren oder Dienstleistun-
gen, die im Allgemeinen auf dem Markt zum Verkauf angeboten oder ver-
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kauft werden und gewöhnlich von nichtöffentlichen Käufern zu nichtöffent-
lichen Zwecken erworben werden. 

b) Ausschuss ist der durch Artikel XXI Absatz 1 eingesetzte Ausschuss für das 
öffentliche Beschaffungswesen. 

c) Bauaufträge sind Aufträge zur Durchführung von Hoch- oder Tiefbaupro-
jekten gemäss Abschnitt 51 der provisorischen zentralen Produkteklassifika-
tion der Vereinten Nationen (CPC - Central Product Classification). 

d) Land umfasst auch getrennte Zollgebiete, welche Parteien dieses Überein-
kommens sind. Sofern nicht anders vorgesehen, sind mit «national» um-
schriebene Begriffe auch auf getrennte Zollgebiete, welche Parteien dieses 
Übereinkommens sind, zu beziehen. 

e) Tage sind Kalendertage. 

f) Elektronische Auktionen sind iterative Verfahren, bei denen Bieter mittels 
elektronischer Hilfsmittel neue Preise oder für nicht preisliche, quantifizier-
bare Komponenten des Angebots neue Werte im Verhältnis zu den Zu-
schlagskriterien oder beides vorlegen, wodurch eine Rangliste oder Neuord-
nung der Angebote entsteht. 

g) Schriftlich ist ein ausformulierter oder mit Zahlen versehener Wortlaut, der 
gelesen, wiedergegeben und später mitgeteilt werden kann. Das kann elekt-
ronisch übertragene oder gespeicherte Daten umfassen. 

h) Das freihändige Verfahren ist eine Beschaffungsmethode, bei der sich ein 
Auftraggeber mit einem oder mehreren Anbietern seiner Wahl in Verbin-
dung setzt. 

i) Massnahmen sind Gesetze, Vorschriften, Verfahren, administrative Leitfä-
den oder Praktiken und sonstige Handlungen eines Auftraggebers im Zu-
sammenhang mit einer unterstellten Beschaffung. 

j) Ein Verzeichnis ist eine Liste mit Anbietern, die nach Beschluss des Auf-
traggebers die Voraussetzungen zur Aufnahme in dieses Verzeichnis erfül-
len, das der Auftraggeber mehrmals einsetzen will. 

k) Ausschreibungen sind Anzeigen, die vom Auftraggeber veröffentlicht wer-
den, in denen interessierte Anbieter eingeladen werden, einen Teilnahmean-
trag zu stellen oder ein Angebot abzugeben. 

l) Kompensationsgeschäfte sind Auflagen oder Projekte, welche darauf abzie-
len, mit Vorschriften betreffend Bestandteile mit nationalem Ursprung 
(domestic content), Lizenzerteilung für Technologie, Investitionsvorschrif-
ten, Ausgleichshandel oder ähnlichen Massnahmen die lokale Entwicklung 
zu fördern oder Zahlungsbilanzschwierigkeiten zu beheben. 

m) Das offene Verfahren ist eine Beschaffungsmethode, bei der alle interessier-
ten Anbieter ein Angebot abgeben können. 

n) Person ist eine natürliche oder eine juristische Person. 

o) Auftraggeber sind Stellen im Sinne von Annex 1, 2 oder 3 einer Vertragspar-
tei zu Anhang I. 
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p) Qualifizierte Anbieter sind diejenigen Anbieter, die von einem Auftraggeber 
anerkannt werden, weil sie die Teilnahmebedingungen erfüllen. 

q) Das selektive Verfahren ist eine Beschaffungsmethode, bei der nur qualifi-
zierte Anbieter vom Auftraggeber eingeladen werden, ein Angebot abzuge-
ben. 

r) Dienstleistungen schliessen Bauaufträge ein, sofern keine anderslautende 
Bestimmung vorliegt. 

s) Eine Norm ist ein Dokument, das von einem anerkannten Gremium gebilligt 
wurde und das für die allgemeine und wiederholte Nutzung Richtlinien oder 
Eigenschaften für Waren oder Dienstleistungen oder verwandte Produkti-
onsverfahren und -methoden liefert, deren Anwendung nicht verpflichtend 
ist. Es kann auch Terminologie, Symbole, Verpackung, Kennzeichnungs- 
oder Beschriftungsvorschriften, wie sie für eine Ware, eine Dienstleistung, 
ein Verfahren oder eine Produktionsmethode gelten, einschliessen oder diese 
ausschliesslich behandeln. 

t) Ein Anbieter ist eine Person oder eine Personengruppe, die Waren oder 
Dienstleistungen anbietet oder anbieten könnte. 

u) Technische Spezifikationen sind Anforderungen, die: 
i) die Merkmale einschliesslich Qualität, Leistung, Sicherheit und Ab-

messungen einer zu beschaffenden Ware oder Dienstleistung oder die 
Produktionsprozesse und -verfahren festlegen, oder 

ii) die Anforderungen an Terminologie, Symbole, Verpackung, Kenn-
zeichnung und Beschriftung, soweit sie auf die entsprechende Ware o-
der Dienstleistung anwendbar sind, regeln. 

Art. II Geltungsbereich 

Anwendung dieses Übereinkommens 

1.  Dieses Übereinkommen findet auf alle Massnahmen betreffend unterstellte 
Beschaffungen Anwendung, unabhängig davon, ob sie ganz oder teilweise 
elektronisch abgewickelt werden. 

2.  Im Sinne dieses Übereinkommens sind unterstellte Beschaffungen zur Erfül-
lung staatlicher Aufgaben getätigte Beschaffungen: 

a) von Waren, Dienstleistungen oder von beidem kombiniert: 
i) gemäss den Annexen jeder Vertragspartei zu Anhang I, 
ii) die weder im Hinblick auf den gewerblichen Verkauf oder Wiederver-

kauf noch zur Verwendung in der Produktion oder im Angebot von 
Waren oder Dienstleistungen für einen gewerblichen Verkauf oder 
Wiederverkauf erfolgen, 

b) durch vertragliche Mittel, einschliesslich Kauf oder Leasing, Miete oder 
Mietkauf, mit oder ohne Kaufoption, 
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c) deren gemäss den Absätzen 6–8 geschätzter Wert zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung einer Anzeige im Sinne von Artikel VII gleich oder höher als der 
Schwellenwert in den Annexen einer Vertragspartei zu Anhang I ist, 

d) eines Auftraggebers, 

e) die nach Absatz 3 oder nach den Annexen einer Vertragspartei zu Anhang I 
nicht vom Geltungsbereich ausgeschlossen sind. 

3.  Sofern in den Annexen einer Vertragspartei zu Anhang I nichts anderes verein-
bart worden ist, gilt dieses Übereinkommen nicht für: 

a) den Erwerb oder die Miete von Land, bestehenden Gebäuden oder sonstigen 
Immobilien sowie der entsprechenden Rechte daran, 

b) nichtvertragliche Vereinbarungen oder Unterstützung, die eine Vertragspar-
tei bietet, einschliesslich Kooperationsvereinbarungen, Zuschüsse, Darlehen, 
Kapitalbeihilfen, Bürgschaften und Steueranreize, 

c) die Beschaffung oder den Erwerb von Zahlstellen- oder Wertpapierverwah-
rungsdienstleistungen, Liquidations- und Verwaltungsdienstleistungen für 
regulierte Finanzinstitutionen oder von Dienstleistungen betreffend den Ver-
kauf, die Rückzahlung und den Vertrieb öffentlicher Schulden einschliess-
lich Darlehen, Staatsanleihen und andere Wertschriften, 

d) Verträge für die Anstellung von Personal, 

e) Beschaffungen: 
i) mit dem Zweck, internationale Hilfe, einschliesslich Entwicklungshilfe, 

zu leisten, 
ii) gemäss den besonderen Verfahren oder Bedingungen eines internatio-

nalen Abkommens betreffend die Stationierung von Truppen oder die 
gemeinsame Umsetzung eines Projekts durch Unterzeichnerstaaten, o-
der 

iii) gemäss den besonderen Verfahren oder Bedingungen einer internatio-
nalen Organisation oder wenn sie durch internationale Kapitalzuschüs-
se, Darlehen oder andere Hilfsmassnahmen finanziert werden und die 
Verfahren bzw. Bedingungen mit diesem Übereinkommen nicht ver-
einbar wären. 

4.  Die Vertragsparteien machen in den Annexen zu Anhang I folgende Angaben: 

a) in Annex 1 die Stellen auf zentraler Regierungsebene, deren Beschaffungen 
unter das Übereinkommen fallen, 

b) in Annex 2 die Stellen auf subzentraler Regierungsebene, deren Beschaffun-
gen unter das Übereinkommen fallen, 

c) in Annex 3 alle anderen Stellen, deren Beschaffungen unter das Überein-
kommen fallen, 

d) in Annex 4 die Waren, die unter das Übereinkommen fallen, 

e) in Annex 5 die Dienstleistungen mit Ausnahme von Bauaufträgen, die unter 
das Übereinkommen fallen, 
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f) in Annex 6 die Bauaufträge, die unter das Übereinkommen fallen,  

g) in Annex 7 allgemeine Anmerkungen. 

5.  Fordert ein Auftraggeber im Rahmen einer unterstellten Beschaffung von Perso-
nen, die nicht unter die Annexe einer Partei zu Anhang I fallen, dass sie Beschaffun-
gen nach besonderen Vorschriften durchführen, so gilt Artikel IV sinngemäss. 

Bewertung 

6.  Schätzt ein Auftraggeber den Auftragswert ein, um zu ermitteln, ob der Auftrag 
unter dieses Übereinkommen fällt, so: 

a) ist es ihm untersagt, die Beschaffung in mehrere Beschaffungen aufzuteilen 
oder eine Bewertungsmethode so auszuwählen oder einzusetzen, dass die 
Beschaffung ganz oder teilweise vom Anwendungsbereich dieses Überein-
kommens ausgeschlossen wird,  

b) muss er den geschätzten maximalen Gesamtwert der Beschaffung über die 
gesamte Laufzeit einberechnen – unabhängig davon, ob ein oder mehrere 
Anbieter den Zuschlag erhielten – und alle Arten der Vergütung berücksich-
tigen einschliesslich: 
i) Prämien, Gebühren, Kommissionen und Zinsen sowie 
ii) sofern bei der Beschaffung Optionen möglich sind, des Gesamtwerts 

dieser Optionen. 

7.  Werden zur Deckung eines bestimmten Bedarfs mehrere Aufträge oder Teilauf-
träge vergeben (im Folgenden «wiederkehrende Leistungen»), so gilt als Berech-
nungsgrundlage für den geschätzten maximalen Gesamtwert: 

a) der Wert von wiederkehrenden Leistungen für gleichartige Waren oder 
Dienstleistungen während der letzten zwölf Monate oder des vergangenen 
Geschäftsjahres des Auftraggebers, wenn möglich angepasst an absehbare 
Änderungen in Menge und Wert der über die folgenden zwölf Monate zu 
beschaffenden Waren oder Dienstleistungen, oder 

b) der geschätzte Wert von wiederkehrenden Leistungen für gleichartige Waren 
oder Dienstleistungen, die in den zwölf Monaten nach dem Erstauftrag oder 
im Geschäftsjahr des Auftraggebers vergeben werden. 

8.  Bei Beschaffungen von Waren oder Dienstleistungen in Form von Leasing, Miete 
oder Mietkauf oder bei Beschaffungen ohne Angabe eines Gesamtpreises gilt als 
Grundlage für die Berechnung des Auftragswertes: 

a) im Falle von Verträgen mit bestimmter Laufzeit: 
i) mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten: der geschätzte maxi-

male Gesamtwert für die Laufzeit oder 
ii) bei einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten: der geschätzte maxima-

le Gesamtwert, einschliesslich des geschätzten Restwertes, 

b) im Falle von Aufträgen mit unbeschränkter Zeitdauer: die geschätzte monat-
liche Rate, multipliziert mit 48,  
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c) wenn nicht klar ist, ob es sich um einen Vertrag mit bestimmter Laufzeit 
handelt: das in Buchstabe b) Festgelegte. 

Art. III Sicherheit und allgemeine Ausnahmen 

1.  Die Bestimmungen dieses Übereinkommens hindern die Vertragsparteien nicht 
daran, zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen in Bezug auf die Be-
schaffung von Waffen, Munition oder Kriegsmaterial oder in Bezug auf für die 
nationale Sicherheit oder die Landesverteidigung unerlässliche Beschaffungen 
Massnahmen zu treffen oder Auskünfte zu verweigern, soweit sie dies für erforder-
lich erachten. 

2.  Unter dem Vorbehalt, dass die folgenden Massnahmen nicht so angewendet 
werden, dass sie zu einer willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung 
zwischen Vertragsparteien, in denen die gleichen Bedingungen herrschen, oder zu 
einer versteckten Beschränkung des internationalen Handels führen, darf keine 
Bestimmung dieses Übereinkommens so ausgelegt werden, dass sie eine Vertrags-
partei daran hindert, Massnahmen zu beschliessen oder durchzusetzen: 

a) zum Schutze der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, 

b) zum Schutze des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen, 

c) zum Schutze des geistigen Eigentums,  

d) in Bezug auf von Behinderten, Wohltätigkeitseinrichtungen oder Strafgefan-
genen hergestellte Waren. 

Art. IV Allgemeine Grundsätze 

Nichtdiskriminierung 

1.  In Bezug auf Massnahmen, die das unterstellte Beschaffungswesen betreffen, 
behandelt jede Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, die Waren und 
Dienstleistungen sowie die Anbieter einer anderen Vertragspartei, die Waren oder 
Dienstleistungen anbieten, genauso umgehend und bedingungslos und nicht ungüns-
tiger, als die Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber: 

a) inländische Waren, Dienstleistungen und Anbieter behandelt, und 

b) Waren, Dienstleistungen und Anbieter einer anderen Vertragspartei behan-
delt. 

2.  In Bezug auf eine Massnahme betreffend das unterstellte Beschaffungswesen 
sieht eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, davon ab: 

a) einen im Inland niedergelassenen Anbieter aufgrund des Grades der auslän-
dischen Zugehörigkeit oder Beteiligung ungünstiger zu behandeln als einen 
anderen im Inland niedergelassenen Anbieter,  

b) einen im Inland niedergelassenen Anbieter zu diskriminieren, weil die 
Waren oder Dienstleistungen, die dieser Anbieter für eine bestimmte Be-
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schaffung anbietet, Waren oder Dienstleistung einer anderen Vertragspartei 
sind. 

Verwendung elektronischer Hilfsmittel 

3.  Bei der elektronischen Abwicklung einer unterstellten Beschaffung sorgt der 
betreffende Auftraggeber dafür: 

a) dass dabei Informationstechnologie-Systeme und Software, einschliesslich 
jener zur Authentifizierung und Verschlüsselung von Daten, zum Einsatz 
kommen, die allgemein verfügbar und mit anderen allgemein verfügbaren 
Informationstechnologie-Systemen und Software kompatibel sind, und 

b) dass Mechanismen bestehen, um die Integrität von Teilnahmeanträgen und 
von Angeboten zu gewährleisten und unter anderem die Zeit des Eingangs 
festzustellen und unbefugte Zugriffe zu verhindern. 

Durchführung von Beschaffungen 

4.  Die Auftraggeber führen unterstellte Beschaffungen transparent und unparteiisch 
durch, sodass: 

a) sie mit diesem Übereinkommen vereinbar sind, indem Methoden wie das 
offene, selektive und freihändige Verfahren eingesetzt werden, 

b) keine Interessenskonflikte entstehen und 

c) korrupte Praktiken verhindert werden. 

Ursprungsregeln 

5.  Für unterstellte Beschaffungen dürfen die Vertragsparteien auf Waren oder 
Dienstleistungen, die aus einer anderen Vertragspartei eingeführt oder von dieser 
geliefert werden, keine Ursprungsregeln anwenden, die sich von den Ursprungsre-
geln unterscheiden, die im normalen Handelsverkehr und zu diesem Zeitpunkt auf 
Einfuhren oder Lieferungen der gleichen Waren aus der gleichen Vertragspartei 
angewendet werden. 

Kompensationsgeschäfte 

6.  Für unterstellte Beschaffungen streben die Vertragsparteien weder Kompensa-
tionsgeschäfte an noch berücksichtigen, erzwingen oder setzen sie sie durch. 

Nicht nur mit dem Beschaffungswesen zusammenhängende Massnahmen 

7.  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Zölle und Abgaben aller Art, die anlässlich 
oder im Zusammenhang mit der Einfuhr erhoben werden, für die Erhebungsverfah-
ren für solche Zölle und Abgaben sowie für andere Einfuhrbestimmungen und 
-formalitäten und Massnahmen mit Auswirkung auf den Handel mit Dienstleistun-
gen, ausgenommen Massnahmen betreffend das unterstellte öffentliche Beschaf-
fungswesen. 

Art. V Entwicklungsländer 

1.  Bei Verhandlungen über den Beitritt zu diesem Übereinkommen und bei der 
Anwendung und Durchführung des Übereinkommens berücksichtigen die Vertrags-
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parteien die Entwicklungs-, Finanz- und Handelsbedürfnisse sowie die Umstände 
der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder (im Folgenden 
gemeinsam als «Entwicklungsländer» bezeichnet, soweit sie nicht anders benannt 
werden) besonders, wobei sie anerkennen, dass sich diese von Land zu Land erheb-
lich unterscheiden können. Eine besondere und differenzierte Behandlung gewähren 
die Vertragsparteien aufgrund dieses Artikels auf Verlangen: 

a) den am wenigsten entwickelten Ländern, 

b) den übrigen Entwicklungsländern, sofern diese besondere und differenzierte 
Behandlung ihren Entwicklungsbedürfnissen entspricht. 

2.  Tritt ein Entwicklungsland diesem Übereinkommen bei, so wendet jede Ver-
tragspartei auf die Waren, Dienstleistungen und Anbieter dieses Landes unverzüg-
lich die günstigsten Bedingungen an, die sie gemäss ihren Annexen zu Anhang I 
anderen Vertragsparteien gewährt, gemäss Bedingungen, die zwischen der betref-
fenden Vertragspartei und dem Entwicklungsland zur Gewährleistung ausgewogener 
Chancen im Rahmen dieses Übereinkommens ausgehandelt wurden. 

3.  Ein Entwicklungsland kann aufgrund seiner Entwicklungsbedürfnisse mit dem 
Einverständnis der Vertragsparteien während einer Übergangszeit und gemäss einem 
Zeitplan eine oder mehrere der folgenden Übergangsmassnahmen gemäss seinen 
entsprechenden Annexen zu Anhang I treffen oder aufrechterhalten, darf dabei 
jedoch keine Diskriminierung unter den anderen Vertragsparteien hervorrufen: 

a) ein Preispräferenzprogramm, sofern das Programm: 
i) nur für den Teil des Angebots Präferenzen bietet, der Waren oder 

Dienstleistungen aus dem Entwicklungsland, für das die Präferenz gilt, 
oder aus anderen Entwicklungsländern umfasst, bei denen das Entwick-
lungsland, für das die Präferenz gilt, im Rahmen eines Präferenz-
abkommens zu einer Inländerbehandlung verpflichtet ist, unter der Vo-
raussetzung, dass, falls das andere Entwicklungsland eine Vertragspar-
tei dieses Abkommens ist, eine solche Behandlung allen vom Aus-
schuss festgelegten Bedingungen unterliegt, und  

ii) transparent ist und die Präferenz und deren Umsetzung bei der Beschaf-
fung in der Ausschreibung klar umschrieben werden, 

b) ein Kompensationsgeschäft, sofern die Auflage oder Berücksichtigung eines 
Kompensationsgeschäftes in der Ausschreibung klar angegeben wird, 

c) die gestaffelte Hinzufügung bestimmter Stellen oder Sektoren, 

d) ein Schwellenwert, der über dem ständigen Schwellenwert liegt. 

4.  Bei Verhandlungen über den Beitritt zu diesem Übereinkommen können die 
Vertragsparteien vereinbaren, dass das beitretende Entwicklungsland bestimmte 
Verpflichtungen mit Ausnahme von Artikel IV Absatz 1 Buchstabe b) zeitlich 
versetzt anwendet, während es die Verpflichtung umsetzt. Die Umsetzungsperiode 
beträgt: 

a) für eines der am wenigsten entwickelten Länder: fünf Jahre ab dem Beitritt 
zum Übereinkommen, 
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b) für die übrigen Entwicklungsländer: die Zeit, die sie brauchen, um eine be-
stimmte Verpflichtung umzusetzen, jedoch höchstens drei Jahre. 

5.  Hat ein Entwicklungsland eine Umsetzungsperiode für eine Verpflichtung ge-
mäss Absatz 4 ausgehandelt, so hält es in seinem Annex 7 zu Anhang I die verein-
barte Umsetzungsperiode, die betreffende Verpflichtung sowie mögliche Über-
gangsverpflichtungen fest, die es für die Umsetzungsperiode eingeht. 

6.  Nachdem das Übereinkommen für ein Entwicklungsland in Kraft getreten ist, 
kann der Ausschuss auf Ersuchen des Entwicklungslandes: 

a) die Übergangszeit für eine gemäss Absatz 3 getroffene oder aufrechterhalte-
ne Massnahme oder die nach Absatz 4 ausgehandelte Umsetzungsperiode 
verlängern, oder 

b) unter besonderen Umständen, die während des Beitrittsverfahrens unvorher-
sehbar waren, eine neue Übergangsmassnahme gemäss Absatz 3 genehmi-
gen. 

7.  Ein Entwicklungsland, das eine Übergangsmassnahme gemäss Absatz 3 oder 6, 
eine Umsetzungsperiode gemäss Absatz 4 oder eine Verlängerung gemäss Absatz 6 
ausgehandelt hat, ergreift während der Übergangszeit oder Umsetzungsperiode die 
nötigen Schritte, um nach Ablauf dieses Zeitraums das Übereinkommen einzuhalten. 
Das Entwicklungsland teilt dem Ausschuss die jeweiligen Schritte unverzüglich mit. 

8.  Die Vertragsparteien prüfen jedes Ersuchen eines Entwicklungslandes um techni-
sche Zusammenarbeit und Aufbau von Kapazitäten im Zusammenhang mit dem 
Beitritt des Entwicklungslandes zum Übereinkommen oder dessen Umsetzung 
gebührend. 

9.  Der Ausschuss kann Verfahren für die Umsetzung dieses Artikels ausarbeiten. 
Solche Verfahren können Bestimmungen betreffend Abstimmungen über Fragen im 
Zusammenhang mit Ersuchen gemäss Absatz 6 umfassen. 

10.  Der Ausschuss prüft die praktische Umsetzung und Wirksamkeit dieses Artikels 
alle fünf Jahre. 

Art. VI Information über das Beschaffungswesen 

1.  Die Vertragsparteien: 

a) veröffentlichen Gesetze, Vorschriften, Gerichtsentscheide, allgemein gültige 
Verwaltungsverfügungen, gesetzlich vorgeschriebene Mustervertragsklau-
seln, auf die in Anzeigen oder Ausschreibungsunterlagen verwiesen wird, 
Verfahren betreffend unterstellte Beschaffungen und entsprechende Ände-
rungen umgehend in elektronischer Form oder Papierform in einem offiziel-
len Publikationsorgan, das eine weite Verbreitung gewährleistet und der Öf-
fentlichkeit leicht zugänglich ist, und 

b) geben anderen Vertragsparteien auf Ersuchen Erklärungen dazu ab. 

2.  Die Vertragsparteien machen folgende Angaben: 

a) in Anhang II das Publikationsorgan in elektronischer Form oder Papierform, 
in dem sie die Informationen gemäss Absatz 1 veröffentlichen, 
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b) in Anhang III das Publikationsorgan in elektronischer Form oder Papier-
form, in dem sie Anzeigen gemäss den Artikeln VII, IX Absatz 7 und XVI 
Absatz 2 veröffentlichen,  

c) in Anhang IV die Adresse(n) der Website(s), auf der die Vertragsparteien 
Folgendes veröffentlichen: 
i) ihre Beschaffungsstatistik gemäss Artikel XVI Absatz 5,  
ii) ihre Anzeigen der erfolgten Zuschläge gemäss Artikel XVI Absatz 6. 

3.  Die Vertragsparteien teilen Änderungen der in den Anhängen II, III und IV 
enthaltenen Angaben unverzüglich dem Ausschuss mit. 

Art. VII Anzeigen 

Ausschreibung 

1.  Ausser in den in Artikel XIII beschriebenen Fällen veröffentlicht der Auftragge-
ber für jede unterstellte Beschaffung eine Ausschreibung im geeigneten, in Anhang 
III aufgeführten Publikationsorgan in Papierform oder in elektronischer Form. Das 
Publikationsorgan wird breit verteilt, und die Ausschreibungen müssen für die 
Öffentlichkeit mindestens bis zum Ablauf der darin erwähnten Frist leicht zugäng-
lich bleiben. Die Ausschreibungen müssen: 

a) für die Auftraggeber, die unter Annex 1 fallen, mindestens während der in 
Anhang III genannten Dauer über einen einzigen Zugangspunkt kostenlos 
elektronisch zugänglich sein,  

b) für die Auftraggeber, die unter Annex 2 oder 3 fallen, soweit ein elektroni-
scher Zugriff besteht, mindestens über Links in einem kostenlos zugängli-
chen Internetportal bereitgestellt werden. 

Die Vertragsparteien, einschliesslich ihrer Auftraggeber gemäss Annex 2 oder 3, 
werden aufgefordert, ihre Ausschreibungen kostenlos über einen einzigen Zugangs-
punkt elektronisch zugänglich zu machen. 

2.  Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in diesem Übereinkommen enthält 
jede Ausschreibung folgende Angaben: 

a) Name und Adresse des Auftraggebers sowie weitere Angaben, um mit ihm 
Kontakt aufzunehmen und um alle Unterlagen zu der Beschaffung und ge-
gebenenfalls deren Preis und Zahlungsbedingungen zu beziehen, 

b) eine Beschreibung der Beschaffung, einschliesslich der Art und Menge, be-
ziehungsweise, wenn die Menge unbekannt ist, die geschätzte Menge der zu 
beschaffenden Waren oder Dienstleistungen, 

c) bei wiederkehrenden Leistungen: wenn möglich eine Schätzung des Zeit-
punktes der nachfolgenden Ausschreibungen, 

d) eine Beschreibung möglicher Optionen, 

e) den Zeitrahmen für die Lieferung der Waren oder Dienstleistungen oder die 
Laufzeit des Auftrags, 
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f) die eingesetzte Beschaffungsmethode sowie ein Hinweis, ob Verhandlungen 
oder eine elektronische Auktion stattfinden, 

g) gegebenenfalls die Adresse und die Frist für die Einreichung von Anträgen 
auf Teilnahme an der Ausschreibung, 

h) die Adresse und die Frist zur Einreichung von Angeboten, 

i) die Sprache oder die Sprachen, in denen die Angebote und Teilnahmeanträ-
ge eingereicht werden können, sofern sie in einer anderen Sprache als der 
Amtssprache der Vertragspartei des Auftraggebers eingereicht werden kön-
nen, 

j) eine Liste und eine Kurzbeschreibung der Teilnahmebedingungen, die von 
den Anbietern zu erfüllen sind, einschliesslich der Unterlagen oder Zertifi-
zierungen, welche die Anbieter in diesem Zusammenhang einreichen müs-
sen, sofern diese Anforderungen nicht in den Ausschreibungsunterlagen auf-
geführt sind, die allen interessierten Anbietern zusammen mit der 
Ausschreibung bereitgestellt werden, 

k) sofern ein Auftraggeber gemäss Artikel IX eine beschränkte Anzahl quali-
fizierter Anbieter auswählen will, die eingeladen werden, ein Angebot ein-
zureichen: die Selektionskriterien und gegebenenfalls die Höchstzahl der 
Anbieter, die zugelassen werden, 

l) der Hinweis, dass die Beschaffung unter dieses Übereinkommen fällt. 

Zusammenfassung 

3.  Für jede beabsichtigte Beschaffung veröffentlicht der Auftraggeber in einer der 
Amtssprachen der WTO zusammen mit der Ausschreibung eine leicht zugängliche 
Zusammenfassung. Die Zusammenfassung enthält mindestens folgende Angaben: 

a) den Gegenstand der Beschaffung, 

b) die Frist für das Einreichen der Angebote oder gegebenenfalls der Anträge 
auf Teilnahme an der Ausschreibung oder auf Aufnahme in ein Verzeichnis, 

c) die Adresse, bei der Beschaffungsunterlagen angefordert werden können. 

Vorankündigung 

4.  Die Auftraggeber werden aufgefordert, so früh wie möglich in jedem Geschäfts-
jahr eine Vorankündigung ihrer geplanten Beschaffungen in dem in Anhang III 
aufgeführten geeigneten Publikationsorgan in Papierform oder in elektronischer 
Form zu veröffentlichen (im Folgenden «Vorankündigung»). Die Vorankündigung 
sollte den Gegenstand der Beschaffung und das Datum enthalten, an dem die Veröf-
fentlichung der Ausschreibung geplant ist. 

5.  Auftraggeber, die unter Annex 2 oder 3 fallen, können die Vorankündigung als 
Ausschreibung verwenden, sofern die Vorankündigung möglichst viele der in Ab-
satz 2 genannten Angaben, die für den Auftraggeber verfügbar sind, sowie eine 
Erklärung enthält, wonach Anbieter dem entsprechenden Auftraggeber ihr Interesse 
an der Beschaffung melden sollten. 



BBl 2016 

 91

Art. VIII Teilnahmebedingungen 

1.  Auftraggeber beschränken die Bedingungen für die Teilnahme an einer Aus-
schreibung auf diejenigen, welche wesentlich sind, um sicherzustellen, dass der 
Anbieter über die rechtlichen Voraussetzungen, finanziellen Kapazitäten sowie die 
wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit für die Durchführung der betref-
fenden Beschaffung verfügt. 

2.  Bei der Festlegung der Teilnahmebedingungen: 

a) darf der Auftraggeber nicht zur Bedingung für die Teilnahme an der Aus-
schreibung machen, dass der Anbieter bereits einen oder mehrere Aufträge 
von einem Auftraggeber einer bestimmten Vertragspartei erhalten hat,  

b) darf der Auftraggeber Erfahrung verlangen, soweit sie wesentlich ist, um die 
Anforderungen der Beschaffung zu erfüllen. 

3.  Bei der Beurteilung, ob ein Anbieter die Teilnahmebedingungen erfüllt: 

a) beurteilt der Auftraggeber die finanziellen Kapazitäten und die wirtschaft-
liche und technische Leistungsfähigkeit des Anbieters aufgrund seiner Ge-
schäftstätigkeit innerhalb und ausserhalb des Hoheitsgebiets der Vertrags-
partei, in dem er sich befindet,  

b) stützt der Auftraggeber seine Beurteilung auf die Bedingungen, die vorab in 
den Anzeigen oder Ausschreibungsunterlagen aufgeführt waren. 

4.  Sofern Beweise dafür vorliegen, kann eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer 
Auftraggeber, einen Anbieter unter anderem aus folgenden Gründen ausschliessen: 

a) Konkurs, 

b) unwahre Aussagen, 

c) erhebliche oder anhaltende Mängel bei der Erfüllung einer wesentlichen An-
forderung oder Verpflichtung im Rahmen von früheren Aufträgen,  

d) rechtskräftige Urteile betreffend schwere Verbrechen oder sonstige schwere 
Delikte, 

e) berufliches Fehlverhalten, Handlungen oder Unterlassungen, die die berufli-
che Ehre und Integrität des Anbieters beeinträchtigen, 

f) Nichtbezahlung von Steuern. 

Art. IX Qualifikation der Anbieter 

Registrierungssystem und Qualifikationsverfahren 

1.  Die Vertragsparteien, einschliesslich ihrer Auftraggeber, können ein System zur 
Registrierung der Anbieter führen, im Rahmen dessen sich interessierte Anbieter 
eintragen und gewisse Angaben machen müssen. 

2.  Die Vertragsparteien stellen sicher, dass: 

a) ihre Auftraggeber Anstrengungen unternehmen, um Unterschiede bei ihren 
Qualifikationsverfahren zu verringern, 
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b) ihre Auftraggeber Anstrengungen unternehmen, um Unterschiede bei ihren 
Registrierungssystemen zu verringern, sofern sie derartige Systeme führen. 

3.  Die Vertragsparteien, einschliesslich ihrer Auftraggeber, führen Registrierungs-
systeme oder Qualifikationsverfahren nicht mit der Absicht oder Wirkung ein, 
Anbietern einer anderen Vertragspartei unnötige Hindernisse für eine Teilnahme an 
ihren öffentlichen Ausschreibungen in den Weg zu legen. 

Selektives Verfahren 

4.  Plant er Auftraggeber ein selektives Verfahren, so hat er: 

a) in der Ausschreibung mindestens die Informationen gemäss Artikel VII Ab-
satz 2 Buchstaben a), b), f), g), j), k) und l) anzugeben und die Anbieter ein-
zuladen, ein Angebot abzugeben, und 

b) bis die Frist für die Einreichung von Angeboten zu laufen beginnt, qualifi-
zierten Anbietern mindestens die Informationen gemäss Artikel VII Absatz 2 
Buchstaben c), d), e), h) und i) anzugeben und diese gemäss Artikel XI Ab-
satz 3 Buchstabe b) zu informieren. 

5.  Die Auftraggeber erlauben allen qualifizierten Anbietern, an einer bestimmten 
Beschaffung teilzunehmen, es sei denn, der Auftraggeber kündigt in seiner Aus-
schreibung eine Beschränkung der Anzahl zugelassener Anbieter sowie die Aus-
wahlkriterien für die beschränkte Anzahl Anbieter an. 

6.  Werden die Ausschreibungsunterlagen bei der Veröffentlichung der Ausschrei-
bung gemäss Absatz 4 nicht öffentlich zugänglich gemacht, so sorgt der Auftragge-
ber dafür, dass diese Unterlagen allen gemäss Absatz 5 ausgewählten qualifizierten 
Anbietern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. 

Verzeichnisse 

7.  Auftraggeber können ein Verzeichnis der Anbieter führen, vorausgesetzt eine 
Anzeige, in der interessierte Anbieter aufgefordert werden, die Aufnahme in dieses 
Verzeichnis zu beantragen, wird in einem geeigneten Publikationsorgan, das in 
Anhang III aufgeführt ist: 

a) jährlich veröffentlicht, und 

b)  bei einer elektronischen Veröffentlichung ständig zugänglich gemacht. 

8.  Die Anzeige gemäss Absatz 7 umfasst: 

a) eine Beschreibung der Waren und Dienstleistungen oder entsprechender 
Kategorien, für die das Verzeichnis eingesetzt werden kann, 

b) die von den Anbietern für die Aufnahme in dieses Verzeichnis zu erfüllen-
den Teilnahmebedingungen und die Verfahren, mit denen der betreffende 
Auftraggeber überprüft, ob der Anbieter diese Bedingungen erfüllt, 

c) Name und Adresse des Auftraggebers und sonstige Angaben, die erforder-
lich sind, um den Auftraggeber zu kontaktieren und die Unterlagen betref-
fend das Verzeichnis zu beziehen, 

d) die Gültigkeitsdauer des Verzeichnisses und die Möglichkeiten für seine 
Erneuerung oder die Beendigung seiner Nutzung oder, sofern keine Gültig-
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keitsdauer angegeben wird, die Methode, mit der die Beendigung der Nut-
zung des Verzeichnisses bekannt gegeben wird, 

e) der Hinweis, dass das Verzeichnis für die unterstellten Beschaffungen ver-
wendet werden kann. 

9.  Unbeschadet von Absatz 7 dürfen Auftraggeber die in Absatz 7 erwähnte Anzei-
ge nur einmal, am Anfang der Gültigkeitsdauer des Verzeichnisses, veröffentlichen, 
wenn diese Dauer nicht mehr als drei Jahre beträgt und wenn die Anzeige: 

a) die Gültigkeitsdauer und einen Hinweis enthält, wonach keine weiteren 
Anzeigen veröffentlicht werden, und 

b) elektronisch veröffentlicht wird und während der Gültigkeitsdauer ständig 
bereitgestellt wird. 

10.  Die Auftraggeber erlauben es den Anbietern, jederzeit eine Aufnahme in das 
Verzeichnis zu beantragen, und nehmen alle qualifizierten Anbieter innerhalb einer 
angemessen kurzen Frist in dieses Verzeichnis auf.  

11.  Stellt ein Anbieter, der nicht in einem Verzeichnis steht, einen Antrag auf Teil-
nahme an einer Ausschreibung aufgrund eines Verzeichnisses und sämtlicher ein-
schlägiger Unterlagen innerhalb der in Artikel XI Absatz 2 erwähnten Frist, so prüft 
der Auftraggeber den Antrag. Der Auftraggeber darf einen Anbieter nicht mit der 
Begründung von der Prüfung in Bezug auf eine Beschaffung ausschliessen, dass er 
nicht genügend Zeit zur Prüfung des Antrags hat, es sei denn, der Auftraggeber ist 
unter aussergewöhnlichen Umständen bei besonders komplexen Fällen nicht im-
stande, den Antrag innerhalb der für die Einreichung von Angeboten gewährten Frist 
zu prüfen. 

Unter Annex 2 oder 3 fallende Auftraggeber 

12.  Unter Annex 2 oder 3 fallende Auftraggeber können eine Anzeige, in der An-
bieter eingeladen werden, die Aufnahme in das Verzeichnis zu beantragen, als 
Ausschreibung verwenden, sofern: 

a) die Anzeige gemäss Absatz 7 veröffentlicht wird und die in Absatz 8 gefor-
derten Angaben, möglichst viele der in Artikel VII Absatz 2 geforderten 
Angaben und eine Erklärung beinhaltet, wonach sie eine Ausschreibung 
bildet oder wonach nur die Anbieter im Verzeichnis weitere Anzeigen für 
Beschaffungen gemäss diesem Verzeichnis erhalten, und 

b) der entsprechende Auftraggeber den Anbietern, die ihm ihr Interesse an 
einer bestimmten Beschaffung gemeldet haben, umgehend genügend Infor-
mationen, einschliesslich, soweit sie verfügbar sind, sämtlicher übriger An-
gaben gemäss Artikel VII Absatz 2 übermittelt, damit die Anbieter ihr Inte-
resse an der Beschaffung beurteilen können. 

13.  Ein Auftraggeber, der unter Annex 2 oder 3 fällt, kann einen Anbieter, der sich 
um die Aufnahme in ein Verzeichnis gemäss Absatz 10 beworben hat, zur Abgabe 
eines Angebots für eine bestimmte Beschaffung zulassen, wenn dem Auftraggeber 
genügend Zeit bleibt, um zu prüfen, ob der Anbieter die Teilnahmebedingungen 
erfüllt. 
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Informationen über Entscheide von Auftraggebern 

14.  Die Auftraggeber informieren Anbieter, die sich um eine Teilnahme an einer 
Ausschreibung oder um Aufnahme in das Verzeichnis beworben haben, unverzüg-
lich über den entsprechenden Entscheid. 

15.  Lehnt ein Auftraggeber den Antrag eines Anbieters auf Teilnahme an einer 
Ausschreibung oder Aufnahme in ein Verzeichnis ab, erkennt er einen Anbieter 
nicht länger als qualifiziert an oder streicht er ihn aus dem Verzeichnis, so teilt er 
dies dem Anbieter unverzüglich mit und übermittelt ihm auf seinen Antrag hin 
umgehend eine schriftliche Begründung seines Entscheids. 

Art. X Technische Spezifikationen und Ausschreibungsunterlagen 

Technische Spezifikationen 

1.  Die Auftraggeber dürfen weder technische Spezifikationen ausarbeiten, anneh-
men oder anwenden noch dürfen sie Verfahren für die Konformitätsbescheinigung 
vorschreiben, in der Absicht oder mit der Folge, unnötige Hemmnisse für den inter-
nationalen Handel zu schaffen. 

2.  Schreibt ein Auftraggeber technische Spezifikationen für die zu beschaffenden 
Waren oder Dienstleistungen vor, so: 

a) definiert er die technische Spezifikation eher bezüglich Leistung und Funk-
tionsanforderungen als bezüglich Konzeption oder beschreibender Eigen-
schaften, und 

b) gründet er die technische Spezifikation, soweit vorhanden, auf internationale 
Normen, ansonsten auf nationale technische Vorschriften, anerkannte natio-
nale Normen oder Bauvorschriften. 

3.  Werden in den technischen Spezifikationen Konzeption und beschreibende 
Eigenschaften verwendet, so sollte der Auftraggeber gegebenenfalls durch die Worte 
«oder gleichwertig» in den Ausschreibungsunterlagen angeben, dass er Angebote 
gleichwertiger Waren oder Dienstleistungen, die die Beschaffungsanforderungen 
nachweislich erfüllen, berücksichtigt. 

4.  Die Auftraggeber schreiben keine technischen Spezifikationen vor, bei denen 
bestimmte Handelsmarken oder Handelsnamen, Patente, Urheberrechte, Muster oder 
Typen sowie ein bestimmter Ursprung, bestimmte Produzenten oder Anbieter er-
wähnt werden oder eine Anforderung darstellen, es sei denn, dass es keine andere 
hinreichend genaue oder verständliche Art und Weise der Beschreibung des Be-
schaffungsbedarfs gibt und dass der Auftraggeber in diesem Fall in die Ausschrei-
bungsunterlagen die Worte «oder gleichwertig» aufgenommen hat. 

5.  Die Auftraggeber dürfen nicht in einer Form, die den Wettbewerb verhindert, von 
einer Person, die ein geschäftliches Interesse an der Beschaffung haben könnte, 
Ratschläge einholen oder annehmen, welche bei der Ausarbeitung oder Annahme 
technischer Spezifikationen für eine bestimmte Beschaffung verwendet werden 
können. 
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6.  Im Interesse grösserer Rechtssicherheit können Vertragsparteien, einschliesslich 
ihrer Auftraggeber, im Rahmen dieses Artikels technische Spezifikationen zur 
Förderung der Erhaltung ihrer natürlichen Ressourcen oder des Umweltschutzes 
ausarbeiten, annehmen oder anwenden. 

Ausschreibungsunterlagen 

7.  Die Auftraggeber stellen den Anbietern Ausschreibungsunterlagen zur Verfü-
gung, die alle erforderlichen Angaben enthalten, um entsprechende Angebote einzu-
reichen. Die Ausschreibungsunterlagen enthalten eine vollständige Beschreibung 
folgender Punkte, sofern sie nicht bereits in der Ausschreibung enthalten sind: 

a) die Beschaffung, einschliesslich der Art und Menge beziehungsweise, wenn 
die Menge unbekannt ist, der geschätzten Menge der zu beschaffenden 
Waren oder Dienstleistungen und aller Anforderungen, einschliesslich tech-
nischer Spezifikationen und Konformitätsbescheinigungen, Pläne, Zeich-
nungen und notwendiger Instruktionen, 

b) Teilnahmebedingungen für die Anbieter, einschliesslich einer Liste mit An-
gaben und Unterlagen, welche die Anbieter im Zusammenhang mit den 
Teilnahmebedingungen einreichen müssen, 

c) sämtliche Zuschlagskriterien, welche der Auftraggeber bei der Zuschlagser-
teilung anwendet, mit ihrer relativen Bedeutung, sofern der Preis nicht das 
einzige Kriterium ist, 

d) wickelt der Auftraggeber die Beschaffung elektronisch ab: die Anforderun-
gen an die Authentifizierung und Verschlüsselung bei der elektronischen 
Einreichung von Informationen, 

e) führt der Auftraggeber eine elektronische Auktion durch: die Regeln, ein-
schliesslich der Angabe jener Angebotselemente, die sich auf die Zuschlags-
kriterien beziehen, nach denen die Auktion durchgeführt wird, 

f) werden die Angebote öffentlich geöffnet: das Datum, die Uhrzeit und der 
Ort für die Öffnung und gegebenenfalls die Personen, die dabei anwesend 
sein dürfen, 

g) alle anderen Modalitäten und Bedingungen, einschliesslich der Zahlungsbe-
dingungen und Einschränkungen der Form, in der Angebote eingereicht 
werden dürfen, z. B. auf Papier oder elektronisch,  

h) Termine für die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen. 

8.  Bei der Festsetzung der Termine für die Lieferung der betroffenen Waren oder 
die Erbringung der betroffenen Dienstleistungen berücksichtigt der Auftraggeber 
Faktoren wie die Komplexität der Beschaffung, das Ausmass der zu erwartenden 
Weitervergabe sowie eine realistische Zeitspanne für die Herstellung, die Entnahme 
vom Lager und den Transport der Waren vom Lieferort oder für die Erbringung der 
Dienstleistungen. 

9.  Die in der Ausschreibung oder den Ausschreibungsunterlagen aufgestellten 
Zuschlagskriterien können unter anderem den Preis und andere Kostenfaktoren, die 
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Qualität, technische Argumente, Umweltmerkmale und Lieferbedingungen umfas-
sen. 

10.  Die Auftraggeber: 

a) stellen die Ausschreibungsunterlagen innerhalb kürzester Frist bereit, sodass 
interessierte Anbieter genügend Zeit haben, um entsprechende Angebote 
einzureichen, 

b) stellen interessierten Anbietern auf Anfrage die Ausschreibungsunterlagen 
zu,  

c) beantworten innerhalb kürzester Frist alle angemessenen Anfragen interes-
sierter oder teilnehmender Anbieter betreffend einschlägige Informationen, 
unter der Bedingung, dass diese Angaben den Anbieter gegenüber seinen 
Konkurrenten nicht bevorzugen. 

Änderungen 

11.  Ändert ein Auftraggeber vor der Zuschlagserteilung die Kriterien oder Anforde-
rungen in der Ausschreibung oder den Ausschreibungsunterlagen, die den teilneh-
menden Anbietern übermittelt wurden, oder ändert er eine Ausschreibung oder 
Ausschreibungsunterlagen oder gibt er sie neu heraus, so übermittelt er sämtliche 
Änderungen, geänderte oder neue Ausschreibungen oder Ausschreibungsunterlagen 
schriftlich: 

a) allen Anbietern, die zum Zeitpunkt der Änderung oder Neuausgabe teilge-
nommen haben, soweit diese Anbieter dem Auftraggeber bekannt sind; in 
allen anderen Fällen geht er gleich wie bei der Übermittlung der ursprüng-
lichen Information vor,  

b) innerhalb einer angemessenen Frist, sodass die Anbieter gegebenenfalls ihr 
Angebot ändern und neu einreichen können. 

Art. XI Fristen 

Allgemeines 

1.  Die Auftraggeber bemessen, soweit es mit ihren angemessenen Bedürfnissen zu 
vereinbaren ist, die Fristen so, dass die Anbieter Teilnahmeanträge einreichen und 
entsprechende Angebote abgeben können, und berücksichtigen dabei Faktoren wie: 

a) Art und Komplexität der Beschaffung, 

b) voraussichtliches Ausmass der Vergabe von Unteraufträgen, 

c) die erforderliche Zeit für die Übermittlung von Angeboten auf nicht elektro-
nischem Weg durch die Post vom In- und Ausland aus, sofern keine elektro-
nische Übermittlung eingesetzt wird. 

Diese Fristen sowie Fristverlängerungen sind für alle interessierten oder teilnehmen-
den Anbieter gleich. 
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Fristen 

2.  Beim selektiven Verfahren bestimmen die Auftraggeber, dass die Frist für die 
Einreichung des Teilnahmeantrags grundsätzlich nicht kürzer als 25 Tage sein darf, 
gerechnet vom Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung an. Verunmög-
licht eine vom Auftraggeber gebührend belegte Dringlichkeit eine derartige Frist, 
kann sie auf nicht weniger als zehn Tage gekürzt werden. 

3.  Vorbehaltlich der Absätze 4, 5, 7 und 8 bestimmen die Auftraggeber, dass die 
Frist zur Einreichung von Angeboten mindestens 40 Tage betragen muss, gerechnet 
vom Zeitpunkt: 

a) der Veröffentlichung der Ausschreibung bei offenen Verfahren, 

b) der Mitteilung durch den Auftraggeber an die Anbieter, dass sie bei selek-
tiven Verfahren zur Abgabe von Angeboten eingeladen werden, unabhängig 
davon, ob der Auftraggeber ein Verzeichnis der Anbieter einsetzt. 

4.  Die Auftraggeber können die gemäss Absatz 3 bestimmte Frist zur Angebotsab-
gabe auf mindestens  zehn Tage kürzen, sofern: 

a) sie mindestens 40 Tage bis höchstens 12 Monate vor der Veröffentlichung 
der Ausschreibung eine Vorankündigung gemäss Artikel VII Absatz 4 veröf-
fentlicht haben und die Vorankündigung folgende Punkte beinhaltet: 
i) eine Beschreibung der Beschaffung, 
ii) die ungefähre Frist für die Einreichung von Angeboten oder Teilnah-

meanträgen, 
iii) eine Erklärung, dass die interessierten Anbieter dem Auftraggeber ihr 

Interesse an der Beschaffung mitteilen sollen, 
iv) die Adresse, bei der die Ausschreibungsunterlagen angefordert werden 

können,  
v) möglichst viele der erforderlichen Angaben für die Ausschreibung nach 

Artikel VII Absatz 2, die verfügbar sind, 

b) sie bei wiederkehrenden Leistungen in der ersten Ausschreibung ankündi-
gen, dass in weiteren Ausschreibungen Fristen für Angebote aufgrund dieses 
Absatzes gesetzt werden, oder 

c) eine vom jeweiligen Auftraggeber gebührend begründete Dringlichkeit die 
gemäss Absatz 3 bestimmte Frist zur Angebotsabgabe verunmöglicht. 

5.  Die Auftraggeber können die gemäss Absatz 3 bestimmte Frist zur Angebotsab-
gabe in jedem der folgenden Umstände um fünf Tage kürzen: 

a) die Ausschreibung wird elektronisch veröffentlicht, 

b) sämtliche Ausschreibungsunterlagen werden zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung der Ausschreibung elektronisch bereitgestellt, 

c) der Auftraggeber akzeptiert Angebote auf elektronischem Weg. 

6.  Wird Absatz 5 zusammen mit Absatz 4 geltend gemacht, so darf dies nicht zu 
einer Reduktion der gemäss Absatz 3 bestimmten Frist für die Angebotsabgabe auf 
weniger als zehn Tage ab dem Veröffentlichungsdatum der Ausschreibung führen. 
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7.  Unbeschadet anderer Bestimmungen nach diesem Artikel kann ein Auftraggeber 
bei der Beschaffung gewerblicher Waren oder Dienstleistungen oder einer Kombina-
tion der beiden die gemäss Absatz 3 bestimmte Einreichungsfrist auf bis zu dreizehn 
Tage kürzen, sofern er die Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen gleich-
zeitig elektronisch veröffentlicht. Nimmt der Auftraggeber Angebote für gewerbli-
che Waren oder Dienstleistungen elektronisch entgegen, kann er ausserdem die 
gemäss Absatz 3 bestimmte Frist auf nicht weniger als zehn Tage verkürzen. 

8.  Wählt ein unter Annex 2 oder 3 fallender Auftraggeber alle qualifizierten Anbie-
ter oder einen Teil von ihnen aus, so kann die Einreichungsfrist im gegenseitigen 
Einvernehmen zwischen dem Auftraggeber und den ausgewählten Anbietern festge-
legt werden. Kommt keine Einigung zustande, darf die Frist keinesfalls weniger als 
zehn Tage betragen. 

Art. XII Verhandlungen 

1.  Die Vertragsparteien können vorsehen, dass Auftraggeber Verhandlungen führen, 
wenn: 

a) der Auftraggeber seine Absicht, Verhandlungen zu führen, in der Ausschrei-
bung laut Artikel VII Absatz 2 angekündigt hat, oder 

b) die Bewertung ergibt, dass kein Angebot nach den spezifischen Zuschlags-
kriterien in der Ausschreibung oder den Ausschreibungsunterlagen eindeutig 
das günstigste ist. 

2.  Die Auftraggeber stellen sicher, dass: 

a) die Nichtberücksichtigung von Anbietern bei Verhandlungen im Einklang 
mit den Zuschlagskriterien der Ausschreibung oder der Ausschreibungsun-
terlagen erfolgt, und 

b) nach Abschluss der Verhandlungen allen verbleibenden teilnehmenden An-
bietern die gleiche Frist gesetzt wird, innerhalb der sie neue oder überarbei-
tete Angebote einreichen können. 

Art. XIII Freihändiges Verfahren 

1.  Ein Auftraggeber kann das freihändige Verfahren anwenden, sofern er diese 
Bestimmung nicht mit der Absicht anwendet, den Wettbewerb unter den Anbietern 
zu verhindern, oder sie so anwendet, dass Anbieter einer anderen Vertragspartei 
diskriminiert werden, oder sie zum Schutz inländischer Anbieter einsetzt; er kann 
dabei entscheiden, die Artikel VII–IX, X (Abs. 7–11), XI, XII, XIV und XV unter 
einer der folgenden Voraussetzungen nicht anzuwenden: 

a) wenn: 
i) keine Angebote eingingen oder kein Anbieter einen Teilnahmeantrag 

stellte, 
ii) keine Angebote eingingen, die den wesentlichen Anforderungen der 

Ausschreibungsunterlagen entsprachen, 
iii) kein Anbieter die Teilnahmebedingungen erfüllte, oder 
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iv) die eingereichten Angebote aufeinander abgestimmt sind, 

sofern die Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen nicht erheblich geändert 
werden; 

b) wenn die Waren oder Dienstleistungen nur von einem bestimmten Anbieter 
geliefert werden können und es aus einem der folgenden Gründe keine an-
gemessene Alternative oder keine Ersatzware gibt: 
i) bei der Beschaffung eines Kunstwerkes, 
ii) Schutz von Patent-, Urheber- oder sonstigen Ausschliesslichkeitsrech-

ten, 
iii) mangels Wettbewerbs aus technischen Gründen; 

c) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Anbieters der Waren oder 
Dienstleistungen, die nicht in der ursprünglichen Ausschreibung enthalten 
waren, sofern ein Wechsel des Anbieters für die zusätzlichen Waren oder 
Dienstleistungen: 
i) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen wie dem Erfordernis der 

Austauschbarkeit oder Kompatibilität mit Material, Software, Dienst-
leistungen oder Anlagen aus der ursprünglichen Beschaffung nicht 
möglich ist, und 

ii) für den Auftraggeber erhebliche Schwierigkeiten oder substanzielle 
Mehrkosten mit sich bringen würde, 

d) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus Gründen äusserster Dring-
lichkeit im Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht vor-
hersehen konnte, die Waren oder Dienstleistungen im offenen oder im selek-
tiven Verfahren nicht rechtzeitig beschafft werden könnten, 

e) für an Warenbörsen gekaufte Waren, 

f) wenn ein Auftraggeber Prototypen oder eine Erstanfertigung oder -dienst-
leistung beschafft, die in ihrem Auftrag für einen bestimmten Forschungs-, 
Versuchs-, Studien- oder Neuentwicklungsauftrag oder in dessen Verlauf 
entwickelt werden. Die Neuentwicklung einer Erstanfertigung oder -dienst-
leistung kann eine begrenzte Produktion oder Lieferung einschliessen, um 
die Erprobungsergebnisse zu verarbeiten und zu zeigen, dass sich das Pro-
dukt für eine Produktion oder Lieferung in grösseren Mengen bei annehmba-
ren Qualitätsnormen eignet; eine Serienfertigung oder -lieferung zum Nach-
weis der Marktfähigkeit des Produkts oder zur Deckung der Forschungs- 
und Entwicklungskosten fällt hingegen nicht darunter; 

g) für unter ausserordentlich günstigen Bedingungen getätigte Käufe, die sich 
nur ganz kurzfristig bei Sonderverkäufen beispielsweise aufgrund von 
Liquidation oder Konkursverwaltung, nicht aber für übliche Käufe bei nor-
malen Anbietern ergeben,  

h) bei Zuschlägen, die dem Gewinner eines Wettbewerbs erteilt werden, vo-
rausgesetzt, dass: 
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i) die Organisation des Wettbewerbs den Grundsätzen dieses Überein-
kommens insbesondere in Bezug auf die Veröffentlichung der Aus-
schreibung entspricht, und 

ii) die Teilnehmer von einer unabhängigen Jury beurteilt werden und dem 
Gewinner ein Vertrag in Aussicht gestellt wird. 

2.  Die Auftraggeber erstatten über jeden nach Absatz 1 vergebenen Auftrag schrift-
lich Bericht. Dieser Bericht enthält den Namen des Auftraggebers, den Wert und die 
Art der beschafften Waren oder Dienstleistungen sowie eine Erklärung der Umstän-
de und Bedingungen nach Absatz 1, welche das freihändige Verfahren rechtfertig-
ten. 

Art. XIV Elektronische Auktionen 

Will ein Auftraggeber eine unterstellte Beschaffung mit Hilfe einer elektronischen 
Auktion durchführen, so stellt er vor dem Beginn der elektronischen Auktion jedem 
Teilnehmer Folgendes zur Verfügung: 

a) die automatische Bewertungsmethode, einschliesslich der mathematischen 
Formel, die auf den in den Ausschreibungsunterlagen genannten Zuschlags-
kriterien beruht, die im Verlauf der elektronischen Auktion für die automa-
tische Erstellung beziehungsweise Neuordnung einer Rangliste eingesetzt 
wird, 

b) die Ergebnisse erster Bewertungen von Angebotskomponenten, wenn der 
Zuschlag aufgrund des günstigsten Angebots erfolgt,  

c) alle weiteren relevanten Informationen zur Abwicklung der Auktion. 

Art. XV Behandlung der Angebote und Zuschlagserteilung 

Behandlung der Angebote 

1.  Die Entgegennahme, Öffnung und Behandlung der Angebote durch den Auftrag-
geber erfolgt nach Verfahren, die einen fairen und unparteiischen Beschaffungspro-
zess sowie die Vertraulichkeit der Angebote gewährleisten. 

2.  Die Auftraggeber benachteiligen Anbieter nicht, wenn ein Angebot nach Ablauf 
der Frist eintrifft, sofern die Verzögerung ausschliesslich dem Auftraggeber zuzu-
schreiben ist. 

3.  Gibt ein Auftraggeber einem Anbieter Gelegenheit, zwischen der Öffnung der 
Angebote und der Zuschlagserteilung unbeabsichtigte Formfehler zu berichtigen, so 
muss er diese Gelegenheit allen teilnehmenden Anbietern geben. 

Zuschlagserteilung 

4.  Um für einen Zuschlag in Betracht gezogen zu werden, muss ein Angebot schrift-
lich eingereicht worden sein, muss es bei der Öffnung den wesentlichen Anforde-
rungen der Anzeigen oder der Ausschreibungsunterlagen entsprechen und muss es 
von einem Anbieter stammen, der die Teilnahmebedingungen erfüllt. 
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5.  Sofern der Auftraggeber nicht im öffentlichen Interesse beschlossen hat, keinen 
Auftrag zu vergeben, erteilt er den Zuschlag dem Anbieter, von dem er festgestellt 
hat, dass er in der Lage ist, die Bedingungen des Auftrags zu erfüllen, und der aus-
schliesslich aufgrund der spezifischen Zuschlagskriterien in den Anzeigen und 
Ausschreibungsunterlagen: 

a) das günstigste Angebot eingereicht hat, oder 

b) wenn der Preis das einzige Kriterium ist: den tiefsten Preis geboten hat. 

6.  Erhält ein Auftraggeber ein Angebot, das ungewöhnlich niedriger ist als andere 
eingereichte Angebote, so kann er beim Anbieter nachprüfen, ob er die Teilnahme-
bedingungen erfüllt und in der Lage ist, die Auftragsmodalitäten zu erfüllen. 

7.  Die Auftraggeber dürften Optionen nicht einsetzen, Beschaffungen nicht absagen 
und erteilte Aufträge nicht ändern, um die Verpflichtungen nach diesem Überein-
kommen zu umgehen. 

Art. XVI Transparenz von Beschaffungsinformationen 

Informationen an die Anbieter 

1.  Die Auftraggeber informieren die teilnehmenden Anbieter unverzüglich über die 
Zuschlagserteilung. Auf Ersuchen eines Anbieters hat die Information in schriftli-
cher Form zu erfolgen. Vorbehaltlich von Artikel XVII Absätze 2 und 3 erklären die 
Auftraggeber einem erfolglosen Anbieter auf Ersuchen die Gründe, aus denen sein 
Angebot nicht berücksichtigt wurde, und teilen ihm die entsprechenden Vorteile des 
Angebots des erfolgreichen Anbieters mit. 

Veröffentlichung von Informationen zur Zuschlagserteilung 

2.  Die Auftraggeber veröffentlichen spätestens 72 Tage nach erfolgtem Zuschlag 
jedes unterstellten Auftrages eine Anzeige in dem in Anhang III aufgeführten geeig-
neten Publikationsorgan in Papierform oder in elektronischer Form. Veröffentlicht 
der Auftraggeber die Anzeige ausschliesslich in elektronischer Form, so muss die 
Information während einer angemessenen Zeitdauer zugänglich bleiben. Die Anzei-
ge enthält mindestens folgende Angaben: 

a) eine Beschreibung der beschafften Waren und Dienstleistungen, 

b) Name und Adresse des Auftraggebers, 

c) Name und Adresse des erfolgreichen Anbieters, 

d) Preis des erfolgreichen Angebots oder höchstes und niedrigstes Angebot, das 
bei der Vergabe berücksichtigt wurde, 

e) Datum der Vergabe, 

f) Art der eingesetzten Beschaffungsmethode und, wo das freihändige Verfah-
ren gemäss Artikel XIII eingesetzt wurde, die Angabe der Umstände, welche 
ein freihändiges Verfahren rechtfertigen. 
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Aufbewahrung der Unterlagen, Berichte und elektronische Rückverfolgbarkeit 

3.  Die Auftraggeber bewahren während mindestens drei Jahre ab dem Datum der 
Zuschlagserteilung auf: 

a) die Unterlagen und Berichte der Angebotsverfahren sowie die Zuschläge be-
treffend unterstellte Beschaffungen, einschliesslich der nach Artikel XIII 
vorgeschriebenen Berichte,  

b) die Daten zur Gewährleistung einer geeigneten Rückverfolgbarkeit der 
elektronischen Abwicklung der unterstellten Beschaffung. 

Erhebung und Weitergabe von statistischen Daten 

4.  Die Vertragsparteien erstellen Statistiken über die unterstellten Aufträge und 
übermitteln sie dem Ausschuss. Die Berichte erstrecken sich auf ein Jahr, müssen 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Ablauf des Berichtszeitraums eingereicht 
werden und enthalten folgende Angaben: 

a) für Auftraggeber nach Annex 1: 
i) Anzahl und Gesamtwert aller unterstellten Aufträge für alle betreffen-

den Auftraggeber, 
ii) Anzahl und Gesamtwert aller unterstellten, von jedem Auftraggeber 

vergebenen Aufträge nach Waren- und Dienstleistungskategorie auf der 
Grundlage eines einheitlichen, international anerkannten Klassifika-
tionssystems, 

iii) Anzahl und Gesamtwert aller unterstellten, von jedem Auftraggeber 
freihändig vergebenen Aufträge, 

b) für die Auftraggeber nach Annex 2 und 3: Anzahl und Gesamtwert der un-
terstellten, von allen Auftraggebern vergebenen Aufträge je Annex, 

c) wenn keine Daten vorgelegt werden können: Schätzungen für die Angaben 
gemäss den Buchstaben a) und b) mit Erläuterungen zur eingesetzten Schät-
zungsmethode. 

5.  Veröffentlicht eine Vertragspartei ihre Statistiken auf einer offiziellen Website in 
einer Form, die den Anforderungen von Absatz 4 entspricht, kann sie, anstelle der 
Datenübermittlung gemäss Absatz 4, dem Ausschuss die Adresse dieser Website 
bekannt geben, mit Anweisungen, wie auf die Statistiken zugegriffen werden kann 
und sie genutzt werden können. 

6.  Schreibt eine Vertragspartei vor, Anzeigen zu vergebenen Aufträgen gemäss 
Absatz 2 elektronisch zu veröffentlichen, und sind diese Anzeigen über eine einzige 
Datenbank öffentlich zugänglich, die eine Analyse der entsprechenden Aufträge 
ermöglicht, so kann sie statt der Datenübermittlung gemäss Absatz 4 dem Ausschuss 
die Adresse dieser Website bekannt geben, mit Anweisungen, wie auf die Daten 
zugegriffen werden kann und sie genutzt werden können. 
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Art. XVII Weitergabe von Informationen 

Information der Vertragsparteien 

1.  Die Vertragsparteien machen auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei unver-
züglich alle nötigen Angaben, damit ermittelt werden kann, ob eine Beschaffung 
ordnungsgemäss, unparteiisch und gemäss diesem Übereinkommen vonstattenge-
gangen ist, und geben unter anderem Auskunft über die Merkmale und relativen 
Vorteile des ausgewählten Angebots. Würde die Weitergabe dieser Informationen 
den Wettbewerb bei künftigen Ausschreibungen beeinträchtigen, so darf die Ver-
tragspartei, die sie erhält, diese Informationen nur nach Konsultationen und mit 
Zustimmung der Vertragspartei, die sie erteilt hat, einem Anbieter weitergeben. 

Verzicht auf Weitergabe von Informationen 

2.  Unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Übereinkommens hat eine Vertrags-
partei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, davon abzusehen, einem bestimmten 
Anbieter Informationen weiterzugeben, die den fairen Wettbewerb zwischen den 
Anbietern beeinträchtigen könnten. 

3.  Die Bestimmungen dieses Übereinkommens zwingen die Vertragsparteien, 
einschliesslich ihrer Auftraggeber, Behörden und Überprüfungsorgane, nicht, ver-
trauliche Informationen weiterzugeben, wenn dies: 

a) den Vollzug von Rechtsvorschriften behindern würde, 

b) den fairen Wettbewerb zwischen den Anbietern beeinträchtigen könnte, 

c) die berechtigten Wirtschaftsinteressen bestimmter privater Personen schädi-
gen und den Schutz des geistigen Eigentums beeinträchtigen würde,  

d) sonst dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen würde. 

Art. XVIII Interne Überprüfungsverfahren 

1.  Die Vertragsparteien legen rasche, wirksame, transparente und nichtdiskriminie-
rende Überprüfungsverfahren auf Verwaltungs- oder Gerichtsebene fest, damit die 
Anbieter Beschwerde erheben können: 

a) gegen eine Verletzung dieses Übereinkommens, oder 

b) falls der Anbieter nach nationalem Recht einer Vertragspartei nicht berech-
tigt ist, direkt gegen eine Verletzung dieses Übereinkommens Beschwerde 
zu erheben: gegen die Nichteinhaltung der von einer Vertragspartei getroffe-
nen Massnahmen zur Umsetzung dieses Übereinkommens, 

im Zusammenhang mit einer unterstellten Beschaffung, an welcher der Anbieter ein 
Interesse hat oder hatte. Die Verfahrensregeln für alle Beschwerden werden schrift-
lich festgehalten und allgemein verfügbar gemacht. 

2.  Erhebt ein Anbieter Beschwerde im Zusammenhang mit einer unterstellten 
Beschaffung, an welcher er ein Interesse hat oder hatte, dass eine Verletzung oder 
eine Nichteinhaltung gemäss Absatz 1 erfolgte, so fordert die Vertragspartei des 
Auftraggebers, der die Beschaffung durchführt, den Auftraggeber und den Anbieter 
auf, die Angelegenheit mittels Konsultationen zu regeln. Der Auftraggeber nimmt 
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rechtzeitig eine unparteiliche Überprüfung der Beschwerde vor, und zwar in einer 
Weise, welche die Teilnahme des Anbieters an laufenden oder zukünftigen öffentli-
chen Ausschreibungen oder sein Recht, Abhilfemassnahmen unter dem Überprü-
fungsverfahren auf Verwaltungs- oder Gerichtsebene zu verlangen, nicht beeinträch-
tigt. 

3.  Jedem Anbieter wird eine ausreichende Frist für die Vorbereitung und Einrei-
chung einer Beschwerde gewährt, welche mindestens zehn Tage ab dem Zeitpunkt 
beträgt, zu welchem der Anlass der Beschwerde dem Anbieter bekannt ist oder 
vernünftigerweise bekannt sein sollte. 

4.  Jede Vertragspartei gründet oder bezeichnet mindestens eine unparteiliche und 
von ihren Auftraggebern unabhängige Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde, welche 
die Beschwerde eines Anbieters im Zusammenhang mit einer unterstellten Beschaf-
fung entgegennimmt und überprüft. 

5.  Prüft zuerst ein anderes Organ als eine in Absatz 4 erwähnte Behörde die Be-
schwerde, so hat die Vertragspartei zu gewährleisten, dass der Anbieter gegen den 
Entscheid dieses Organs bei einer unparteilichen, vom Auftraggeber, dessen 
Beschaffung Gegenstand der Beschwerde ist, unabhängigen Verwaltungs- oder 
Gerichtsbehörde Rekurs einlegen kann. 

6.  Jede Vertragspartei gewährleistet, dass ein Überprüfungsorgan, bei dem es sich 
nicht um ein Gericht handelt, seinen Entscheid einer gerichtlichen Überprüfung 
unterstellt oder dass es Verfahren anwendet, aufgrund derer: 

a) der Auftraggeber schriftlich auf die Beschwerde antwortet und alle relevan-
ten Unterlagen dem Überprüfungsorgan weitergibt, 

b) die Teilnehmer am Verfahren (im Folgenden «Teilnehmer») anzuhören sind, 
bevor das Überprüfungsorgan einen Entscheid zur Beschwerde trifft, 

c) die Teilnehmer Anspruch auf Vertretung und Begleitung haben, 

d) die Teilnehmer zu allen Akten Zugang haben, 

e) die Teilnehmer verlangen können, dass das Verfahren öffentlich stattfindet 
und dass Zeugen vernommen werden, und 

f) das Überprüfungsorgan seine Entscheide und Empfehlungen zügig und 
schriftlich abgibt und dass es eine Begründung für jeden Entscheid oder jede 
Empfehlung beifügt. 

7.  Die Vertragsparteien schaffen oder verwenden Verfahren, welche Folgendes 
vorsehen: 

a) rasch greifende vorsorgliche Massnahmen, um das Recht des Anbieters auf 
Teilnahme an der Ausschreibung zu wahren. Diese vorsorglichen Massnah-
men können zur Aussetzung des Beschaffungsverfahrens führen. Die Ver-
fahren können jedoch vorsehen, dass beim Entscheid über die Verhängung 
solcher Massnahmen allfällige negative Folgen bedeutenden Ausmasses für 
die betroffenen Interessen, auch das öffentliche Interesse, zu berücksichtigen 
sind. Wird kein Verfahren eingeleitet, so ist dies schriftlich zu begründen,  
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b) wenn ein Überprüfungsorgan festgestellt hat, dass eine Verletzung oder eine 
Nichteinhaltung gemäss Absatz 1 vorliegt: Korrekturmassnahmen oder 
Ersatz für erlittene Verluste oder Schäden. Die Behebung kann sich auf die 
Kosten für die Vorbereitung der Angebote oder auf diejenigen für die Be-
schwerde beschränken oder beide umfassen. 

Art. XIX Änderungen und Berichtigungen des Geltungsbereichs 

Notifizierung einer beabsichtigten Änderung 

1.  Die Vertragsparteien notifizieren dem Ausschuss jede beabsichtigte Berichti-
gung, Verschiebung eines Auftraggebers von einem Annex in einen anderen, Strei-
chung eines Auftraggebers oder andere Änderung ihrer Annexe zu Anhang I (im 
Folgenden die «Änderung»). Die Vertragspartei, welche die Änderung beabsichtigt 
(im Folgenden die «Änderungen vornehmende Vertragspartei») übermittelt in der 
Notifizierung: 

a) für jede beabsichtigte Streichung eines Auftraggebers aus ihren Annexen zu 
Anhang I, wenn sie von ihrem Recht Gebrauch macht, weil die Kontrolle der 
Regierung über oder ihr Einfluss auf die unterstellten Beschaffungen dieses 
Auftraggebers aufgehoben wurden: den Beweis dieser Aufhebung, 

b) für sonstige beabsichtigte Änderungen: Informationen zu den wahrschein-
lichen Auswirkungen der Änderungen auf den gemeinsam vereinbarten und 
in diesem Übereinkommen niedergelegten Geltungsbereich. 

Einwände gegen die Notifizierung 

2.  Jede Vertragspartei, deren Rechte unter diesem Übereinkommen durch eine 
gemäss Absatz 1 notifizierte beabsichtigte Änderung beeinträchtigt werden könnten, 
kann dem Ausschuss ihre Einwände gegen eine beabsichtigte Änderung notifizieren. 
Solche Einwände müssen innerhalb von 45 Tagen nach dem Versand der Notifizie-
rung an die Vertragsparteien erhoben werden und eine Begründung enthalten. 

Konsultationen 

3.  Die Änderungen vornehmende Vertragspartei sowie jede Vertragspartei, welche 
Einwände dagegen erhebt (im Folgenden die «Einwände erhebende Vertragspar-
tei»), bemühen sich zunächst nach Kräften, die Einwände im Rahmen von Konsulta-
tionen auszuräumen. In solchen Konsultationen prüfen die Änderungen vornehmen-
de Vertragspartei und die Einwände erhebenden Vertragsparteien die beabsichtigte 
Änderung: 

a) im Falle einer Notifizierung nach Absatz 1 Buchstabe a): unter Anwendung 
der gemäss Absatz 8 Buchstabe b) verabschiedeten indikativen Kriterien, 
welche die Aufhebung der Kontrolle der Regierung über oder ihres Einflus-
ses auf die unterstellten Beschaffungen eines Auftraggebers nachweisen,  

b) im Falle einer Notifizierung nach Absatz 1 Buchstabe b): unter Anwendung 
der gemäss Absatz 8 Buchstabe c) verabschiedeten Kriterien für die Be-
stimmung des Ausmasses der zu gewährenden ausgleichenden Anpassungen 
für Änderungen, sodass ausgewogene Rechte und Pflichten und ein ver-
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gleichbarer Umfang des allseits vereinbarten Geltungsbereichs dieses Über-
einkommens gewahrt bleiben. 

Revidierte Änderung 

4.  Räumen die Änderungen vornehmende Vertragspartei und die Einwände erhe-
bende Vertragspartei diese Einwände durch Konsultationen aus und revidiert die 
Änderungen vornehmende Vertragspartei ihre beabsichtigte Änderung infolge dieser 
Konsultationen, so notifiziert die Änderungen vornehmende Vertragspartei die 
revidierte Änderung dem Ausschuss in Übereinstimmung mit Absatz 1; die revidier-
te Änderung wird erst wirksam, nachdem die Anforderungen dieses Artikels erfüllt 
worden sind. 

Umsetzung der Änderungen 

5.  Eine beabsichtigte Änderung tritt erst in Kraft, wenn: 

a) keine Vertragspartei dem Ausschuss innerhalb von 45 Tagen nach dem Ver-
sand der Notifizierung der beabsichtigten Änderung gemäss Absatz 1 
schriftliche Einwände gegen die beabsichtigte Änderung notifiziert hat, 

b) alle Einwände erhebenden Vertragsparteien dem Ausschuss notifiziert ha-
ben, dass sie ihre Einwände gegen die beabsichtigte Änderung zurückziehen, 
oder  

c) 150 Tage nach dem Versand der Notifizierung der beabsichtigten Änderung 
gemäss Absatz 1 vergangen sind und die Änderungen vornehmende Ver-
tragspartei den Ausschuss schriftlich informiert hat, dass sie die Änderung 
umsetzen will. 

Aufhebung eines im Wesentlichen gleichwertigen Geltungsbereichs 

6.  Tritt eine Änderung gemäss Absatz 5 Buchstabe c) in Kraft, so ist jede Einwände 
erhebende Vertragspartei berechtigt, einen im Wesentlichen gleichwertigen Gel-
tungsbereich aufzuheben. Unbeschadet von Artikel IV Absatz 1 Buchstabe b) darf 
eine Aufhebung gemäss diesem Absatz nur gegenüber der Änderungen vornehmen-
den Vertragspartei vorgenommen werden. Die Einwände erhebenden Vertragspar-
teien informieren den Ausschuss schriftlich über derartige Aufhebungen mindestens 
30 Tage, bevor sie in Kraft treten. Aufhebungen im Sinne dieses Absatzes müssen 
mit allen vom Ausschuss gemäss Absatz 8 Buchstabe c) verabschiedeten Kriterien 
hinsichtlich des Ausmasses der ausgleichenden Anpassungen vereinbar sein. 

Schiedsverfahren zur Erleichterung der Ausräumung von Einwänden 

7.  Hat der Ausschuss ein Schiedsverfahren zur Erleichterung der Ausräumung von 
Einwänden gemäss Absatz 8 verabschiedet, so kann eine Änderungen vornehmende 
Vertragspartei oder eine Einwände erhebende Vertragspartei innerhalb von 120 
Tagen nach dem Versand der Notifizierung der beabsichtigten Änderung ein 
Schiedsverfahren einleiten, wobei Folgendes gilt: 

a) Hat während dieses Zeitraums keine Vertragspartei ein Schiedsverfahren 
eingeleitet: 
i) tritt die beabsichtigte Änderung unbeschadet von Absatz 5 Buchstabe c) 

in Kraft, wenn 130 Tage nach dem Versand der Notifizierung der beab-
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sichtigten Änderung gemäss Absatz 1 vergangen sind und die Ände-
rungen vornehmende Vertragspartei den Ausschuss schriftlich infor-
miert hat, dass sie die Änderung umsetzen will, und 

ii) darf keine Einwände erhebende Vertragspartei nach Absatz 6 einen 
Geltungsbereich aufheben. 

b) Hat die Änderungen vornehmende Vertragspartei oder eine Einwände erhe-
bende Vertragspartei ein Schiedsverfahren eingeleitet: 
i) tritt die beabsichtigte Änderung unbeschadet von Absatz 5 Buchstabe c) 

nicht vor Abschluss des Schiedsverfahrens in Kraft, 
ii) nimmt jede Einwände erhebende Vertragspartei, die ein Recht auf aus-

gleichende Anpassungen geltend machen will oder die einen im We-
sentlichen gleichwertigen Geltungsbereich gemäss Absatz 6 aufheben 
will, am Schiedsverfahren teil, 

iii) hat sich die Änderungen vornehmende Vertragspartei bei der Umset-
zung der Änderung gemäss Absatz 5 Buchstabe c) an die Ergebnisse 
des Schiedsverfahrens zu halten, und 

iv) ist, wenn die Änderungen vornehmende Vertragspartei sich bei der Um-
setzung der Änderung gemäss Absatz 5 Buchstabe c) nicht an die 
Ergebnisse des Schiedsverfahrens hält, jede Einwände erhebende Ver-
tragspartei berechtigt, einen im Wesentlichen gleichwertigen Geltungs-
bereich gemäss Absatz 6 aufzuheben, vorausgesetzt, dass dies mit den 
Ergebnissen des Schiedsverfahrens vereinbar ist. 

Aufgaben des Ausschusses 

8.  Der Ausschuss verabschiedet: 

a) Regeln für das Schiedsverfahren zur Erleichterung der Ausräumung von 
Einwänden gemäss Absatz 2, 

b) indikative Kriterien, welche die Aufhebung der Kontrolle der Regierung 
über oder ihres Einflusses auf die unterstellten Beschaffungen eines Auf-
traggebers nachweisen,  

c) Kriterien zur Bestimmung des Ausmasses der zu gewährenden ausgleichen-
den Anpassungen für die Änderungen gemäss Absatz 1 Buchstabe b) und 
des im Wesentlichen gleichwertigen Geltungsbereichs gemäss Absatz 6. 

Art. XX Konsultationen und Streitbeilegung 

1.  Die Vertragsparteien prüfen Begehren einer anderen Vertragspartei betreffend die 
Anwendung dieses Übereinkommens wohlwollend und geben ausreichende Gele-
genheit zu Konsultationen. 

2.  Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass Vorteile, die sich mittelbar oder 
unmittelbar aufgrund dieses Übereinkommens für sie ergeben, zunichte gemacht 
oder geschmälert werden oder dass das Erreichen eines Ziels dieses Übereinkom-
mens behindert wird, weil: 
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a) eine oder mehrere Vertragsparteien ihren Verpflichtungen aus diesem Über-
einkommen nicht nachkommen, oder 

b) eine oder mehrere Vertragsparteien Massnahmen anwenden, unabhängig 
davon, ob sie den Bestimmungen dieses Übereinkommens zuwiderlaufen, 

so kann sich diese Vertragspartei zur Erzielung einer allseits zufriedenstellenden 
Regelung der Angelegenheit auf die Bestimmungen der Vereinbarung über Regeln 
und Verfahren für die Streitbeilegung (im Folgenden «Streitbeilegungsvereinba-
rung») berufen.  

3.  Die Streitbeilegungsvereinbarung ist auf Konsultationen und auf die Streitbeile-
gung im Rahmen dieses Übereinkommens anwendbar, mit der Ausnahme, dass 
unbeschadet von Artikel 22 Absatz 3 der Streitbeilegungsvereinbarung Streitfälle im 
Rahmen der in Anhang 1 der Streitbeilegungsvereinbarung enthaltenen Überein-
kommen, ausgenommen dieses Übereinkommen, nicht zur Aussetzung von Zuge-
ständnissen oder anderen Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen führen und 
dass Streitfälle im Rahmen dieses Übereinkommens nicht zur Aussetzung von 
Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen nach einem anderen in Anhang 1 der 
Streitbeilegungsvereinbarung enthaltenen Übereinkommen führen. 

Art. XXI Institutionen 

Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen 

1.  Es wird ein Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen eingesetzt, der aus 
Vertretern jeder Vertragspartei besteht. Der Ausschuss wählt einen Vorsitzenden 
und tagt so oft wie notwendig, mindestens aber einmal im Jahr, um den Vertragspar-
teien Gelegenheit zu bieten, über alle das Funktionieren dieses Übereinkommens 
oder das Verfolgen seiner Ziele betreffenden Fragen zu beraten, und um alle anderen 
Aufgaben zu erfüllen, die ihm von den Vertragsparteien übertragen werden. 

2.  Der Ausschuss kann Arbeitsgruppen und sonstige Untergruppen einsetzen, die 
die Aufgaben erfüllen, die ihnen vom Ausschuss übertragen werden. 

3.  Der Ausschuss hat jährlich: 

a) die Umsetzung und das Funktionieren dieses Übereinkommens zu überprü-
fen, und 

b) den Allgemeinen Rat der WTO gemäss Artikel IV Absatz 8 des Abkommens 
von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation (im Folgenden 
«WTO-Abkommen») von seiner Arbeit zu unterrichten und über Entwick-
lungen im Zusammenhang mit der Umsetzung und dem Funktionieren dieses 
Übereinkommens zu informieren. 

Beobachter 

4.  WTO-Mitglieder, die nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens sind, haben 
mittels schriftlicher Mitteilung an den Ausschuss das Recht, als Beobachter an den 
Tagungen des Ausschusses teilzunehmen. WTO-Beobachter können einen schriftli-
chen Antrag an den Ausschuss stellen, um als Beobachter an den Tagungen des 
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Ausschusses teilzunehmen, und der Ausschuss kann ihnen Beobachterstatus verlei-
hen. 

Art. XXII Schlussbestimmungen 

Annahme und Inkrafttreten 

1.  Dieses Übereinkommen tritt für die Regierungen54, deren vereinbarter Geltungs-
bereich in den Annexen von Anhang I dieses Übereinkommens enthalten ist und die 
dieses Übereinkommen bis 15. April 1994 durch Unterzeichnung angenommen 
haben, oder die bis spätestens an diesem Datum das Übereinkommen unter Vorbe-
halt einer Ratifizierung unterzeichnet und es in der Folge bis zum 1. Januar 1996 
ratifiziert haben, am 1. Januar 1996 in Kraft. 

Beitritt 

2.  WTO-Mitglieder können diesem Übereinkommen unter Bedingungen beitreten, 
die zwischen diesen Mitgliedern und den Vertragsparteien in einem Beschluss des 
Ausschusses zu vereinbaren sind. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer die 
vereinbarten Bedingungen enthaltenden Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der 
WTO. Das Übereinkommen tritt für ein beitretendes Mitglied 30 Tage nach dem 
Datum der Hinterlegung der Beitrittsurkunde in Kraft. 

Vorbehalte 

3.  Die Vertragsparteien dürfen gegen Bestimmungen dieses Übereinkommens keine 
Vorbehalte anbringen. 

Nationale Rechtsvorschriften 

4.  Die Vertragsparteien stellen sicher, dass spätestens zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Übereinkommens ihre Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsverfah-
ren sowie die Vorschriften, Verfahren und Praktiken, die von ihren Auftraggebern 
angewendet werden, mit diesem Übereinkommen übereinstimmen. 

5.  Die Vertragsparteien unterrichten den Ausschuss über alle Änderungen ihrer 
Gesetze und Verordnungen, die sich auf dieses Übereinkommen beziehen, und über 
alle Änderungen in der Durchführung dieser Gesetze und Verordnungen. 

Künftige Verhandlungen und künftige Arbeitsprogramme 

6.  Die Vertragsparteien sind bestrebt, die Einführung oder Aufrechterhaltung von 
diskriminierenden Massnahmen, welche offene Beschaffungsverfahren verzerren, zu 
vermeiden. 

7.  Die Vertragsparteien führen spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach Inkraft-
treten dieses am 30. März 2012 verabschiedeten Protokolls zur Änderung des Über-
einkommens über das öffentliche Beschaffungswesen und danach in bestimmten 
Zeitabständen weitere Verhandlungen mit dem Ziel, dieses Übereinkommen zu 
verbessern, diskriminierende Massnahmen schrittweise zu reduzieren und zu besei-

  

54 Im Sinne dieses Übereinkommens umfasst der Begriff «Regierung» auch die zuständigen 
Behörden der Europäischen Union. 
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tigen und seinen Geltungsbereich unter allen Vertragsparteien auf der Basis gegen-
seitiger Reziprozität so weit wie möglich auszudehnen, wobei sie den Bedürfnissen 
der Entwicklungsländer Rechnung tragen. 

8. a) Der Ausschuss führt weitere Arbeiten durch, um die Umsetzung dieses 
Übereinkommens und die Verhandlungen gemäss Absatz 7 zu fördern, in-
dem er Arbeitsprogramme zu den folgenden Punkten verabschiedet: 
i) Behandlung kleiner und mittlerer Unternehmen, 
ii) Erhebung und Verbreitung statistischer Daten, 
iii) Behandlung nachhaltiger Beschaffungen, 
iv) Ausschlüsse und Beschränkungen in den Annexen der Vertragsparteien  
v) Sicherheitsnormen im internationalen Beschaffungswesen. 

b) Der Ausschuss: 
i) kann einen Beschluss verabschieden, der eine Liste mit Arbeitspro-

grammen zu weiteren Punkten enthält, die periodisch überprüft und 
aktualisiert werden kann,  

ii) verabschiedet einen Beschluss, in dem die für jedes unter Buchstabe a) 
aufgeführte Arbeitsprogramm sowie für allfällige unter Buchstabe b) 
Punkt i) verabschiedete Arbeitsprogramme durchzuführenden Arbeiten 
festgelegt werden. 

9.  Nach Abschluss des Arbeitsprogramms zur Harmonisierung der Ursprungsregeln 
für Waren, das im Rahmen des Übereinkommens über Ursprungsregeln im Anhang 
1A des WTO-Abkommens durchgeführt wird, und nach Abschluss der Verhandlun-
gen über den Handel mit Dienstleistungen berücksichtigen die Vertragsparteien bei 
der erforderlichen Änderung von Artikel IV Absatz 5 die Ergebnisse des Arbeits-
programms und der Verhandlungen. 

10.  Der Ausschuss prüft spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls 
zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen die 
Anwendbarkeit von Artikel XX Absatz 2 Buchstabe b). 

Änderungen 

11.  Die Vertragsparteien können dieses Übereinkommen ändern. Der Beschluss, 
eine Änderung zu verabschieden und sie den Vertragsparteien zur Annahme vorzu-
legen, wird im Konsens gefällt. Eine Änderung tritt in Kraft: 

a) unter Vorbehalt der Bestimmungen von Buchstabe b) für diejenigen Ver-
tragsparteien, die sie angenommen haben, sobald die Änderung von zwei 
Dritteln der Vertragsparteien angenommen worden ist, und anschliessend für 
jede weitere Vertragspartei, sobald sie von dieser angenommen worden ist, 

b) für alle Vertragsparteien, sobald die Änderung von zwei Dritteln der Ver-
tragsparteien angenommen worden ist, sofern es sich um eine Änderung 
handelt, bei welcher der Ausschuss im Konsens bestimmt hat, dass sie die 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unberührt lässt. 
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Rücktritt 

12.  Jede Vertragspartei kann von diesem Übereinkommen zurücktreten. Der Rück-
tritt wird nach Ablauf von 60 Tagen nach Eingang der schriftlichen Rücktrittsan-
zeige beim Generaldirektor der WTO wirksam. Jede Vertragspartei kann im Falle 
einer solchen Notifizierung beantragen, dass der Ausschuss umgehend zusammen-
tritt. 

13.  Kündigt eine Vertragspartei die WTO-Mitgliedschaft auf, so gilt sie ab demsel-
ben Zeitpunkt, an dem ihre WTO-Mitgliedschaft endet, nicht mehr als Vertragspar-
tei dieses Übereinkommens. 

Nichtanwendung dieses Übereinkommens zwischen bestimmten Vertragsparteien 

14.  Dieses Übereinkommen findet zwischen zwei Vertragsparteien keine Anwen-
dung, wenn eine der beiden Vertragsparteien zu dem Zeitpunkt, in dem eine von 
ihnen das Übereinkommen annimmt oder ihm beitritt, der Anwendung ihre Zustim-
mung versagt. 

Anhänge 

15.  Die Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Übereinkommens. 

Sekretariat 

16.  Die Sekretariatsgeschäfte für dieses Übereinkommen werden vom WTO-Sekre-
tariat wahrgenommen. 

Hinterlegung 

17.  Dieses Übereinkommen wird beim Generaldirektor der WTO hinterlegt; dieser 
übermittelt jeder Vertragspartei innerhalb kürzester Frist eine beglaubigte Abschrift 
dieses Übereinkommens und jeder Berichtigung oder Änderung nach Artikel XIX 
und jeder Änderung nach Absatz 11 und notifiziert jeden Beitritt hierzu nach Ab-
satz 2 und jeden Rücktritt von diesem Übereinkommen nach Absatz 12 oder 13. 

Registrierung 

18.  Dieses Übereinkommen wird gemäss den Bestimmungen von Artikel 102 der 
Charta der Vereinten Nationen registriert. 
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Anhang I 

Schlussofferten unter Anhang 1 der Parteien des GPA im 
Rahmen der Verhandlungen zum Geltungsbereich des GPA55 

Schlussofferte unter Anhang I der Schweiz 

(Übersetzung, es gilt die französische Fassung) 

Annex 1 

Beschaffungsstellen auf zentraler Regierungsebene 

Güter (erläutert in Annex 4)   Schwellenwert:    130 000 SZR 

Dienstleistungen (erläutert in Annex 5) Schwellenwert:    130 000 SZR 

Bauleistungen (erläutert in Annex 6)  Schwellenwert: 5 000 000 SZR 

Indikative Liste der Beschaffungsstellen: 

Alle Behörden oder Verwaltungseinheiten der zentralen und dezentralen Bundes-
verwaltung im Sinne des öffentlichen Rechts der Schweiz 

I. Liste der Verwaltungseinheiten der zentralen und der 
dezentralen Bundesverwaltung, gemäss Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 und der 
entsprechenden Verordnung (Stand per 1. November 2011)56: 

1.  Bundeskanzlei (BK): 
– Bundeskanzlei (BK) 
– Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) 

2.  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA): 

2.1 Verwaltungseinheiten 
– Generalsekretariat (GS-EDA) 
– Staatssekretariat (STS) 
– Politische Direktion (PD) 
– Direktion für Völkerrecht (DV) 
– Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 

  

55 In original language only./En langue originale seulement./En idioma original solamente. 
56 SR 172.010 und SR 172.010.1 
  www.admin.ch/ch/d/sr/c172_010.html  

www.admin.ch/ch/d/sr/c172_010.1.html 
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– Direktion für Ressourcen (DR) 
– Konsularische Direktion (KD) 

2.2 Marktorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– 

2.3 Gesellschaftsorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 

– Beratende Kommission für internationale Entwicklungszusammenarbeit 

– Schweizerische UNESCO-Kommission 

3.  Eidgenössisches Departement des Innern (EDI): 

3.1 Verwaltungseinheiten 
– Generalsekretariat (GS-EDI) 
– Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) 
– Bundesamt für Kultur (BAK) 
– Schweizerisches Bundesarchiv (BAR) 
– Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) 
– Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
– Bundesamt für Statistik (BFS) 
– Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
– Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF) 
– Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich) 
– Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) 
– Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL) 
– Paul-Scherrer-Institut (PSI) 
– Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 

(WSL) 
– Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) 
– Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und 

Gewässerschutz (EAWAG) 
– Schweizerisches Nationalmuseum (SNM) 
– Pro Helvetia 
– Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 

3.2 Marktorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 

3.3 Gesellschaftsorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Expertenkommission für genetische Untersuchungen beim Menschen 
– Fachkommission für Radiopharmazeutika 
– Medizinalberufekommission 
– Eidgenössische Expertenkommission für das Berufsgeheimnis in der 

medizinischen Forschung 
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– Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz und Überwachung der 
Radioaktivität 

– Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege 
– Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin 
– Schweizerischer Akkreditierungsrat 
– Schweizerischer Wirtschafts- und Technologierat 
– Leitender Ausschuss für die eidgenössischen Lebensmittelinspektor-

Prüfungen 
– Leitender Ausschuss für die eidgenössischen Lebensmittelchemiker-

Prüfungen 
– Prüfungskommission für die Lebensmittelinspektor-Prüfungen 
– Prüfungskommission für Chiropraktik 
– Prüfungskommission für Zahnmedizin 
– Prüfungskommission für Humanmedizin 
– Prüfungskommission für Veterinärmedizin 
– Prüfungskommission für Pharmazie 
– Prüfungskommission für die Lebensmittelchemiker-Prüfungen 
– Schweizerisches nationales Komitee des Codex Alimentarius 
– Expertenkommission für den Tabakpräventionsfonds 
– Fachkommission Filmförderung 
– Kommission der Schweizerischen Nationalbibliothek 
– Kommission für Bundesstatistik 
– Aufsichtskommission für die Sammlung Oskar Reinhart Am Römer-

holz in Winterthur 
– Kommission für die Statistik der Unfallversicherung 
– Eidgenössische Kommission gegen Rassismus 
– Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen 
– Eidgenössische Ernährungskommission 
– Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- undInvali-

denversicherung 
– Eidgenössische Kommission der Gottfried-Keller-Stiftung 
– Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge 
– Eidgenössische Kommission für Analysen, Mittel und Gegenstände 
– Eidgenössische Kunstkommission 
– Eidgenössische Stipendienkommission für ausländische Studierende 
– Eidgenössische Arzneimittelkommission 
– Eidgenössische Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatz-

fragen 
– Eidgenössische Filmkommission 
– Eidgenössische Designkommission 
– Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen 
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– Eidgenössische Kommission für Tabakprävention 
– Eidgenössische Kommission für Weltraumfragen 
– Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen 
– Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen 
– Eidgenössische Kommission für Drogenfragen 
– Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 
– Eidgenössische Kommission für Impffragen 
– Kommission für die Förderung der Ausbildung junger Auslandschwei-

zerinnen und Auslandschweizer 
– Arbeitsgruppe Influenza 

4.  Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD): 

4.1 Verwaltungseinheiten 
– Generalsekretariat (GS-EJPD) 
– Bundesamt für Justiz (BJ) 
– Bundesamt für Polizei (fedpol) 
– Bundesamt für Migration (BFM) 
– Bundesamt für Metrologie (METAS) 
– Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) 
– Kommission zur Verhütung von Folter 
– Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (SIR) 
– Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) 
– Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) 

4.2 Marktorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) 
– Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheber-

rechten undverwandten Schutzrechten 

4.3 Gesellschaftsorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Fachausschuss für die Begutachtung von Gesuchen für Beiträge an 

Modellversuche 
– Eidgenössische Expertenkommission für das Handelsregister 
– Eidgenössische Kommission für das Messwesen 
– Eidgenössische Kommission für Schuldbetreibung und Konkurs 
– Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen 

5.  Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS): 

5.1 Verwaltungseinheiten 
– Generalsekretariat (GS-VBS) 
– Nachrichtendienst des Bundes (NDB) 
– Oberauditorat (OA) 
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– Gruppe Verteidigung 
(a) Armeestab (A Stab) 
(b) Führungsstab der Armee (FST A) 
(c) Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA), Heer (HE) 
(d) Luftwaffe (LW) 
(e) Logistikbasis der Armee (LBA)  
(f) Führungsunterstützungsbasis (FUB)  

– Gruppe armasuisse (ar) 
(a) Bundesamt für Rüstungsbeschaffung 
(b) Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)  

– Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)  
– Bundesamt für Sport (BASPO) 

5.2 Marktorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– 

5.3 Gesellschaftsorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Eidgenössische Kommission für Kulturgüterschutz 
– Eidgenössische Kommission für Militär- und Katastrophenmedizin 
– Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz 
– Eidgenössische geologische Fachkommission 
– Eidgenössische Aufsichtskommission für die fliegerische Vorschulung 
– Eidgenössische Kommission für Ingenieur-Geometerinnen und -Geo-

meter 
– Rüstungskommission 
– Eidgenössische Fachkommission Waffenloser Militärdienst aus Gewis-

sensgründen 
– Eidgenössische Schiesskommission 
– Eidgenössische Kommission für Jugend- und Rekrutenbefragungen 
– Eidgenössische Sportkommission 
– Kommission für militärische Einsätze der Schweiz zur internationalen 

Friedensförderung 
– Ausschuss Telematik 

6.  Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD): 

6.1 Verwaltungseinheiten 
– Generalsekretariat (GS-EFD) 
– Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) 
– Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) 
– Eidgenössisches Personalamt (EPA) 
– Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) 
– Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) 
– Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) 
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– Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) 
– Informatikstrategieorgan Bund (ISB) 
– Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) 
– Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV) 
– Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) 
– Pensionskasse des Bundes PUBLICA 

6.2 Marktorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– 

6.3 Gesellschaftsorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Eidgenössische Kommission für Bauprodukte 
– Kommission für die eidgenössische Diplomprüfung für beeidigte 

Edelmetallprüfer 
– Schlichtungskommission nach Gleichstellungsgesetz 
– Kommission für die Harmonisierung der direkten Steuern des Bundes, 

der Kantone und der Gemeinden 
– Mehrwertsteuer-Konsultativgremium 

7.  Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (EVD): 

7.1 Verwaltungseinheiten 
– Generalsekretariat (GS-EVD) 
– Preisüberwachung (PUE) 
– Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 
– Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 
– Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
– Bundesamt für Veterinärwesen (BVET) 
– Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) 
– Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) 
– Schweiz Tourismus (ST) 
– Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) 
– Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV) 
– Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 

7.2 Marktorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Wettbewerbskommission (WEKO) 
– Kommission für Technologie und Innovation (KTI) 

7.3 Gesellschaftsorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Bildungskommission für den Veterinärdienst 
– Rat für Raumordnung 
– Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenver-

sicherung 
– Schweizerisches FAO-Komitee 
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– Beratende Kommission für Landwirtschaft 
– Zollexpertenkommission 
– Kommission für Wirtschaftspolitik 
– Kommission für das Beschaffungswesen Bund-Kantone 
– Eidgenössische Akkreditierungskommission 
– Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen 
– Eidgenössische Berufsbildungskommission 
– Eidgenössische Berufsmaturitätskommission 
– Eidgenössische Kommission für Ursprungsbezeichnungen und geogra-

fische Angaben 
– Eidgenössische Kommission für höhere Fachschulen 
– Eidgenössische Fachhochschulkommission 
– Eidgenössische Kommission für Wohnungswesen 
– Eidgenössische Arbeitskommission 
– Eidgenössische Kommission für die Belange des Artenschutzabkom-

mens 
– Eidgenössische Kommission für Tierversuche 
– Eidgenössische Kommission für Berufsbildungsverantwortliche 
– Tripartite eidgenössische Kommission für Angelegenheiten der IAO 
– Kommission für Stalleinrichtungen 
– Tripartite Kommission des Bundes im Rahmen der flankierenden Mas-

snahmen zum freien Personenverkehr 
– Landwirtschaftlicher Forschungsrat 
– KMU-Forum 
– Eidgenössische Einigungsstelle zur Beilegung von kollektiven Arbeits-

streitigkeiten 

8.  Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK): 

8.1 Verwaltungseinheiten 
– Generalsekretariat (GS-UVEK) 
– Bundesamt für Verkehr (BAV) 
– Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) 
– Bundesamt für Energie (BFE) 
– Bundesamt für Strassen (ASTRA) 
– Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) 
– Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
– Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 
– Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) 



BBl 2016 

 119

8.2 Marktorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) 
– Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) 
– Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) 
– Schiedskommission im Eisenbahnverkehr (SKE) 
– Kommission Poststellen 

8.3 Gesellschaftsorientierte ausserparlamentarische Kommissionen 
– Fachkommission für Umwelttoxikologie 
– Eidgenössische Fachkommission für biologische Sicherheit 
– Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausser-

humanbereich 
– Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit 
– Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission 
– Eidgenössische Energieforschungskommission 
– Kommission Nukleare Entsorgung 
– Kommission für Anschlussbedingungen für erneuerbare Energien 
– Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle 
– Eidgenössische Naturparkkommission 
– Verwaltungskommission des Fonds für Verkehrssicherheit 
– Fachkommission für die VOC-Lenkungsabgabe 
– Kommission für Forschung im Strassenwesen 
– Eidgenössische Kommission für Lufthygiene 
– Eidgenössische Arbeitszeitgesetzkommission 
– Eidgenössische Kommission für Lärmbekämpfung 
– Nationale Plattform Naturgefahren 

II. Beschaffungsstellen aus den eidgenössischen richterlichen 
Behörden und den eidgenössischen Strafverfolgungsbehörden: 
– Bundesgericht 
– Bundesstrafgericht 
– Bundesverwaltungsgericht 
– Bundespatentgericht 
– Bundesanwaltschaft (BA) 

III. Beschaffungsstellen aus der Bundesversammlung: 
– Nationalrat 
– Ständerat 
– Parlamentsdienste 



BBl 2016 

 120

Annex 2 

Beschaffungsstellen auf subzentraler Regierungsebene57 

Güter (erläutert in Annex 4)   Schwellenwert:    200 000 SZR 

Dienstleistungen (erläutert in Annex 5) Schwellenwert:    200 000 SZR 

Bauleistungen (erläutert in Annex 6)  Schwellenwert: 5 000 000 SZR 

1.  Jede Behörde oder zentrale und dezentrale Verwaltungseinheit auf Kantons-
ebene im Sinne des öffentlichen Rechts der Kantone. 

2.  Jede Behörde oder zentrale und dezentrale Verwaltungseinheit auf Bezirks- 
und Gemeindeebene im Sinne des öffentlichen Rechts der Kantone und 
Gemeinden. 

Liste der schweizerischen Kantone: 

Appenzell (Innerrhoden/Ausserrhoden) 
Aargau 
Basel (Stadt/Land) 
Bern 
Freiburg 
Glarus 
Genf 
Graubünden 
Jura 
Neuenburg 
Luzern 
Schaffhausen 
Schwyz 
Solothurn 
St. Gallen 
Tessin 
Thurgau 
Waadt 
Wallis 
Unterwalden (Nidwalden/Obwalden) 
Uri 
Zug 
Zürich 

  

57 Kantonale Regierungen nach schweizerischer Terminologie 
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Anmerkung betreffend Annex 2 

Im Sinne der Klärung wird präzisiert, dass der Begriff dezentrale Einheit auf Kan-
tons- und Gemeindeebene die auf der Ebene der Kantone, der Bezirke und der 
Gemeinden angesiedelten Einrichtungen des öffentlichen Rechts umfasst, die keinen 
kommerziellen oder industriellen Charakter haben. 
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Annex 3 

Alle anderen Beschaffungsstellen, die Aufträge in 
Übereinstimmung mit dem vorliegenden Übereinkommen 
vergeben 

Güter (erläutert in Annex 4)   Schwellenwert:    400 000 SZR 

Dienstleistungen (erläutert in Annex 5) Schwellenwert:    400 000 SZR 

Bauleistungen (erläutert in Annex 6)  Schwellenwert: 5 000 000 SZR 

Beschaffungsstellen, die staatliche Behörden58 oder öffentliche Unternehmen59 sind 
und die mindestens eine der folgenden Tätigkeiten ausüben: 

1. die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der 
Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Produktion, dem Transport oder 
der Verteilung von Trinkwasser oder die Versorgung dieser Netze mit 
Trinkwasser (erläutert unter Ziff. I); 

2. die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der 
Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Produktion, Fortleitung oder der 
Verteilung von elektrischer Energie und die Versorgung dieser Netze mit 
elektrischer Energie (erläutert unter Ziff. II); 

3. das Betreiben von Netzen zur Versorgung der Öffentlichkeit im Bereich des 
Verkehrs per Stadtbahn, automatische Systeme, Strassenbahn, Trolleybus, 
Bus oder Kabel (erläutert unter Ziff. III); 

  

58 Staatliche Behörden: der Staat, die Gebietskörperschaften, Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts und Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körperschaften oder Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts bestehen. Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind Ein-
richtungen, 

  – die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende 
Aufgaben zu erfüllen, und die keinen industriellen oder kommerziellen Charakter 
haben, 

  – die Rechtspersönlichkeit besitzen und 
  – deren Tätigkeit überwiegend vom Staat, den Gebietskörperschaften oder anderen 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert wird oder deren Leitung einer Kon-
trolle durch letztere unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsor-
gane mehrheitlich aus Mitgliedern bestehen, die vom Staat, den Gebietskörperschaften 
oder anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt wurden. 

59 Öffentliche Unternehmen: jedes Unternehmen, auf das die staatlichen Behörden aufgrund 
von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen Vor-
schriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können. Es 
wird vermutet, dass ein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, wenn die staatlichen 
Behörden unmittelbar oder mittelbar 

 – die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzen oder 
 – über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte 

verfügen, oder 
 – mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 

des Unternehmens bestellen können. 
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4. die Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebietes zum Zwecke der Ver-
sorgung von Beförderungsunternehmen im Luftverkehr mit Flughäfen oder 
anderen Verkehrsendeinrichtungen (erläutert unter Ziff. IV); 

5. die Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebietes zum Zwecke der Ver-
sorgung von Beförderungsunternehmen im Flussverkehr mit Binnenhäfen 
oder anderen Verkehrsendeinrichtungen (erläutert unter Ziff. V); 

6. die Bereitstellung von Postdienstleistungen (erläutert unter Ziff. VI). 

I. Produktion, Transport oder Verteilung von Trinkwasser 

Staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen, die Wasser gewinnen, fortleiten 
und verteilen. Solche staatlichen Behörden oder öffentlichen Unternehmen sind 
aufgrund der lokalen oder kantonalen Gesetzgebung oder der darauf abgestützten, 
individuellen Vereinbarungen tätig. 

Zum Beispiel: 

– Wasserverbund Region Bern AG 

– Hardwasser AG 

II. Produktion, Fortleitung oder Verteilung von elektrischer 
Energie 

Staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen, denen für die Fortleitung und 
Verteilung von elektrischer Energie gemäss dem Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 
190260 das Enteignungsrecht erteilt werden kann. 

Staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen, die elektrische Energie gemäss 
dem Wasserrechtsgesetz vom 22. Dezember 191661 und dem Kernenergiegesetz 
vom 21. März 200362 erzeugen. 

Zum Beispiel: 

– BKW FMB Energie AG 

– Axpo AG 

  

60 SR 734.0 
61 SR 721.80 
62 SR 732.1 
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III. Transport von Verkehr per Stadtbahn, Strassenbahn, 
automatische Systeme, Trolleybus, Bus oder Kabel 

Staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen, die Strassenbahnen gemäss 
Artikel 1 Absatz 2 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 195763 betreiben. 

Staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen, die öffentliche Transportleistun-
gen gemäss Artikel 6 des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964 
erbringen. 

Zum Beispiel: 

– Transports Publics Genevois 

– Verkehrsbetriebe Zürich 

IV. Flughäfen 

Staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen, die aufgrund einer Konzession 
nach Artikel 36a des Luftfahrtgesetzes vom 21. Dezember 194865 Flughäfen betrei-
ben. 

Zum Beispiel: 

– Flughafen Zürich-Kloten 

– Aéroport de Genève-Cointrin 

– Aérodrome civil de Sion 

V. Binnenhäfen 

Schweizerische Rheinhäfen: Massgebend ist der Staatsvertrag vom 13./20. Juni66 
2006 über die Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der 
Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit 
eigener Rechtspersönlichkeit unter dem Namen «Schweizerische Rheinhäfen». 

VI. Postdienste 

Staatliche Behörden oder öffentliche Unternehmen, die Postdienste erbringen, 
allerdings nur für diejenigen Tätigkeiten, für die sie über ein ausschliessliches Recht 
verfügen (reservierte Dienste im Sinne des Postgesetzes vom 17. Dezember 201067). 

  

63 SR 742.101 
64 SR 745.1 
65 SR 748.0 
66 SGS 421.1 
67 SR 783.0 
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Anmerkungen betreffend Annex 3 

Dieses Übereinkommen ist nicht anwendbar auf: 

1. Aufträge, welche die Beschaffungsstellen zu anderen Zwecken vergeben als 
zur Durchführung einer in diesem Annex aufgezählten Tätigkeit oder zur 
Durchführung derartiger Aufgaben ausserhalb der Schweiz; 

2. Aufträge, die von den Beschaffungsstellen bei der Durchführung einer in 
diesem Annex aufgezählten Tätigkeit vergeben werden, wenn diese Tätig-
keit dem uneingeschränkten Wettbewerb des Marktes ausgesetzt ist. 
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Annex 4 

Waren 

Unter dieses Übereinkommen fallen die öffentlichen Beschaffungen aller Waren 
durch die in den Annexen 1–3 aufgeführten Beschaffungsstellen, sofern das Über-
einkommen nichts anderes vorsieht. 

Liste des Materials für Verteidigung und Sicherheit, das unter das Übereinkommen 
fällt68: 

Für die Beschaffungen durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport69 und durch andere mit der Verteidigung und der 
Sicherheit beauftragte Stellen, wie die Eidgenössische Zollverwaltung, insofern das 
Grenzwachtkorps und das Zollpersonal betroffen sind, fallen folgende Waren unter 
das Übereinkommen: 

Kapitel 25: 

Salz; Schwefel; Erden und Steine; Gips; Kalk und Zement 

Kapitel 26: 

Erze, Schlacken und Aschen 

Kapitel 27: 

Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bitumöse 
Stoffe; Mineralwachse 

Kapitel 28: 

Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische und organische Verbindungen 
von Edelmetallen, radioaktiven Elementen, Seltenerdmetallen oder Isotopen 

Kapitel 29: 

Organische chemische Erzeugnisse 

Kapitel 30: 

Pharmazeutische Erzeugnisse 

Kapitel 31: 

Düngemittel 

Kapitel 32: 

Gerb- oder Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derivate; Pigmente und andere 
Farbstoffe; Anstrichfarben und Lacke; Kitte; Tinten 

  

68 Die von der Schweiz bezeichneten Zollpositionen sind diejenigen des Harmonisierten 
Systems gemäss dem Internationalen Übereinkommen vom 14. Juni 1983 über das Har-
monisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren. Dieses Übereinkommen 
ist in der Schweiz am 1. Januar 1988 in Kraft getreten (SR 0.632.11). 

69 Mit Ausnahme des Bundesamtes für Landestopografie (swissstopo) und des Bundesamtes 
für Sport (BASPO). 
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Kapitel 33: 

Ätherische Öle und Resinoide; zubereitete Riechstoffe, Körperpflege- und Schön-
heitsmittel 

Kapitel 34: 

Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel, zubereitete 
Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse, Putzmittel, Kerzen und 
ähnliche Erzeugnisse, Modelliermassen, Dentalwachse und Zubereitungen zu zahn-
ärztlichen Zwecken auf der Grundlage von Gips 

Kapitel 35: 

Eiweissstoffe; Erzeugnisse auf der Grundlage modifizierter Stärken; Klebstoffe; 
Enzyme 

Kapitel 36: 

Pulver und Sprengstoffe; pyrotechnische Artikel; Zündhölzer; Zündmetalllegierun-
gen; leicht entzündliche Stoffe 

Kapitel 37: 

Erzeugnisse zu fotografischen oder kinematografischen Zwecken 

Kapitel 38: 

Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 

Kapitel 39: 

Kunststoffe und Waren daraus 

Kapitel 40: 

Kautschuk und Waren daraus 

Kapitel 41: 

Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder 

Kapitel 42: 

Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Behältnisse; 
Waren aus Därmen 

Kapitel 43: 

Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus 

Kapitel 44: 

Holz, Holzkohle und Holzwaren 

Kapitel 45: 

Kork und Korkwaren 

Kapitel 46: 

Flechtwaren und Korbmacherwaren 
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Kapitel 47: 

Halbstoffe aus Holz oder anderen zellulosehaltigen Faserstoffen; Papier oder Pappe 
für die Wiederaufbereitung (Abfälle und Ausschuss) 

Kapitel 48: 

Papiere und Pappen; Waren aus Zellstoff, Papier oder Pappe 

Kapitel 49: 

Waren des Buchhandels, Presseerzeugnisse oder andere Waren der grafischen In-
dustrie; hand- oder maschinengeschriebene Schriftstücke und Pläne 

Kapitel 50: 

Seide 

Kapitel 51: 

Wolle, feine oder grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Rosshaar 

Kapitel 52: 

Baumwolle 

Kapitel 53: 

Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe aus Papiergarnen 

Kapitel 54: 

Synthetische oder künstliche Filamente, ausgenommen: 

5407: Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten 

5408: Gewebe aus Garnen aus künstlichen Filamenten 

Kapitel 55: 

Synthetische oder künstliche Kurzfasern, ausgenommen: 

5511–5516: Garne oder Gewebe aus synthetischen oder künstlichen Kurzfasern 

Kapitel 56: 

Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden, Seile und Taue; Seilerwaren, 
ausgenommen: 

5608: Netze, geknüpft, in Stücken oder als Meterware, aus Bindfäden, Seilen oder 
Tauen sowie konfektionierte Fischernetze und andere konfektionierte Netze, 
aus Spinnstoffen 

Kapitel 57: 

Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen 

Kapitel 58: 

Spezialgewebe; getuftete Spinnstofferzeugnisse; Spitzen; Tapisserien; Posamentier-
waren; Stickereien 

Kapitel 60: 

Gewirkte oder gestrickte Stoffe 
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Kapitel 61: 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt 

Kapitel 62: 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, weder gewirkt noch gestrickt 

Kapitel 63: 

Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; Altwaren und 
Lumpen 

Kapitel 64: 

Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile davon 

Kapitel 65: 

Kopfbedeckungen und Teile davon 

Kapitel 66: 

Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen 
und Teile davon 

Kapitel 67: 

Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen; künstliche 
Blumen; Waren aus Menschenhaaren 

Kapitel 68: 

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen Stoffen 

Kapitel 69: 

Keramische Waren 

Kapitel 70: 

Glas und Glaswaren 

Kapitel 71: 

Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine oder dergleichen, Edel-
metalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus; Fantasieschmuck; Münzen 

Kapitel 72: 

Eisen und Stahl 

Kapitel 73: 

Waren aus Gusseisen, Eisen oder Stahl 

Kapitel 74: 

Kupfer und Waren daraus 

Kapitel 75: 

Nickel und Waren daraus 
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Kapitel 76: 

Aluminium und Waren daraus 

Kapitel 78: 

Blei und Waren daraus 

Kapitel 79: 

Zink und Waren daraus 

Kapitel 80: 

Zinn und Waren daraus 

Kapitel 81: 

Andere unedle Metalle; Cermets; Waren aus diesen Stoffen 

Kapitel 82: 

Werkzeuge, Messerschmiedewaren, Essbestecke, aus unedlen Metallen; Teile von 
diesen Waren, aus unedlen Metallen 

Kapitel 83: 

Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 

Kapitel 84: 

Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile dieser 
Maschinen oder Apparate, ausgenommen: 

84.71: Datenverarbeitungsmaschinen, automatisch, und ihre Einheiten; magnetische 
und optische Leser, Maschinen zum Aufzeichnen von Daten auf Datenträger 
in codierter Form und Maschinen zum Verarbeiten solcher Daten, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

Kapitel 85: 

Elektrische Maschinen und Apparate und andere elektrotechnische Waren sowie 
Teile davon; Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte, Fernsehbild- und Fern-
sehtonaufzeichnungs- oder -wiedergabegeräte sowie Teile und Zubehör für diese 
Geräte, beschränkt auf: 

85.10: Rasierapparate, Haarschneidemaschinen und Haarentferner usw. 

85.16: Warmwasserbereiter und Tauchsieder usw. 

85.37: Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Hilfsmittel usw. 

85.38: Für Geräte der Positionen 8535, 8536 oder 8537 bestimmte Teile usw. 

85.39: Glühlampen und Entladungslampen usw. 

85.40: Glühkathoden-Elektronenröhren, Kaltkathoden-Elektronenröhren usw. 

Kapitel 86: 

Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, und Teile davon; mechanische 
(einschliesslich elektromechanische) Signalvorrichtungen für Verkehrswege. 
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Kapitel 87: 

Automobile, Traktoren, Motorräder, Fahrräder und andere Landfahrzeuge; Teile und 
Zubehör dazu, ausgenommen: 

87.05: Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken (z.B. Abschleppwagen, Kranwagen, 
Feuerwehrwagen, Betonmischwagen, Strassenkehrwagen, Strassenspreng-
wagen, Werkstattwagen, Wagen mit Röntgenanlage) usw. 

87.08: Teile und Zubehör für Automobile der Nummer 87.01 bis 87.05 usw. 

87.10: Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahrzeuge, 
auch mit Waffen, Teile davon usw. 

Kapitel 89: 

Wasserfahrzeuge 

Kapitel 90: 

Optische, fotografische oder kinematografische Instrumente, Apparate und Geräte; 
Mess-, Prüf- oder Präzisionsinstrumente, -apparate und -geräte; medizinische und 
chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Teile und Zubehör für diese Instru-
mente, Apparate und Geräte, ausgenommen: 

9014: Kompasse, einschliesslich Navigationskompasse usw. 

9015: Instrumente, Apparate und Geräte für Geodäsie, Topografie usw. 

9027: Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder chemische Unter-
suchungen usw. 

9030: Oszilloskope, usw. 

Kapitel 91: 

Uhrmacherwaren 

Kapitel 92: 

Musikinstrumente; Teile und Zubehör für diese Instrumente 

Kapitel 94: 

Möbel; medizinisch-chirurgisches Mobiliar; Bettzeug und dergleichen; Beleuch-
tungskörper, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leucht-
schilder und ähnliche Waren; vorgefertigte Gebäude 

Kapitel 95: 

Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte; Teile und Zubehör davon 

Kapitel 96: 

Verschiedene Waren 

Kapitel 97: 

Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 
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Annex 5 

Dienstleistungen 

Die folgenden Dienstleistungen, die in der Klassifikation der Dienstleistungssekto-
ren gemäss Dokument MTN.GNS/W/120 aufgeführt sind, fallen unter das Überein-
kommen: 

Objekt Referenznummer der prov. 
CPC (zentrale Produkteklas-
sifikation) 

Instandhaltung und Reparatur 6112, 6122, 633, 886

Hotellerie und ähnliche Beherbergungsdienstleistungen 641 

Restauration und Verkauf von an Ort zu konsumierenden 
Getränken 

642, 643 

Landverkehr einschliesslich Geldtransport und Kurierdienste, 
ohne Postverkehr 

712 (ohne 71235) 
7512, 87304 

Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr, ohne 
Postverkehr 

73 (ohne 7321) 

Postbeförderung im Landverkehr (ohne Eisenbahnverkehr) 
sowie Luftpostbeförderung 

71235, 7321 

Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseorganisatoren 7471 

Fernmeldewesen 752 

Finanzdienstleistungen: Teil von 81 
a) Versicherungsdienstleistungen 812, 814 
b) Bankdienstleistungen und Wertpapiergeschäfte70 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern auf Honorar- oder 
Vertragsbasis 

822 

Miet- oder Leasingdienstleistungen von Maschinen und 
Ausrüstungen, ohne Führer 

83106–83109 

Miet- oder Leasingdienstleistungen von Gebrauchsgütern Teil von 832 

Datenverarbeitung und verbundene Dienstleistungen 84

Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet des Rechts des 
Herkunftslandes und des Völkerrechts

Teil von 861 

Buchführung, -haltung und -prüfung 862 

Steuerberatung 863 

Markt- und Meinungsforschung 864 

  

70 Ohne Verträge über Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, 
Ankauf oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie 
Dienstleistungen der Zentralbanken. 
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Objekt Referenznummer der prov. 
CPC (zentrale Produkteklas-
sifikation) 

Unternehmensberatung und verbundene Dienstleistungen 865, 86671 

Architektur, technische Beratung und Planung; integrierte 
technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung; zuge-
hörige wissenschaftliche und technische Beratung; technische 
Versuche und Analysen 

867 

Werbung 871 

Gebäudereinigung und Hausverwaltung 874, 82201–82206 

Verpackungsdienstleistungen 876 

Beratung im Bereich Forstwirtschaft Teil von 8814 

Verlegen und Drucken gegen Vergütung oder auf vertrag-
licher Grundlage 

88442 

Abwasser- und Abfallbeseitigung; sanitäre und ähnliche 
Dienstleistungen 

94 

 

Anmerkungen betreffend Annex 5 

1. Unbeschadet der Verpflichtungen der Schweiz unter dem Allgemeinen 
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) der WTO erfol-
gen die Verpflichtungen im Bereich der Dienstleistungen nach dem vorlie-
genden Übereinkommen unter Vorbehalt der Einschränkungen und Bedin-
gungen betreffend den Marktzugang und die Inländerbehandlung, die in der 
Verpflichtungsliste der Schweiz unter dem GATS spezifiziert wurden. 

2. Die Schweiz wird die Vorteile aus den Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens nicht auf die Dienstleistungen und die Dienstleistungserbringer jener 
Parteien ausdehnen, die Dienstleistungsaufträge für die in den Annexen 1–3 
genannten Beschaffungsstellen nicht in ihre eigenen Listen aufgenommen 
haben, bis die Schweiz festgestellt hat, dass die betroffenen Vertragsparteien 
schweizerischen Unternehmen vergleichbaren und effektiven Marktzutritt zu 
ihren Beschaffungsmärkten gewähren. 

3. Aufträge über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von 
Programmelementen durch Sendeunternehmen und Verträge über Sendezeit 
fallen nicht unter dieses Übereinkommen. 

 

  

71 Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen. 
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Annex 6 

Bauleistungen 

Definition: 

Bei einem Vertrag über Bauleistungen handelt es sich um einen Vertrag mit dem 
Ziel, Hoch- oder Tiefbauarbeiten, mit welchen Mitteln auch immer, im Sinne von 
Ziffer 51 der zentralen Produkteklassifikation (CPC) zu verwirklichen. 

Liste der Bauleistungen unter Ziffer 51 der CPC: 

Vorbereitung des Baugeländes und der Baustellen 511 

Bauarbeiten für Hochbauten    512 

Bauarbeiten für Tiefbauten    513 

Montage und Bau von Fertigbauten   514 

Arbeiten spezialisierter Bauunternehmen  515 

Einrichtungsarbeiten von Installationen  516 

Ausbauarbeiten und Endfertigung von Bauten  517 

Andere Dienstleistungen    518 

Anmerkungen betreffend Annex 6 

1. Unbeschadet der Verpflichtungen der Schweiz unter dem Allgemeinen 
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) der WTO erfol-
gen die Verpflichtungen im Bereich der Dienstleistungen nach dem vorlie-
genden Übereinkommen unter Vorbehalt der Einschränkungen und Bedin-
gungen betreffend den Marktzugang und die Inländerbehandlung, die in der 
Verpflichtungsliste der Schweiz unter dem GATS spezifiziert wurden. 

2. Die Schweiz wird die Vorteile aus den Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens nicht auf die Dienstleistungen und die Dienstleistungserbringer jener 
Parteien ausdehnen, die Dienstleistungsaufträge für die in den Annexen 1–3 
genannten Beschaffungsstellen nicht in ihre eigenen Listen aufgenommen 
haben, bis die Schweiz festgestellt hat, dass die betroffenen Vertragsparteien 
schweizerischen Unternehmen vergleichbaren und effektiven Marktzutritt zu 
ihren Beschaffungsmärkten gewähren. 
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Annex 7 

Allgemeine Anmerkungen und abweichende Regelungen zu 
den Bestimmungen von Artikel IV 

A) Länderspezifische abweichende Regelungen 

1. Die Schweiz wird die Vorteile aus den Bestimmungen des vorliegenden 
Übereinkommens nicht ausdehnen auf: 
– die Auftragsvergabe durch die in Annex 2 Ziffer 2 genannten Beschaf-

fungsstellen auf alle Mitglieder des GPA, mit Ausnahme derjenigen der 
Europäischen Union, der Mitglieder der Europäischen Freihandels-
assoziation (EFTA) sowie Armeniens 

– die Auftragsvergabe durch die in Annex 3 genannten Beschaffungs-
stellen in folgenden Sektoren: 
a) Wasser: auf die Lieferanten von Produkten und Dienstleistungs-

erbringer in Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika und 
Singapur; 

b) Elektrizität: auf die Lieferanten von Produkten und Dienstleis-
tungserbringer in Kanada, Japan und Singapur; 

c) Flughäfen: auf die Lieferanten von Produkten und Dienstleis-
tungserbringer in Kanada, Korea und den Vereinigten Staaten von 
Amerika; 

d) Häfen: auf die Lieferanten von Produkten und Dienstleistungser-
bringer in Kanada; 

e) Städtisches Verkehrswesen: auf die Lieferanten von Produkten 
und Dienstleistungserbringer in Kanada, Israel, Japan und den 
Vereinigten Staaten von Amerika; 

 bis sie festgestellt hat, dass die betroffenen Vertragsparteien schweizerischen 
Unternehmen vergleichbaren und effektiven Marktzutritt zu ihren Beschaf-
fungsmärkten gewähren. 

2. Die Bestimmungen Artikel XVIII sind nicht auf die Lieferanten von Produk-
ten und Dienstleistungserbringer der folgenden Länder anwendbar: 
– Israel und Korea in Bezug auf Verfahren gegen den Zuschlag von Auf-

trägen durch die in der Anmerkung betreffend Annex 2 genannten Ein-
richtungen, bis die Schweiz festgestellt hat, dass diese Länder ihre Liste 
der Beschaffungsstellen auf subzentraler Regierungsebene vervollstän-
digt haben; 

– Japan, Korea und die Vereinigten Staaten von Amerika in Bezug auf 
Verfahren gegen den Zuschlag von Aufträgen an Lieferanten von Pro-
dukten oder Dienstleistungserbringer anderer Parteien dieses Überein-
kommens, wenn es sich beim Lieferanten oder Dienstleistungserbringer 
um ein kleines oder mittleres Unternehmen im Sinne des schweizeri-
schen Rechts handelt, bis die Schweiz festgestellt hat, dass diese Länder 
ihre diskriminierenden Massnahmen zur Förderung nationaler kleiner 



BBl 2016 

 136

Unternehmen oder nationaler Unternehmen mit Minderheitsbeteiligung 
eingestellt haben; 

– Israel, Japan und Korea in Bezug auf Verfahren gegen den Zuschlag 
von Aufträgen durch schweizerische Beschaffungsstellen, deren Wert 
unter dem Schwellenwert liegt, welche die besagten Vertragsparteien 
für Aufträge derselben Kategorie anwenden. 

3. Bis die Schweiz festgestellt hat, dass die Vertragsparteien schweizerischen 
Lieferanten von Produkten und Dienstleistungserbringern Marktzutritt ge-
währen, wird sie die Vorteile aus den Bestimmungen des vorliegenden 
Übereinkommens nicht auf die Lieferanten von Produkten und Dienstleis-
tungserbringer der folgenden Länder ausdehnen: 
– Kanada, bezüglich der Lieferungsaufträge nach Nr. 58 der Bundes-

beschaffungsklassifikation (Federal Supply Classification, FSC) (Kom-
munikationsmaterial, Material zur Radiationserkennung und zur Emis-
sion von kohärenten Strahlungen), sowie Vereinigte Staaten von Ame-
rika bezüglich der Luftverkehrskontrollapparate; 

– Korea und Israel bezüglich der Auftragsvergabe der in Annex 3 Ziffer 2 
genannten Beschaffungsstellen für Produkte nach Nr.8504, 8535, 8537 
und 8544 des HS (elektrische Transformatoren, Steckdosen, Schalter 
und Isolierkabel); Israel bezüglich der Produkte nach Nr.85012099, 
85015299, 85015199, 85015290, 85014099, 85015390, 8504, 8535, 
8536, 8537 und 8544 des HS. 

B) Allgemeine abweichende Regelungen 

Dieses Übereinkommen gilt nicht für: 

1. Leistungen, die innerhalb einer oder zwischen verschiedenen, rechtlich 
selbstständigen Beschaffungsstellen erbracht werden; 

2. Beschaffungen von Gütern oder Dienstleistungen, die nur bei Einrichtungen 
mit einem ausschliesslichen Recht getätigt werden können, das ihnen auf-
grund von veröffentlichten Gesetzes-, Reglements- oder Verwaltungsbe-
stimmungen gewährt wurde (zum Beispiel für die Beschaffung von Trink-
wasser, Energie usw.). 

C) Erläuternde Anmerkungen 

1. Die Schweiz interpretiert Artikel II Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer ii) in dem 
Sinne, dass die Anlage der Mittel der Versicherten durch Einrichtungen des 
Öffentlichen Rechts wie öffentlich-rechtliche Versicherungen und Pensions-
kassen nicht unter das vorliegende Übereinkommen fällt. 
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2. Unabhängig von ihren Tätigkeiten unterliegen die Behörden und die zentra-
len und dezentralen Verwaltungseinheiten nur den Regeln der Annexe 1 und 
2. Unabhängig von ihren Tätigkeiten unterliegen die staatlichen Behörden 
oder öffentlichen Unternehmen unter Annex 3 nicht den Regeln der Annexe 
1 und 2. 
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Anhänge mit den Schlussofferten der anderen  
Vertragsparteien72 

Anhang II 

Von den Vertragsparteien nach Artikel VI verwendetes Publikationsorgan in 
elektronischer Form oder in Papierform für die Veröffentlichung von Gesetzen, 
Vorschriften, Gerichtsentscheiden, allgemein gültigen Verwaltungsverfügun-
gen, Mustervertragsklauseln und Verfahren betreffend öffentlichen Beschaf-
fungen, die unter dieses Übereinkommen fallen 

(von jeder Vertragspartei zum Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde 
oder vorher einzureichen) 

Anhang III 

Von den Vertragsparteien nach Artikel VI verwendetes Publikationsorgan in 
elektronischer oder Papierform für die Veröffentlichung von Anzeigen gemäss  
den Artikeln VII, IX Absatz 7 und XVI Absatz 2  

(von jeder Vertragspartei zum Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde 
oder vorher einzureichen) 

Anhang IV 

Adresse der Website oder Websites, auf denen die Vertragsparteien ihre Be-
schaffungsstatistik gemäss Artikel XVI Absatz 5 und ihre Anzeigen der Verga-
ben gemäss Artikel XVI Absatz 6 veröffentlichen 

(von jeder Vertragspartei zum Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde 
oder vorher einzureichen) 

 

 

 

 

 

  

72 Die Anhänge mit den Schlussofferten der anderen Vertragsparteien werden weder in der 
AS noch in der SR veröffentlicht. Die Texte können auf der Website der WTO 
(www.wto.org/ > accueil > domaines > marchés publics> l’accord sur les marchés publics 
> listes correspondant au champ d’application), respektive auf simap.ch (www.simap.ch > 
Informationen der WTO zum öffentlichen Beschaffungswesen) kostenlos eingesehen oder 
von dort heruntergeladen werden. 
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Anhang 2 

Annex A 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zu den Vorschriften für die Notifizierung gemäss den Artikeln 
XIX und XXII des Übereinkommens 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

in Anbetracht der Bedeutung der Transparenz von Gesetzen und Verordnungen im 
Zusammenhang mit diesem Übereinkommen, einschliesslich der entsprechenden 
Änderungen gemäss Artikel XXII Absatz 5 des Übereinkommens; 

in Anbetracht der Wichtigkeit, in Übereinstimmung mit Artikel XIX des Überein-
kommens genaue Listen der unter die Annexe einer Vertragspartei zu Anhang I des 
Übereinkommens fallenden Auftraggeber zu pflegen; 

in Anerkennung der Schwierigkeit für die Vertragsparteien, dem Ausschuss recht-
zeitig die Änderungen ihrer Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit dem 
Übereinkommen gemäss Artikel XXII Absatz 5 des Übereinkommens sowie die 
beabsichtigten Berichtigungen ihrer Annexe zu Anhang I gemäss Artikel XIX Ab-
satz 1 des Übereinkommens zu notifizieren; 

unter Berücksichtigung, dass die Bestimmungen von Artikel XIX des Übereinkom-
mens zwischen Notifizierungen von beabsichtigten Berichtigungen, die den gemein-
sam vereinbarten Geltungsbereich des Übereinkommens nicht verändern und sonsti-
gen Arten von beabsichtigten Änderungen der Annexe zu Anhang I unterscheiden; 

in Anerkennung, dass die technologischen Änderungen vielen Vertragsparteien 
ermöglicht haben, elektronische Mittel zu verwenden, um Informationen zu ihrem 
öffentlichen Beschaffungswesen bereitzustellen und um den anderen Vertragspartei-
en diesbezügliche Änderungen zu notifizieren; 

beschliesst Folgendes: 

Jährliche Notifizierung der Änderungen in Gesetzen und Verordnungen 

1.  Verfügt eine Vertragspartei über offiziell bezeichnete elektronische Medien, die 
Links auf ihre aktuellen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit diesem 
Übereinkommen enthalten, sind diese Gesetze und Vorschriften in einer offiziellen 
WTO-Sprache verfügbar und sind diese Medien in Anhang II aufgeführt, so kann 
die Vertragspartei die Anforderung von Artikel XXII Absatz 5 erfüllen, indem sie 
dem Ausschuss jährlich, per Ende Jahr, allfällige Änderungen notifiziert, es sei 
denn, es handle sich um grundlegende Änderungen, die Auswirkungen auf die 
Verpflichtungen der Vertragspartei unter dem Übereinkommen haben können; in 
einem solchen Fall hat die Notifizierung unverzüglich zu erfolgen. 
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2.  Die Vertragsparteien erhalten die Gelegenheit, die jährliche Notifizierung einer 
Vertragspartei im Rahmen des ersten informellen Treffens des Ausschusses im 
folgenden Jahr zu diskutieren. 

Beabsichtigte Berichtigungen der Annexe einer Vertragspartei zu Anhang I 

3.  Die folgenden Änderungen der Annexe einer Vertragspartei zu Anhang I werden 
als Berichtigung im Sinne von Artikel XIX des Übereinkommens betrachtet: 

a) die Änderung des Namens eines Auftraggebers; 

b) die Fusion von zwei oder mehreren in einem Annex aufgeführten Auftrag-
gebern;  

c) die Aufteilung eines in einem Annex aufgeführten Auftraggebers in zwei 
oder mehrere Auftraggeber, da alle zu den im selben Annex aufgeführten 
Auftraggebern ergänzt werden. 

4.  Im Fall von beabsichtigten Berichtigungen der Annexe einer Vertragspartei zu 
Anhang I gemäss Absatz 3 notifiziert die Vertragspartei diese dem Ausschuss alle 
zwei Jahre ab dem Inkrafttreten des Protokolls zur Änderung des bestehenden Über-
einkommens (1994). 

5.  Eine Vertragspartei kann dem Ausschuss einen Einwand gegen eine beabsichtigte 
Berichtigung innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum des Versands der Notifizierung 
an die Vertragsparteien notifizieren. Gemäss Artikel XIX Absatz 2 hat eine Ver-
tragspartei, die einen Einwand erhebt, diesen Einwand zu begründen und die Gründe 
anzugeben, weshalb sie der Ansicht ist, dass die beabsichtigte Berichtigung Auswir-
kungen auf den gemeinsam vereinbarten Geltungsbereich hätte und daher nicht 
Absatz 3 unterliegt. Wird kein schriftlicher Einwand erhoben, so treten die beabsich-
tigten Berichtigungen gemäss Artikel XIX Absatz 5 Buchstabe a) 45 Tage nach dem 
Versand der Notifizierung in Kraft. 

6.  Die Vertragsparteien prüfen die praktische Umsetzung und die Tauglichkeit 
dieses Beschlusses innerhalb von vier Jahren nach seiner Verabschiedung und 
nehmen gegebenenfalls die erforderlichen Anpassungen vor. 
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Annex B 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zur Verabschiedung von Arbeitsprogrammen 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

unter Feststellung, dass der Ausschuss gemäss Artikel XXII Absatz 8 Buchstabe b) 
einen Beschluss verabschieden kann, der zusätzliche Arbeitsprogramme auflistet, 
die er lancieren wird, um die Umsetzung des Übereinkommens und die Verhandlun-
gen gemäss Artikel XXII Absatz 7 des Übereinkommens zu fördern; 

beschliesst Folgendes: 

1.  Folgende Arbeitsprogramme werden auf der Liste der Arbeitsprogramme er-
gänzt, im Rahmen derer der Ausschuss künftig Arbeiten durchführen wird: 

a) die Prüfung der Nutzung, der Transparenz und der Rechtsrahmen von öffent-
lich-privaten Partnerschaften und deren Beziehung zu unterstellten Beschaf-
fungen; 

b) die Vor- und Nachteile der Entwicklung einer gemeinsamen Nomenklatur 
für Waren und Dienstleistungen; und 

c) die Vor- und Nachteile der Entwicklung von standardisierten Anzeigen. 

2.  Der Ausschuss wird den Umfang und den Zeitplan dieser Arbeitsprogramme zu 
einem späteren Zeitpunkt festlegen. 

3.  Der Ausschuss wird diese Liste von Programmen periodisch prüfen und geeigne-
te Anpassungen vornehmen. 
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Annex C 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zu einem Arbeitsprogramm zu den KMU 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

unter Feststellung, dass Artikel XXII Absatz 8 Buchstabe a) des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen (Übereinkommen) bestimmt, dass die 
Vertragsparteien Arbeitsprogramme verabschieden und periodisch überprüfen, 
darunter ein Arbeitsprogramm zu den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU); 

in Anerkennung der Wichtigkeit, die Teilnahme von KMU am öffentlichen Beschaf-
fungswesen zu fördern; und 

in Anerkennung, dass die Vertragsparteien in Artikel XXII Absatz 6 vereinbart 
haben, Bestrebungen zu unternehmen, um die Einführung oder Aufrechterhaltung 
von diskriminierenden Massnahmen, welche offene Beschaffungsverfahren verzer-
ren, zu vermeiden; 

verabschiedet das folgende Arbeitsprogramm betreffend die KMU: 

1.  Lancierung des Arbeitsprogramms zu den KMU: An seiner ersten Sitzung nach 
dem Inkrafttreten des Protokolls zur Änderung des bestehenden Übereinkommens 
(1994) wird der Ausschuss ein Arbeitsprogramm zu den KMU lancieren. Der Aus-
schuss wird die Massnahmen und Politiken betreffend KMU prüfen, welche die 
Vertragsparteien anwenden, um die Teilnahme von KMU am öffentlichen Beschaf-
fungswesen zu unterstützen, fördern, ermutigen oder erleichtern und er wird einen 
Bericht mit den Ergebnissen dieser Prüfung erstellen. 

2.  Vermeidung diskriminierender Massnahmen gegenüber KMU: Die Vertragspar-
teien vermeiden die Einführung diskriminierender Massnahmen, die nur inländische 
KMU begünstigen und bringen beitretende Parteien davon ab, solche Massnahmen 
und Politiken einzuführen. 

3.  Transparenzprogramm und KMU-Umfrage 

3.1  Transparenzprogramm 

Bei Inkrafttreten des Protokolls zur Änderung des bestehenden Übereinkommens 
(1994) notifizieren die Vertragsparteien, die in ihrem Anhang I spezifische Bestim-
mungen zu den KMU, einschliesslich reservierter Märkte aufrechterhalten, dem 
Ausschuss solche Massnahmen und Politiken. Die Notifizierung sollte eine ausführ-
liche Beschreibung der Massnahmen und Politiken enthalten, den entsprechenden 
Rechtsrahmen, das Funktionieren und den Wert der Beschaffungen, die solchen 
Massnahmen unterliegen. Ausserdem haben diese Vertragsparteien dem Ausschuss 
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gemäss Artikel XXII Absatz 5 des Übereinkommens alle substanziellen Änderungen 
solcher Massnahmen und Politiken zu notifizieren. 

3.2  KMU-Umfrage 

a) Der Ausschuss wird Informationen bei den Vertragsparteien einholen, mit 
einem Fragebogen zu den Massnahmen und Politiken, die angewendet 
werden, um die Teilnahme von KMU an öffentlichen Ausschreibungen zu 
unterstützen, fördern, ermutigen oder erleichtern. In dem Fragebogen soll 
jede Vertragspartei Informationen zu den folgenden Themen angeben: 
i) Beschreibung der von der Vertragspartei angewendeten Massnahmen 

und Politiken, einschliesslich der wirtschaftlichen, sozialen und sonsti-
gen Ziele der Massnahmen und Politiken und der Art ihrer Verwaltung; 

ii) Definition, welche die Partei für KMU anwendet; 
iii) Ausmass, in dem eine Partei über spezialisierte Gremien oder Institu-

tionen verfügt, die KMU im Zusammenhang mit öffentlichen Beschaf-
fungen unterstützen; 

iv) Niveau der Teilnahme von KMU an öffentlichen Ausschreibungen, 
gemessen am Wert und an der Anzahl Aufträge, für die KMU den 
Zuschlag erhielten; 

v) Beschreibung der Massnahmen und Politiken für die Weitervergabe 
von Aufträgen an KMU, einschliesslich Ziele, Garantien und Anreize 
im Bereich der Weitervergabe; 

vi) Förderung der Teilnahme von KMU an gemeinsamen Angeboten (mit 
anderen grossen oder kleinen Anbietern); 

vii) Massnahmen und Politiken, die darauf abzielen, den KMU die Gele-
genheit zu bieten, an öffentlichen Beschaffungen teilzunehmen (wie 
verbesserte Transparenz und Verfügbarkeit von Informationen zu öf-
fentlichen Beschaffungen für die KMU, Vereinfachung der Bedingun-
gen für die Teilnahme an Ausschreibungen, Reduktion der Auftragsvo-
lumen und Gewährleistung der rechtzeitigen Bezahlung gelieferter 
Waren oder erbrachter Leistungen); und 

viii) Verwendung von Massnahmen und Politiken im Bereich des öffent-
lichen Beschaffungswesens, um die Innovation bei den KMU zu för-
dern. 

b) Zusammenfassung der Antworten auf die KMU-Umfrage durch das WTO- 
Sekretariat: Das WTO-Sekretariat wird eine Frist für die Übermittlung der 
Antworten auf den Fragebogen durch alle Vertragsparteien an das WTO-
Sekretariat festlegen. Nach Erhalt der Antworten wird das Sekretariat eine 
Zusammenfassung erstellen und die Antworten sowie die Zusammenfassung 
an die Vertragsparteien übermitteln. Es wird eine Liste der Vertragsparteien 
mitschicken, die nicht geantwortet haben. 

c) Austausch zwischen den Vertragsparteien zu den Antworten auf den KMU-
Fragebogen: Auf der Grundlage des vom WTO-Sekretariats erstellten 
Dokuments wird der Ausschuss eine Periode für den Austausch von Fragen, 



BBl 2016 

 144

von Anforderungen zusätzlicher Informationen und von Kommentaren zu 
den Antworten der anderen Vertragsparteien festlegen. 

4.  Beurteilung der Ergebnisse der KMU-Umfrage und Umsetzung ihrer Folge-
rungen 

4.1  Beurteilung der Ergebnisse der KMU-Umfrage 

Der Ausschuss wird die Massnahmen und Politiken bestimmen, der er als beste 
Praktiken für die Förderung und Erleichterung der Teilnahme der KMU der Ver-
tragsparteien an den öffentlichen Ausschreibungen erachtet, und einen Bericht 
erstellen, der auf die besten Praktiken in diesem Bereich hinweist und eine Liste der 
anderen Massnahmen enthält. 

4.2  Umsetzung der Folgerungen der KMU-Studie 

a) Die Vertragsparteien fördern die Annahme der in der Beurteilung der Um-
frageergebnisse bestimmten besten Praktiken zur Förderung und Erleichte-
rung der Teilnahme ihrer KMU an den öffentlichen Ausschreibungen. 

b) Betreffend andere Massnahmen wird der Ausschuss die Vertragsparteien, 
die solche Massnahmen aufrechterhalten, auffordern, diese zu überprüfen 
und entweder zu beseitigen oder auch auf die KMU der anderen Vertrags-
parteien anzuwenden. Diese Vertragsparteien haben den Ausschuss über die 
Folgerungen aus der Überprüfung zu informieren. 

c) Die Vertragsparteien, die andere Massnahmen aufrechterhalten, haben den 
Wert der solchen Massnahmen unterliegenden Beschaffungen in den Statis-
tiken aufzuführen, die sie dem Ausschuss gemäss Artikel XVI Absatz 4 des 
Übereinkommens übermitteln. 

d) Die Vertragsparteien können beantragen, dass solche anderen Massnahmen 
in den künftigen Verhandlungen gemäss Artikel XXII Absatz 7 des Über-
einkommens enthalten sein sollen. Solche Anträge werden von den Ver-
tragsparteien, die solche Massnahmen aufrechterhalten, wohlwollend entge-
gengenommen. 

5.  Überprüfung 

Zwei Jahre nach Inkrafttreten des Protokolls zur Änderung des bestehenden Über-
einkommens (1994) wird der Ausschuss die Auswirkungen der besten Praktiken auf 
die vermehrte Teilnahme der KMU der Vertragsparteien an öffentlichen Ausschrei-
bungen überprüfen und in Erwägung ziehen, ob andere Praktiken die Teilnahme der 
KMU weiter stärken könnten. Er kann auch die Auswirkungen anderer Massnahmen 
auf die Teilnahme der KMU anderer Vertragsparteien an den öffentlichen Aus-
schreibungen der Vertragsparteien, die solche Massnahmen aufrechterhalten, über-
prüfen. 
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Annex D 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zu einem Arbeitsprogramm zur Erhebung und Kommunikation 
statistischer Daten 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

unter Feststellung, dass Artikel XXII Absatz 8 Buchstabe a) des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen (Übereinkommen) bestimmt, dass die 
Vertragsparteien Arbeitsprogramme verabschieden und periodisch überprüfen, 
darunter ein Arbeitsprogramm zur Erhebung und Kommunikation statistischer 
Daten; 

in Anbetracht der Bedeutung der Erhebung und Kommunikation statistischer Daten 
gemäss Artikel XVI Absatz 4 des Übereinkommens für die Gewährleistung der 
Transparenz der unter das Übereinkommen fallenden öffentlichen Beschaffungen; 

unter Berücksichtigung, dass statistische Daten, die zeigen, in welchem Ausmass die 
Vertragsparteien unter das Übereinkommen fallende Waren und Dienstleistungen 
von den anderen Parteien des Übereinkommens erwerben, ein wichtiges Instrument 
für die Überzeugung weiterer WTO-Mitglieder sein könnten, dem Übereinkommen 
beizutreten; 

in Anerkennung der allgemeinen Schwierigkeiten der Parteien des Übereinkommens 
bei der Datenerhebung im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens und insbe-
sondere bei der Bestimmung des Ursprungslandes der unter dem Übereinkommen 
erworbenen Waren und Dienstleistungen; und 

in Anerkennung, dass die Vertragsparteien verschiedene Methoden für die Erhebung 
ihrer Statistiken verwenden, um die Kommunikationsanforderungen gemäss Artikel 
XVI Absatz 4 des Übereinkommens zu erfüllen, und dass sie unterschiedliche Me-
thoden bei der Datenerhebung für die Auftraggeber auf zentraler Regierungsebene 
und auf subzentraler Regierungsebene verwenden können; 

verabschiedet das folgende Arbeitsprogramm betreffend die Erhebung und 
Kommunikation statistischer Daten: 

1.  Lancierung eines Arbeitsprogramms zur Erhebung und Kommunikation statisti-
scher Daten: An seiner ersten Sitzung nach dem Inkrafttreten des Protokolls zur 
Änderung des bestehenden Übereinkommens (1994) wird der Ausschuss ein 
Arbeitsprogramm zur Erhebung und Kommunikation statistischer Daten lancieren. 
Der Ausschuss wird die Erhebung und die Kommunikation statistischer Daten durch 
die Vertragsparteien untersuchen, das Potenzial einer Harmonisierung prüfen und 
einen Bericht mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen erstellen. 
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2.  Einreichung der Daten durch die Vertragsparteien: Der Ausschuss vereinbart ein 
Datum, bis zu dem jede Vertragspartei ihm die folgenden Informationen im Zusam-
menhang mit den statistischen Daten zu den unter das Übereinkommen fallenden 
Beschaffungen einzureichen hat: 

a) Beschreibung der Methode, die sie für die Erhebung, Evaluation und Kom-
munikation der statistischen Daten über und unter den Schwellenwerten des 
Übereinkommens sowie für Beschaffungen gemäss Absatz 4.2 Buchstabe c) 
des Arbeitsprogrammes zu den KMU anwenden. Dabei ist anzugeben, ob 
die Daten zu den unter das Übereinkommen fallenden Beschaffungen auf 
dem vollen Wert der vergebenen Aufträge oder auf den Gesamtausgaben für 
Beschaffungen innerhalb eines gegebenen Zeitrahmens basieren; 

(b) Informationen dazu, ob die erhobenen statistischen Daten Aufschluss über 
das Herkunftsland der beschafften Waren oder Dienstleistungen geben und 
gegebenenfalls, wie das Herkunftsland bestimmt oder geschätzt wird sowie 
zu den technischen Hindernissen bei der Erhebung der Daten zum Her-
kunftsland; 

(c) Erläuterung der in den statistischen Berichten verwendeten Klassifikationen; 
und 

(d) Beschreibung der Datenquellen. 

3.  Zusammenfassung der eingereichten Informationen: Das Sekretariat wird eine 
Zusammenfassung der eingereichten Informationen erstellen und die Informationen 
sowie die Zusammenfassung an die Vertragsparteien übermitteln. Es wird eine Liste 
der Vertragsparteien mitschicken, die keine Informationen eingereicht haben. 

4.  Empfehlungen: Der Ausschuss wird die eingereichten Informationen der Ver-
tragsparteien prüfen und Empfehlungen zu folgenden Punkten abgeben: 

a) ob die Vertragsparteien eine gemeinsame Methode für die Erhebung statisti-
scher Daten anwenden sollen; 

b) ob die Vertragsparteien in der Lage sind, die Klassifizierungen in den dem 
Ausschuss übermittelten statistischen Daten zu standardisieren; 

c) Mittel zur Vereinfachung der Erhebung des Ursprungslandes von unter das 
Übereinkommen fallenden Waren und Dienstleistungen; und 

d) weitere von den Vertragsparteien gestellte technische Fragen betreffend die 
Kommunikation von Daten zu den öffentlichen Beschaffungen. 

5.  Der Ausschuss erarbeitet gegebenenfalls Empfehlungen zu den folgenden Punk-
ten: 

a) mögliche Harmonisierung der Kommunikation der Statistiken mit dem Ziel, 
Statistiken zu den öffentlichen Beschaffungen den Jahresberichten der WTO 
beizufügen; 

b) Leistung von technischer Unterstützung bei der Kommunikation der Statisti-
ken durch das Sekretariat für WTO-Mitglieder die dabei sind, dem Überein-
kommen beizutreten;  
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c) Mittel zur Gewährleistung, dass WTO-Mitglieder, die dabei sind, dem Über-
einkommen beizutreten, über die geeigneten Instrumente verfügen, um die 
Vorschriften zur Erstellung und zur Kommunikation statistischer Daten zu 
erfüllen. 

6.  Analyse der Daten: Der Ausschuss wird prüfen, wie die jährlich dem Sekretariat 
übermittelten statistischen Daten der Vertragsparteien für weitere Analysen verwen-
det werden können, um ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen Bedeutung des 
Übereinkommens zu fördern, insbesondere der Auswirkungen der Schwellenwerte 
auf das Funktionieren des Übereinkommens. 
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Annex E 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zu einem Arbeitsprogramm zu nachhaltigen Beschaffungen 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

unter Feststellung, dass Artikel XXII Absatz 8 Buchstabe a) des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen (Übereinkommen) bestimmt, dass die 
Vertragsparteien Arbeitsprogramme verabschieden und periodisch überprüfen, 
darunter ein Arbeitsprogramm zu nachhaltigen Beschaffungen; 

in Anerkennung, dass mehrere Vertragsparteien nationale und subnationale Politiken 
im Bereich der nachhaltigen Beschaffungen entwickelt haben; 

unter Anerkennung der Wichtigkeit, dafür zu sorgen, dass alle Beschaffungen in 
Übereinstimmung mit den im Übereinkommen festgelegten Grundsätzen der Nicht-
diskriminierung und der Transparenz erfolgen; 

verabschiedet das folgende Arbeitsprogramm betreffend nachhaltige Beschaffungen. 

1.  Lancierung eines Arbeitsprogramms zu nachhaltigen Beschaffungen: An seiner 
ersten Sitzung nach dem Inkrafttreten des Protokolls zur Änderung des bestehenden 
Übereinkommens (1994) wird der Ausschuss ein Arbeitsprogramm zu nachhaltigen 
Beschaffungen lancieren. 

2.  Das Arbeitsprogramm wird sich unter anderem mit den folgenden Fragen befas-
sen: 

a) Ziele nachhaltiger Beschaffungen; 

b) Art und Weise, wie das Konzept der nachhaltigen Beschaffung in die natio-
nalen und subnationalen Beschaffungspolitiken integriert ist; 

c) Art und Weise, wie nachhaltige Beschaffungen in Übereinstimmung mit 
dem Grundsatz des optimalen Ressourceneinsatzes durchgeführt werden 
können; und 

d) Art und Weise, wie nachhaltige Beschaffungen in Übereinstimmung mit den 
internationalen Handelsverpflichtungen der Vertragsparteien durchgeführt 
werden können. 

3.  Der Ausschuss wird Massnahmen und Politiken bestimmen, die er als nachhal-
tige Beschaffungspraktiken in Übereinstimmung mit dem Grundsatz des optimalen 
Ressourceneinsatzes und mit den internationalen Handelsverpflichtungen der Ver-
tragsparteien betrachtet und wird einen Bericht erstellen, in dem die Massnahmen 
und Politiken aufgeführt sind, welche die besten Praktiken darstellen. 
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Annex F 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zu einem Arbeitsprogramm zu Ausschlüssen und Restriktionen 
in den Annexen der Vertragsparteien 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

unter Feststellung, dass Artikel XXII Absatz 8 Buchstabe a) des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen (Übereinkommen) bestimmt, dass die 
Vertragsparteien Arbeitsprogramme verabschieden und periodisch überprüfen, 
darunter ein Arbeitsprogramm zu Ausschlüssen und Restriktionen in den Annexen 
der Vertragsparteien; 

in Anerkennung, dass die Vertragsparteien Ausschlüsse und Restriktionen in ihren 
Annexen zu Anhang I des Übereinkommens aufgeführt haben (Ausschlüsse und 
Restriktionen); 

in Anerkennung der Wichtigkeit transparenter Massnahmen im Bereich des öffentli-
chen Beschaffungswesens; und 

unter Berücksichtigung der Wichtigkeit, Ausschlüsse und Restriktionen in den 
künftigen Verhandlungen gemäss Artikel XXII Absatz 7 des Übereinkommens 
schrittweise zu reduzieren und zu beseitigen; 

verabschiedet das folgende Arbeitsprogramm betreffend Ausschlüsse und 
Restriktionen in den Annexen der Vertragsparteien: 

1.  Lancierung des Arbeitsprogramms zu Ausschlüssen und Restriktionen: An seiner 
ersten Sitzung nach dem Inkrafttreten des Protokolls zur Änderung des bestehenden 
Übereinkommens (1994) wird der Ausschuss ein Arbeitsprogramm zu Ausschlüssen 
und Restriktionen in den Annexen der Vertragsparteien lancieren, mit den Zielen: 

a) die Transparenz hinsichtlich Umfang und Auswirkungen der in den Annexen 
der Vertragsparteien zu Anhang I des Übereinkommens spezifizierten Aus-
schlüsse und Restriktionen zu steigern; 

b) Informationen zu den Ausschlüssen und Restriktionen zu geben, um die 
Verhandlungen gemäss Artikel XXII Absatz 7 des Übereinkommens zu 
erleichtern. 

2.  Transparenzprogramm: Jede Partei hat dem Ausschuss bis spätestens sechs 
Monate nach der Lancierung des Arbeitsprogramms eine Liste mit folgenden Infor-
mationen zu übermitteln: 

a) Länderspezifische Ausschlüsse, die sie in ihren Annexen zu Anhang I des 
Übereinkommens aufrechterhält; und 
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b) andere Ausschlüsse oder Restriktionen in ihren Annexen zu Anhang I des 
Übereinkommens, die unter Artikel II Absatz 2 Buchstabe e) des Überein-
kommens fallen, mit Ausnahme von Ausschlüssen oder Restriktionen, die 
im Rahmen des Arbeitsprogramms zu den KMU geprüft werden oder von 
Fällen, in denen eine Vertragspartei sich verpflichtet hat, ein Ausschluss o-
der eine Restriktion in einem Annex zu Anhang I des Übereinkommens 
schrittweise zu beseitigen. 

3.  Zusammenfassung der eingereichten Informationen: Das Sekretariat wird eine 
Zusammenfassung der eingereichten Informationen erstellen und die Informationen 
sowie die Zusammenfassung an die Vertragsparteien übermitteln. Es wird eine Liste 
der Vertragsparteien mitschicken, die keine Informationen eingereicht haben. 

4.  Anforderung zusätzlicher Informationen: Jede Vertragspartei kann periodisch 
zusätzliche Informationen zu einem Ausschluss oder einer Restriktion innerhalb des 
Geltungsbereichs von Absatz 2 Buchstaben a) und b) anfordern, einschliesslich zu 
den einen Ausschluss oder eine Restriktion betreffenden Massnahmen, ihren Rechts-
rahmen, Umsetzungsstrategien und -praktiken sowie zum Wert der Beschaffungen, 
die solchen Massnahmen unterliegen. Eine Vertragspartei, die eine solche Anfrage 
erhält, hat die angeforderten Informationen unverzüglich zu liefern. 

5.  Zusammenfassung der zusätzlichen Informationen: Das Sekretariat wird eine 
Zusammenfassung der zusätzlichen Informationen jeder Vertragspartei erstellen und 
sie den Vertragsparteien übermitteln. 

6.  Prüfung durch den Ausschuss: An seiner jährlichen Sitzung gemäss Artikel XXI 
Absatz 3 Buchstabe a) des Übereinkommens prüft der Ausschuss die von den Par-
teien übermittelten Informationen, um festzustellen: 

a) ob sie grösstmögliche Transparenz betreffend die Ausschlüsse und Restrik-
tionen in den Annexen der Vertragsparteien zu Anhang I des Übereinkom-
mens schaffen; und 

b) ob sie im Sinne der Vereinfachung der Verhandlungen gemäss Artikel XXII 
Absatz 7 des Übereinkommens zufriedenstellend sind. 

7.  Neue Partei, die dem Übereinkommen beitritt: Eine neue Partei, die dem Über-
einkommen beitritt, hat dem Ausschuss die Liste gemäss Absatz 2 innerhalb von 
sechs Monaten nach ihrem Beitreten einzureichen. 
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Annex G 

Beschluss des Ausschusses für das öffentliche Beschaffungswesen 
zu einem Arbeitsprogramm zu Sicherheitsnormen im 
internationalen Beschaffungswesen 

Beschluss vom 30. März 2012 

 
Der Ausschuss für das öffentliche Beschaffungswesen, 

unter Feststellung, dass Artikel XXII Absatz 8 Buchstabe a) des Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen (Übereinkommen) bestimmt, dass die 
Vertragsparteien Arbeitsprogramme verabschieden und periodisch überprüfen, 
darunter ein Arbeitsprogramm zu Sicherheitsnormen im internationalen Beschaf-
fungswesen; 

unter Feststellung, dass Artikel X Absatz 1 des Übereinkommens bestimmt, dass die 
Auftraggeber keine «technischen Spezifikationen ausarbeiten, annehmen oder an-
wenden [dürfen] […] in der Absicht oder mit der Folge, unnötige Hemmnisse für 
den internationalen Handel zu schaffen»; 

unter Feststellung, dass Artikel III Absatz 2 Buchstabe a) des Übereinkommens die 
Vertragsparteien nicht daran hindert, notwendige Massnahmen zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit zu beschliessen oder durchzusetzen, vorausgesetzt, dass 
diese Massnahmen nicht so angewendet werden, dass sie zu einer willkürlichen oder 
ungerechtfertigten Diskriminierung oder zu einer versteckten Beschränkung des 
internationalen Handels führen; 

in Anerkennung der Notwendigkeit eines ausgewogenen Vorgehens zwischen öf-
fentlicher Sicherheit und unnötiger Hindernisse für den internationalen Handel; 

in Anerkennung, dass unterschiedliche Praktiken unter den Vertragsparteien hin-
sichtlich der öffentlichen Sicherheit sich negativ auf das Funktionieren des Überein-
kommens auswirken können; 

verabschiedet das folgende Arbeitsprogramm betreffend Sicherheitsnormen: 

1.  Lancierung eines Arbeitsprogramms zu Sicherheitsnormen im internationalen 
Beschaffungswesen: An seiner ersten Sitzung nach dem Inkrafttreten des Protokolls 
zur Änderung des bestehenden Übereinkommens (1994) wird der Ausschuss ein 
Arbeitsprogramm zu Sicherheitsnormen im internationalen Beschaffungswesen 
lancieren. 

2.  Das Arbeitsprogramm wird sich unter anderem mit den folgenden Themen befas-
sen, mit dem Ziel, die besten Praktiken dazu zu verbreiten: 

a) Art und Weise, in der Anliegen der öffentlichen Sicherheit in der Gesetzge-
bung, den Verordnungen und den Praktiken der Vertragsparteien sowie in 
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den Richtlinien für die Umsetzung des Übereinkommens durch die Auftrag-
geber behandelt werden; 

b) Beziehung zwischen den Bestimmungen von Artikel X zu den technischen 
Spezifikationen und dem Schutz der öffentlichen Sicherheit gemäss Arti-
kel III des Übereinkommens und gemäss den Annexen der Vertragsparteien 
zu Anhang 1; 

c) Beste Praktiken, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit im Licht der 
Bestimmungen zu den technischen Spezifikationen und Ausschreibungsun-
terlagen von Artikel X angewandt werden können. 

3.  Der Ausschuss wird den Umfang und den Zeitplan für die Untersuchung der in 
Absatz 2 bestimmten Themen festlegen. Der Ausschuss wird einen Bericht erstellen, 
der die Ergebnisse seiner Untersuchung dieser Themen zusammenfasst und die in 
Absatz 2 Buchstabe c) bestimmten besten Praktiken auflistet. 
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